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1 Ausgangssituation und Thesenbildung 

„Nur wer das Ziel kennt, kann auch treffen“ [Griechisches Sprichwort] 

Die gegenwärtig im öffentlichen Sektor zu verzeichnende breite Akzeptanz be-
triebswirtschaftlicher Standardanwendungssoftware (SAS) ist nicht zuletzt in der 
Hoffnung begründet, durch die in ihr inkorporierten und bewährten privatwirt-
schaftlichen Methoden die Steuerungsprobleme der Politik und Verwaltung lö-
sen zu können. Der Skandal um die Manipulation der Arbeitslosenstatistik durch 
die operative Datenerfassung hat beispielsweise deutlich die existierenden Män-
gel in der Informationsverarbeitung und die daraus resultierenden Controllingde-
fizite in der Bundesanstalt für Arbeit offengelegt [HAGE02, S. 2]. Aus der pri-
mär konzeptionellen Ausrichtung der betriebswirtschaftlichen SAS auf die Lö-
sung von ökonomischen Aufgaben in kommerziellen Unternehmen ergeben sich 
jedoch Funktionslücken in Bezug auf die ganzheitliche Steuerung von Verwal-
tungsprozessen. Die Standardsoftware als Organisator des betrieblichen Ablaufs 
in Unternehmen [THOM99, S. 63f.] kann diese Funktion in der öffentlichen 
Verwaltung nicht in vollem Umfang erfüllen. 

Die vorliegende Untersuchung zeigt daher die Möglichkeiten und Grenzen des 
Einsatzes betriebswirtschaftlicher Anwendungssysteme in der öffentlichen Ver-
waltung. Die vorhandenen Funktionsdefizite werden primär unter dem Ge-
sichtspunkt der operativen und strategischen Steuerung des administrativen 
Handelns systematisch identifiziert. Darauf aufbauend erfolgt eine Konzeption 
der integrierten und intelligenten Erfassung von Leistungs- und Wirkungsdaten 
in der öffentlichen Verwaltung, um eine Informationsbasis für das Controlling 
zu schaffen und dieses auch zu institutionalisieren. 

1.1 Ausgangssituation 

In den letzten Jahrzehnten fand eine zunehmende Verlagerung des Aufgaben-
schwerpunkts der öffentlichen Hand von der klassischen Ordnungs- hin zu einer 
Leistungsverwaltung statt [BUDÄ98, S. 40]. Vor diesem Hintergrund hat die 
Ausrichtung des Verwaltungshandelns im Spannungsfeld zwischen Politik, Markt 
und Gesellschaft an den Grundsätzen der Effektivität und Effizienz eine rege 
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Diskussion über zeitgemäße Steuerungsinstrumente im öffentlichen Bereich aus-
gelöst. Das Ergebnis dieser Diskussion sind Entwicklungen wie Output- und 
Outcomesteuerung, Kontraktmanagement, Balanced Scorecard, E-Government, 
Neues Steuerungsmodell (NSM) etc. Hinter all diesen Begriffen versteckt sich 
der nicht zu übersehende Trend zur Abkehr vom Max Weberschen Bürokratie-
modell, welches auf die effiziente Ausübung legaler Herrschaft durch striktes 
Befolgen von Gesetzen und Reglements durch Beamte ausgerichtet ist. In einer 
hochdynamischen Welt mit stetig wachsendem Aufgabenspektrum und immer 
undeutlicher werdenden Grenzen zwischen einzelnen Politikbereichen stößt die 
idealtypische Bürokratie schnell an ihre Grenzen [HAIB97, S. 46f.]. Das Neue 
Steuerungsmodell postuliert aus diesem Grund seit zehn Jahren eine stärkere 
Einbeziehung der privatwirtschaftlichen Managementtechniken in die Verwal-
tungstätigkeit (vgl. Kapitel 2.3). Es ist allerdings illusorisch zu behaupten oder zu 
erwarten, dass dadurch Bürokratie vollständig aus dem Verwaltungsalltag ver-
schwinden wird. Denn dies würde auch bedeuten, dass rechtlich-normative 
Grundlagen des administrativen Handelns, ein unabdingbarer Bestandteil eines 
Rechtsstaates, verloren gehen. Es gilt deswegen nicht, verzweifelt nach Möglich-
keiten der Bürokratieabschaffung zu trachten, sondern eine Symbiose der pri-
vatwirtschaftlichen Methoden und bürokratischen Normen im öffentlichen Sek-
tor zu schaffen. 

Dem Einsatz der Informations- und Kommunikations- (IuK-)Technologie in 
der öffentlichen Verwaltung kommt in diesem Zusammenhang eine außeror-
dentliche Bedeutung zu, denn nichts kann wertneutraler und effizienter eindeutig 
geregelte bürokratische Verfahren vollziehen als ein maschinelles Informations-
system. Die stärkere Automatisierung von Verwaltungsprozessen ist folglich ein 
beträchtlicher Beitrag zur Schaffung einer friedlichen Koexistenz zwischen der 
Bürokratie und privatwirtschaftlichen Managementtechniken. 

Der Nutzen der IuK-Technologie im Public Sector wurde bereits erkannt. So 
wird vom Fachausschuss für Verwaltungsinformatik „die Durchführung von 
Prozessen der öffentlichen Willensbildung, der Entscheidung und der Leistungs-
erstellung unter sehr intensiver Nutzung der Informationstechnik“ als Schlüssel 
für die Umsetzung des E-Government und die Modernisierung von Staat und 
Verwaltung gesehen [GESE00, S. 3]. Die Landesregierung von Baden-Württem-
berg sieht ebenfalls in der intensiven Nutzung der Informations- und Kommu-



Ausgangssituation und Thesenbildung 

Seite 19 

nikationstechnologie die Möglichkeit, eine grundlegende Reform der öffentli-
chen Verwaltungen umzusetzen [SCHÄ98, S. 157]. Die hessische Landesverwal-
tung hat sich zur Umsetzung der Verwaltungsreform für den Einsatz eines be-
triebswirtschaftlichen Enterprise Resource Planning- (ERP-)Systems entschie-
den. Bemerkenswert ist der Umstand, dass diese Entscheidung bewusst gegen 
die Branchenlösung für Public Sector vom gleichen Anbieter gefällt wurde. Für 
die Erreichung der Reformziele wird die ausschließliche Nutzung von betriebs-
wirtschaftlichen Methoden und Funktionen als maßgebend betrachtet, welche 
auch in privatwirtschaftlichen Unternehmen zum Einsatz kommen [GERH02, 
S. 305-307]. Den in der Branchenlösung enthaltenen kameralen Funktionalitäten 
wird in diesem Kontext keine Bedeutung beigemessen. 

Die Rahmenbedingungen der öffentlichen Verwaltung erlauben jedoch keinen 
schlichten Transfer von Verfahren, Konzepten und Werkzeugen aus der priva-
ten Wirtschaft, um die Ziele der Verwaltungsreform zu erreichen. Es müssen 
zahlreiche Besonderheiten wie z. B. gesetzliche Vorschriften im Bereich der Aus-
schreibung bei der Einführung von E-Procurement oder die Non-Profit-Aus-
richtung bei der Implementierung von ERP-Systemen und strategischem Be-
richtswesen berücksichtigt werden. Die geforderte stärkere Einbeziehung der 
Wirkungsanalyse von Verwaltungsleistungen in die Entscheidungsprozesse ist 
die größte Herausforderung der Verwaltungsreform. Denn die Non-Profit-Ori-
entierung erfordert für die Umsetzung dieser Anforderungen den Aufbau eines 
strategischen und operativen Berichtswesens, dessen Aussagekraft weit über die 
vom Statistischen Bundesamt regelmäßig veröffentlichten Kennzahlen hinaus-
geht. 

Die Tatsache, dass ca. 50 % aller IT-Projekte im Public Sector scheitern 
[GOV01a, S. 6], kann oft darauf zurückgeführt werden, dass Softwareanbieter 
und -implementierer bezüglich der Besonderheiten des öffentlichen Sektors 
noch nicht über hinreichende Kenntnisse verfügen. Eine wissenschaftliche Un-
tersuchung der Umsetzbarkeit von Anforderungen der Neuen Verwaltungssteue-
rung durch betriebswirtschaftliche SAS ist daher erforderlich. 
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1.2 Thesenbildung 

Im Vorfeld der angesprochenen wissenschaftlichen Untersuchung werden zu-
nächst Thesen aufgestellt, welche im Rahmen der Arbeit bewiesen werden und 
welche auch die Zielsetzung begründen. 

Die aktuell auf dem Markt befindliche betriebswirtschaftliche SAS wie z. B. 
ERP-Systeme von Oracle Corp., SAP, BAAN oder beispielsweise Werkzeuge 
zur strategischen Unternehmenssteuerung von SAP, MIS oder Oracle Corp. 
werden aufgrund ihrer betriebswirtschaftlichen Konzeption den Zielsetzungen 
der Neuen Verwaltungssteuerung in folgenden Punkten nicht gerecht: 

• Unzureichende Unterstützung der Ergebnisorientierung: 

Das Ergebnis der privatwirtschaftlichen Leistung wird als Wertbegriff 
aufgefasst. Die Leistungsrechnung wird im internen Rechnungswesen der 
privaten Unternehmen als Erlösrechnung komplementär zur Kostenrech-
nung durchgeführt. Die betriebswirtschaftlichen ERP-Systeme können 
folglich nicht die Erfordernisse des internen Rechnungswesens in der öf-
fentlichen Verwaltung vollständig erfüllen. Die Non-Profit-Orientierung 
und die fehlenden Marktpreise machen eine Leistungsrechung im Sinne 
der Erlösrechnung unmöglich. Die Unterstützung der ERP-Systeme be-
schränkt sich demgemäß lediglich auf die Kostenrechnung. Aus diesem 
Grund ist eine softwareseitige Unterstützung der systematischen operati-
ven Erfassung von Leistungsdaten in der Verwaltung notwendig, um den 
Anforderungen der Ergebnisorientierung zu entsprechen. 

• Keine Unterstützung der Wirkungsorientierung: 

Der Erfolg der privatwirtschaftlichen Tätigkeit wird rekursiv über die 
Marktpreise auf Basis der monetären Größe „Gewinn“ beurteilt. Die mit 
den Ergebnissen der öffentlichen Leistungen verbundenen Wirkungen 
lassen sich jedoch nicht monetär bewerten und müssen daher mit Hilfe 
von nicht monetären Kennzahlen dokumentiert werden. Die konzeptio-
nelle Ausrichtung von ERP-Systemen auf die betriebswirtschaftlich orien-
tierte Erfolgsermittlung schließt jedoch die methodische Erfassung der 
zur Erfolgsbeurteilung von Verwaltungsleistungen erforderlichen Daten 
aus. 



Ausgangssituation und Thesenbildung 

Seite 21 

• Keine Unterstützung der strategischen Steuerung: 

Die Unmöglichkeit der Nutzung von betriebswirtschaftlichen Methoden 
für die strategische Unternehmensführung (Balanced Scorecard oder hie-
rarchische Zielsysteme) in der öffentlichen Verwaltung ergibt sich teilwei-
se als Schlussfolgerung der vorangehend aufgestellten Thesen. Der Ein-
satz von Werkzeugen, welche diese Methoden unterstützen, ist bis dato 
nicht möglich. Er scheitert an der Gegebenheit, dass Eingangsdaten, wel-
che für die Ableitung von nicht monetären Leistungs- und Wirkungs-
kennzahlen benötigt werden, entweder nicht vorhanden sind oder in einer 
nicht maschinell verarbeitbaren Form vorliegen. 

Unter Berücksichtigung der hier aufgestellten Thesen stellen sich aus Sicht der 
Umsetzung der Neuen Verwaltungssteuerung durch betriebswirtschaftliche SAS 
drei zentrale Fragen: 

• Wie können die outputrelevanten Daten, welche die Verwaltungsprozesse 
und deren Ergebnisse qualitativ und quantitativ beschreiben, strukturiert 
erfasst werden? 

• Wie können die outcomerelevanten Daten, welche die Wirkungen der 
Verwaltungsleistungen qualitativ und quantitativ schildern, fixiert und für 
die automatisierte Auswertung bereitgestellt werden? 

• Wie können die Output- und Outcomedaten zusammengeführt werden, 
um ein strategisches und operatives Berichtswesen für die öffentliche 
Verwaltung aufzubauen? 

Lösungsansätze für die aufgeworfenen Fragen gilt es im Folgenden aufzuzeigen. 

1.3 Zielsetzung 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung eines ganzheitlichen Ansatzes 
zur systematischen und operativen Erfassung von Leistungs- und Wirkungsdaten 
in der öffentlichen Verwaltung. Dies ist notwendig, um die spezifischen Infor-
mationsbedarfe, die sich aufgrund der Neuen Verwaltungssteuerung ergeben, 
wirtschaftlich erfüllen zu können. 
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Das in dieser Arbeit zu entwickelnde ARGUS-Verfahren muss den Anforderun-
gen der Ergebnis- und Wirkungsorientierung gerecht werden und flexibel sowie 
zielgerichtet einsetzbar sein. Die Bezeichnung ARGUS steht für dezentrale, in-
tegrierte und intelligente Erfassung von Leistungs- und Wirkungsdaten in der 
öffentlichen Verwaltung. Die Begründung für die Wahl dieser Bezeichnung wird 
in Kapitel 6 erläutert. Die methodische Ausarbeitung des Ansatzes soll die Ent-
wicklung eines entsprechenden Werkzeugs ermöglichen. Hierbei müssen die fol-
genden Aspekte berücksichtigt werden: 

1. Wissensbasierte Rückmeldung von Leistungs- und Wirkungsdaten 

Komplexität und Facettenreichtum der Verwaltungsvorschriften bestim-
men den Ablauf der Verwaltungsprozesse und damit auch die Art der In-
formationsverarbeitung. Oft liegt die Logik der Verwaltungsprozesse nicht 
in der Natur der Sache, sondern in den politischen Vorgaben begründet. 
Diese richten sich nicht nach den ökonomischen Grundsätzen, sondern 
sind konsensfähige Ergebnisse von gegebenen Mehrheitsverhältnissen im 
Parlament und haben daher häufig einen irrationalen Charakter und sind 
schwer nachvollziehbar. 

Zur Sicherstellung der adäquaten Rückmeldung von Verwaltungsdaten 
muss das Wissen über die Datenerfassung durch Software beherrscht 
werden, was der Forderung nach intelligenten, d. h. auf Regeln basieren-
den Rückmeldeformularen entspricht. Die wissensbasierte Erfassung ge-
währleistet zudem Manipulationsfreiheit und ermöglicht den Aufbau eines 
Datenbestandes, auf Basis dessen gesicherte Erkenntnisse über die Folgen 
des administrativen Handelns abgeleitet werden können. 

2. Flexibilität und Individualität bei der Definition von Rückmeldeformula-
ren 

Im Gegensatz zum privatwirtschaftlichen Sektor zeichnet sich der öffent-
liche Sektor durch eine höhere Volatilität der Informationsnachfrage aus. 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Berichtsbedarfe primär durch die 
Politik induziert werden. Änderungen der politischen Landschaft oder 
Modifikationen von gesetzlichen Vorschriften definieren neue Anforde-
rungen an die Erfassung von Verwaltungsdaten.  
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Grundsätze für die ordnungsgemäße Buchführung, welche die Ermittlung 
des unternehmerischen Erfolgs bestimmen, fehlen im öffentlichen Sektor 
vollständig. Die Erfolgsmaßstäbe werden durch die Politik vorgegeben. 
Dies und das breite Spektrum der öffentlichen Aufgaben eröffnen einen 
großen Spielraum für die individuelle Gestaltung der Leistungs- und Wir-
kungsrechnung in Bezug auf das administrative Handeln. Diese Gegeben-
heiten müssen ebenfalls in Betracht gezogen werden. 

3. Integration zu Enterprise Resource Planning- (ERP-)Systemen 

Ungeachtet des hohen Abdeckungsgrades von funktionalen und prozes-
sualen Anforderungen der öffentlichen Verwaltung verfügen moderne be-
triebswirtschaftliche ERP-Systeme über Defizite, welche aus Sicht der 
Verwaltungsreform nicht zu vernachlässigen sind. Die existierenden Funk-
tionslücken werden zunächst durch problemadäquate Prozessanalysen 
wissenschaftlich belegt. Bei der Ausarbeitung des ARGUS-Verfahrens 
werden sowohl die bereits vorhandenen Funktionalitäten antizipiert als 
auch die offengelegten Defizite beseitigt. Die Allgemeingültigkeit des 
Konzepts in Bezug auf die ERP-Systeme steht dabei im Vordergrund. 

Diese Voraussetzungen für die Umsetzung des ARGUS-Verfahrens zeigen deut-
lich die Komplexität der Zielsetzung. Ein Lösungsverfahren kann nur dann er-
folgreich sein, wenn diese Anforderungen uneingeschränkt berücksichtigt und 
erfüllt werden. 

1.4 Zielgruppe 

Das ARGUS-Konzept wendet sich an folgende Zielgruppen: 

• Anbieter der betriebswirtschaftlichen SAS, 

• Dienstleister mit Schwerpunkt auf Public Sector und 

• öffentliche Verwaltungen. 

Zur Erschließung des Public Sector haben die führenden Softwareanbieter die 
bestehenden ERP-Systeme lediglich um Funktionen zur Abdeckung der kamera-
len Anforderungen im externen Rechnungswesen wie Budgetierung, kameraler 
Tagesabschluss etc. ergänzt. Anforderungen an die Funktionen und Informati-
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onssysteme, die sich aus der Non-Profit-Ausrichtung der öffentlichen Hand und 
der Indeterminiertheit der Verwaltungsprozesse ergeben, blieben dabei weitge-
hend unberücksichtigt. Gerade in der Umsetzung dieser Anforderungen ist je-
doch der Erfolg der Verwaltungsreform begründet. In dieser Arbeit werden die 
vorhandenen Defizite der bestehenden betriebswirtschaftlichen SAS in Bezug 
auf den Einsatz in der öffentlichen Verwaltung offengelegt. Die dabei erarbeite-
ten Ergebnisse können von den Herstellern dieser Softwaregattung für die Her-
leitung und Bewertung von möglichen Alternativen zur Beseitigung der festge-
stellten Funktionslücken herangezogen werden. 

Aufgrund des Modernisierungsdrucks in der öffentlichen Verwaltung und der 
daraus entstandenen Nachfrage nach Beratungsleistungen haben gerade in den 
letzten Jahren viele kleine und große Consultinghäuser den Public Sector als zu-
kunftsträchtiges Marktsegment entdeckt. Die zunehmende Bedeutung der öf-
fentlichen Verwaltung für Beratungsunternehmen ist aber auch nicht zuletzt auf 
die zurückgehende Nachfrage nach Consultingleistungen im Bereich der New 
Economy zurückzuführen. Weltweit werden bereits ca. 20 % aller Consulting-
umsätze im öffentlichen Sektor erwirtschaftet und es wird eine weitere Zunahme 
prognostiziert [BERG00, S. 18]. Bei der Unternehmensberatung Booz Allen & 
Hamilton macht mittlerweile der Umsatz mit Beratungsleistungen im Public Sec-
tor weltweit ca. 50 % und in Deutschland etwa 20 % des gesamten Geschäfts aus 
[FAZ02, S. 26].  

Durch die „plötzliche“ Umorientierung fehlt den Beratungshäusern oftmals das 
entsprechende Know-how in Bezug auf die Anforderungen der öffentlichen 
Verwaltung, da die vorhandenen Erfahrungen fast ausschließlich nach dem „Se-
nior-Junior-Consultant-Prinzip“ wiederverwendet werden [STRE99, S. 16; 234; 
HACK02, S. 34] und privatwirtschaftlicher Natur sind. Die schlichte Übertra-
gung der Konzepte aus der Privatwirtschaft führt jedoch zu den bereits eingangs 
erwähnten Ergebnissen. Bei der wissenschaftlichen Herleitung des ARGUS-
Verfahrens werden die Anforderungen der Verwaltungsreform sowie Möglich-
keiten und Grenzen ihrer Umsetzung durch betriebswirtschaftliche Methoden 
und Anwendungssysteme diskutiert. 

Das ARGUS-Verfahren richtet sich auch an öffentliche Verwaltungen, die durch 
betriebswirtschaftliche Standardsoftware die Neue Verwaltungssteuerung ver-
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wirklichen wollen oder bereits in der Umsetzungsphase sind. Aufgrund der Neu-
artigkeit der Reformvorhaben gibt es noch keine Beispiele für eine erfolgreiche 
Umsetzung aller Anforderungen. Die Produkthaushalte als Zeichen der ange-
strebten Ergebnis- bzw. Outputorientierung sind zumindest auf der kommuna-
len Ebene keine Seltenheit mehr. Neben den Finanzdaten sind in den meisten 
Fällen aus Sicht der Steuerungsrelevanz auch wichtige Output- und Outcome-
kennzahlen vorgesehen, die jedoch meistens als Platzhalter oder als Statistiken 
vorzufinden sind. Die statistischen Angaben werden dabei „eher nach dem Kri-
terium der Verfügbarkeit als nach dem Kriterium der Steuerungsrelevanz zu-
sammengetragen“ [VERN00, S. 353]. 

Genau diese Problematik wird in der vorliegenden Arbeit diskutiert und ein Lö-
sungsansatz für eine systematische Erfassung von Leistungs- und Wirkungsdaten 
aufgezeigt. Die Kenntnis der vorhandenen Defizite der betriebswirtschaftlichen 
SAS in Bezug auf die Anforderungen der Neuen Verwaltungssteuerung erlaubt 
zudem den Entscheidungsträgern in der öffentlichen Verwaltung eine illusions-
freie Verfolgung der Reformziele, die sich nicht nur auf das externe Rechnungs-
wesen beschränken. 

1.5 Aufbau der Arbeit 

Um die genannte Zielsetzung zu erreichen, wurde die Arbeit wie folgt struktu-
riert (vgl. Abbildung 1-1). 

Nachdem die Aufgabenstellung und Zielsetzung in Kapitel 1 erläutert wurden, 
wird in Kapitel 2 auf die Grundlagen, Begriffe und Ziele der Neuen Verwal-
tungssteuerung eingegangen. Dadurch sollen die Rahmenbedingungen aufgezeigt 
werden, unter denen der Einsatz von betriebswirtschaftlichen Methoden und 
Werkzeugen in der öffentlichen Verwaltung zu erfolgen hat. 

Die wachsende Bedeutung der Leistungsverwaltung im breiten Tätigkeitsspekt-
rum der öffentlichen Hand macht ihre Untersuchung als Dienstleistungsunter-
nehmen erforderlich, um die Controllingkonzeption für Verwaltungsleistungen 
ableiten zu können. Vor diesem Hintergrund wird in Kapitel 3 die Analyse der 
Leistungsprozesse in der öffentlichen Verwaltung als wirtschaftlich-technische 
Einheit durchgeführt. 
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Abbildung 1-1: Aufbau der Arbeit 

Ausgehend von den in Kapitel 3 erarbeiteten Ergebnissen werden Enterprise 
Resource Planning-Systeme (Kapitel 4) und Werkzeuge zur strategischen Unter-
nehmensführung (Kapitel 5) als grundsätzlich geeignete Softwaregattungen  
identifiziert, um die Ziele der Verwaltungsreform zu erreichen. In diesen Kapi-
teln wird diese Entscheidung begründet und die Adaption dieser Softwaregat-
tungen in der öffentlichen Verwaltung analysiert. Die bestehenden Funktionsde-
fizite werden dabei offengelegt. Im Anschluss daran wird die Forderung nach 
einer integrierten und wissensbasierten Erfassung von Leistungs- und Wirkungs-
daten formuliert, um die bestehenden Funktionsdefizite der untersuchten Soft-
waregattungen bezüglich der Reformziele zu beseitigen. Diese Forderung ist die 
Voraussetzung für den Aufbau des strategischen und operativen Informations-
systems im öffentlichen Sektor für die Verwirklichung der Neuen Verwaltungs-
steuerung.  
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In Kapitel 6 wird das vom Autor entwickelte ARGUS-Verfahren detailliert er-
läutert. Aus den in Kapitel 4 und Kapitel 5 identifizierten Schwachstellen werden 
Anforderungen und Determinanten zur Erfassung von Leistungs- und Wir-
kungsdaten abgeleitet, deren konzeptionelle Umsetzung ausführlich beschrieben 
wird. 

In Kapitel 7 wird die Realisierung eines das ARGUS-Verfahren unterstützenden 
Werkzeugs mit den technologischen Rahmenbedingungen und einer entspre-
chenden Darstellung des Datenmodells skizziert. 

In Kapitel 8 werden die erzielten Ergebnisse einer kritischen Betrachtung unter-
zogen und weitere Entwicklungspotenziale aufgezeigt. 

Der Anhang enthält ausgewählte Beispiele aus dem entwickelten Prototyp, die 
seine Funktionsweise veranschaulichen. 
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2 Verwaltungsreform 

„New Public Management“ (NPM) kennzeichnet einen grundlegenden Paradig-
menwechsel in Politik und Verwaltung, der Anfang der 80er Jahre durch eine 
offensichtlich gewordene Dysfunktion der öffentlichen Leistungsapparate in den 
industrialisierten Volkswirtschaften hervorgerufen wurde. Seine inhaltliche Aus-
gestaltung erfuhr das NPM primär durch die initialen Bestrebungen Großbritan-
niens, Kanadas, Australiens und Neuseelands, ihre öffentlichen Verwaltungen zu 
reformieren [SAND98, S. 12f.]. 

Im deutschsprachigen Raum werden Reformansätze der NPM-Bewegung unter 
den Termini „Neues Steuerungsmodell“ (NSM) [KGST93], „Wirkungsorientier-
te Verwaltungsführung“ (WOV) [HALD98, S. 192f.], „Neues Kommunales Fi-
nanzmanagement“ (NKF) [JAHN01, S. 169f.] oder „Neue Verwaltungssteue-
rung“ (NVS) [GERH02, S. 305] in der Fachliteratur diskutiert oder bereits durch 
konkrete Umsetzungsprojekte realisiert. Diese Aufzählung erhebt jedoch nicht 
den Anspruch, vollständig zu sein. Zudem können die Schwerpunkte der einzel-
nen Reformansätze durchaus variieren. Letztendlich steht hinter all diesen Be-
griffen das gemeinsame Ziel der Verbesserung der Effektivität (Erreichung von 
Zielvorgaben) und der Effizienz (Eliminierung von faktorverschwendenden 
Prozessen) des administrativen Handelns, um den Wirkungsgrad der eingesetz-
ten Mittel zu erhöhen. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden die zuvor genann-
ten Reformansätze synonym für die Verwaltungsreform verwendet. 

Ziel dieses Kapitels ist die Herausarbeitung der wesentlichen Inhalte der Verwal-
tungsreform. Ausgangspunkt ist die vergleichende Betrachtung der Zielsysteme 
von Unternehmen und öffentlichen Institutionen (Kapitel 2.1). Aus diesem 
Blickwinkel werden anschließend Defizite der vorherrschenden Steuerungs- und 
Rechnungssysteme in der öffentlichen Verwaltung wie der inputorientierten, tra-
dierten Budgetierung und des kameralen Rechnungswesens erörtert. Den 
Schwerpunkt der Untersuchung bildet die Analyse dieser Instrumente in Bezug 
auf die Steuerung und den Nachweis der Erfüllung von Aufgaben, welche aus 
dem Zielsystem der Verwaltung abzuleiten sind (Kapitel 2.2). Im nächsten 
Schritt werden Ergebnis- und Wirkungsorientierung des administrativen Han-
delns als zentrale Reformbestrebungen und als Lösungsansätze der dargelegten 
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Defizite diskutiert. Zielsetzung ist dabei das Aufzeigen von Anforderungen an 
die Umsetzung dieser Reformelemente durch betriebswirtschaftliche Standard-
anwendungssoftware (Kapitel 2.3). 

2.1 Grundsätze des Verwaltungshandelns 

Ausgehend von der Gewaltenteilung lässt sich die öffentliche Verwaltung als  
exekutive Gewalt einordnen, die Aufgaben des Staates oder sonstiger Träger öf-
fentlicher Gewalt wahrnimmt. Aufgaben wie Gesetzgebung und Rechtsprechung 
sind dabei ausgeschlossen [HERD95, S. 239]. 

Eine solche Definition der öffentlichen Verwaltung ist für den weiteren Verlauf 
der Arbeit nicht dienlich, da sie einen sehr umfassenden Charakter hat und keine 
eindeutige Trennung zwischen den unterschiedlichen Erscheinungsformen der 
öffentlichen Institutionen ermöglicht. In Bezug auf die Zielsetzung dieser Arbeit 
(vgl. Kapitel 1.3) ist es zweckmäßig, den Begriff der öffentlichen Verwaltung de-
finitorisch weiter zu präzisieren. Den diversen Organisations- und Rechtsformen 
oder der Trägerschaft kommt hierbei eine untergeordnete Bedeutung zu. Viel 
wichtiger erscheint es im Hinblick auf die dem ARGUS-Verfahren vorausgehen-
de wissenschaftliche Untersuchung der Umsetzbarkeit der Verwaltungsreform 
durch betriebswirtschaftliche SAS (vgl. Kapitel 4 und Kapitel 5), die öffentlichen 
Verwaltungen von den privatwirtschaftlichen Unternehmen abzugrenzen. In die-
sem Zusammenhang ist das Zielsystem, welches die Handlungsgrundsätze einer 
Institution bzw. eines Betriebs begründet, das geeignete Kriterium für die Defi-
nition. Diese Differenzierung ist die einzig mögliche, da zwischen den Zielinhal-
ten der erwerbswirtschaftlichen Unternehmen und Non-Profit-Organisationen 
wie der öffentlichen Verwaltung eklatante Unterschiede bestehen. Erst wenn die 
Zielinhalte von beiden Institutionstypen einer vergleichenden Betrachtung un-
terzogen werden, lässt sich die Eignung der betriebswirtschaftlichen Funktionali-
täten für die Verwaltung beurteilen. 

2.1.1 Zielsystem der Unternehmen 

Das Zielsystem von Verwaltungen und Unternehmen setzt sich aus Formal- und 
Sachzielen zusammen (vgl. Abbildung 2-1 und Abbildung 2-2). 



Verwaltungsreform 

Seite 31 

Zielsetzung der Unternehmung

Formalziele Sachziele

Liquidität

Renta-
bilität

Sekurität

Leistungs-
fähigkeit

Wettbe-
werbsfähig-

keit

Sozial- und 
Umweltver-
träglichkeit

Gewinn

Zielsetzung der Unternehmung

Formalziele Sachziele

Liquidität

Renta-
bilität

Sekurität

Leistungs-
fähigkeit

Wettbe-
werbsfähig-

keit

Sozial- und 
Umweltver-
träglichkeit

Zielsetzung der Unternehmung

Formalziele Sachziele

Liquidität

Renta-
bilität

Sekurität

Leistungs-
fähigkeit

Wettbe-
werbsfähig-

keit

Sozial- und 
Umweltver-
träglichkeit

Gewinn

 
Abbildung 2-1: Zielsystem von Unternehmen [EICH93, S. 865] 

Die Gewinnmaximierung als Formalziel bestimmt eindeutig die Intentionen von 
erwerbswirtschaftlichen Unternehmen und muss im Spannungsverhältnis zwi-
schen Rentabilität, Liquidität und Sekurität realisiert werden. Aufgrund eines 
Trade Off zwischen diesen Subzielen ist jedoch deren isolierte Verfolgung nicht 
sinnvoll. Infolgedessen werden diese Ziele je nach Unternehmenspolitik simultan 
und mit unterschiedlicher Priorität, aber immer unter dem Blickwinkel des Pro-
fitstrebens verfolgt [EICH93, S. 860f.]. Die Umsetzung des ökonomischen Prin-
zips „mit gegebenem Aufwand den maximalen Ertrag oder den gegebenen Er-
trag mit minimalem Aufwand zu erreichen“ steht klar im Vordergrund. 

Die Gewinnerzielung als Voraussetzung für den Bestand und die Fortentwick-
lung eines Unternehmens bedingt, dass die Rechnungssysteme der privatwirt-
schaftlichen Unternehmen hauptsächlich auf die Ermittlung der formalen Grö-
ßen wie Gewinn, Cashflow etc. ausgerichtet sind. Mit Hilfe des doppischen 
Rechnungswesens wird beispielsweise nicht nur das Vermögen als solches, son-
dern auch der Weg seiner Entstehung für die externen Adressaten zahlenmäßig 
belegt. Für die Zwecke der internen Erfolgsermittlung werden diverse Kosten- 
und Leistungsrechnungssysteme verwendet. 

Die Existenz eines vergleichsweise aussagekräftigen und zahlenmäßig einfach zu 
ermittelnden übergeordneten Indikators „Gewinn“ erlaubt die Beurteilung des 
Unternehmenserfolgs primär aus Sicht der Formalziele. Ausgehend von dieser 
Formalzielkennzahl lassen sich allerdings bei den kommerziellen Unternehmen 
auch die Erreichungsgrade der Sachziele zwar nicht eindeutig bestimmen, aber 
vermuten. So kann bei einem erfolgreichen, d. h. Profit erwirtschaftenden Un-
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ternehmen unter Einbeziehung der Weiterführungsabsicht unterstellt werden, 
dass es leistungs-, wettbewerbsfähig sowie sozial- und umweltverträglich am 
Markt agiert. Dieser fast universelle Charakter der Formalzielgrößen ist der 
Grund dafür, warum die Darstellung und Steuerung der Formalzielerreichung in 
Unternehmen über Jahrhunderte hinweg perfektioniert wurde und in gleichem 
Ausmaß das Controlling der Erreichung von Sachzielen vernachlässigt wurde. 
Dabei kommt der stärkeren Sachzielorientierung im Rahmen der Unternehmens-
tätigkeit eine immense Bedeutung zu, da Sachziele die Basis und die Instrumen-
talisierung der Formalzielerreichung bilden. Wird beispielsweise über die Wett-
bewerbsfähigkeit keine genaue und systematische Rechnung anhand von Kenn-
zahlen wie Marktwachstum, Kundentreue etc. geführt, so gerät das Ziel der Ge-
winnmaximierung langfristig in Gefahr. Genau dieses Manko der bestehenden 
Rechnungssysteme in Unternehmen (doppisches Rechnungswesen, Kosten- und 
Leistungsrechnung) wird durch neuere Methoden wie Balanced Scorecard 
[KAPL97] oder Performance Measurement [GLEI01] beseitigt. Diese Ansätze 
verfolgen die Intention, die Vermutung über die Sachzielerreichung durch ein 
strukturiertes Sachzielcontrolling zu ersetzen (vgl. Kapitel 5). 

2.1.2 Zielsystem der öffentlichen Verwaltungen 

Wie bereits in Kapitel 2.1.1 erläutert, resultiert die Formalzieldominanz im Ziel-
system der erwerbswirtschaftlichen Unternehmen aus der Einfachheit der Er-
mittlung und der Existenz der aussagekräftigen Erfolgsgröße „Gewinn“. Eine 
solche monetäre Kennzahl zur Bestimmung des Verwaltungserfolgs als Diffe-
renz zwischen Verwaltungsleistungen und Verwaltungskosten ist im öffentlichen 
Sektor nicht vorhanden. Die Gründe hierfür sind der fehlende Marktpreis für 
öffentliche Leistungen und infolgedessen die Unmöglichkeit ihrer monetären 
Bewertung. Daraus ergeben sich auch Differenzen hinsichtlich der Finanzierung 
im privatwirtschaftlichen und im öffentlichen Sektor. An die Stelle der leistungs-
induzierten Umsatzerlöse bei Unternehmen treten bei Verwaltungen leistungs-
unabhängige Steuern und sonstige öffentliche Abgaben. Als Konsequenz daraus 
muss die Zusammensetzung der Formalziele in der öffentlichen Verwaltung an-
ders dargestellt werden.  
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Die Rentabilität als Formalziel bei erwerbswirtschaftlichen Unternehmen wird 
durch das Streben nach Ausgleich von öffentlichen Haushalten ersetzt (vgl. 
Abbildung 2-2). 
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Abbildung 2-2: Zielsystem der öffentlichen Verwaltung [EICH93, S. 867] 

Die Erfüllung der im öffentlichen Interesse liegenden Sachziele beinhaltet übli-
cherweise die Bereitstellung von ausgewählten Leistungen wie z. B. Wirtschafts-, 
Arbeitsmarktförderung, Umweltschutz, Raumordnung etc. für die Befriedigung 
gesellschaftlicher Bedarfe. Das Verwaltungshandeln wird dabei durch Grundsät-
ze der Rechtmäßigkeit, Leistungsfähigkeit sowie Sozial- und Umweltverträglich-
keit determiniert. Aufgrund dieser Gegebenheit haben überwiegend Sach- und 
nicht Formalzielvorgaben Einfluss auf die Entscheidungsfindung in öffentlichen 
Institutionen. Die formalen Richtlinien bilden lediglich den Rahmen bzw. die 
Basis für die Verfolgung von Sachzielen und müssen eingehalten werden 
[POOK02, S. 50].  

Die alleinige Fokussierung auf die Formalziele Hauhaltsausgleich, Liquidität so-
wie Sekurität und deren Dokumentation verhindert demzufolge eine nachhaltige 
und erfolgsorientierte Steuerung des administrativen Handelns. Die Formalziel-
erreichung, ausgedrückt durch den realisierten Vollzug des Haushaltsplans, gibt 
keinerlei Auskunft über den Stand der Sachziele, da aufgrund der Finanzierung 
über Steuern und Zwangsabgaben zwischen den monetären Aspekten des Haus-
halts und der erbrachten Leistung kein direkter kausaler Zusammenhang besteht. 
Das Ergebnis bzw. der Erfolg der Verwaltungstätigkeit bleibt somit bei fehlen-
dem Controlling der Sachziele völlig außer Acht. 

Aus der Einbettung der Ziele der öffentlichen Verwaltung in das politische Ziel-
system ergeben sich Interdependenzen, welche in Form von zahlreichen politi-
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schen Vorgaben, speziellen Auflagen und Nebenbedingungen zum Tragen 
kommen. Daher können die Verwaltungsziele nicht isoliert von der politischen 
Bühne betrachtet, sondern müssen systematisch mit den sich u. U. im Wahlzyk-
lustakt ändernden parlamentarischen Machtverhältnissen in Einklang gebracht 
werden. 

In Anbetracht der vielfältigen und in ihrer Natur grundsätzlich verschiedenen 
Staatsaufgaben wie z. B. Raumordnung, Wirtschaftsförderung oder Gewerbeauf-
sicht ergibt sich ein äußerst pluralistisches Zielsystem für die öffentliche Verwal-
tung. In diesem Kontext wird deutlich, dass es die Aufgabe der Politik ist, rein 
strategisch zu steuern, d. h. Ziele und Vorgaben zu definieren, aus denen die 
Verwaltung durch weitere Zieloperationalisierung die erforderlichen Aktivitäten 
ableiten kann. Die tradierte Vorgehensweise, dass der Gesetzgeber sowohl das 
„Was“ als auch das „Wie“ bestimmt, kann die Realität nicht mehr abbilden und 
die Leistungsfähigkeit der Verwaltung sichern [REIC96, S. 18; S. 50f.]. 

Nachdem die wesentlichen Unterschiede zwischen den Zielsystemen in Unter-
nehmen und Verwaltungen herausgearbeitet wurden, wird im Weiteren als öf-
fentliche Verwaltung eine Institution verstanden, welche 

• sich dem dargestellten Zielsystem für öffentliche Verwaltungen (vgl. 
Abbildung 2-2) zuordnen lässt,  

• in ihrem Zielsystem eine Dominanz der Sachziele vor Formalzielen in Be-
zug auf die Steuerungsaspekte vorzuweisen hat, 

• sich über Steuern, Beiträge, Gebühren und sonstige öffentliche Abgaben 
finanziert und 

• in das politische Zielsystem eingebettet ist, d. h. als Erfüllungsgehilfin der 
Politik agiert. 

2.2 Dysfunktionalität der öffentlichen Verwaltung als 
Leistungsapparat 

Die steigende Diskrepanz zwischen Aufgaben- und Leistungsvolumen im öffent-
lichen Sektor ist symptomatisch für die Dysfunktionalität der Verwaltung als 
Leistungsapparat. BUDÄUS unterteilt diese Diskrepanz in Ressourcen- und Ma-
nagementlücke. Die Ressourcenlücke ist weitgehend auf exogene Ereignisse zu-
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rückzuführen und kann oft durch Erschließung von weiteren Ressourcen (z. B. 
neue Steuerarten) oder durch Modifikation der Sachziele, mit der Konsequenz 
des Abbaus oder der Privatisierung von Aufgaben, geschlossen bzw. verringert 
werden [BUDÄ98, S. 7f.]. 

Die Managementlücke ist die eigentliche Ursache für die Dysfunktionalität der 
öffentlichen Verwaltung und ist mit weitreichenden Konsequenzen behaftet. 
Davon sind sowohl Organisationsstrukturen, Personen als auch Verfahren zur 
Dokumentation und Steuerung von staatlichen Leistungsprozessen betroffen 
[BUDÄ98, S. 22]. Der Abbau der Managementdefizite verbessert die allgemeine 
Reaktionsfähigkeit des öffentlichen Leistungsapparats auf exogene Schocks und 
kann somit indirekt auch den Ressourcenbedarf reduzieren. Da die Nutzung der 
im vorhergehenden Abschnitt erwähnten Mittel zur Reduktion der Ressourcen-
lücke nicht unbegrenzt möglich ist, ist die Beseitigung der Managementlücke in 
der Verwaltung nahezu die einzige Möglichkeit, der Diskrepanz zwischen Auf-
gaben- und Leistungsvolumen entgegenzuwirken.  

Auf die Betrachtung der mangelhaften Organisationsstrukturen und des Perso-
nalwesens in der Verwaltung als Ursachen der Managementlücke wird verzichtet, 
da diese für die Herleitung der konzeptionellen Grundlagen des zu entwickeln-
den ARGUS-Verfahrens unwesentlich sind. Der Grund hierfür liegt in der Ab-
lauforientierung des Verfahrens, wodurch es organisationsstrukturübergreifen-
den Charakter erlangt. Der Fokus wird im weiteren Verlauf der Untersuchung 
auf die gegenwärtig in den öffentlichen Institutionen genutzten Verfahren zur 
Steuerung und Dokumentation von Verwaltungsprozessen gelegt. Darunter sind 
kamerale Planung und Budgetierung als Steuerungsinstrumente sowie kamerale 
Buchführung und Rechnungslegung als Dokumentationsverfahren zu subsumie-
ren. 

2.2.1 Budgetierung als Steuerungsinstrument 

Nach HORVÁRT ist Budget „ein formalzielorientierter, in wertmäßigen Größen 
formulierter Plan, der einer Entscheidungseinheit für eine bestimmte Zeitperiode 
mit einem bestimmten Verbindlichkeitsgrad vorgegeben wird“ [HORV02, 
S. 233]. Durch das Budget wird der finanzielle Handlungsrahmen für die Ent-
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scheidungseinheiten festgelegt ohne die einzelnen Handlungsalternativen und  
-variablen zu spezifizieren [KÜPP95, S. 294]. 

Die Budgetierung hat ihren Ursprung in der staatlichen Haushaltsplanung als 
Gegenüberstellung von erwarteten Einnahmen und Ausgaben [HEIS64, S. 15]. 
Die ursprüngliche Funktion der öffentlichen Haushaltspläne war die Sicherstel-
lung des finanziellen Rahmens für den Schutz des Staates. Die Ausweitung der 
staatlichen Aufgaben führte zu einer sozialpolitischen Instrumentalisierung des 
Haushaltplans für die Reallokation des Einkommens und Vermögens. Als Ge-
setzgebungsverfahren dokumentiert die Haushaltsplanung den politischen Ent-
scheidungsprozess in einer Gebietskörperschaft [WIND89, Sp. 559f.], indem 
eine Einzelveranschlagung von Budgets auf Haushaltstiteln erfolgt. Die Titel be-
zeichnen Entstehungsgründe bei Einnahmen und Zweckbestimmungen bei 
Ausgaben und werden einzeln im Haushaltsplan aufgeführt [GERH02, S. 307]. 
Bemerkenswert ist dabei der Grundsatz der sachlichen Spezifität des öffentli-
chen Budgets, was eine Umverteilung zwischen den einzelnen Ausgabetiteln 
bzw. -arten verbietet [§ 27 I HGrG; § 45 I BHO]. 

Aufgrund ihrer Motivations-, Allokations-, Vorgabe-, Initiierungs-, Koordinati-
ons- sowie Kontrollfunktion [KÜPP95, S. 295f.] haben sich diverse Budgetvor-
gabesysteme als Steuerungsinstrumente in der Unternehmenspraxis etabliert. 
Während die Budgetierung die breite Palette der Führungsinstrumente in Unter-
nehmen „lediglich“ ergänzt, besitzt dieses Steuerungsinstrument in der öffentli-
chen Verwaltung ein Alleinstellungsmerkmal. So wird der Handlungsrahmen und 
die Grundlage für die staatliche Wirtschaftsführung durch das von der legislati-
ven Gewalt jährlich verabschiedete Haushaltsgesetz mit dem Haushaltsplan en 
passant definiert [WIND89, Sp. 559; EGGE89, Sp. 572]. Die Verwaltung ist da-
bei in ihrer Wirtschaftsführung strikt an die im Haushalt angesetzten und von 
der Legislative in sachlicher, quantitativer und zeitlicher Hinsicht legitimierten 
Einnahme- und Ausgabearten gebunden. 

Aufgrund der ausschließlichen Formalzielorientierung des Budgets sind die für 
die Steuerung des administrativen Handelns essentiellen Sachzielvorgaben (vgl. 
Kapitel 2.1.2) zumindest im Haushaltsplan nicht enthalten. Wird der Ablauf des 
Haushaltsaufstellungsverfahrens im öffentlichen Sektor näher betrachtet, so 
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werden die massiven Defizite dieses Führungsinstruments evident, da auch in 
der Aufstellungsphase eine Betrachtung der Sachziele nicht stattfindet.  

PLANUNGSZYKLUS IN UNTERNEHMEN 

Der Ausgangspunkt für die Budgetierung in Unternehmen ist i. d. R. die Sach-
zielplanung, deren Ergebnisse überwiegend in physischen Ausprägungen wie 
Menge, Qualität etc. dokumentiert werden. In der sich anschließenden Formal-
zielplanung erfolgt die Bewertung der Sachzielvorgaben und die Formulierung 
der Resultate in Form von monetären Größen wie Erlöse, Ausgaben, Kosten, 
Aufwand etc. Dieser Planungszyklus kann sich beliebig oft wiederholen, indem 
die Sachziel- und darauf folgend Formalzielergebnisse oder umgekehrt revidiert 
bzw. an die Erwartungen angepasst werden (vgl. Abbildung 2-3). Das Budget als 
Resultat einer integrierten und abgestimmten Sach- und Formalzielplanung steht 
am Ende des Planungszyklus [HORV02, S. 233]. Das auf diese Art und Weise zu 
Stande gekommene Budget kann uneingeschränkt seine zuvor genannten Funk-
tionen entfalten. 
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Abbildung 2-3: Planungszyklus in Unternehmen 

PLANUNGSZYKLUS IN DER ÖFFENTLCHEN VERWALTUNG 

Der Planungszyklus in der öffentlichen Verwaltung weicht von dem in der 
Abbildung 2-3 dargestellten Ablauf ab. Bei der Festlegung von Budgets in der 
Entwurfsphase wird die verfahrensorientierte Budgetierung angewendet. Ausge-
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hend von den geplanten Steuereinnahmen wird lediglich die Inputseite des Leis-
tungsapparates in Form von Ausgaben betrachtet. Das angestrebte Ergebnis der 
Verwaltungstätigkeit wird dabei völlig vernachlässigt (vgl. Abbildung 2-4). Es 
findet somit eine von den Sachzielen vollständig isolierte Planung statt. 
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Abbildung 2-4: Planungszyklus in der öffentlichen Verwaltung 

Bei dieser Art der Budgetvergabe handelt es sich um das inputorientierte Verfah-
ren [KÜPP95, S. 298; S. 306f.; HORV02, S. 240], welches in der öffentlichen 
Verwaltung aufgrund des Haushaltsgrundsatzes der Jährlichkeit (Art. 110 II GG) 
periodisch angewendet wird. Eine Fortschreibung der Budgetwerte aus der vor-
hergehenden Periode mit einem pauschalen konjunkturell- oder inflationsbeding-
ten Auf- oder Abschlag kennzeichnet die tradierte Anwendung der Inputbudge-
tierung [KÜPP95, S. 306f.]. 

Die inputorientierte Fortschreibungsbudgetierung weist als Führungsinstrument 
beträchtliche systemimmanente Schwächen auf, welche es u. U. verhindern, 

• die Struktur des Gütereinsatzes zu analysieren, 

• vorhandene Unwirtschaftlichkeiten zu identifizieren, 

• neue Akzente bzw. Schwerpunkte zu setzen, 

• Motivationswirkung zu entfalten und 

• ineffizientes Verhalten zu vermeiden [KÜPP95, S. 306f.]. 

Daher sollte sie überwiegend in solchen Leistungseinheiten eingesetzt werden, 
welche keine Ergebnisverantwortung haben. 

Zieht man in Betracht, dass der Haushaltplan auf der Bundesebene ca. 5.000 
[WIND89, Sp. 559f.] Seiten hat, dass die Haushaltsaufstellung ca. 10 bis 14 Mo-
nate dauert [SPIE79, S. 175] und dass die inputorientierte Budgetvergabe das 
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ausschließliche Steuerungsinstrument für die gesamte öffentliche Verwaltung ist, 
dann werden Mängel im Hinblick auf die Steuerung der öffentlichen Leistungs-
erstellungsprozesse besonders deutlich. WINTER hat in den Phasen der Budget-
aufstellung und Verabschiedung weitergehende systembedingte Mängel des vor-
herrschenden Haushaltssystems identifiziert, die nachfolgend auszugsweise vor-
gestellt werden [WINT98, S. 169]: 

• unzutreffende Ansätze im Haushaltsplan aufgrund von großen Time Lags 
zwischen Budgetaufstellung und Vollzug, 

• unzureichender Einsatz von Schätz- und Prognoseverfahren bei der Aus-
gabenveranschlagung, 

• mangelhafte Berücksichtigung politischer Ziel- und Programmvorstellun-
gen, 

• mangelhafte Transparenz der Ausgaben- und Leistungsbeziehungen, 

• unzureichende parlamentarische Legitimation des Budgets sowie 

• unzureichende parlamentarische Kontrolle des Budgetvollzugs. 

In Anbetracht der oben diskutierten Sachlage wird konstatiert, dass die mangel-
haften Steuerungsinstrumente in der öffentlichen Verwaltung gegenwärtig ein 
Controlling und auch Auditing des Verwaltungshandelns ausschließen und somit 
seine Ineffizienz und Ineffektivität bedingen. 

2.2.2 Kamerales Rechnungswesen 

Wie bereits im vorhergehenden Kapitel erläutert, bildet der Haushaltsplan die 
Grundlage für die staatliche Wirtschaftsführung. Diese hat nach Maßgabe der 
Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit zu erfolgen (vgl. § 6 HGrG, § 7 BHO,  
§ 7 LHO). Aus der gesetzlichen Kodifizierung dieser Grundsätze lassen sich An-
forderungen an das Rechnungswesen für den Haushaltsvollzug ableiten. Dem-
nach muss das Rechnungssystem in der öffentlichen Verwaltung in der Lage 
sein, die Verwaltungstätigkeit zahlenmäßig so zu dokumentieren, dass die Steue-
rung des Haushaltsvollzugs nach den gesetzlichen Vorschriften möglich wird. 
Problematisch ist in diesem Zusammenhang jedoch der Umstand, dass das Be-
griffspaar Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit in semantischer Hinsicht nicht 
eindeutig im Gesetz geregelt [EGGE89, Sp. 573] und in der Literatur sowie in 
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der Praxis mit unterschiedlichen Bedeutungen belegt ist. Zur Vermeidung von 
Missverständnissen wird nachstehend eine definitorische Abgrenzung der beiden 
Termini vorgenommen. 

Der Nachweis einer auf Sparsamkeit ausgerichteten Wirtschaftsführung kann 
durch einen Vergleich der Plan- mit den Ist-Ausgaben erbracht werden. Eine 
Unterschreitung der Planvorgaben bedeutet eine sparsame [WINT98, S. 63], je-
doch nicht unbedingt eine erfolgreiche Haushaltsführung. 

Der Begriff der Wirtschaftlichkeit zielt dagegen auf die Maximierung der Relati-
on zwischen Output und Input eines Produktionsprozesses ab. Zur einfacheren 
Ermittlung des Wirtschaftlichkeitskoeffizienten werden Input und Output oft als 
Wertgrößen formuliert [MEUR99a, S. 5/3].  

Die Berechnung des Wirtschaftlichkeitsquotienten bereitet den privatwirtschaft-
lichen Unternehmen keine großen Probleme, da Output und Input jederzeit auf 
Basis der vorhandenen Marktpreise bewertet werden können. Die marktorien-
tierte Bewertung des Output von öffentlichen Leistungen und damit auch die 
Berechnung der Wirtschaftlichkeit als einen aus Wertgrößen bestehenden Quo-
tienten sind dagegen nicht möglich. Als logische Konsequenz dessen wäre die 
gesetzeskonforme Dokumentation des Output von Verwaltungsleistungen an-
hand von qualitativen und quantitativen Merkmalsausprägungen für die Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtung zwingend erforderlich. Darüber hinaus ist auch die 
einfache Reduktion des ökonomischen Prinzips in der öffentlichen Verwaltung 
auf die Input-Output-Relation nicht zielführend. Um eine umfassende Wirt-
schaftlichkeitsbeurteilung zu ermöglichen, sollte die Kausalkette explizit um den 
durch das Verwaltungshandeln erzielten Nutzen (Outcome) erweitert werden 
[SEID92, S. 18] (vgl. Kapitel 2.3.2). 

Das in öffentlichen Verwaltungen immer noch weit verbreitete kamerale Rech-
nungswesen beschränkt sich auf den formalen Nachweis des Ausgleichs von 
Einnahmen und Ausgaben. Der Haushaltsvollzug wird dokumentiert, indem die 
tatsächlich vereinnahmten und verausgabten Beträge titelgenau aufgezeichnet 
und den entsprechenden Haushaltsansätzen gegenübergestellt werden. Durch 
diese Art der Buchführung, die auch als Cash-Accounting-System bezeichnet 
wird [SCHA94, S. 28], kann lediglich den Formalzielen (Haushaltsausgleich, Li-
quidität, Sekurität) Rechnung getragen werden. Die für die Verwaltungssteue-
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rung essentiellen Sachziele werden vom kameralen Rechnungswesen nicht abge-
bildet. Auch die oben diskutierten Informationsbedarfe zur Erfüllung des gesetz-
lich vorgeschriebenen Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit werden nicht erfüllt. 
Lediglich der weniger aussagekräftige Grundsatz der Sparsamkeit kann nachge-
wiesen werden. 

Bei der Bundesanstalt für Arbeit erfolgt beispielsweise im Bereich der berufli-
chen Weiterbildung eine einseitige Konzentration auf die Formalziele durch Re-
chenschaftslegung über Ausgaben für Weiterbildungsmaßnahmen. Es werden 
jährlich ca. 7 Mrd. € für Weiterbildungskurse ausgegeben und diese genau do-
kumentiert. Für die Steuerung der eigentlichen Aufgabenerfüllung relevante In-
formationen wie z. B. die Anzahl von erfolgreich vermittelten Arbeitssuchenden 
sowie die Art und der Inhalt der besonders effektiven Fortbildungskurse bleiben 
dabei vollkommen vernachlässigt [TUTT02, S. 12.]. Diese kameralen Rech-
nungslegungsdefizite setzen bei den Fortbildungsinstituten wiederum falsche 
Anreize, denn im Falle einer fehlenden Erfolgskontrolle besteht ihrerseits auch 
kein Zwang, auf die Belange des Arbeitsmarktes ausgerichtete Schulungen vor-
zunehmen. Angesichts der Bedeutung des staatlichen Verwaltungshandelns für 
die Volkswirtschaft wird deutlich, dass durch die defizitäre Rechnungslegung 
u. U. systematisch falsche Anreize in volkswirtschaftlichem Ausmaß generiert 
werden. 

Als Fazit lässt sich festhalten, dass trotz der Sachdominanz der Verwaltungsziele 
deren Berücksichtigung im Rahmen einer inputorientierten Budgetierung nicht 
erfolgt. Daher kann der Haushaltsplan als Scharnier zwischen der legislativen 
und exekutiven Gewalt den erforderlichen Transfer von politischen Zielvorga-
ben in das Zielsystem der Verwaltung nicht leisten. Die kamerale Buchführung, 
mit deren einseitiger Fokussierung auf Haushalts- und Liquiditätsaspekte gibt 
keinerlei Auskunft über die Sachzielerreichung. Es ist nicht bekannt, welche Er-
gebnisse, geschweige denn Wirkungen, mit den zur Verfügung gestellten Mitteln 
erzeugt werden [NAU98, S. 16; REIC96, S. 55f.]. Die Haushaltsrechnung, die 
dem Parlament zur Entlastung der Regierung vorgelegt wird, hat folglich keiner-
lei Aussagekraft und macht die parlamentarische Entlastung wirkungs- bzw. be-
deutungslos [WINT98, S. 172; WIES01, S. 31]. Darüber hinaus bleiben staatliche 
Leistungserstellungsprozesse aufgrund des einseitigen Rechnungssystems ver-
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borgen und intransparent, was deren Steuerung und wirtschaftliche Durchfüh-
rung erschwert bzw. unmöglich macht.  

Nach dieser Diskussion der Gründe für die Dysfunktionalität der öffentlichen 
Verwaltung, werden im nächsten Kapitel Strategien und Verfahren vorgestellt, 
die im Rahmen der New Public Management-Bewegung zur Beseitigung dieser 
Mängel zum Einsatz kommen. 

2.3 Zentrale Elemente der Verwaltungsreform 

Als Ergebnis der in Abschnitt 2.2 skizzierten Ist-Situation und des steigenden 
Aufgabenvolumens im öffentlichen Sektor war die Entwicklung der öffentlichen 
Verwaltung als Leistungsapparat zu einer Black Box unvermeidbar (Abbildung 
2-5).  

 
Abbildung 2-5: Öffentliche Verwaltung als Black Box 

Als Beweis für den Vollzug dieser Entwicklung kann wiederum die Bundesan-
stalt für Arbeit herangezogen werden. Die in dieser Behörde vorhandenen Auf-
bau- und Ablauforganisationen sind dermaßen intransparent, dass von der Poli-
tik keine zielorientierten Reformmaßnahmen konzipiert werden können. Erst 
nach Offenlegung der bestehenden Strukturen mit Hilfe von externen Unter-
nehmensberatern kann die erforderliche Ausgangsbasis geschaffen werden 
[HAGE02, S. 2]. Die Analyse der Ablauforganisation wird zudem dadurch er-
schwert, dass das eigentliche Leistungsspektrum im Verborgenen liegt. Ein für 
die private Wirtschaft untragbarer und auch undenkbarer Zustand. Ein Aufbre-
chen der Black Box durch eine konsequente Durchforstung und Neuordnung 
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der Instrumente zur Arbeitslosigkeitsbekämpfung wie Arbeitsmarktpolitik, Wei-
terbildung und Arbeitslosengeld ist somit unausweichlich [HECK02, S. 27]. 

Angesichts der bevor diskutierten Mängel zielen die wesentlichen Reformele-
mente auf die Beseitigung der Managementlücke. Sie resultieren primär aus dem 
Bestreben, die bis dato nicht beachtete Ergebnis- und Wirkungsseite der Verwal-
tungsleistungen in den Entscheidungsprozessen zu institutionalisieren [REIC96, 
S. 55f.]. Dazu wird auf die aus der Betriebswirtschaft bekannte Methode des 
Management by Objectives (MBO) zurückgegriffen [BAYE99, S. 148]. Die 
Grundprinzipien dieses Instruments basieren 

1. auf der Messung der einzelnen Beiträge (Output) zur Verfolgung von  
übergeordneten Zielen (vgl. Kapitel 2.3.1) und 

2. auf der Messung der Zielerreichungsgrade (Outcome) (vgl. Ab-
schnitt 2.3.2). 

Die Nutzung der MBO-Methode ist folglich nur dann möglich, wenn sowohl die 
anvisierten Ziele als auch die zu ihrer Erreichung eingeleiteten Maßnahmen 
möglichst operational formuliert werden. Die Erfüllung dieser Forderungen ist 
erst nach einer umfassenden Reformierung der sich gegenwärtig in der öffentli-
chen Verwaltung im Einsatz befindlichen Steuerungsinstrumente und Rech-
nungssysteme möglich. 

2.3.1 Ergebnisorientierung 

Die erste Forderung der MBO-Methode nach messbaren Beiträgen macht deut-
lich, dass das Ergebnis des administrativen Handelns entweder mengen- und/ 
oder wertmäßig erfassbar sein muss. Dies erfordert eine Abkehr von der bisher 
praktizierten input- hin zu einer outputorientierten Steuerung der Verwaltung 
durch die Politik, indem die Verwaltungsleistungen und deren Ergebnisse in den 
strategischen und operativen Entscheidungen stärkere Beachtung finden. Die in 
diesem Zusammenhang erforderliche Änderung der vorherrschenden Budgetie-
rungstechnik wird sogar als der eigentliche Motor der Veränderungen bezeichnet 
[KUBA96, S. 20] und ermöglicht es, die in Abschnitt 2.2.1 aufgezeigten Mängel 
der inputorientierten Budgetierung zu beseitigen. 
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Den Kern der Outputorientierung macht das „abstrakte“ Verwaltungsprodukt 
aus, welches das Ergebnis des administrativen Handelns symbolisiert. Das auf 
den Produkten aufbauende und von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle 
(KGSt) entwickelte Instrument des produktorientierten Haushalts [KGST94] 
ebnet den Übergang zur outputorientierten Steuerung. Im Produkthaushalt wer-
den Haushaltstitel durch Verwaltungsprodukte ersetzt. Dadurch werden sowohl 
Formal- als auch die für die Verwaltungssteuerung essentiellen Sachziele Ge-
genstand der Haushaltsplanung und damit der politischen Lenkung. Der Pro-
dukthaushalt bildet somit als Steuerungsinstrument das zentrale Bindeglied zwi-
schen Verwaltung und Politik. 

Obwohl der Terminus „Produkt“ zum Inbegriff der Outputorientierung in der 
öffentlichen Verwaltung und zum Kernelement der Verwaltungsreform wurde, 
zeigen die ersten Erfahrungen bei der Aufstellung von Produkthaushalten, dass 
hinsichtlich der Definition von Verwaltungsprodukten in Gebietskörperschaften 
differierende Meinungen bestehen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Pro-
duktbildung in der öffentlichen Verwaltung nicht immer in der Natur der Ver-
waltungsprozesse liegt, sondern einen definitorischen Charakter hat. Je nachdem 
welche Ziele mit der Produktdefinition verfolgt werden, treten unterschiedliche 
Aspekte (Steuerungs-, Kosten-, Ergebnis-, Organisations-, Nachfragerelevanz 
etc.) in den Mittelpunkt der Betrachtung [KRAE98, S. 221-225]. 

Von der KGSt wird z. B. das Verwaltungsprodukt bestimmt als „eine Leistung 
oder eine Gruppe von Leistungen, die von Stellen außerhalb des jeweils betrach-
teten Fachbereichs (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) benötigt werden“ 
[KGSt94, S. 11]. Damit wird die Außenwirkung, d. h. Nachfragerelevanz der 
Verwaltungsleistung, in den Vordergrund gerückt. 

WINTER definiert das Produkt als „das kleinste in seiner Qualität und Quantität 
gemessene Ergebnis des staatlichen Verwaltungshandelns“ [WINT00, S. 103] 
und betont dadurch das eindeutig beschreibbare Resultat. 

Die Hessische Landesverwaltung geht detaillierter vor und beschreibt ein Ver-
waltungsprodukt als  

• ein Bündel von Leistungen,  

• das der Erreichung von politischen Zielen dient,  
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• für Empfänger außerhalb der Landesverwaltung erbracht wird, 

• im Produkthaushalt budgetiert wird und 

• mit Bezugsgrößen zur Mengen- und Qualitätsmessung ausgestattet ist 
[HESS00, S. 19]. 

Zur besseren Übersicht werden Produkte zu Produktgruppen und Produktberei-
chen zusammengefasst und umfassend in Produktkatalogen beschrieben (vgl. 
Abbildung 2-6). 

 
Abbildung 2-6: Produktbogen [HESS00, S. 38] 

Signifikant für die hessische Definition ist der Umstand, dass die Verwaltungs-
produkte sowohl unter dem Blickwinkel der Außenwirkung als auch der messba-
ren Ergebnisse definiert werden, welche mittels diverser Bezugsgrößen zum 
Ausdruck gebracht werden. Die politische Steuerungsrelevanz wird ebenfalls ex-
pressis verbis berücksichtigt, indem ein Bezug zu Sachzielen hergestellt wird.  



Verwaltungsreform 

Seite 46 

Die vorangehend skizzierte definitorische Freiheit kann u. U. dazu führen, dass 
Produkte gebildet werden, die nicht unbedingt das Ergebnis oder den Prozess 
des Verwaltungshandelns reflektieren [BUDÄ01, S. 27]. Liegen derart definierte 
Produkte vor, so ist ihre mengen- und wertmäßige Quantifizierung im Sinne der 
ersten Forderung der MBO-Methode nicht möglich. Demgemäß ist die Ergeb-
nis- und Prozessorientierung bei der Produktbildung eine zwingende Vorausset-
zung. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden daher als Produkte administrative 
Prozesse und/oder deren Ergebnisse verstanden, welche zur Erreichung von 
Sachzielen erstellt und mit eindeutig formulierbaren Ergebniskennzahlen unter-
legt werden. 

Auszüge aus dem kommunalen Produktplan Baden-Württemberg können bei-
spielhaft für Verwaltungsprodukte herangezogen werden (vgl. Tabelle 2-1). 

Tabelle 2-1: Produktplan Baden-Württemberg [STEP99, S. 5/29] 

Produktbereich Produktgruppe Produkt 

Weiterbildung Veranstaltungen 
- Durchführung von Kursen und Seminaren 

- Durchführung von Einzelveranstaltungen 

Abfallwirtschaft 
Abfälle zur Verwer-

tung 

- Verwertung von Bioabfällen 

- Verwertung von Grünabfällen 

Die Ergebnisse dieser Produkte lassen sich mit Recheneinheiten wie die Anzahl 
von Kursen und Kursteilnehmern sowie das Gewicht der verwerteten Abfälle 
sinnvoll dokumentieren. 

Abschließend wird festgehalten, dass die Outputorientierung, mit dem Produkt 
als zentralem Informationsträger, entscheidende Verbesserungen in der verwal-
tungsinternen Steuerungsqualität bringt. Die differenzierte Darstellung der Leis-
tungsseite einer Verwaltung in puncto Art, Menge und Qualität setzt eine genaue 
Kenntnis der Verwaltungsprozesse und deren Ergebnisse voraus, was wiederum 
deren systematische Umsetzung und Controlling möglich macht. Darüber hinaus 
kann die künftige Budgetierung analog zum Planungszyklus in privatwirtschaftli-
chen Unternehmen stattfinden (vgl. Abbildung 2-3). Ausgehend von den politi-
schen Intentionen wird zunächst eine Sachzielplanung auf Basis von produkt-
spezifischen Kennzahlen wie Produktmengen und -qualitäten vorgenommen. 
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Die Planungsergebnisse werden anschließend bewertet und als formalzielorien-
tierter Haushaltsplan dokumentiert. 

2.3.2 Wirkungsorientierung 

Der Ausgangspunkt für die zweite Forderung der MBO-Methode nach messba-
ren Zielen bzw. Zielerreichungsindikatoren sind im öffentlichen Sektor die Sach-
ziele, die aus dem abstrakten politisch Gewollten abgeleitet werden [SEID92, 
S. 14f.; BEYE99, S. 21f.]. Die Umsetzung der Sachzielvorgaben wird im Rahmen 
des Effektivitätscontrolling untersucht, indem die mit den Verwaltungsproduk-
ten erzielten Wirkungen bzw. Outcomes methodisch dokumentiert und den 
Vorgaben gegenübergestellt werden. Die Effektivität definiert sich hierbei als 
Quotient zwischen der tatsächlich realisierten Zielerreichung und der Zielvorga-
be. Die Effektivitätsuntersuchung bildet die Grundlage für die Bewertung des 
Wirkungsgrades des administrativen Handelns, der das Verhältnis zwischen der 
Zielerreichung und dem verursachten Ressourcenverbrauch beschreibt 
[BUSH94, S. 183]. Letztendlich kann der Erfolg und die Wirtschaftlichkeit des 
administrativen Handelns nur im Spannungsfeld zwischen Input, Output und 
Outcome aussagekräftig beurteilt werden (vgl. Abbildung 2-7).  
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Output
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(Sachziele)

Erfolg
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(Sachziele)

Erfolg

 
Abbildung 2-7: Bewertungselemente des Erfolgs von administrativem Handeln 

(in Anlehnung an [SCHA94, S. 27]) 

Die Bewertung des Erfolgs der Unternehmens- und Verwaltungstätigkeit beruht 
auf unterschiedlichen konzeptionellen Grundlagen, welche auf die Zielsysteme 
und die Rahmenbedingungen zurückzuführen sind. Der Nutzen der privatwirt-
schaftlichen Leistungen kann rekursiv über die Marktpreise abgeleitet werden. 
Die Sachzieldominanz und der Pluralismus im Zielsystem von öffentlichen Ver-
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waltungen sowie die Nicht-Existenz von Marktpreisen für ihre Leistungen lassen 
diese universelle und wertorientierte Erfolgsermittlung nicht zu. Im Gegensatz 
zu Unternehmen kann der Erfolg von Verwaltungsprodukten nur in einem ein-
deutigen Kontext zu einem spezifischen Sachziel bewertet werden. So kann z. B. 
die Wirkung des Verwaltungsprodukts „Abwicklung einer Fördermaßnahme“ 
mit dem Sachziel der Ankurbelung der heimischen Wirtschaft anhand von Out-
comedaten wie 

• Anzahl der neu entstandenen Arbeitsplätze im geförderten Gebiet und 

• Anzahl der industriellen Neuansiedlungen 

beurteilt werden. Demnach sind eine systematische Offenlegung der in einer Le-
gislaturperiode verfolgten Ziele und Zielvorgaben und die Dokumentation des 
Outcome von Verwaltungsleistungen mittels nicht monetärer Ausprägungen wie 
Mengen, Qualitäten und Häufigkeiten unabdingbare Bestandteile der Wirkungs-
orientierung in der öffentlichen Verwaltung. Für ihre Realisierung sind neue un-
terstützende Instrumente und Verfahren erforderlich.  

Bei der Entwicklung von Zielsystemen in Form von vertikal und horizontal 
strukturierten Subzielen [MEUR99b, S. 5/1] oder in Gestalt einer Balanced Sco-
recard (vgl. Kapitel 5) spielt die Messbarkeit der Zielerreichung eine zentrale Rol-
le. Die Definition eines maßgeschneiderten zielorientierten Kennzahlensystems 
ist eines der Kernelemente der outcomeorientierten Steuerung. Davon hängt 
auch ihre Realisierbarkeit und Akzeptanz ab. Die Bildung von Zielerreichungs-
kennzahlen impliziert allerdings auch, dass die zu ihrer Berechnung erforderli-
chen Daten im Rahmen der operativen Verwaltungstätigkeit systematisch rück-
gemeldet und nicht sporadisch nachträglich erhoben werden. 

Die Tatsache, dass im Rahmen der Verwaltungsreform eine Verschiebung der 
administrativen Kontrolle hin zu einer Leistungskontrolle angestrebt wird, setzt 
voraus, dass künftig über die Fortführung von Projekten und die Budgetzutei-
lung im Rahmen der parlamentarischen Beratung aufgrund von Output- und 
Outcomekennzahlen entschieden wird. Angesichts der fundamentalen Bedeu-
tung und weitreichenden Konsequenzen dieser Entscheidungen erfordert das 
Budgetrecht des Parlaments ein gesichertes und umfassendes Informationssys-
tem. Daraus ergeben sich hohe Ansprüche an die Manipulationsfreiheit und Ge-
setzeskonformität der mit den Zielsetzungen der Verwaltungsreform korrespon-
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dierenden Informationsverarbeitung. Die Bereitstellung des für die Entschei-
dungsfindung erforderlichen Datenmaterials darf nicht dem Zufall überlassen 
werden. Die Akzeptanz dieser Entscheidungsgrundlagen bestimmt letztendlich 
den Erfolg der gesamten Verwaltungsreform. 
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3 Öffentliche Verwaltung als Dienstleistungs-
unternehmen 

Das Produkt als zentraler Informationsträger bildet den Kern der Verwaltungs-
reform und symbolisiert die angestrebte Outputorientierung. Die Umsetzung des 
Neuen Steuerungsmodells durch betriebswirtschaftliche Standardanwendungs-
software (SAS) erfordert eine genaue Kenntnis der Leistungsprozesse, die den 
Verwaltungsprodukten zu Grunde liegen. Vor diesem Hintergrund ist die Analy-
se der öffentlichen Verwaltung als wirtschaftlich-technische Einheit erforderlich. 

In Kapitel 3.1 werden konstitutive Eigenschaften von Verwaltungsprodukten 
herausgearbeitet. Darauf folgt eine Analyse der Leistungsprozesse in der Verwal-
tung aus produktionstechnischer Sicht, wobei der Fokus auf Besonderheiten und 
speziellen Verwaltungsanforderungen liegt, die zu beachten sind (Kapitel 3.2). In 
Kapitel 3.3 wird eine Controllingkonzeption für Verwaltungsprodukte vorge-
stellt, welche die Grundlage für darauffolgende Untersuchungen der Adaption 
von betriebswirtschaftlicher SAS und die Konzeption des ARGUS-Verfahrens 
sein wird. 

3.1 Verwaltungsprodukte als Dienstleistungen 

Wie bereits in Kapitel 2.3.1 erläutert, wird der Produktbegriff in der öffentlichen 
Verwaltung nicht einheitlich verwendet. Die Produktbildung ist ein definitori-
scher Prozess und wird je nach Interessenslage durch Budgetierungs-, Kosten- 
oder Ergebnisaspekte dominiert, was eine einheitliche Betrachtung erschwert. 
Zur Herausarbeitung von konstitutiven Eigenschaften der Verwaltungsprodukte 
müssen diese daher aus betriebswirtschaftlicher Sicht erörtert werden. 

3.1.1 Produkt- und Leistungsbegriff in der Betriebswirtschafts-
lehre 

Der Begriff „Produkt“ wird in der Betriebswirtschaftslehre primär im Rahmen 
der Produktionstheorie verwendet und bezeichnet die von einem Unternehmen 
hergestellten Güter. Das betriebliche Produktionsverfahren im technischen Sin-
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ne wird als Faktorkombinationsprozess betrachtet, in dessen Rahmen die Pro-
duktionsfaktoren (Input) in die anvisierten Produkte (Output) transformiert 
werden. Der Produktionsprozess kann demnach in folgende Komponenten un-
terteilt werden: 

• den Input, 

• die Transformationsvorschrift und 

• den Output. 

Das primäre Ziel produktionstheoretischer Überlegungen ist es, den funktiona-
len Zusammenhang zwischen Input und Output in quantitativer Hinsicht aufzu-
zeigen [WÖHE02, S. 342f.]. Diese Aufgabenstellung wird durch die Transforma-
tionsvorschrift gelöst, indem der genaue Ablauf des Produktionsvorgangs sowie 
der erforderliche Input und der davon abhängige Output quantitativ und qualita-
tiv beschrieben werden. Das „Produkt“ ist somit ein mengenmäßiger Begriff und 
reflektiert das Ergebnis des Produktionsprozesses in Form eines Mengengerüstes 
unter Einhaltung von Qualitätsanforderungen. 

Parallel zum „Produkt“ hat sich in der Betriebswirtschaftslehre der Terminus 
„Leistung“ etabliert. Das Wort „Leistung“ wird jedoch in diversen Zusammen-
hängen genutzt und ist mit zahlreichen Bedeutungen belegt [RÖSN98, S. 8-10]. 
Um Missverständnissen vorzubeugen, ist eine definitorische Präzisierung erfor-
derlich. 

Der betriebswirtschaftliche Leistungsbegriff hat seinen Ursprung in der Kosten- 
und Leistungsrechnung und kennzeichnet „das bewertete Ergebnis des Einsatzes 
an Wirtschaftsgütern“ [WOLL96, S. 438]. Zu ergänzen ist, dass der Einsatz an 
Wirtschaftsgütern (Input) mit den Beschaffungspreisen und das Ergebnis (Out-
put) mit den Absatzpreisen bewertet werden. Durch Multiplikation der Input- 
und Outputmengen mit den Marktpreisen wird das Mengengerüst der Produkti-
on in das Wertgerüst der Kosten- und Leistungsrechnung überführt. Aus diesen 
Erläuterungen wird deutlich, dass die Leistungsrechung in Unternehmen eine 
Wertrechnung ist und als eine Erlösrechnung durchgeführt wird (vgl. Abbildung 
3-1). 

Das Verwaltungsprodukt als Ergebnis des administrativen Handelns kann mit 
dem Begriff „Produkt“ aus der Betriebswirtschaftslehre gleichgesetzt werden, da 
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auch hier die quantitativen und qualitativen Gesichtspunkte im Vordergrund ste-
hen (vgl. Kapitel 2.3.1). Die Übertragung der betriebswirtschaftlichen Leistungs-
definition auf die Verwaltung kann dagegen nicht ohne Modifikationen vorge-
nommen werden, da die fehlenden Marktpreise für Verwaltungsprodukte ihre 
marktorientierte Bewertung ausschließen. Daraus folgt, dass die Leistungsrech-
nung in der öffentlichen Verwaltung nicht als Erlösrechnung erfolgen kann, 
sondern eine spezifische Ausgestaltung erfordert (vgl. Abbildung 3-1). BUDÄUS 
sieht die Kostenträgerrechnung in der Verwaltung als konzeptionelle Schnittstel-
le zur Leistungsrechnung, welche Quantitäten und Qualitäten von Verwaltungs-
produkten erfasst [BUDÄ01, S. 27], was wiederum die produktionstheoretischen 
Aspekte involviert. Der Qualitätsbegriff bezieht sich in diesem Kontext auf die 
Merkmale nicht metrischer Skalentypen (Nominal- und Ordinalskala) (vgl. Kapi-
tel 6.1.1).  
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Abbildung 3-1: Differenzierte Betrachtung der Kosten- und Leistungsrechnung 

Für die zielorientierte Steuerung des Verwaltungshandelns ist nach EICHHORN 

und REICHARD die Leistungsrechnung jedoch nicht ausreichend. Sie muss zu-
sätzlich um eine Wirkungsrechnung ergänzt werden [EICH93, S. 869; REIC96, 
S. 63]. Dazu ist eine methodische Dokumentation der quantitativen und qualita-
tiven Wirkungsdaten von Verwaltungsprodukten gefordert. Abbildung 3-2 ver-
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anschaulicht die konzeptionellen Differenzen der Leistungsrechnung im privaten 
und öffentlichen Sektor. Hervorzuheben ist die in der öffentlichen Verwaltung 
immanente Identität des Kosten- und Leistungsträgers. Bei den Unternehmen ist 
diese Übereinstimmung nicht zwingend gegeben. 
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Abbildung 3-2: Leistungsrechnung im privaten und öffentlichen Sektor 

Wie den vorhergehenden Ausführungen zu entnehmen ist, wird der monetäre 
Leistungsbegriff aus der Betriebswirtschaftslehre nicht den Spezifika der öffent-
lichen Hand gerecht. Nicht die wertmäßige, sondern mengen-, qualitäts- und 
wirkungsorientierte Sicht charakterisieren den Terminus „Leistung“ in der Ver-
waltung. Die ersten zwei thematischen Betrachtungsschwerpunkte rücken die 
produktionsorientierte Sicht in den Vordergrund, was die definitorischen Eigen-
schaften des Begriffs „Produkt“ aus der Produktionstheorie widerspiegelt. Bei 
dem letzten handelt es sich um ein Spezifikum der Verwaltung, welches als Sur-
rogat für die Erlösrechnung aus der Non-Profit-Orientierung resultiert (vgl. Ka-
pitel 2.3.2). Im weiteren Verlauf werden die Begriffe „Leistung“ und „Produkt“ 
bzw. Verwaltungsleistung und -produkt synonym im produktionstechnischen 
Sinne verwendet. Unter Leistungs- und Wirkungsrechnung in der öffentlichen 
Verwaltung werden im Folgenden Verfahren zur Erfassung von adäquaten quan-
titativen und qualitativen Daten der Verwaltungsleistungen verstanden, welche 
für ihre gesetzeskonforme Erbringung und Dokumentation erforderlich sind. 

3.1.2 Konstitutive Merkmale von Verwaltungsprodukten 

Für die typologische Abgrenzung der Leistungsbandbreite in der öffentlichen 
Verwaltung wird auf die von ENGELHARD et al. vorgeschlagene Leistungstypolo-
gie zurückgegriffen [ENGE93, S. 416f.]. Sie basiert auf den Dimensionen 

• Immaterialitätsgrad des Leistungsergebnisses und 
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• Integrationsgrad des externen Produktionsfaktors in den Leistungsprozess 
(vgl. Abbildung 3-3). 
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Abbildung 3-3: Leistungstypologie nach Engelhardt et al. [ENGE93, S. 417] 

Unter dem externen Produktionsfaktor werden in diesem Zusammenhang Leis-
tungsnachfrager verstanden, die sich selbst oder ihre Objekte in den Produkti-
onsprozess einbringen müssen, damit eine Leistung erbracht werden kann. Aus-
schlaggebend ist dabei, dass diese sich außerhalb des Verfügungsbereichs des 
Dienstleisters befinden [MEFF97, S. 65; CORS90, S. 18]. Infolge der Klassifika-
tion des Produktionsoutputs anhand des Integrations- und Immaterialitätsgrades 
als Leistungsdimensionen wird die Dichotomie der herkömmlichen Begriffspaa-
re Dienst- und Sachleistung aufgehoben. Die logische Schlussfolgerung davon 
ist, dass die Erzeugnisse der Produktionsprozesse als Kontinuum zwischen die-
sen beiden Begriffspaaren in Form von Leistungen des Typs 1, 2, 3 oder 4 oder 
einer Kombination dieser klassifiziert werden [ENGE93, S. 417]. 

Aus der Einbettung der öffentlichen Verwaltung in die politischen Zielsysteme 
werden Sachziele und Aufgaben für das Verwaltungshandeln abgeleitet. Zur 
Wahrnehmung dieser Aufgaben produziert die Verwaltung als wirtschaftlich-
technische Einheit öffentliche Leistungen. Werden diese Leistungsprozesse und 
deren Ergebnisse nach der Leistungstypologie von ENGELHARDT et al. klassifi-
ziert, so lassen sie sich überwiegend den Leistungstypen 1 und 4 zuordnen 
(vgl. Abbildung 3-3). Der Grund dafür ist die weitgehende Immaterialität von 
Verwaltungsprozessen und deren Ergebnissen [BEYE99, S. 20]. Aus der Imma-
terialität resultieren die Nichtlager- und Nichttransportfähigkeit [MEFF97, S. 61] 
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von Verwaltungsprodukten, was spezifische Anforderungen an die Ausgestal-
tung der Leistungsbereitschaft in der öffentlichen Verwaltung determiniert. 

In Bezug auf die Dimension „Integrationsgrad“ der Leistungstypologie können 
Verwaltungsleistungen beide Ausprägungen aufweisen. In Abhängigkeit von der 
Aufgabenstellung der jeweiligen Verwaltungseinheit können die Leistungspro-
zesse sowohl autonom als auch integrativ, d. h. unter Einbeziehung von Bürgern, 
Unternehmen, Verwaltungen oder Objekten stattfinden. Es wird hier unterstellt, 
dass bei der Mehrheit der Verwaltungsprodukte die Integration der Leistungs-
empfänger in den Produktionsprozess erforderlich ist und oft durch Datenbe-
reitstellung in Form von Anträgen erfolgt. Unter Einsatz von modernen Kom-
munikationssystemen kann die Integrationsintensität auf ein Minimum reduziert 
werden. Nichtsdestoweniger resultiert aus der Notwendigkeit der Einbeziehung 
von Leistungsempfängern in den Produktionsvorgang eine hohe Spezifität sowie 
Individualität der Leistungsprozesse und deren Ergebnisse. Die daran anknüp-
fende Leistungs- und Wirkungsrechnung muss dieser Spezifität und Individuali-
tät in Bezug auf die Rückmeldung der erforderlichen Daten gerecht werden. 

Obwohl die Vier-Felder-Matrix von ENGELHARDT et al die ausdrückliche Diffe-
renzierung nach Dienst- und Sachleistung überwindet, werden Verwaltungspro-
dukte aufgrund ihrer Intangibilität als Dienstleistungen charakterisiert. Hierbei 
wird Bezug auf die Ausführungen von CORSTEN genommen, in welchen er das 
Merkmal der Immaterialität als konstitutives Merkmal der Dienstleistungen be-
zeichnet [CORS90, S. 22]. Weiterhin ist zu betonen, dass die Individualität, die 
sich aus der Integrationserfordernis des externen Faktors in die Leistungsprozes-
se ergibt, den Dienstleistungen inhärent ist [CORS90, S. 18] und laut der vorher-
gehenden Ausführungen zu den Grundeigenschaften der Verwaltungsprodukte 
gehört. 

3.2 Produktion von Verwaltungsleistungen 

In diesem Abschnitt wird das Erbringen von Verwaltungsprodukten analysiert, 
um diejenigen Anforderungen an eine betriebswirtschaftliche Standardanwen-
dungssoftware zu spezifizieren, die aus den Steuerungs- und Dokumentationser-
fordernissen der Leistungsvorgänge in der Verwaltung resultieren. 
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Das Produktionsfaktorsystem für die öffentliche Verwaltung kann in Anlehnung 
an Dienstleistungsunternehmen auf zwei Faktoren, nämlich Arbeitskräfte und 
Betriebsmittel, reduziert werden [CORS85, S. 48f.]. Die Informationen als Be-
triebsmittel nehmen eine überragende Stellung ein [GESE00, S. 6], wodurch die 
überwiegende Immaterialität der Ergebnisse von Verwaltungsprozessen noch 
einmal bestätigt wird. Der in den industriellen Betrieben vorkommende Produk-
tionsfaktor „Werkstoff“ ist aufgrund seiner geringen Relevanz für die Mehrzahl 
der öffentlichen Dienstleistungen vernachlässigbar.  

Werden die produktionstheoretischen Überlegungen (vgl. Kapitel 3.1.1) auf die 
Produktion von Verwaltungsleistungen übertragen, so unterscheidet GERHARDT 
in Abhängigkeit davon, ob der Input, der Output und die Transformationsvor-
schrift ex ante bestimmt werden können, zwischen determinierten und indeter-
minierten Dienstleistungsprozessen [GERH87, S. 93 und S. 105f.]. 

3.2.1 Determinierte Verwaltungsprodukte 

Determinierte Dienstleistungsprozesse zeichnen sich durch eine eindeutige ex 
ante Bestimmbarkeit des Input, Output und der Transformationsvorschrift in 
Bezug auf Art, Menge, Zeitpunkt und Ort aus. Dies impliziert ihre vollständige 
Beherrschbarkeit hinsichtlich der Planung, Durchführung und Überprüfbarkeit 
[GERH87, S. 93f.]. 

Unter determinierten Dienstleistungen in der öffentlichen Verwaltung sind Leis-
tungen wie Bescheide (Erlaubnisse, Feststellungsbescheide etc.) als Ergebnis der 
Bearbeitung eines Antrags im Rahmen eines Verwaltungsakts [BEYE99, S. 33] 
zu subsumieren. Als Input können hier menschliche Arbeitskraft, Informationen 
über den Antragsteller und als Output Genehmigung oder Ablehnung des An-
trags mit den daraus resultierenden Konsequenzen identifiziert werden. Die 
Festlegung des Input, Output und der Transformationsvorschrift für diese 
Dienstleistungen erfolgt durch eine Regel, welche von der legislativen Gewalt in 
Form von gesetzlichen Vorschriften vorgegeben wird. 

An dieser Stelle wird der Unterschied hinsichtlich der Produktion von Dienst-
leistungen im öffentlichen und privaten Sektor deutlich. Während in privatwirt-
schaftlich orientierten Unternehmen die Formulierung der Produktionsabläufe 
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nach ökonomischen Grundsätzen erfolgt, liefert in der öffentlichen Verwaltung 
das Bürokratiemodell von Max Weber die Grundlage für die Definition von 
Transformationsvorschriften. Das damit verfolgte Ziel ist die Sicherstellung der 
effizienten und willkürfreien Ausübung der legalen Herrschaft, indem für jede 
Verwaltungshandlung eine rechtliche Grundlage geschaffen wird. BUDÄUS 
spricht in diesem Zusammenhang von einer „konditionalen Steuerung“, welche 
für bestimmte Ereignisse eine von der Wahrnehmung und Vernunft unabhängi-
ge Reaktion vorsieht [BUDÄ87, S. 236]. 

Der hohe Anteil der immateriellen Produktionsfaktoren, wie menschliche Arbeit 
und Information, an der Produktion von Verwaltungsleistungen und ihre weit-
gehende Immaterialität stellen nahezu keine Anforderungen an die logistische 
Abwicklung. Die konditionale Steuerung und der statische Charakter von Geset-
zen, zumindest innerhalb einer Legislaturperiode, prädestinieren die determinier-
ten Verwaltungsprozesse folglich zu einer vollkommen automatisierten Abwick-
lung durch Einsatz der Informationstechnologie. Dies setzt jedoch voraus, dass 
der von den Leistungsempfängern in den Verwaltungsvorgang einzubringende 
Input datentechnisch verarbeitet werden kann und dass die Datenbeschaffung 
manipulationsfrei, gesetzeskonform und in geprüfter Form erfolgen muss. 

Aus der Integration von Leistungsempfängern als Input in den Produktionsvor-
gang resultieren in hohem Maße spezifische Anforderungen an die Datenbe-
schaffung. Wird zusätzlich die Bandbreite der Verwaltungsprodukte und die 
Vielschichtigkeit der Formulare als Grundlage für die Anbahnung der Leistungs-
beziehung mit der Verwaltung in Betracht gezogen, werden die Herausforderun-
gen evident. Das Projekt ELSTER (Elektronische Steuererklärung) zur sicheren 
elektronischen Übermittlung von Steuererklärungsdaten [ELST02, o. S.] kann in 
diesem Kontext als Beispiel für die Bestrebungen der Automatisierung der Pro-
duktion von determinierten Verwaltungsleistungen genannt werden. Die konse-
quente Digitalisierung von determinierten Verwaltungsleistungen führt zu einer 
virtuellen Amtsstube, die für alle unabhängig von Ort und Zeit erreichbar ist. 

3.2.2 Indeterminierte Verwaltungsprodukte 

Nach GERHARDT zeichnen sich indeterminierte Dienstleistungen dadurch aus, 
dass bei ihrer Produktion mindestens einer der Bestandteile des Produktionsvor-
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gangs (Input, Output oder Transformationsvorschrift) ex ante nicht bestimmt 
werden können. Input und Output gelten dabei als unbestimmt, wenn sie in Be-
zug auf  

• Art, 

• Menge, 

• Zeitpunkt oder  

• Ort 
nicht genau festgelegt werden können. 

Die Transformationsvorschrift ist bei unbestimmten Dienstleistungen entweder 
undeutlich definiert oder fehlt vollständig [GERH87, S. 105f.]. 

Durch den konsequenten Einsatz von Informations- und Kommunikationssys-
temen unter Nutzung des Internet werden zwar Zeitpunkt und Ort als Determi-
nanten nachrangig, jedoch können sie nicht vollständig aus der Definition ausge-
schlossen werden.  

Beispiele für indeterminierte Verwaltungsprodukte sind Fachleistungen wie die 
Vermittlung von unbesetzten Arbeitsstellen oder die Konzeption und Abwick-
lung von Förderprogrammen. Hierbei handelt es sich um Dienstleistungsprozes-
se, welche entweder einen hohen Grad an kognitiven Tätigkeiten oder subtile 
Interaktionen zwischen den einzelnen Aktionssubjekten und -objekten aufwei-
sen. Aus diesem Grund sind Input, Output und/oder die Transformationsvor-
schrift hinsichtlich Art, Menge, Zeit und Ort ex ante nicht eindeutig bestimmbar. 
Die undeutlich formulierte oder mit zahlreichen politisch bedingten Sonderrege-
lungen und Ausnahmen versehene Transformationsvorschrift lässt den Aktions-
subjekten bei diesen Prozessen einen Gestaltungsspielraum, der undurchsichtig 
sowie schwer plan- und kontrollierbar ist. Die Einhaltung der gesetzlichen Vor-
gaben und auch des gesetzlich kodifizierten Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit 
(vgl. § 6 HGrG, § 7 BHO, § 7 LHO) erscheint vor diesem Hintergrund als pro-
blematisch. 

Wie in Kapitel 2.2.2 gezeigt, ist für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von 
Produktionsabläufen in der Verwaltung eine detaillierte Rückmeldung von 
Leistungs- und Wirkungsdaten unumgänglich. Die Erfassung dieser Daten ist bei 
den indeterminierten Verwaltungsprodukten vergleichsweise komplexer als bei 
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den determinierten Leistungen. Der fehlende oder nur vage formulierte funktio-
nale Zusammenhang zwischen Input und Output lässt den spezifischen Daten-
bedarf nicht ex ante bestimmen, sondern es kann nur ein auf den Erfahrungs-
werten beruhender Alternativenraum vorgegeben werden. Aufgrund dieser 
Konstellation ist eine situationsbezogene, d. h. sich im Laufe des Produktions-
vorgangs herauskristallisierende bzw. am Output konkretisierende Rückmeldung 
von Leistungs- und Wirkungsdaten notwendig. Durch Unterstützung dieser Art 
der Datenerfassung können indeterminierte Verwaltungsprodukte in einen gene-
risch determinierten Zustand überführt werden, indem Input und Output situa-
tionsbedingt hinsichtlich Art, Menge und Zeit bestimmt werden. Die Abwick-
lung von Fördermaßnahmen im Arbeitsmarktbereich wird beispielsweise durch 
Faktoren wie Art der Ausbildung oder Dauer der Arbeitslosigkeit des Leistungs-
empfängers beeinflusst. In Abhängigkeit von der Ausgangslage werden entweder 
„Einstellungsbeihilfen“ oder „Fortbildungskurse“ als Verwaltungsprodukte er-
bracht. Dies legt wiederum die Rückmeldung von weiteren Leistungs- und Wir-
kungsdaten fest. 

Die zuvor diskutierten Eigenschaften von indeterminierten Verwaltungsleistun-
gen schließen ihre vollständig automatisierte Abwicklung aus. Der Informations-
technologie kommt bei der Erstellung dieser Produkte „nur“ eine unterstützende 
Funktion zu. Um die Anforderungen an die Erfassung von Leistungs- und Wir-
kungsdaten in der Verwaltung weiter zu spezifizieren, ist eine Controllingkon-
zeption notwendig, welche die Steuerung und Beurteilung der wirtschaftlichen 
Erstellung von Verwaltungsprodukten gewährleistet.  

3.3 Controlling von Verwaltungsprodukten 

Die Anforderungen an das Controlling für Verwaltungsprozesse werden maß-
geblich durch die konstitutiven Merkmale der Dienstleistungen (Immaterialität 
und Integrationserfordernis des externen Faktors in den Produktionsprozess) 
bestimmt. Haiber schlägt vor, eine dreidimensionale Controllingkonzeption für 
öffentliche Dienstleistungsunternehmen zu etablieren [HAIB97, S. 111]. Dabei 
bezieht er sich auf die potenzial-, prozess- und ergebnisorientierte Betrachtung 
der Dienstleistungen (vgl. Abbildung 3-4). 
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Abbildung 3-4: Controllingsichten auf Dienstleistungen [CORS90, S. 18] 

3.3.1 Potenzialorientierte Sicht 

Die potenzialorientierte Sicht der Dienstleistungen konzentriert sich primär auf 
die Bereitstellung der Potenzialfaktoren als Vorkombination für den Leistungs-
prozess. Diese Analyseebene ist für profitorientierte Dienstleistungsbetriebe von 
außerordentlicher Bedeutung, denn die Abhängigkeit vom externen Faktor und 
die Nichtlagerfähigkeit der Dienstleistungen erfordern ein Vorhalten der Leis-
tungsbereitschaft, die sich u. U. an der Spitzennachfrage ausrichten muss. Die 
Fähigkeit, die Leistungsbereitschaft kurz- bzw. mittelfristig an Nachfrageschwan-
kungen anzupassen, sichert komparative Konkurrenzvorteile und erfordert die 
Kenntnis der Struktur des Leistungspotenzials. CORSTEN unterscheidet quantita-
tive, intensitätsmäßige, räumliche, zeitliche und qualitative Dimensionen der 
Leistungsbereitschaft [CORS90, S. 107]. 

Im Gegensatz zu privaten Dienstleistern kann der Einbeziehung der potenzial-
orientierten Sicht in die Controllingkonzeption für die öffentliche Verwaltung 
nicht der gleiche Stellenwert beigemessen werden. Dies liegt darin begründet, 
dass die Anpassung der Leistungsbereitschaft der exekutiven Gewalt hinsichtlich 
der im vorhergehenden Abschnitt erwähnten Dimensionen problematisch bzw. 
nicht immer möglich ist. So ist z. B. die Freisetzung der Mitarbeiter oder Verla-
gerung bzw. Zusammenlegung von Verwaltungsstandorten aufgrund von gesetz-
lichen Vorschriften, zumindest in einem mit der Privatwirtschaft vergleichbaren 
Zeitraum, nicht zu bewerkstelligen. Trotz dieser Gegebenheiten darf die Bedeu-
tung des potenzialorientierten Controlling auch für die öffentliche Verwaltung 
nicht vernachlässigt werden. Auf die weitere Betrachtung der potenzialorientier-
ten Controllingsicht wird hier verzichtet, da das zu entwickelnde ARGUS-Ver-
fahren einen prozessorientierten Charakter hat. 
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3.3.2 Prozessorientierte Sicht 

Bei der prozessorientierten Sicht auf Dienstleistungen rückt der Produktionsvor-
gang in den Mittelpunkt der Untersuchung. Die prozessuale Betrachtung zielt 
dabei primär auf Dienstleistungen ab, deren Produktionsprozess als solcher 
nachgefragt und abgesetzt wird. Bei solchen Dienstleistungen handelt es sich um 
zeitraumbezogene Produkte. Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang der 
Umstand, dass Produktion und Absatz de facto synchron ablaufen [CORS90, 
S. 18f.]. Dieser Kategorie von Dienstleistungen können Verwaltungsprodukte 
wie polizeiliche Streifenfahrten oder Sicherung und Begleitung von Demonstra-
tionen zugeordnet werden. 

Der Prozessgedanke ist allerdings wegen der konstitutiven Eigenschaften von 
Dienstleistungen auch für zeitpunktbezogene Produkte bedeutsam. Hier findet 
die Produktion zwar dem Absatz zeitlich vorgelagert statt, aber aufgrund der 
Nichtlagerfähigkeit der Dienstleistungen ist nur eine mit dem Absatz zeitgleiche 
oder nachgelagerte Qualitätskontrolle möglich. Die Beherrschung der Prozessab-
läufe bzw. -qualität ist demnach die einzige Möglichkeit, die Qualität des Ergeb-
nisses vor dem Absatz zu beeinflussen. 

Wie in Kapitel 3.2.2 geschildert wurde, vollziehen sich die indeterminierten 
Dienstleistungsprozesse in ex ante nicht bestimmbaren Abläufen und konkreti-
sieren sich letztendlich als immaterielles Ergebnis, welches zeitgleich von den 
Leistungsempfängern konsumiert wird. Vor diesem Hintergrund manifestiert 
sich die Forderung nach einem Prozesscontrolling, dem in der Dienstleistungs-
branche und damit auch in der öffentlichen Verwaltung eine Schlüsselbedeutung 
zukommt. In Bezug auf das Controlling von laufenden Prozessen stellt HAIBER 

drei Prämissen auf [HAIB97, S. 108]: 

• Der Dienstleistungsprozess muss als Controllingobjekt definiert werden. 

• Das Kostenrechnungssystem muss prozessorientiert gestaltet werden. 

• Zusätzlich zu den monetären Größen müssen auch nicht monetäre Grö-
ßen wie Leistungsmengen, -qualitäten, Durchlaufzeiten, Liegezeiten etc. in 
das Controllinginformationssystem integriert werden. 

Diese Prämissen werden bei der Ableitung der Controllingkonzeption für Ver-
waltungsleistungen berücksichtigt (vgl. Kapitel 3.3.4). 
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3.3.3 Ergebnisorientierte Sicht 

Die ergebnisorientierte Betrachtung impliziert eine Quantitäts- und Qualitätsdo-
kumentation der Dienstleistung als immaterielles Gut. Die in der industriellen 
Fertigung weit verbreiteten und automatisierten Verfahren wie Messen, Wiegen 
und Zählen können zur quantitativen und qualitativen Dokumentation von 
Dienstleistungsprozessen oder -ergebnissen nur eingeschränkt herangezogen 
werden [HAIB97, S. 108f.]. Dieses Problem wird in den profitorientierten 
Dienstleistungsbetrieben oft auf eine pragmatische Art und Weise gelöst, indem 
nur die für die Prozessabwicklung notwendige Zeit und nicht das Ergebnis selbst 
quantifiziert wird. In der Beratungsbranche ist es z. B. üblich, die erbrachten 
Dienstleistungen auf Basis der Personentage zu fakturieren. So werden zur 
Quantifizierung der Dienstleistung wie z. B. Definition eines individuellen Aus-
wertungsberichts nicht die Anzahl der programmierten Spalten, Formeln, SQL-
Abfragen etc., sondern die eingesetzte Zeit herangezogen. In diesem Fall wird 
der Output des Dienstleistungsprozesses auf Grundlage der Prozesszeiten zu 
Marktpreisen bewertet. Der Marktpreis zwingt die Anbieter zu einer effizienten 
Produktion der Dienstleistungen. 

Diese in der Praxis weit verbreitete Methode zur quantitativen und qualitativen 
Beschreibung der Dienstleistungen ist aufgrund der Non-Profit-Orientierung der 
öffentlichen Verwaltung und der fehlenden Marktpreise nicht einsetzbar. Die in 
der Privatwirtschaft, vermutlich aus Aufwandsgründen, gescheute detaillierte 
Dokumentation des Outputs von Dienstleistungsprozessen ist in der öffentli-
chen Verwaltung ein zentraler Bestandteil der angestrebten Ergebnisorientierung 
und muss anhand eines Portfolios, bestehend aus mehreren Leistungsdaten, vor-
genommen werden. 

3.3.4 Controllingkonzeption für Verwaltungsprodukte 

„Im Mittelpunkt der Controllingaktivitäten steht die Wirtschaftlichkeit und die 
Ergebniszielorientierung“ [HORV02, S. 83]. Diese primär für den privatwirt-
schaftlichen Sektor definierten Controllingaufgaben haben auch, wie in Kapitel 2 
gezeigt, grundsätzliche Gültigkeit für die öffentliche Verwaltung. Ausgehend von 
diesen zentralen Zielsetzungen muss ein Controllingkonzept abgeleitet werden, 
dessen Umsetzungsergebnis ein Informationssystem ist, das die Managementlü-
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cke in der Verwaltung schließt und die Steuerung einer wirtschaftlichen und 
gleichzeitig sachzielorientierten Produktion von Verwaltungsprodukten gewähr-
leistet. Denn eine effiziente aber nicht effektive, d. h. an den politischen Zielen 
vorbei arbeitende öffentliche Verwaltung ist als Instrument der Politik nicht 
brauchbar. 

Die Formalzieldominanz des Zielsystems in der Verwaltung macht eine Verzah-
nung des Wirtschaftlichkeits- und Sachzielcontrolling obligatorisch (vgl. 
Abbildung 3-5). „Ohne die Einbeziehung einer übergeordneten Zielanalyse und 
Berücksichtigung der Handlungsrestriktionen in öffentlichen Verwaltungen 
macht eine Wirtschaftlichkeitsanalyse wenig Sinn, mehr noch, sie ist faktisch 
nicht möglich“ [BUDÄ98, S. 42]. 

Outcome

Sachziele
Input

Output

Kombinations-
vorschrift

Gesetzeskonformität
als Restriktion

EffizienzcontrollingEffektivitäts-
controlling

Outcome

Sachziele
Input

Output

Kombinations-
vorschrift

Gesetzeskonformität
als Restriktion

EffizienzcontrollingEffektivitäts-
controlling  

Abbildung 3-5: Effektivitäts- und Effizienzcontrolling von Verwaltungsprozessen 
(in Anlehnung an [BUDÄ98, S. 59]) 

EFFIZIENZCONTROLLING 

Unter dem Effizienzcontrolling wird im Folgenden die kosten- und leistungsori-
entierte Steuerung der Verwaltungsprozesse und deren Ergebnisse unter Einhal-
tung der gesetzlichen Rahmenbedingungen verstanden. Der Fokus liegt auf der 
Maximierung des Wirtschaftlichkeitskoeffizienten, bei dem der Zähler als men-
genmäßiger Output (Leistungsrechnung) und der Nenner als wertmäßiger Input 
(Kostenrechnung) ausgedrückt werden. Diese Art der Wirtschaftlichkeitsrech-
nung setzt eine flächendeckende Einführung einer aussagekräftigen Kosten- und 



Öffentliche Verwaltung als Dienstleistungsunternehmen 

Seite 65 

Leistungsrechnung in der Verwaltung voraus. Auf Basis des gegenwärtig vor-
handenen kameralen Rechnungswesens kann auch ein adäquates Informations-
system nicht aufgebaut werden (vgl. Kapitel 2.2.2).  

Als Kostenrechnungssystem kommt die Prozesskostenrechnung in Betracht (vgl. 
Kapitel 3.3.2), da hier der für Dienstleistungen wichtige Prozessgedanke im Vor-
dergrund steht. Dies ist auch einer der Gründe, warum die Prozesskostenrech-
nung überwiegend von Dienstleistungsunternehmen genutzt wird [HORV02, 
S. 553f.]. Die Leistungsrechung in der öffentlichen Verwaltung sollte als eine 
Mengen- und Qualitätsrechnung ausgestattet werden. Eine detaillierte und geset-
zeskonforme Dokumentation der Dienstleistungsprozesse sowie deren Ergeb-
nisse mit Hilfe von Leistungs- und Qualitätsdaten hat hierbei eine fundamentale 
Bedeutung. Wird der Facettenreichtum des administrativen Handelns in die Be-
trachtung miteinbezogen, so werden die Herausforderungen, die sich aus der 
nicht pekuniären Leistungsrechnung in der öffentlichen Verwaltung ergeben, 
besonders deutlich. 

Die extrem divergierenden Zielinhalte und damit auch die Art der Verwaltungs-
produkte in den Ressorts für Wirtschaft und Umwelt, um beispielhaft einige zu 
nennen, erfordern auch eine spezifische auf die Bedürfnisse dieser Ressorts bzw. 
der einzelnen Produkte zugeschnittene Leistungsrechnung. Es ist offenkundig, 
dass die Leistungsrechnung für Produkte wie „Veranstaltungen“ und „Verwer-
tung von Abfällen“ (vgl. Tabelle 2-1) auf inhaltlich unterschiedlichen Prozess-, 
Ergebnis- und Qualitätsdaten beruht. Die einheitliche und universelle, auf Men-
gen und Preisen basierende Erlösrechnung der kommerziellen Unternehmen, ist 
angesichts der fehlenden Preise für Verwaltungsleistungen nicht möglich. 

EFFEKTIVITÄTSCONTROLLING 

Die superiore Bedeutung der Sachziele für die Steuerung des administrativen 
Handelns erfordert die Ausrichtung der Rechnungssysteme auf die Abbildung 
und das Controlling der Sachzielerreichung [EICH93, S. 868f.]. Aus diesem 
Grund bilden die Offenlegung der Sachziele und die Erfolgsanalyse der Verwal-
tungsprodukte den Schwerpunkt des Effektivitätscontrolling (vgl. Kapitel 2.3.2). 
Als Erfolgsmaßstab soll die Erreichung von Sachzielvorgaben herangezogen 
werden [BUSH94, S. 183]. Die systematische Dokumentation von Effekten des 
administrativen Handelns mittels Wirkungsdaten ist ein unabdingbarer Bestand-
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teil der Controllingkonzeption und steht im Einklang mit der Forderung von 
EICHORN nach einer „institutionell verankerten Wirkungsanalyse“ [EICH93, 
S. 869] in der Verwaltung.  

Bezogen auf das Rechnungssystem der Bundesanstalt für Arbeit bedeuten die 
oben aufgestellten Forderungen beispielsweise, dass nicht nur die Kosten der 
Weiterbildungsmaßnahmen (Input = Kostenrechnung), sondern auch die Anzahl 
und Art der durchgeführten Kurse sowie Schulungsteilnehmer (Output = Leis-
tungsrechnung) und deren erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt (Out-
come = Wirkungsrechnung) methodisch dokumentiert und zu einem einheitli-
chen und strukturierten Informationssystem verzahnt werden.  

ZUSAMMENFASSUNG 

Zur besseren Übersichtlichkeit werden die einzelnen Anforderungen und die mit 
ihnen zusammenhängenden Realisierungsfragen, die sich aus der Controlling-
konzeption ergeben, tabellarisch resümiert (Tabelle 3-1). 

Tabelle 3-1: Anforderungen der Controllingkonzeption für Verwaltungsprodukte 

Anforderung Realisierungsfrage 

❶ Sachzielorientierung 
Mit welchen Methoden und Werkzeugen können Sachziele der öffentli-

chen Verwaltung systematisch deduziert und dargestellt werden? 

❷ Wirkungsrechnung 

Mit welchen Methoden und Werkzeugen können Wirkungsdaten er-

fasst werden, um ein Informationssystem aufzubauen, das die Über-

wachung der Zielerreichung im Sinne des Effektivitätscontrolling er-

möglicht?  

❸ Leistungsrechnung  

Mit welchen Methoden und Werkzeugen kann eine systematische und 

spezifische Erfassung von Leistungsdaten (Ergebnis-, Prozessdaten) 

verwirklicht werden?  

Wie kann die Dokumentation der Leistungsprozesse in der Verwaltung 

gesetzeskonform erfolgen? 

❹ Kostenrechnung 
Mit welchen Werkzeugen kann die Prozesskostenrechnung umgesetzt 

werden? 
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Anforderung Realisierungsfrage 

❺ Verzahnung des Effek-

tivitäts- und Effizienz-

controlling 

Wie können nicht pekuniäre Leistungs- und monetäre Kostendaten der 

Verwaltungsprodukte zu einem Informationssystem zusammengeführt 

werden, das die Faktorverschwendung offen legt? 

Mit welchen Werkzeugen kann Effektivitäts- und Effizienzcontrolling 

verknüpft werden, um die Wirtschaftlichkeit und den Wirkungsgrad der 

eingesetzten Mittel beurteilen bzw. steuern zu können?  

Die formulierten Anforderungen an die Controllingkonzeption für öffentliche 
Verwaltungen, vor allem die Verzahnung der Effektivitäts- und Effizienzbe-
trachtung, gilt es im nächsten Schritt auf Basis einer Software zu realisieren. Auf-
grund der betriebswirtschaftlichen Ausrichtung des Konzepts ist es naheliegend, 
dessen Umsetzung durch eine Standardsoftware zu untersuchen, die ursprüng-
lich für den kommerziellen Sektor konzipiert wurde. Zudem ist das Rationalisie-
rungspotenzial bei einer Standardanwendungssoftware grundsätzlich größer als 
bei Individuallösungen, da diese auf Erfahrungen vieler Anwender basiert und 
insbesondere betriebswirtschaftlich und technisch ständig weiterentwickelt wird. 
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4 Adaption von Enterprise Resource Planning-
Systemen in der öffentlichen Verwaltung 

Moderne Enterprise Resource Planning (ERP)-Systeme werden als Software-
bibliotheken entwickelt. Unter dem Begriff der betriebswirtschaftlichen Soft-
warebibliothek wird „eine strukturierte Sammlung von Programmen für ökono-
mische Aufgabenstellungen“ verstanden [THOM96a, S. 49]. Darunter können 
z. B. ausgereifte Enterprise Resource Planning (ERP)-Lösungen (z. B. SAP R/3, 
BAAN, Peoplesoft), Supply Chain Management-Systeme (z. B. I2) oder Werk-
zeuge zur strategischen Unternehmensführung (z. B. SAP SEM) zusammenge-
fasst werden. Die durch eine Softwarebibliothek bereitgestellten betriebswirt-
schaftlichen Funktionalitäten können im Individualfall generell, speziell oder al-
ternativ ausgeprägt werden. Um eine Standardanwendungssoftware betriebswirt-
schaftlichen Softwarebibliotheken zuzuordnen, sind folgende Kriterien aus-
schlaggebend:  

• Umfang der Funktionalität, 

• Systematik der Entwicklung,  

• umfangreiche Anpassungsmöglichkeit und  

• Flexibilität. 

Diese Kriterien werden von betriebswirtschaftlichen Softwarebibliotheken in 
maximaler Ausprägung erfüllt [HUFG94, S. 71-76]. Begriffe wie Standardanwen-
dungssoftware oder Standardsoftware werden in dieser Arbeit im Sinne einer 
Softwarebibliothek verwendet.  

Wie der Definition zu entnehmen ist, sind die betriebswirtschaftlichen Software-
bibliotheken primär auf die Lösung von ökonomischen Aufgaben ausgerichtet. 
Ihre grundsätzliche Eignung für den Einsatz im Public Sector wird zunächst un-
terstellt, da sich die öffentliche Verwaltung als Dienstleistungsbetrieb im Rah-
men der Verwaltungsreform stärker an den ökonomischen Grundsätzen der Ef-
fektivität und Effizienz ausrichten muss (vgl. Kapitel 2.3). So begünstigt bei-
spielsweise der Einsatz von betriebswirtschaftlichen ERP-Systemen in der öf-
fentlichen Verwaltung die Umsetzung der Verwaltungsreform, da dadurch einer-
seits die betriebswirtschaftlichen Methoden schneller den Eingang in die Verwal-



Adaption von Enterprise Resource Planning-Systemen in der öffentlichen Verwaltung 

Seite 70 

tung finden und andererseits die gesetzlich vorgeschriebene kamerale Einnah- 
me-/Ausgaberechnung (vgl. Kapitel 2.2.2) auf Basis des kaufmännischen Rech-
nungswesens integriert implementiert werden kann (vgl. Abbildung 4-1).  
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Abbildung 4-1: Kamerale Rechnungslegung auf Basis der Doppik 
[GERH02, S. 2/315] 

Die Entscheidung der Hessischen Landesverwaltung für SAP R/3 oder der Lan-
desverwaltung in Niedersachsen zu Gunsten von BAAN [IZN02] untermauert 
die oben aufgestellte These. Inwiefern jedoch die Besonderheiten der Verwal-
tung als Non-Profit-Organisation mit der Einbettung in ein politisches Zielsys-
tem in einer betriebswirtschaftlichen SAS abgebildet werden können, muss am 
Beispiel der Controllingkonzeption (vgl. Kapitel 3.3.4) diskutiert werden. Auf die 
Betrachtung von kameralen Anforderungen wie des öffentlich-rechtlichen 
Mahnwesens oder der Einnahme-/Ausgaberechnung wird verzichtet, da diese 
nicht den Kern der Reformbestrebungen ausmachen. Stattdessen wird der 
Schwerpunkt der Untersuchung auf die Umsetzung der zentralen Zielsetzungen 
der Verwaltungsreform (Ergebnis- und Wirkungsorientierung) durch betriebs-
wirtschaftliche Methoden und Anwendungssysteme gelegt. 

Bevor das Effizienz- und Effektivitätscontrolling für Verwaltungsprodukte um-
gesetzt werden kann, müssen Vorarbeiten wie die Auswahl der richtigen Stan-
dardsoftware und ihre Anpassung an die betriebswirtschaftlichen Anforderungen 
in der öffentlichen Verwaltung geleistet werden. Im Hinblick auf die Vielfalt von 
betriebswirtschaftlichen Funktionalitäten, die eine moderne Softwarebibliothek 
gegenwärtig zu bieten hat, müssen neben der Softwareanpassung durch das Ein-
stellen von Parametern auch die damit zusammenhängenden Organisationsände-
rungen berücksichtigt werden. Eine im Zeitablauf kontinuierliche Integration 
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von Organisation und Information gewinnt daher zunehmend an Bedeutung. 
Zur Umsetzung dieser Anforderung werden zunächst die Grundlagen der Adap-
tion von betriebswirtschaftlichen Softwarebibliotheken vorgestellt sowie ihre 
Relevanz für die öffentliche Verwaltung eruiert (Kapitel 4.1). Darauf aufbauend 
wird die Eignung der ERP-Systeme (Kapitel 4.2) und der Werkzeuge zur strate-
gischen Steuerung (Kapitel 5) als technische Plattform für die Realisierung des 
Effizienz- und Effektivitätscontrolling in der öffentlichen Verwaltung unter-
sucht. 

4.1 Adaption 

Als Adaption wird der Prozess der systematischen und kontinuierlichen Auswahl 
von betriebswirtschaftlichen Funktionalitäten aus einer Softwarebibliothek sowie 
ihre Ergänzung und Anpassung an den aktuellen betrieblichen Aufgabenprozess 
bezeichnet. Die im Zeitablauf wiederkehrenden exogenen Schocks oder innerbe-
trieblichen Veränderungen erfordern, dass die Adaption auch an einer im Ein-
satz befindlichen Softwarebibliothek beliebig weitergeführt werden kann, ohne 
dass Inkonsistenzen auftreten [HUFG01, S. 5]. Zur Umsetzung dieser Anforde-
rung werden im Folgenden neben dem Vorgehensmodell „Continuous System 
Engineering“ verschiedene Adaptionsarten kurz vorgestellt sowie ihre Relevanz 
für die öffentliche Verwaltung eruiert. 

4.1.1 Continuous System Engineering 

Continuous System Engineering (CSE) sieht eine schnelle Eröffnungslösung bei 
der Software-Einführung vor, durch die mit 20 % des Aufwandes 80 % der An-
forderungen im Unternehmen abgedeckt werden. Gleichzeitig soll aber die Nut-
zungsmöglichkeit von weiteren Potenzialen der Softwarebibliothek durch nach-
trägliche Revidier- oder Erweiterbarkeit gewahrt bleiben und sukzessive umge-
setzt werden. CSE spiegelt eine kontinuierliche Anpassung von betrieblicher In-
formationsverarbeitung und Organisation wider. Nach THOME ist „nicht die 
langfristige Planung von Organisationsformen und -abläufen [...] für einen dau-
erhaften Einsatz, sondern die kontinuierliche Anpassung [...] die flexible Lösung 
für die Anforderungen des Unternehmensumfeldes und die Möglichkeiten der 
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Informationsverarbeitung“ [THOM96a, S. 78]. Visualisiert wird diese Methode 
durch die CSE-Doppelspirale (vgl. Abbildung 4-2). 

 
Abbildung 4-2: Continuous System Engineering [THOM96a, S. 80] 

Die beiden Spiralen repräsentieren den repetitiven Durchlauf der Entwicklungs-
schritte Analyse, Konzeption, Implementation und Integration zum einen für die 
Informationsverarbeitung und zum anderen für die Organisationsentwicklung. 
Die Annäherung der Spiralen im Zeitablauf steht für eine zunehmende Annähe-
rung von Organisation und Informationsverarbeitung [THOM96a, S. 80]. 

Die klassische Organisation der öffentlichen Verwaltung nach Prinzipien der 
rationalen Bürokratie ist im Wesentlichen durch [HILL97, S. 65f.; STEI01, 
S. 88]: 

• hierarchische Über- und Unterordnung,  

• strenge Bindung an Recht und Gesetz (Regelgebundenheit),  

• strenge Dokumentationsvorschriften (Schriftform und Aktenmäßigkeit 
des Verwaltungshandelns) sowie  

• Trennung von Aufgabenerfüllung und Verantwortung 

verlangt. Die Verwaltungsreform bedingt eine Reorganisation der herkömmli-
chen Strukturen, da sich die derzeitige Arbeitsorganisation ausschließlich an der 
Funktionsorientierung und einer personellen Trennung zwischen ausführender 
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Arbeit und damit verbundener Verantwortung ausrichtet. Um die Ergebnis- und 
Wirkungsverantwortung organisatorisch umzusetzen, ist daher nicht nur eine 
kritische Durchleuchtung sämtlicher Verfahrensschritte und die Prüfung ihrer 
Erforderlichkeit, sondern auch die einheitliche, konzentrierte Zuweisung von 
Prozessverantwortung notwendig. Mit Schaffung dieser Ausgangsbasis kann die 
Bearbeitung und Verfolgung von Verwaltungsprozessen sowohl mit organisato-
rischer als auch softwareseitiger Unterstützung erfolgen. Dabei müssen nach 
dem CSE-Ansatz nicht nur Organisationsanpassungen im Informationssystem 
adäquat realisiert, sondern auch die sich aus dem Fortschritt der Informations- 
und Kommunikations- (IuK)-Technologie ergebenden potenziellen organisatori-
schen Verbesserungen konsequent umgesetzt werden [THOM96a, S. 77]. 

4.1.2 Adaptionsarten 

HUFGARD unterscheidet drei verschiedene Arten der Adaption, die in logischer 
Reihenfolge hintereinander zum Einsatz kommen [HUFG94, S. 178]. Der erste 
Schritt ist die Auswahl aus der Softwarebibliothek. Als nächstes folgt die Anpas-
sung von Funktionen, Daten, Formularen und Vorgängen in dem durch die 
Standardsoftware vordefinierten Rahmen. Zum Schluss erfolgt die Ergänzung 
um individuelle Funktionen, Formulare und Vorgänge, die durch die SAS nicht 
unterstützt werden. 

AUSWAHL AUS DER SOFTWAREBIBLIOTHEK 

Die Auswahl von Funktionen, Daten, Formularen und Berichten zur Unterstüt-
zung der betrieblichen Vorgänge ist die einfachste und wirtschaftlichste Art der 
Adaption. Je nach Auswahl werden anschließend die entsprechenden Module 
der Softwarebibliothek installiert und konfiguriert [HUFG94, S. 179]. 

In der öffentlichen Verwaltung muss diese Adaptionsart inhaltlich umgewidmet 
werden. Bevor die Auswahl vorgenommen werden kann, muss Transparenz über 
die verwaltungsspezifische Anwendbarkeit von betriebswirtschaftlichen Elemen-
ten und Funktionen geschaffen werden. Aufgrund der Neuartigkeit der meisten 
Fragestellungen ist die Vielschichtigkeit dieser Adaptionsart im öffentlichen Sek-
tor nicht zu vernachlässigen. Fragen wie: „Mit welchen Objekten werden Ver-
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waltungsprodukte abgebildet?“ oder „Wie soll die Kostenrechnung ausgestaltet 
werden?“ müssen bereits in dieser Phase beantwortet werden. 

ANPASSUNG IM VORDEFINIERTEN RAHMEN 

Unter Anpassung im vordefinierten Rahmen versteht man die Ausprägung von 
Elementen der Softwarebibliothek durch die Belegung von Parametern mit indi-
viduellen Werten oder die Aktivierung von Datenobjekten und -beziehungen. 
Diese Anpassungen basieren auf einem vom Entwickler der Softwarebibliothek 
festgelegten Alternativenraum [HUFG94, S. 180]. Durch eine Kombination der 
in der Software enthaltenen Lösungsvorschläge für betriebswirtschaftliche Pro-
blemstellungen sollen bei dieser Art der Adaption Varianten aufgefunden und 
bereitgestellt werden, die für Verwaltungen geeignet sind und den Reformpro-
zess unterstützen. Als Beispiele für diese Adaptionsart können Ausprägungen 
der Bewertungsmodalitäten des Anlagevermögens, Definition von Verrech-
nungszyklen in der Kostenrechnung oder Anpassung des Zahlungsverkehrs an 
die kameralen Anforderungen genannt werden. 

ERGÄNZUNG INDIVIDUELLER FUNKTIONEN UND VORGÄNGE 

Die Ergänzung um individuelle Funktionen, die programmiert oder zugekauft 
werden müssen bzw. in Fremdsystemen bereits vorhanden sind, greift auf 
Schnittstellen zu den Modulen der Softwarebibliothek zurück. In diesem Schritt 
der Adaption werden Lösungen entwickelt, deren Funktionalität bisher mit kei-
nem Modul der Softwarebibliothek verwirklicht werden konnte [HUFG94, 
S. 180-182]. Wird die primär für kommerzielle Unternehmen entwickelte SAS in 
der Verwaltung implementiert, so spielt diese Adaptionsart gegenwärtig eine be-
deutendere Rolle als in Unternehmen. Gründe hierfür sind spezifische Anforde-
rungen der öffentlichen Verwaltung, die aufgrund des vergleichsweise jungen 
Alters dieses Marktes noch nicht durch eine betriebswirtschaftliche Softwarebib-
liothek umfassend abgedeckt werden. Die aktuell vorhandenen Funktionsdefizite 
im Hinblick auf die Realisierung des Controlling von Verwaltungsprodukten 
(vgl. Kapiteln 4.2 und 5) müssen daher über die Adaptionsart „Ergänzung indi-
vidueller Funktionen und Vorgänge“ beseitigt werden. 
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4.2 Steuerung der Wertschöpfungskette in der 
Verwaltung durch ERP-Systeme 

Moderne ERP-Systeme unterstützen betriebswirtschaftliche Funktionalitäten in 
der Kostenrechnung, in der Finanzbuchhaltung, im Personalwesen, im Vertrieb 
sowie in der Produktionsplanung und -steuerung [MERT01, S. 183]. Die aktuelle 
Entwicklung im Umfeld der ERP-Software ist dadurch gekennzeichnet, dass ihre 
Funktionsbandbreite sukzessive um Funktionalitäten erweitert wird, die nicht zur 
hauptsächlichen betrieblichen Informationsverarbeitung gehören. Dazu zählen 
z. B. auch Funktionsbereiche wie Massenkontokorrent, Immobilienverwaltung 
oder Kameralistik. 

Die betriebswirtschaftliche Konzeption der ERP-Systeme baut im Grunde auf 
der Wertschöpfungskette von PORTER auf (vgl. Abbildung 4-3). Diese ist ge-
kennzeichnet durch die Ausrichtung der unterstützenden und primären Aktivitä-
ten auf eine möglichst wirtschaftliche Abwicklung von innerbetrieblichen Pro-
zessen, die erforderlich sind, um Güter zu erstellen und abzusetzen. Der Schwer-
punkt von ERP-Systemen liegt demnach auf der softwareseitigen Unterstützung 
dieser Aktivitäten durch Bereitstellung von geeigneten Funktionalitäten und Da-
tenobjekten. In Abhängigkeit vom konkreten ERP-System (BAAN, Oracle, 
PeopleSoft, mySap.com etc.) können der Funktionsumfang und seine Ausprä-
gungsmöglichkeiten jedoch unterschiedlich ausfallen. 
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Abbildung 4-3: Wertschöpfungskette [PORT01, S. 76] 
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Der funktionale Fokus der ERP-Systeme auf die Steuerung des wirtschaftlichen 
Ablaufs von Wertschöpfungsprozessen prädestiniert den Einsatz dieser Anwen-
dungssysteme für die Umsetzung des Effizienzcontrolling von Verwaltungspro-
dukten (vgl. Kapitel 3.3.4). Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass nicht nur 
die Beherrschung von betriebswirtschaftlichen Funktionen, sondern auch die 
Bewältigung ihrer Adaption auf die öffentliche Verwaltung der Garant für den 
Erfolg dieses Vorhabens ist. Zur Untersuchung der Adaptionsfähigkeit von 
ERP-Systemen im Dienstleistungsbetrieb „Öffentliche Verwaltung“ wird eine 
für die privatwirtschaftlichen Unternehmen allgemeingültige und von den ERP-
Systemen daher unterstützte Informationsbearbeitungskette Kundenauftrag → 
Leistungserbringung → Fakturierung [THOM90, H 1.2 S. 1] als Untersuchungs-
schema herangezogen. 

Der auf den Kundenauftrag folgende Prozess der Leistungserbringung spiegelt 
die Transformation des Input in den Output wider. Die Steuerung und Doku-
mentation des in Abbildung 4-4 illustrierten Prozessablaufs erfolgt durch eine 
ereignisgesteuerte und geplante Abfolge von betriebswirtschaftlichen Funktionen 
aus den Modulen Vertrieb, Produktion, externes und internes Rechnungswesen. 
Die hierbei gesammelten Ist-Daten werden für Plan-Ist-Vergleiche im Rahmen 
des Controlling herangezogen.  
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Abbildung 4-4: Informationsbearbeitungskette  

Das gewählte Untersuchungsschema ermöglicht es, Anforderungen an die In-
formationsverarbeitung in unterschiedlichen Stadien der Leistungserbringung in 
der öffentlichen Verwaltung und in der privaten Wirtschaft zu vergleichen. Dar-
auf aufbauend kann die Realisierbarkeit von verwaltungsspezifischen Anforde-
rungen durch ERP-Systeme beurteilt werden, indem die Eignung von verfügba-
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ren betriebswirtschaftlichen Funktionen und Datenobjekten eruiert wird. Das 
Ergebnis dieser Untersuchung ist die Offenlegung von Defiziten hinsichtlich der 
Umsetzung des Effizienzcontrolling durch die Adaption der o. g. Informations-
verarbeitungskette auf den Dienstleistungsbetrieb „Öffentliche Verwaltung“. 

In den folgenden Kapiteln werden Analogien und Divergenzen in funktionaler 
sowie semantischer Hinsicht zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sek-
tor entlang der Informationsverarbeitungskette Kundenauftrag (Kapitel 4.2.1) → 
Leistungserbringung (Kapitel 4.2.2) → Fakturierung (Kapitel 4.2.3) herausgear-
beitet. Ausgehend von der deduktiv-theoretischen Herleitung der Untersu-
chungsergebnisse werden diese zur Veranschaulichung anhand eines konkreten 
betriebwirtschaftlichen ERP-Systems, SAP R/3 der SAP AG, verifiziert. Die 
Wahl dieses Produkts erfolgte aufgrund seiner zunehmenden Verbreitung in der 
öffentlichen Verwaltung [SAP02a, o. S] sowie nicht zuletzt wegen seiner Funk-
tionsbreite und -tiefe [SAP02b, o. S.] Trotz eines Produktbezugs haben die Ana-
lyseergebnisse infolge ihrer deduktiven Herleitung einen universellen Charakter 
und können auf Konkurrenzprodukte übertragen werden. Ist dies nicht der Fall, 
wird explizit darauf hingewiesen. 

Durch die von der SAP AG im September 1999 gestartete mySAP.com-Initiative 
wird der Produktname SAP R/3 abgelöst. MySAP.com bezeichnet dabei sowohl 
die neue Internetstrategie der SAP AG als auch das Produkt selbst, das alle von 
dem Softwarehersteller angebotenen betriebswirtschaftlichen Lösungen beinhal-
ten soll [SAP00, S. 8]. Im Rahmen dieser Arbeit wird wegen der unscharfen De-
finition des Marketingbegriffs mySAP.com der Terminus „SAP R/3“ weiterhin 
als Bezeichnung für das ERP-System der SAP AG gebraucht.  

4.2.1 Kundenauftrag versus politischer Auftrag 

Bevor die geeigneten Business-Objekte der ERP-Systeme für die datentechni-
sche Abbildung des politischen Auftrags identifiziert werden können, werden 
seine zentralen Aufgaben vorgestellt. Unter einem Business-Objekt werden in 
dieser Arbeit fachliche Objekte verstanden, die Gegenstände aus dem realen Ge-
schäftsleben, wie eine Rechnung, in der Softwarebibliothek repräsentieren. Dazu 
beinhalten sie Angaben über Attribute, Verhalten, Beziehungen, Regeln und de-
finieren inhaltliche Standards in ihrem Anwendungsumfeld [EICK01, S. 84f.]. 
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4.2.1.1 POLITISCHER AUFTRAG 

Wie in Kapitel 2.3.1 gezeigt, soll die staatliche Wirtschaftsführung im Rahmen 
der Verwaltungsreform an den vom Parlament verabschiedeten ergebnisorien-
tierten Produkthaushalt gebunden werden, was ihn zum Medium des politisch 
Gewollten macht. Der Produkthaushalt enthält hauptsächlich Planangaben zu 
Art, Menge, Kosten und gegebenenfalls zu Einnahmen der geplanten Verwal-
tungsleistungen. Durch diese Planvorgaben wird erreicht, dass die Verwaltung in 
ihrer Wirtschaftsführung nicht nur den Ressourcenverbrauch, sondern auch den 
damit erzielten Leistungsumfang zu verantworten hat. Als Ergebnis der sachziel-
orientierten Planung machen die Verwaltungsprodukte den Inhalt des politi-
schen Auftrags im Detail aus, definieren die Struktur des staatlichen Handelns 
und ermächtigen die Verwaltung zur Leistungserbringung (vgl. Abbildung 4-5).  
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Abbildung 4-5: Schema des Produkthaushaltsplans [SÜDF02, S. 41] 

Der politische Auftrag als Handlungsgrundlage der Verwaltung induziert die Er-
stellung der öffentlichen Leistungen und steht am Anfang der Leistungskette. 
Ausgehend von der Feststellung, dass der politische Auftrag und der Produkt-
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haushalt identisch sind, ist es die Aufgabe der Adaptionsart „Auswahl aus der 
Softwarebibliothek“, die Frage zu klären, welche Business-Objekte die daten-
technische Umsetzung der Verwaltungsprodukte in einem ERP-System leisten 
können. Als geeignetes Business-Objekt zur Umsetzung des politischen Auftrags 
im ERP-System kommt der Kundenauftrag in Frage, da dieses Objekt ebenfalls 
am Anfang einer Leistungskette steht und die Informationsverarbeitung damit 
anstößt. Zur abschließenden Beantwortung dieser Frage muss geprüft werden, 
ob die Funktionen des Business-Objekts „Kundenauftrag“, die integrierte Leis-
tungs- und Kostenplanung unterstützen, welche der parlamentarischen Verab-
schiedung des Produkthaushalts vorausgeht (vgl. Kapitel 2.3). 

1. Leistungs- und Wirkungsplanung 

Ausgangspunkt für die sachzielbezogene Planung ist die summarische 
Leistungs- und Wirkungsplanung auf Basis von produktspezifischen 
Kennzahlen. Aufgrund der Vielfalt von thematisch unterschiedlichen 
Verwaltungsprodukten bezieht sich die funktionale Unterstützung in die-
sem Kontext auf die restriktionsfreie Wahl von produktspezifischen Men-
gen- und Qualitätskennzahlen. 

2. Planung und Budgetierung des Ressourcenverbrauchs 

Der zur Realisierung des Leistungsplans erforderliche Ressourceneinsatz 
ist kostenrechnerisch zu bewerten. Dazu sind ausgereifte Planungsfunkti-
onalitäten wie Aggregation und Verteilung erforderlich, um eine Kosten-
planung effizient durchführen zu können. Nach parlamentarischer Verab-
schiedung des Produkthaushalts ist die Festschreibung von Budgets auf 
Produkte, Produktgruppen und -bereiche vorzunehmen. 

4.2.1.2 KUNDENAUFTRAG 

Die Leistungserstellung bei profitorientierten Unternehmen beginnt mit der Auf-
forderung bzw. Auftragserteilung durch den Kunden. Der Kundenauftrag ist 
somit ein Dokument, das die Leistungsbeziehung zwischen Nachfrager und Erb-
ringer eindeutig dokumentiert, indem alle für die Leistungserstellung erforderli-
chen Informationen festgehalten werden [THOM90, H 1.1 S. 1]. Dazu gehören 
neben der Dienstleistungsart und dem Preis auch Daten wie Menge, Leistungs-
datum, -ort etc., um die logistische Steuerung des Leistungsabsatzes zu unter-



Adaption von Enterprise Resource Planning-Systemen in der öffentlichen Verwaltung 

Seite 80 

stützen. In Abbildung 4-6 wird die belegorientierte Erfassung des Kundenauf-
trags im ERP-System SAP R/3 beispielhaft dargestellt. 

 
Abbildung 4-6: Kundenauftrag als Beleg in SAP R/3 

Die funktionale Ausgestaltung des Kundenauftrags zur Dokumentation von pro-
fitorientierten Geschäftsvorfällen (Preisfindung, Menge etc.) und zur logistischen 
Steuerung des Leistungsabsatzes (Termin, Ort etc.) lässt seine Verwendung für 
die Umsetzung des im vorangegangen Kapitel skizzierten Anforderungsprofils 
des politischen Auftrags als nicht zweckmäßig erscheinen. Aufgrund dieses funk-
tionalen Schwerpunkts werden die Planungs- und Budgetierungsfunktionalitäten 
nicht unterstützt. Diese Funktionalitäten werden im ERP-System hauptsächlich 
im Zusammenhang mit den Business-Objekten gebraucht, die im Rahmen der 
Leistungserstellung auf den Kundenauftrag folgen. Dazu gehören z. B. Ferti-
gungsaufträge (logistische Planung und Steuerung von Produktionsfaktoren) und 
Objekte der Kostenrechnung (wertmäßige Planung und Budgetierung des Ferti-
gungsprozesses). Der Kundenauftrag als Beleg über eine Geschäftsbeziehung 
lässt sich folglich weder beplanen noch budgetieren. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Als Zwischenfazit wird festgehalten, dass die Nutzung des Kundenauftrags zur 
Abbildung des politischen Auftrags nicht zielführend ist. Die Kostenträgereigen-
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schaften von Verwaltungsprodukten legen es nahe, die Business-Objekte der 
Kostenrechnung (Prozesse, Gemeinkostenaufträge etc.) auf ihre Eignung zu un-
tersuchen. Dazu wird im folgenden Kapitel neben der logistische Steuerung auch 
die wertmäßige Dokumentation der Leistungserbringung in der Verwaltung erör-
tert. 

4.2.2 Leistungserbringung 

Die Bewertung der Qualität von Produktionsergebnissen wird in der öffentli-
chen Verwaltung nicht durch den Auftraggeber (Parlament), sondern durch die 
Leistungsempfänger (Bürger, Unternehmen etc.) vorgenommen. Diese Konstel-
lation trägt zusätzlich zu einer Verschärfung der Informationsasymmetrie bei, die 
ohnehin zwischen dem Parlament (Principal) und der Verwaltung (Agent) auf-
grund des arbeitsteiligen Verhältnisses vorhanden ist, da die beauftragte und er-
brachte Leistung vom Auftraggeber nicht abgenommen und somit nicht beurteilt 
werden kann (vgl. Abbildung 4-7). 
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Abbildung 4-7: Auftraggeber und Leistungsempfänger im öffentlichen Sektor 

Die Principal Agent-Theorie führt die Ursachen der asymmetrischen Informati-
onsverteilung in den Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehungen auf den Infor-
mationsvorsprung des Agenten zurück und klassifiziert sie wie folgt [PICO01, 
S. 57]:  

• Hidden Characteristics, 

• Hidden Action und 

• Hidden Intention. 
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In Bezug auf die Leistungserbringung bildet die Hidden Action die eigentliche 
Quelle der vorhandenen Informationsdefizite zwischen Parlament und Verwal-
tung. „In der öffentlichen Verwaltung wird das Problem der hidden action pri-
mär dadurch ausgelöst, daß Verwaltungsleiter mit der Sachmaterie und den Ver-
waltungsvorschriften erheblich besser vertraut sind als Politiker und Bürger, die 
die Anstrengungen der Verwaltungseinrichtungen und die Qualität des Verwal-
tungshandelns aufgrund ihres Informationsnachteils nicht oder nur sehr einge-
schränkt beurteilen können“ [BURR98, S. 62]. Zur Beseitigung des auf Basis der 
hidden action entstehenden Informationsnachteils sind Anreiz- und Kontrollsys-
teme notwendig, um Spielräume für eigennützige Interessen einzugrenzen 
[BURR98, S. 62].  

Die fehlenden Anreize im öffentlichen Sektor sind auf das defizitäre Personal-
wesen zurückzuführen und können durch eine ausgeglichene Kombination aus 
materiellen und immateriellen Incentives bewirkt werden. Für den Aufbau von 
Kontrollmechanismen ist ein Informationssystem zwingend erforderlich. Die 
Voraussetzungen dafür sind eine den Verfahrensvorschriften entsprechende und 
möglichst einzelfallbezogene Dokumentation der Leistungserstellung im Sinne 
der Leistungsrechnung (Kapitel 4.2.2.1) und die Offenlegung des damit zusam-
menhängenden Ressourcenverbrauchs im Sinne der Kostenrechnung (Kapitel 
4.2.2.2). 

4.2.2.1 LOGISTISCHE STEUERUNG DER LEISTUNGSERBRINGUNG 

Gegenstand der Leistungserbringung in Unternehmen ist die Steuerung der 
Transformation von Produktionsfaktoren in die durch Kundenaufträge festge-
legten Produkte und die Dokumentation des dazu erforderlichen Ressourcen-
verbrauchs. Dabei soll eine möglichst effiziente, d. h. Faktorverschwendung 
vermeidende Produktion gewährleistet werden. Die zentrale Aufgabe der logisti-
schen Lenkung von Produktionsprozessen besteht daher in der bestmöglichen 
Abstimmung der vorhandenen Produktionsfaktoren mit den Anforderungen der 
Kundenaufträge im Sinne der maximalen Auslastung und der fristgerechten Auf-
tragserfüllung [THOM90, I 1.2 S. 1-3; LINK90, S. 171f.]. Dazu wird auf die Be-
standteile der Produktionsplanungs- und -steuerungs- (PPS-)Systeme wie Ar-
beitsplatzdaten, Werkzeugdaten, Stücklisten und Arbeitspläne zurückgegriffen. 
Die Nutzung der PPS-Funktionalitäten bei industriellen Fertigungsabläufen bie-
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tet sich aufgrund ihrer genauen Bestimmbarkeit hinsichtlich Input, Output und 
Transformationsvorschrift an. 

Durch Stücklisten wird beispielsweise genau erfasst, welche Bauteile, an welcher 
Stelle und in welcher Menge im Zielprodukt (Output) Verwendung finden 
[THOM90, I 1.2 S. 5]. Arbeitspläne beschreiben den Ablauf des Transformati-
onsvorgangs im Detail und enthalten folgende Informationen [KRÄN95, 
S. 86f.]: 

• Informationen über Produktionsstätten, 

• Inhaltliche Beschreibung der Arbeitsgänge, 

• Informationen über Betriebsmittel, 

• Informationen über Qualifikationsanforderungen und 

• Informationen zum Zeitbedarf. 

Die Ermittlung des Ressourcenbedarfs (Input) in qualitativer, quantitativer und 
zeitlicher Hinsicht kann retrograd auf Basis der Stücklisten, Arbeitspläne, Ar-
beitsplatz- und Werkzeugdaten erfolgen. Die exakte Kenntnis der Produktstruk-
tur, des Produktionsablaufs und des Zeitbedarfs für einzelne Produktionsvor-
gänge ermöglicht es, den logistischen Ablauf der Leistungserbringung bis ins 
kleinste Detail zu planen, durchzuführen, korrigierende Maßnahmen unter Ver-
wendung von Ergebnissen der Betriebsdatenerfassung einzuleiten und zu doku-
mentieren. Durch den integrierten Einsatz der Kostenrechnung unter Einbezie-
hung von Beschaffungspreisen, Produktmengen sowie Maschinen- und Perso-
nenzeiten wird die wertmäßige Dokumentation der Leistungserstellung realisiert. 

INDUSTRIELLE STEUERUNG DER LEISTUNGSERBRINGUNG IN DER VERWAL-
TUNG 

Im Zuge der Modernisierung der Verwaltung werden in der Literatur auch Mög-
lichkeiten diskutiert, die Verwaltungsprozesse analog zur industriellen Fertigung 
zwecks Effizienzsteigerung logistisch zu planen und zu steuern [KRAE98, 
S. 232-236]. Die Übertragbarkeit dieser Methoden ist jedoch nur auf Verwal-
tungsleistungen möglich, die in puncto Input, Output und Transformationsvor-
gang eindeutig beschreibbar sind. Nur unter diesen Voraussetzung können 
Stücklisten und Arbeitspläne definiert werden, die ihre planenden und steuern-
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den Funktionen hinsichtlich Menge, Zeit und Ort entfalten. Im gegenteiligen 
Fall haben sie nur eine unverbindliche und generische Beschreibungsfunktion. 

KRAEMER et al. haben die industrielle Betrachtung von Verwaltungsprodukten 
am Beispiel der logistischen Steuerung des Verwaltungsprozesses „Steuererklä-
rung“ diskutiert und den unterstützenden Einsatz von PPS-Elementen beispiel-
haft gezeigt [KRAE98, S. 234]. Der Nutzen der in Abbildung 4-8 dargestellten 
Planung und Steuerung von determinierten Verwaltungsprozessen ist allerdings 
fraglich. Vor allem wenn in Betracht gezogen wird, dass solche Verwaltungspro-
dukte, wie in Kapitel 3.2.1 gezeigt, aufgrund ihrer Immaterialität zu einer voll-
ständig automatisierten Produktion durch eine geeignete Software prädestiniert 
sind. In diesem Fall beschränkt sich die logistische Planung und Steuerung der 
Leistungsproduktion auf die Bereitstellung ausreichender Hardwareressourcen 
und die Systemadministration. Die Dokumentation des Ressourcenverbrauchs 
erfolgt auf Basis der Hard- und Softwarekosten sowie des Administrationsauf-
wandes. 
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Abbildung 4-8: Industrielle Steuerung der Erbringung von Verwaltungsleistungen 

am Beispiel der Steuererklärung [KRAE98, S. 234] 
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Der Prozess zur Prüfung von Steuererklärungen lässt sich im Idealfall ohne Ein-
satz menschlicher Arbeitskräfte abwickeln. Dadurch könnte die konditionale 
Steuerung der Leistungserstellung in der öffentlichen Verwaltung als eine von 
der Wahrnehmung und Vernunft unabhängige Aufgabenerfüllung (vgl. Kapitel 
3.2) im Sinne des Bürokratiemodells von Max Weber idealtypisch realisiert wer-
den. Der erforderliche Input für diese Verwaltungsleistung beschränkt sich auf 
Informationen, die mittels diverser Formulare erhoben werden, und auf beizule-
gende Zusatzdokumente. Durch die Verwendung der ELSTER-Software wird 
eine mit Verwaltungsvorschriften konforme und mit Plausibilitätsprüfungen ver-
sehene Erfassung der für die Leistungserbringung erforderlichen Daten erreicht 
(vgl. Kapitel 3.2.1). Dadurch entfallen Aktivitäten wie „Scannen“ und „Erfas-
sen“, da diese Vorarbeiten dann auf den Leistungsempfänger bzw. Antragsteller 
ausgelagert sind. 

Werden für die Steuererklärung erforderliche Bescheide und Belege in digital 
verarbeitbarer Form, z. B. im XML-Format, eingereicht, so könnte auch die Ak-
tivität „Bearbeiten“ automatisiert erfolgen. Die Berechnung der Steuerschuld/ 
-gutschrift wird in diesem Fall nach geltenden Verwaltungsvorschriften von ei-
nem in der Software inkorporierten Algorithmus vollzogen. Das Versenden des 
digitalen Steuerbescheides via E-Mail sowie die Anweisungen an die Bank zur 
Auszahlung der Steuergutschrift oder zum Eintreiben der Steuerschuld (per Ein-
zugsermächtigungsverfahren) können ebenfalls automatisiert vorgenommen 
werden.  

Anhand dieses Beispiels wurde deutlich gezeigt, dass nicht die Übertragung der 
industriellen Fertigungsteuerung auf determinierte Verwaltungsleistungen, son-
dern deren weitestgehend vollständige Automatisierung die Effizienz der öffent-
lichen Verwaltung steigert. Durch konsequente Ausnutzung des technischen 
Fortschritts und die Einbeziehung der Leistungsempfänger als externe Produkti-
onsfaktoren in den Leistungserstellungsprozess können Voraussetzungen ge-
schaffen werden, um Einsparungspotenziale bei determinierten Verwaltungspro-
dukten auszuschöpfen. 

PROCESS PERFORMANCE MEASUREMENT 

Die ex ante Indeterminiertheit des Input, Output und der Transformationsvor-
schrift bei indeterminierten Verwaltungsprozessen schließt die Verwendung der 
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Funktionalitäten von PPS-Systemen und vollständige Automatisierung der Leis-
tungserstellung aus. Eine exakte Planung und darauf aufbauende Steuerung mit 
dem Ziel einer bestmöglichen Auslastung der Produktionskapazitäten unter Ein-
haltung der Termine kann daher nicht durchgeführt werden. Es werden Metho-
den und Instrumente benötigt, welche auf der Auswertung von Erfahrungs- 
bzw. Vergangenheitswerten basieren und aufgrund der daraus gewonnenen Er-
kenntnisse eine kontinuierliche Prozessverbesserung sicherstellen. Diese Art der 
Steuerung kann als „Lenkung auf Basis von Performance Measurement“ be-
zeichnet werden. „Darunter werden der Aufbau und Einsatz meist mehrerer 
Kennzahlen verschiedener Dimensionen (z. B. Kosten, Zeit, Qualität, Innovati-
onsfähigkeit, Kundenzufriedenheit) verstanden, die zur Beurteilung der Effekti-
vität und Effizienz der Leistung und Leistungspotenziale unterschiedlicher Ob-
jekte im Unternehmen (z. B. Organisationseinheiten unterschiedlicher Größe, 
Mitarbeiter, Prozesse) herangezogen werden“ [GLEI01, S. 11f.]. Wie der Defini-
tion zu entnehmen ist, bezieht sich das Performance Measurement sowohl auf 
den Prozess der Leistungserbringung als auch auf die Leistungsbereitschaft. Bei 
den weiteren Ausführungen wird vorrangig Bezug auf das prozessorientierte Per-
formance Measurement genommen, da die potenzialorientierte Betrachtung der 
Dienstleistungen im Rahmen dieser Arbeit ausgeschlossen wurde (vgl. Kapitel 
3.3.1).  

Das Process Performance Measurement (PPM) wird in der Privatwirtschaft als 
Projekt aufgefasst und aufgrund des beträchtlichen Datenerhebungsaufwandes 
nur ein bis zwei Mal jährlich durchgeführt [GLEI01, S. 162]. Dabei werden Da-
ten erhoben, um die Process Performance hinsichtlich  

• der Prozesskosten, 

• der Prozesszeiten, 

• der Prozessqualität, 

• der prozessbezogenen Kundenzufriedenheit und  

• der prozessbezogenen Innovationsfähigkeit  

beurteilen zu können [GLEI01, S. 170]. Mit Hilfe der gebildeten Performance-
Kennzahlen lassen sich auch aus logistischer Sicht wichtige steuerungsrelevante 
Fragen, wie z. B.: 

• Wie lange sind die durchschnittlichen Prozessdurchlaufzeiten? 
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• Werden die vorgegeben Prozessdurchlaufzeiten eingehalten? 

• Welche Dienstleistungen verursachen überdurchschnittliche Prozess-
durchlaufzeiten? 

• Entspricht das Arbeitsaufkommen den Prozesskapazitäten? 

beantworten. 

Die Verwendung des PPM als Surrogat für die logistische Steuerung der Produk-
tion von indeterminierten Verwaltungsprodukten ermöglicht es, aus den Erfah-
rungswerten der Vergangenheit retrograd Rückschlüsse auf die künftige Gestal-
tung der Prozessabwicklung abzuleiten. Bei der Deutschen Börse AG konnte die 
logistische Abwicklung der indeterminierten Dienstleistung „Rekrutierung von 
Personal“ durch gezielte Anwendung des PPM verbessert werden. Im Rahmen 
einer von der Unternehmensberatung Horvárt & Partner durchgeführten Pro-
cess-Performance-Untersuchung wurden auf Basis der gebildeten Kennzahlen 
Vorschläge bezüglich der Prozessverbesserung in Bezug auf Durchlaufzeit, Qua-
lität und Kosten unterbreitet. Erkenntnisse aus PPM wie z. B. der zunehmende 
Wirkungsverlust der klassischen Printmedien für ausgewählte Berufsgruppen 
oder dass die Rekrutierung von Mitarbeitern mit bestimmtem Anforderungspro-
fil über das Internet bessere Kostenrelationen pro Einstellung als via Headhun-
ting erreicht [KIPK02, S. 26], versetzen die Entscheider in die Lage, korrigieren-
de Maßnahmen im Sinne des CSE einzuleiten. Als Ergebnis dieser Prozessver-
besserung kann die Steigerung der Effizienz, d. h. Vermeidung der Faktorver-
schwendung, erreicht werden.  

Die Voraussetzung für die Anwendung des PPM ist allerdings die „IT-Unter-
stützung des Prozesses über ein zentrales System, in dem alle Rekrutierungs-
schritte festgehalten werden“ [KIPK02, S. 14]. Das bedeutet, dass die Beurtei-
lung der Process Performance in der öffentlichen Verwaltung nur dann erfolgen 
kann, wenn zu den Performancedaten hinsichtlich Zeit, Qualität und Kosten 
auch Leistungsdaten rückgemeldet werden, welche die Performance beeinflus-
sen. Dazu ist eine einheitliche und mit Verwaltungsvorschriften übereinstim-
mende Erfassung von nichtmonetären Daten zu einzelnen Phasen der Leis-
tungserbringung notwendig. Die Gesetzeskonformität ist gefordert, damit die 
bestehenden Vorgaben als Restriktionen des Produktionsprozesses in der Leis-
tungsrechnung berücksichtigt werden. Durch die prozessbegleitende Daten-
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rückmeldung über ein dezentral verfügbares Erfassungssystem nach einheitli-
chen Anweisungen lässt sich der einer nachträglichen Datenerhebung inhärente 
Aufwand deutlich reduzieren und gleichzeitig die Zuverlässigkeit des Informati-
onssystems erhöhen. Angesichts der Identität des Kosten- und Leistungsträgers 
in der öffentlichen Verwaltung (vgl. Abbildung 3-2) ist es naheliegend, die Funk-
tionalitäten für die skizzierten Anforderungen im Funktionsbereich der Prozess-
kostenrechnung der ERP-Systeme zu suchen. 

4.2.2.2 PROZESSKOSTENRECHNUNG 

Die Frage der wertmäßigen Dokumentation der Leistungserstellung wird im 
Rahmen des Process Performance Measurement nicht explizit beantwortet. 
Vielmehr ist die systematische Verwendung von Daten aus der Kostenrechnung 
gemäß der Begriffsdefinition eine unabdingbare Voraussetzung für das PPM. 
Wie in Kapitel 3.3.4 gezeigt, ist die Prozesskostenrechnung resp. das Activity 
Based Costing eine unabdingbare Voraussetzung für die Implementierung des 
Effizienzcontrolling in der öffentlichen Verwaltung. In diesem Kapitel wird die 
Eignung der Business-Objekte dieses Funktionsbereichs für die datentechnische 
Umsetzung des Verwaltungsprodukts resp. politischen Auftrags in der ERP-
Software untersucht. 

Die Entwicklung der Prozesskostenrechnung verlief primär vor dem Hinter-
grund veränderter Produktions- und Kostenstrukturen in Unternehmen. Die 
Folge davon war die Suche nach Möglichkeiten einer verursachungsgerechteren 
Zuordnung von Gemeinkosten auf die einzelnen Kostenträger. Die Prozesskos-
tenrechnung ist ein Vollkostenrechnungssystem und bedient sich der Kostenar-
ten- und Kostenstellenrechnung, um die Kostenträger entsprechend der Inan-
spruchnahme von betrieblichen Geschäftsprozessen mit Kosten zu belasten. Die 
Definition von Prozessen und geeigneten Messgrößen (Prozesstreiber) sind die 
Voraussetzungen für den Einsatz des Activity Based Costing [SCHM98, S. 216-
217]. 

Der Geschäftsprozess als Auswertungsobjekt ist fester Bestandteil der Prozess-
kostenrechnung. Dieses Business-Objekt wird als Stammdatum im ERP-System 
angelegt und dient der Dokumentation des Ressourcenverbrauchs von kosten-
stellenübergreifenden Vorgängen innerhalb eines Unternehmens. Um die verur-
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sachungsgerechte Verrechnung von Prozesskosten auf einzelne Kostenträger zu 
realisieren, werden im Stammdatum des jeweiligen Geschäftsprozesses Leis-
tungsmengen- oder Leistungszeiteinheiten als Prozesstreiber sowie Verrech-
nungskostenarten und Angaben zum Verrechnungstarif festgelegt (vgl. 
Abbildung 4-9). 

 
Abbildung 4-9: Geschäftsprozess als Stammdatum in SAP R/3 

Die Etablierung der Prozesskostenrechnung in der öffentlichen Verwaltung hat 
im Vergleich zu privatwirtschaftlichen Unternehmen eine umfassendere Bedeu-
tung als „nur“ die verursachungsgerechte Verteilung von Gemeinkosten. Die 
Verwaltungsprozesse wie z. B. die Abwicklung einer Fördermaßnahme werden 
selbst zu Kostenträgern und damit zu Controllingobjekten. Dies impliziert, dass 
für alle Verwaltungsprodukte Geschäftsprozesse als Stammdaten innerhalb eines 
ERP-Systems definiert werden müssen, um den Ressourcenverbrauch verursa-
chungsgerecht erfassen zu können. 
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DOKUMENTATION DES RESSOURCENVERBRAUCHS  

Die wertmäßige Dokumentation der Leistungserbringung erfolgt durch die Kon-
tierung von monetären Bewegungsdaten aus der Finanzbuchhaltung, innerbe-
trieblichen Leistungsverrechnung, Verteilung oder Umlage auf das Stammdatum 
„Geschäftsprozess“. Es kann sich hierbei beispielsweise um Primärkosten aus 
der Finanzbuchhaltung oder Sekundärkosten aus der Inanspruchnahme von 
Leistungen einer Kostenstelle oder anderen Prozessen (Verwaltungsleistungen) 
handeln. Durch das Standardberichtswesen können diese Daten auf der Prozess-
ebene in Form von Einzelposten- oder Summenberichten aufbereitet und zur 
Analyse des angefallenen Ressourcenverbrauchs für die Produktion von Verwal-
tungsleistungen herangezogen werden (vgl. Abbildung 4-10). 
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Abbildung 4-10: Prozesskostenrechnung 

Durch die Prozesskostenrechnung bzw. durch das ihr zu Grunde liegende Be-
richtswesen wird die wertmäßige Arbeitswirklichkeit einer Verwaltungsorganisa-
tion transparent, da alle für die Abwicklung von Verwaltungsprozessen relevan-
ten Arbeitsschritte kostenrechnerisch erfasst werden [FURC95, S. 231]. 

PLANUNG DES RESSOURCENVERBRAUCHS 

Der periodengerechte und objektbezogene Ausweis von Ist-Kosten auf den 
Verwaltungsprodukten kann allerdings nur dann steuerungsrelevante Informati-
onen liefern, wenn Ist- und Plan-Verbrauch gegenübergestellt werden können. 
Dazu werden im Rahmen der Kostenplanung die Business-Objekte Kostenstel-
len, Gemeinkostenobjekte sowie Geschäftsprozess mit Plankosten periodenbe-
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zogen und differenziert nach Kostenarten belastet. Die Simulation des innerbe-
trieblichen Werteflusses findet statt, indem Umlagen und Verrechnungen unter 
Einbeziehung von Planschlüsseln und -mengen vollzogen werden. Das für Ver-
waltungsprodukte abgeschlossene und vom Parlament für verbindlich erklärte 
Planungsergebnis wird als Kostenbudget bezeichnet und ist Bestandteil des poli-
tischen Auftrags. Die Nutzung des Business-Objekts „Geschäftsprozess“ zur 
Abbildung von Verwaltungsleistungen gewährleistet aufgrund seiner Kostenträ-
gereigenschaften die funktionale Unterstützung des geschilderten Planungsab-
laufs im ERP-System. Dadurch wird die Anforderung des politischen Auftrags 
hinsichtlich der Kostenplanung und -budgetierung (vgl. Kapitel 4.2.1.1) erfüllt. 

LEISTUNGSDOKUMENTATION 

Die alleinige Fokussierung der Prozesskostenrechnung auf die pekuniäre Bewer-
tung der Verwaltungsleistungen ist mit dem Effizienzcontrolling nicht vereinbar, 
da die Leistungsdaten fehlen. Die Identität des Kosten- und Leistungsträgers in 
der öffentlichen Verwaltung erfordert, dass neben dem Ressourcenverbrauch auf 
dem Kostenträger auch Leistungsdaten zur Beurteilung der Process Performance 
und zur Leistungsdokumentation ausgewiesen werden müssen. 

Die Konzeption des Activity Based Costing in den ERP-Systemen als Mittel zur 
verursachungsgerechten Verteilung von Gemeinkosten auf die Kostenträger 
sieht keine detaillierte Rückmeldung von Leistungsdaten vor. So werden im 
Rahmen der Prozesskostenrechnung je nachdem, ob es sich um leistungsmen-
genneutrale oder leistungsmengeninduzierte Prozesse handelt, lediglich Prozess-
treiber als Mengen- oder Zeiteinheiten eines Geschäftsprozesses zur Weiterver-
rechnung von Kosten erfasst. Die Forderung nach einer Erfassung von nicht 
monetären Ist-Daten zur qualitativen und quantitativen Beschreibung der Ver-
waltungsprozesse (Ergebnisse, Process Performance) wird dadurch nicht erfüllt 
(vgl. Abbildung 4-11). 
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Abbildung 4-11: Daten für das Effizienzcontrolling 

Dieser deduktiv erbrachte Beweis kann auch durch Praxisprojekte bestätigt wer-
den. Für die Polizei Niedersachsens wird z. B. im Rahmen des Projekts KOLEI-
POL die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) auf Basis der 
Finanzsoftware DOGRO realisiert. Ziel des Projekts ist es, die ziel-, ergebnis- 
und leistungsorientierte Steuerung von Polizeibehörden und -einrichtungen zu 
etablieren. Die dazu erforderlichen Ist-Daten sollen mittels der Kosten- und 
Leistungsrechnung als Datenerhebungsinstrument beschafft werden [BAUM99, 
S. 259-261]. Die Unterstützung des Anwendungssystems DOGRO beschränkt 
sich nur auf die Kostenträgerrechnung, indem die angefallenen Kosten systema-
tisch auf den polizeilichen Produkten wie „Kriminalitätsverhütung und -verfol-
gung“ ausgewiesen werden. Die Erfassung von Leistungsdaten wie 

• Anzahl der Fahndungsersuche/Haftbefehle, 

• Anzahl der vollstreckten Fahndungsersuche/Haftbefehle oder 

• Anzahl der Zeugenschutzvorgänge 

zum Produkt „Kriminalitätsverhütung und -verfolgung“ wird entweder struktu-
riert und maschinell unterstützt im polizeilichen Vorgangsverwaltungssystem 
MIKADO oder mit Hilfe von anderen nicht näher spezifizierten Werkzeugen 
manuell vorgenommen. Im Produktbereich „Gewährleistung öffentlicher Si-
cherheit“ werden die Leistungsdaten ausschließlich manuell erfasst. Eine auto-
matisierte und medienbruchfreie Integration der Kosten- und Leistungsdaten zu 
einem zusammenhängenden Berichtswesen ist angestrebt [BAUM99, S. 270; 
S. 281f.]. 
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Der Terminus „manuell“ (manus = lat. „Hand“) ist in diesem Kontext nicht als 
mit der Hand, sondern primär als methodisch und maschinell nicht unterstützte 
Rückmeldung von Leistungsdaten auszulegen. Oft wird darunter die Nutzung 
von Office-Werkzeugen wie Textverarbeitungs- oder Tabellenkalkulationspro-
grammen verstanden. Ergänzend muss noch erwähnt werden, dass eine voll-
ständig automatisierte Erfassung von Leistungsdaten durch Zählen, Wiegen oder 
Messen wegen der Immaterialität von Verwaltungsprodukten nicht möglich ist. 
Die softwareseitige Unterstützung der Outputerfassung in der Verwaltung kann 
daher „nur“ eine semiautomatisierte, auf Deduktion von zusammenhängenden 
Daten basierende, Leistungserfassung mit ergänzender manueller Eingabe be-
werkstelligen (vgl. Kapitel 6).  

LEISTUNGSPLANUNG  

Im Rahmen der Prozesskostenrechnung sind für die Planung des Leistungsvo-
lumens Prozesstreiber als Mengen- oder Zeiteinheiten eines Geschäftsprozesses 
vorgesehen. Pro Geschäftsprozess ist aber nur ein Prozesstreiber sinnvoll, da die 
verursachungsgerechte Weiterverrechnung von Prozesskosten unter Verwen-
dung dieser Einheiten als Verrechnungsschlüssel erfolgt. Es ist demnach nicht 
im Sinne der Verursachungsgerechtigkeit, Kosten eines Geschäftsprozesses mit-
tels unterschiedlicher Schlüssel auf Leistungsempfänger zu verrechnen. Dies hat 
zur Folge, dass die Planung des Output von Verwaltungsprodukten auf der 
Grundlage von Prozesstreibern gegebenenfalls Restriktionen ausgesetzt ist, vor 
allem dann, wenn mehr als eine Outputkennzahl erforderlich ist. Der Output des 
Produkts „Durchführung von Kursen und Seminaren“ (vgl. Tabelle 2-1) kann 
z. B. auf Basis von zwei Kennzahlen „Anzahl der Kurse“ und „Anzahl der Teil-
nehmer“ geplant werden. In der ERP-Software SAP R/3 kann diese Restriktion 
durch Nutzung von zusätzlichen frei, verfügbaren Kennzahlen den sog. statisti-
schen Kennzahlen [SAP02b, o. S.] umgangen werden. In Abhängigkeit von der 
Softwarewahl kann es diesbezüglich Einschränkungen geben. In diesem Fall wird 
auf den Einsatz von dedizierten Planungswerkzeugen verwiesen. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Als Zwischenergebnis lässt sich festhalten, dass der Adaption der Prozesskosten-
rechnung in der öffentlichen Verwaltung zumindest aus softwaretechnischen 
Gesichtspunkten nichts im Wege steht, da die führenden ERP-Anbieter dieses 
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Kostenrechnungssystem in breiter Funktionalität unterstützen [SAP02b, o. S.]. 
Im Rahmen der Adaptionsart „Anpassung im vordefinierten Raum“ muss die 
Softwarebibliothek an die individuellen Anforderungen durch die Definition von 
Stammdaten, Umlage- und Verrechnungszyklen angepasst werden. Als Richtlinie 
gilt dabei ein möglichst genauer Ausweis von Produktionskosten der Verwal-
tungsprodukte. Die Wahl der ERP-Software kann zwar die Art, aber nicht das 
Ergebnis der kostenrechnerischen Dokumentation der Leistungserbringung auf 
dem Kostenträger beeinflussen.  

Bezüglich der Dokumentation der Leistungserstellung und der Bewertung der 
Process Performance in der Verwaltung zeichnen sich jedoch Funktionsdefizite 
innerhalb der ERP-Systeme ab. Wie Abbildung 4-11 zu entnehmen ist, erfordert 
nahezu jedes Verwaltungsprodukt aufgrund von unterschiedlichen thematischen 
Schwerpunkten eine individuell konzipierte Erfassung von Leistungsdaten. Diese 
besondere Situation der öffentlichen Verwaltung mit nahezu einmaligen Aufga-
benstellungen erweist sich oft als Restriktion im Hinblick auf die Einführung der 
Kosten- und Leistungsrechnung. Obwohl in den veröffentlichten Projektberich-
ten häufig explizit von der Implementierung einer KLR gesprochen wird, lässt 
sich nach einem genauen Studium feststellen, dass es sich um eine Kostenträger-
rechnung handelt [KRIM01, S. 28; KAYS99; JAHN99]. 

Der gegenwärtige Stand der KLR in der öffentlichen Verwaltung kann unter Be-
rücksichtigung der zuvor diskutierten Sachverhalte wie folgt klassifiziert werden: 

1. ausschließliche Kostenträgerrechnung und keine Leistungsrechnung, 

2. Kostenträgerrechnung mit isolierter aber methodisch und maschinell un-
terstützter Leistungsrechnung sowie 

3. Kostenträgerrechnung mit isolierter aber methodisch und/oder maschi-
nell nicht unterstützter Leistungsrechnung. 

Der ersten Kategorie sind die meisten gegenwärtigen Kostenrechnungsverfahren 
in der öffentlichen Verwaltung zuzuordnen. In KLR-Verfahren der zweiten Ka-
tegorie wird eine werkzeugbasierte Erfassung von ausgewählten Leistungsdaten 
mittels verwaltungsspezifischer Fachverfahren verwirklicht. In diesem Fall liegt 
in der Regel eine partielle, d. h. nur für ausgewählte Produkte konzipierte Out-
putrechnung vor. In KLR-Verfahren der dritten Kategorie wird die Leistungs-



Adaption von Enterprise Resource Planning-Systemen in der öffentlichen Verwaltung 

Seite 95 

rechnung üblicherweise mittels Textverarbeitungs- oder Tabellenkalkulations-
programmen durchgeführt. 

Die Tatsache, dass in ausgewählten öffentlichen Verwaltungen Anstrengungen 
unternommen werden, den Output zu dokumentieren [NORD99, S. 6/389-
6/392], muss als Fortschritt gewürdigt werden. Problematisch ist bei den Lösun-
gen der zweiten und dritten Kategorie allerdings die fehlende Integration. Die 
Kosten- und Leistungsdaten werden isoliert, d. h. ohne Bezug zum gleichen 
Kostenträger erfasst. Eine nachträglich erforderliche manuelle Zuordnung von 
Leistungsdaten zu Produkten [LASA99, S. 6/197] wird dadurch erschwert, da 
zeit- und kostenaufwendige semantische Transformationsvorarbeiten notwendig 
sind (vgl. Kapitel 5.1). Ohne ein einheitliches Informationssystem, das Kosten- 
(Input) und Leistungsdaten (Output) enthält, ist das Effizienzcontrolling nicht 
möglich. Zur Vermeidung dessen muss bereits die operative Erfassung von Leis-
tungsdaten mit Bezug zum Verwaltungsprodukt erfolgen.  

Um das aus der Informationsasymmetrie zwischen dem Parlament und der Ver-
waltung resultierende Agency-Problem der Hidden Action einzugrenzen, ist eine 
gesetzeskonforme und einzelfallbezogene Dokumentation der Leistungserstel-
lung unerlässlich. Dies ist nur mit Hilfe eines Expertensystems realisierbar, wel-
ches eine intelligente, d. h. auf den bürokratischen Regeln basierende und mit 
Plausibilitätsprüfungen versehene Datenrückmeldung unterstützt. Genau diese 
funktionalen Anforderungen werden von auf dem Markt vorhandenen betriebs-
wirtschaftlichen ERP-Systemen, wie bereits diskutiert, nicht unterstützt. 

4.2.3 Fakturierung versus Wirkungsdokumentation 

Die Fakturierung bildet den Abschluss einer kommerziellen Leistungsbeziehung 
und ist das letzte Glied in der Informationsverarbeitungskette in Unternehmen. 
Im Rahmen der Fakturierung erfolgt die Aufstellung einer Geldforderung für die 
erbrachte Leistung. Dazu wird auf die Informationen des Kundenauftrags und 
der Leistungsproduktion zurückgegriffen [THOM90, H 1.2 S. 1]. Die zentralen 
Informationen, die dabei zu verarbeiten sind, beziehen sich auf Angaben über 
Mengen, Preise und den entstandenen Aufwand. Werden zwischen beauftragter 
und erbrachter Leistung Mengen- und/oder Qualitätsdifferenzen festgestellt, so 
kann sich das positiv oder negativ auf die Höhe der Geldforderung auswirken. 
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Die Faktura dokumentiert somit den finanziellen Erfolg der Leistungsbeziehung. 
Eine Leistung, die nicht fakturiert werden kann, ist zumindest aus finanzieller 
Sicht erfolg- bzw. wirkungslos. Der Zeitpunkt der Fakturaerstellung wird eindeu-
tig durch das Realisierungsdatum der Lieferung und/oder Leistung bestimmt. 
Dieser sollte in der Regel bei ökonomischem Verhalten aufgrund von Liquidi-
tätsgesichtspunkte zeitnah zu dem Leistungsdatum sein. 

Die Übertragung der betriebswirtschaftlichen Fakturafunktionalitäten auf die 
öffentliche Verwaltung ist nur für gebührenpflichtige Verwaltungsleistungen 
möglich. Aus entstehender Geldforderung kann allerdings nicht der finanzielle 
Erfolg abgleitet werden, da der Gebührenbetrag nicht auf Grundlage der Markt-
preise, sondern nach dem Verwaltungskostengesetz festgelegt wird. Bei unent-
geltlichen Verwaltungsleistungen sind Fakturafunktionalitäten dagegen nicht 
brauchbar. Daraus folgt, dass die betriebswirtschaftliche Faktura nicht zur ab-
schließenden Dokumentation der Leistungsbeziehung in der öffentlichen Ver-
waltung herangezogen werden kann.  

Obwohl der Erfolg von Verwaltungsleistungen nicht monetär bewertbar ist, darf 
das Ende der Informationsverarbeitungskette nicht mit dem Abschluss der Leis-
tungserbringung gleichgesetzt werden. Bei einem Verwaltungsprodukt wie „För-
dermaßnahmen zur Integration von Arbeitssuchenden in den Arbeitsmarkt“ ist 
nicht die rechtmäßige Auszahlung des Förderbetrags das letzte Glied der Infor-
mationsverarbeitungskette, sondern die damit in der Post-Leistungserbringungs-
phase erzeugte Wirkung. Die eine Geldforderung dokumentierende Faktura in 
der Privatwirtschaft muss daher durch die nicht monetäre Wirkung bzw. den 
Outcome eines Produkts erfassende Verwaltungsfaktura im öffentlichen Sektor 
ersetzt werden, um die im Rahmen der Verwaltungsreform angestrebte Wir-
kungsorientierung zu verwirklichen. 

Anforderungen an die Informationsverarbeitung im Rahmen der Verwaltungs-
faktura ergeben sich einerseits aus dem Facettenreichtum der Verwaltungsleis-
tungen mit ihren spezifischen Wirkungen und andererseits aus dem inhaltlich 
oder gesetzlich erforderlichen Time Lag zwischen Leistungs- und Wirkungs-
datum. 

Die unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkte des Verwaltungshandelns er-
fordern auch, wie im Falle der Leistungsdaten, eine an die jeweiligen Charakteris-
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tika von Verwaltungsprodukten angepasste Rückmeldung von Informationen, 
welche die typischen Wirkungen beschreiben. Bezogen auf die vorher erwähnte 
Verwaltungsleistung „Fördermaßnahmen zur Integration von Arbeitssuchenden 
in den Arbeitsmarkt“ bedeutet dies, dass Daten erfasst werden müssen, welche 
eine Aussage über die Beschäftigungssituation der Leistungsempfänger möglich 
machen. Der Zeitpunkt der Verwaltungsfaktura wird in diesem Fall nicht durch 
das Leistungsdatum bestimmt, sondern kann u. U. durch gesetzliche Vorgaben 
determiniert sein. 

Je nach Art der Verwaltungsleistung müssen die relevanten Wirkungsdaten ent-
weder im direkten Anschluss an die Leistungserbringung oder erst nach einer 
angemessenen Zeitspanne erhoben werden. Bei der Verwaltungsleistung „Ein-
stellungsbeihilfe“ beispielsweise beträgt die Zeitspanne für die Rückmeldung von 
Wirkungsdaten einen Monat nach Ablauf der Beschäftigungsverpflichtung sei-
tens des Arbeitgebers. Bei Fördermaßnahmen zur Existenzgründung ist dagegen 
die Beschäftigungssituation des Leistungsempfängers sechs Monate nach Austritt 
aus der Maßnahme zu dokumentieren. 

Im Rahmen der Verwaltungsfaktura muss folglich sichergestellt sein, dass die 
Datenerfassung mit Bezug zum Verwaltungsprodukt erfolgt und die Erhebungs-
zeitpunkte entsprechend den gesetzlichen oder inhaltlichen Vorgaben eingehal-
ten werden. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Aufgrund differierender Zielsetzungen können betriebswirtschaftliche Funktio-
nen im Bereich der Fakturierung nicht die Anforderungen der Verwaltungsfaktu-
ra abdecken. Beim Einsatz einer ERP-Standardsoftware in der öffentlichen Ver-
waltung hört somit der integrierte Datenfluss entlang der Informationsverarbei-
tungskette Kundenauftrag → Leistungserbringung → Fakturierung mit der Ab-
gabe von Verwaltungsleistungen an die Empfänger weitgehend auf. Hinsichtlich 
der Outcome-Dokumentation weisen ERP-Systeme Funktionsdefizite auf, wel-
che, wie im Falle der Output-Dokumentation, auf die ihnen zu Grunde liegende 
betriebswirtschaftliche Konzeption zurückzuführen sind. Die Schließung dieser 
funktionalen Defizite muss im Rahmen der Adaptionsart „Ergänzung um indivi-
duelle Funktionen und Vorgänge“ erfolgen. Die in diesem Kapitel erläuterten 
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Spezifika der Verwaltungsfaktura werden bei der Entwicklung des ARGUS-
Verfahrens (vgl. Kapitel 6) berücksichtigt. 
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5 Adaption von Werkzeugen zur strategischen 
Steuerung in der öffentlichen Verwaltung 

Die Entwicklung von Werkzeugen zur strategischen Unternehmensführung 
wurde durch die Erkenntnis ausgelöst, dass trotz der Existenz von aussagekräfti-
gen Kennzahlen zur Messung der Formalzielerreichung (Gewinn, Umsatzwachs-
tum etc.) deren ausschließliche Betrachtung für eine nachhaltige Sicherung des 
Unternehmensbestandes nicht ausreichend ist. Die unzureichende Berücksichti-
gung von Sachzielen in der Unternehmensführung führt oft dazu, dass die Ver-
folgung von kontradiktorischen Zielen nicht ausbalanciert stattfindet [BOTT02, 
S. 80]. Die negativen oder positiven Ergebnisse einer falschen oder unkoordi-
nierten Umsetzung der Unternehmensziele können sich gegenseitig unkontrol-
liert verstärken, wodurch der unternehmerische Erfolg langfristig dem Zufall 
überlassen und beeinträchtigt wird [HORV00, S. 125; WEFE00, S. 123]. 

Die Aufgabe der Werkzeuge für die strategische Unternehmensführung besteht 
folglich darin, durch eine möglichst durchgängige IT-Unterstützung Vorausset-
zungen zu schaffen, die gesamten strategischen Managementprozesse, angefan-
gen bei der Definition von Unternehmenszielen bis hin zu einem Auditing der 
Zielerreichung, besser zu strukturieren, zu vereinfachen und signifikant zu be-
schleunigen. Aus dem Anspruch einer integrierten Informationsverarbeitung re-
sultiert auch die Eignung dieser Anwendungssysteme, eine technische Grundlage 
für die outcomeorientierte Steuerung in der Verwaltung zu sein. Der Zielplura-
lismus und die Vielschichtigkeit der Steuerungsaspekte in der öffentlichen Ver-
waltung erfordern eine werkzeugbasierte Unterstützung der Deduktion von 
Verwaltungszielen, Planung und Überwachung der Zielerreichung. Inwiefern 
sich jedoch aus der betriebswirtschaftlichen Konzeption der Managementme-
thoden, welche in dieser Softwaregattung realisiert sind, Restriktionen aber auch 
Potenziale in Bezug auf das Effektivitätscontrolling und seine Verzahnung mit 
dem Effizienzcontrolling (vgl. Kapitel 3.3.4) ergeben, wird in diesem Kapitel un-
tersucht. 

Bei der Einführung integrierter und IT-gestützter Managementsysteme gibt es 
zwei Aspekte, die für den Erfolg einer Implementierung wichtig sind. Neben den 
technischen Herausforderungen beim Aufbau der IT-Umgebung sind auch die 
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betriebswirtschaftlichen Anforderungen durch die Einführung der neuen Mana-
gementmethode zu beachten [FUNK00, S. 87]. 

Die Strukturierung in zwei Arbeitsgebiete darf aber nicht als Trennung in zwei 
unabhängige, parallel laufende Einführungsprozesse interpretiert werden. Zwi-
schen den beiden Aufgabenbereichen gibt es wichtige Zusammenhänge und 
Wechselwirkungen, die beachtet werden müssen. So kann z. B. die Modellierung 
der Datenstruktur erst dann abgeschlossen werden, wenn die strategischen Ziele 
sowie die relevanten Messgrößen definiert sind [FUNK00, S. 87]. Umgekehrt ist 
es aber auch nicht zielführend, die Existenz oder Beschaffungsmöglichkeiten der 
Daten, die für die Berechnung von Ist-Werten der relevanten Kennzahlen erfor-
derlich sind, außer Acht zu lassen. Aus diesem Grund werden zunächst die all-
gemeine Architektur von Werkzeugen für die strategische Unternehmensführung 
vorgestellt und technische Voraussetzungen für deren Einsatz skizziert (Kapitel 
5.1). Darauf aufbauend werden ausgewählte Managementsysteme und ihre me-
thodische Adaption auf die Verwaltung diskutiert (Kapitel 5.2). Im Anschluss 
daran wird ihre Realisierung aus softwaretechnischer Sicht beleuchtet (Kapitel 
5.3). 

5.1 Business Intelligence 

Bei betriebswirtschaftlichen Anwendungssystemen, die Funktionalitäten für die 
Wahrnehmung der Managementaufgaben bereitstellen, handelt es sich um soge-
nannte Business Intelligence- (BI-)Werkzeuge. Unter BI werden diejenigen Ver-
fahren subsumiert, die auf das Generieren von Wissen „über die Situation, Leis-
tungsfähigkeit und Intentionen des eigenen wie auch konkurrierender Unter-
nehmen aus einer Vielzahl, häufig unstrukturierter Informationen“ ausgerichtet 
sind [HOLL01, S. 83f.]. Die Gartner Group fokussiert den Begriff Business In-
telligence auf eine Sammelbezeichnung für alle informationstechnischen Instru-
mente, die das Auswerten von unternehmensweit verfügbaren Informationen 
unterstützen [CHAM97, S. 294]. GROTHE präzisiert wiederum BI als den analyti-
schen Prozess, in dem ausgewählte Unternehmens- und Wettbewerbsdaten in 
handlungsgerichtetes Wissen transformiert werden [GROT00, S. 19]. In 
Abbildung 5-1 ist dieser Prozess exemplarisch skizziert.  
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Abbildung 5-1: Architektur entscheidungsorientierter Informationssysteme 
(in Anlehnung an [SCHI02a, S. 2]) 

Wie den vorangehenden Definitionen zu entnehmen ist, steht die Wissensgene-
rierung aus den im und außerhalb von Unternehmen vorhandenen Daten im 
Vordergrund des BI. Dieser Prozess besteht aus einer Reihe von Transformati-
onsschritten, im Rahmen derer Daten in Informationen, Informationen in Wis-
sen und Wissen in ein zielgerichtetes resp. strategisches Handeln überführt wer-
den. Dazu werden unternehmensinterne sowie externe Daten mit Hilfe von 
Werkzeugen, die den Extraktions-, Transformations- und Lade- (ETL-)Prozess 
unterstützen, in ein Data Warehouse (DW) überführt. INMON definiert ein DW 
als eine „subject oriented, integrated, non-volatile, and time variant collection of 
data in support of management’s decisions” [INMO96, S. 33]. Bei einem DW 
handelt es sich somit um eine „zweite, künstliche Sammlung und Anordnung 
von Unternehmensdaten“ [THOM96b, S. 61], welche von den operativen Da-
tenbeständen getrennt ist und im lesenden Zugriff Daten für die strategische In-
formationsversorgung bereitstellt. 

Den Kern eines DW bildet das Reconciled Data Layer (RDL), welches eine hohe 
Semantik und Datenkonsistenz aufweist und aus den vereinheitlichten Daten der 
vorgelagerten Systeme besteht. Bei der Implementierung des RDL spielen die 
potenziellen Informationsbedürfnisse der Anwender sowie die ökonomisch ver-
tretbare Integration von Quelldaten eine zentrale Rolle [MAUR01, S. 131]. Es 
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gilt hierbei, ein Gleichgewicht zwischen diesen beiden Faktoren zu finden, denn 
der Aufwand beim Aufbau eines Data Warehouse wird entscheidend durch die 
Anzahl der einzubindenden Datenquellen determiniert. Der Grund dafür sind 
die aufwendigen Extraktions- und Transformationsarbeiten, die bei jeder Daten-
quelle durchgeführt werden müssen, bevor Daten im einheitlichen Format ins 
Data Warehouse geladen werden können. Ja nach Beschaffenheit, Qualität und 
Anzahl der zu integrierenden Legacy-Systeme und Daten externer Anbieter kön-
nen die ETL-Vorarbeiten bis zu 70% des gesamten Budgets im DW-Projekt 
ausmachen [ALLI01, S. 74]. 

Grundlage für die Analysen, Auswertungen und Präsentationen bildet das aus 
dem RDL abgeleitete Derived Data Layer (DDL). Das DDL hält analyseform- 
oder endbenutzerwerkzeugspezifische Datenmodelle für schnelle Analysen und 
strukturierte Präsentationen vor [MAUR01, S. 132], welche auf die Informati-
onsbedürfnisse der Anwender ausgerichtet sind. Die Basis dafür bildet der von 
CODD definierte Anforderungskatalog [CODD93, S. 12-17] für Datenmodellie-
rung und Online Analytical Processing (OLAP). Legt man zu Grunde, dass es 
sich bei Informationen (informatio = lat. „Formung, Bildung durch Unterwei-
sung“) um eine zweckorientierte Sammlung von Daten handelt [WITT80, 
Sp. 895] kann nach Abschluss der skizzierten Transformationsprozesse von In-
formationen gesprochen werden (vgl. Abbildung 5-1). Für eine tiefergehende 
Betrachtung des Ansatzes von CODD sowie der DW-Technologie wird auf 
CODD [CODD93] und INMON [INMO96] verwiesen. 

Zentrale Voraussetzung für die Verwendung von Daten des Data Warehouse zur 
Unternehmenssteuerung ist eine zielgerichtete Auswertung. Erst wenn gespei-
cherte Informationen in einer konkreten Situation zur Lösung von Problemen 
helfen, werden sie zu Wissen [WITT80, Sp. 896]. Für diesen Zweck werden 
Front-End-Werkzeuge für DW-Lösungen entwickelt, die als BI-Tools bezeich-
net werden [HECH01, S. 28]. Sie stellen dem Benutzer die Präsentations-, Navi-
gations-, Analyse- und Planungsfunktionalitäten zur Verfügung, mit denen so-
wohl Sachziel- als auch Formalzielvorgaben geplant und deren Ereichung kon-
trolliert werden können. Wichtig ist dabei, dass Methoden, welche die oben ge-
nannten Funktionalitäten aufweisen, unterschiedlicher Natur sein können. So 
können beispielsweise die Daten des Data Warehouse in Form von multidimen-
sionalen Berichten mit dem Schwerpunkt auf der operativen Steuerung oder als 
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eine kennzahlenbasierte und strategisch ausgerichtete Balanced Scorecard darge-
stellt werden (vgl. Kapitel 5.2.1). 

Durch den Einsatz von BI-Werkzeugen werden unternehmensrelevante Infor-
mationen zu Wissen, das für die Planung und Kontrolle einer Unternehmens-
strategie genutzt werden kann. Die Nutzung dieser ganzheitlichen Instrumente 
versetzt Unternehmen in die Lage, Änderungen und Status in ihrem Zielsystem 
frühzeitig zu erkennen, dementsprechend angemessen zu reagieren und dadurch 
Wettbewerbsvorteile zu erlangen bzw. zu sichern. 

5.2 Deduktion und Darstellung von Zielen zur Strategie-
findung 

Wie in Kapitel 2.3.2 diskutiert, erfordert die Umsetzung der wirkungsorientierten 
Steuerung in der Verwaltung die Offenlegung von Formal- und Sachzielen, an-
sonsten kann die Effektivität des Verwaltungshandelns im Sinne der Zielerrei-
chung nicht beurteilt werden. Die Verknüpfung zwischen den Zielen des politi-
schen Leitbilds und den Zielen der Verwaltung erweist sich oft als diffizil und 
lückenhaft. Die Herausforderung liegt hierbei in der Identifikation von geeigne-
ten Verfahren zur Offenlegung von Formal- und Sachzielen, welche die Gefah-
ren der Detaillastigkeit vermeiden und gleichzeitig die wichtigsten Aspekte nicht 
vernachlässigen. Das Ergebnis der Zieldeduktion sollte ein möglichst vollständi-
ges, d. h. alle Teilziele enthaltendes und strukturiertes Zielsystem sein, um die 
Grundlage für ein auf den Gesamterfolg ausgerichtetes Verwaltungshandeln bil-
den zu können. Ein unentbehrlicher Bestandteil der Zielfindungsprozesse ist die 
Definition von Kennzahlen, welche die Zielerreichung beschreiben und sich aus 
den Wirkungsdaten der Verwaltungsprodukte berechnen lassen. Andernfalls be-
steht die Gefahr, dass Ziele formuliert werden, die keine Steuerungseffekte ent-
falten können. 

Zwei zielstimmige, jedoch grundverschiedene Verfahren aus der Betriebswirt-
schaftslehre mit dem geschilderten Fokus werden im Folgenden vorgestellt und 
deren Übertragbarkeit auf die Verwaltung analysiert. Dabei handelt es sich zum 
einen um die Methode der Balanced Scorecard (BSC) (Kapitel 5.2.1) und zum 
anderen um das Verfahren der Steuerung über hierarchische Zielsysteme (Kapi-
tel 5.2.2).  
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5.2.1 Balanced Scorecard 

Die von KAPLAN und NORTON für privatwirtschaftliche Unternehmen entwi-
ckelte Managementmethode Balanced Scorecard (BSC) geht weit über die Eigen-
schaften eines rein monetären Kennzahlensystems hinaus. Es bündelt finanzielle 
und nicht finanzielle Kennziffern strukturiert zu einem Informationssystem und 
stellt dieses allen Mitarbeitern zur Verfügung. Der Grundgedanke der BSC-
Methode, lässt sich durch das Zitat: „If you can’t measure it, you can’t manage 
it” [KAPL96, S. 21] treffend beschreiben. Der Umkehrschluss aus diesem Zitat 
bedeutet, dass für eine erfolgreiche Unternehmenstätigkeit adäquate Messgrößen 
unerlässlich sind, was dem MBO-Ansatz (vgl. Kapitel 2.3) entspricht. Damit die 
Messgrößen ihren Zweck erfüllen können, müssen sie im engen Kontext zu 
Sach- und Formalzielen definiert werden. Die Deduktion dieser Ziele wird aus-
gehend von den unternehmerischen Visionen und Strategien unter Einschrän-
kung auf die Finanz-, Kunden-, Prozess- sowie Entwicklungsperspektive vorge-
nommen [KAPL97, S. 8] (vgl. Abbildung 5-2). 
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Abbildung 5-2: Struktur der Balanced Scorecard (in Anlehnung [KAPL97, S. 9]) 

Das Heranziehen von Perspektiven erleichtert die methodische Transformation 
der Visionen in konkrete Ziele sowie Messgrößen und ist bezeichnend für die 
BSC-Methode. Obwohl die Einschränkung der perspektivischen Betrachtung 
von Unternehmensleistungen auf die Finanz-, Kunden-, Prozess- sowie Ent-
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wicklungsdimensionen nach KAPLAN und NORTON nur einen Vorschlagscharak-
ter hat, bewährten sich die empfohlenen Perspektiven in puncto Art und Menge 
in vielen Unternehmen und Branchen [KAPL97, S. 33]. Die Kombination der 
nach dem BSC-Ansatz gebildeten Messgrößen liefert fundierte Steuerungsinfor-
mationen, da ein ausgeglichenes Performancebild über das Unternehmen und 
seine Leistungen gewährt wird. Eine einseitige Fokussierung auf die Verfolgung 
von isolierten Zielen wird dadurch ausgeschlossen. Das auf Basis der BSC auf-
gebaute Berichtswesen erlaubt es, z. B. Konstellationen wie „Geschäftsprozesse 
mit überdurchschnittlicher Durchlaufzeit bei gleichzeitig zurückgehender Kun-
dentreue“ systematisch aufzudecken. Da solche Zustände nicht zum langfristi-
gen Unternehmenserfolg beitragen, kann aufgrund dieser Information gezielt 
entgegengesteuert werden. Ein weiterer nicht zu vernachlässigender Vorteil von 
Perspektiven ist deren Orientierungshilfe, durch die ein inhaltlicher Korridor für 
die Ableitung von strategischen Zielen, deren Ursache-Wirkungs-Beziehungen, 
Messgrößen sowie Aktionen vorgegeben wird. Dadurch lassen sich Unterneh-
mensziele schneller identifizieren und operationalisieren. 

Die methodische Zerlegung der Unternehmensvisionen in perspektivische Sub-
ziele und deren Verknüpfung durch eine Kette von Ursache-Wirkungs-Bezie-
hungen schafft eine Transparenz über das unternehmerische Handeln und er-
möglicht es, ausgeglichene, d. h. den Gesamtgewinn maximierende Sachziel- und 
Formalzielvorgaben aufzustellen. Davon ausgehend kann eine zielgerichtete Zu-
ordnung von finanziellen und materiellen Ressourcen zu den operativen Umset-
zungsmaßnahmen vorgenommen werden, indem die aufgestellte Balanced Sco-
recard in den jährlichen Budgetierungsprozess integriert wird [KAPL97, S. 13f.]. 
Die systematische Verknüpfung zwischen den monetären und nicht monetären 
Zielvorgaben, wie Steigerung des Umsatzes oder des Bekanntheitsgrades, und 
dem daraus abzuleitenden Ressourcenbedarf bezogen auf die einzelnen Initiati-
ven wird durch die offengelegte Kausalität der Ziele deutlich erleichtert. 

Da eine Balanced Scorecard als Instrument für die Planung und das Monitoring 
einer Strategie zu verstehen [KAPL97, S. 156] und für die in sich abgegrenzten 
Organisationseinheiten zu entwickeln ist [KAPL97, S. 34], verfügt ein Unter-
nehmen i. d. R. über mehrere BSCs. Ausgehend von der Corporate Scorecard 
werden weitere untergeordnete BSCs, z. B. auf der Fachbereichs- und Abtei-
lungsebene, definiert. Dadurch werden die Ziele und Initiativen einer Unter-
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nehmensstrategie konsequent für alle involvierten Organisationseinheiten herun-
tergebrochen. Das Ergebnis dieser Strategievermittlung ist eine kaskadierende 
Balanced Scorecard. Die ausformulierte Zielsetzung der ersten BSC erleichtert 
die Kommunikation zwischen den verschiedenen Organisationseinheiten. Durch 
das Herunterbrechen von Zielen und Initiativen übergeordneter Einheiten auf 
niedrigere Ebenen, wird eine vertikale Zielintegration erreicht. Eine horizontale 
Integration findet statt, wenn Ziele und Initiativen gleichgeordneter Organisati-
onseinheiten aufeinander abgestimmt werden [HORV00, S. 127]. Dadurch wer-
den Synergien bei den Initiativen gefördert und Strategiekonflikte vermieden 
(vgl. Abbildung 5-3). 
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Abbildung 5-3: Hierarchische Balanced Scorecard 

ÜBERTRAGUNG DER BSC-METHODE AUF DIE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG 

Der Pluralismus der Zielsysteme in der öffentlichen Verwaltung lässt den Ein-
satz der Balanced Scorecard als zweckdienlich erscheinen. Die auf ausgewählte 
Perspektiven reduzierte Betrachtung von Visionen erlaubt vor allem, die Viel-
schichtigkeit der Sachziele auf wenige wichtige Aspekte zu begrenzen. Darüber 
hinaus kann durch die Balanced Scorecard die Lücke zwischen den strategischen 
Zielen der Politik (Vision) und operativen Zielen der Verwaltung geschlossen 
werden. Bei der Anwendung dieses betriebswirtschaftlichen Verfahrens mit dem 
Ziel der Umsetzung des Effektivitätscontrolling (vgl. Kapitel 3.3.4) müssen je-
doch die Besonderheiten der Verwaltungsaufgaben berücksichtigt werden.  
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Im Gegensatz zu privatwirtschaftlichen Unternehmen haben sich im öffentli-
chen Sektor noch keine „Standardperspektiven“ zur Beschreibung von politi-
schen Visionen durchgesetzt [SCHM99, S. 7/30]. Die Umsetzung der strategi-
schen Sachziele „Tourismus fördern“ oder „Gewerbeansiedlungen fördern“ las-
sen sich z. B. ausgeglichen unter den folgenden Blickwinkeln verfolgen: 

• Einwohnerperspektive, 

• Finanzperspektive, 

• Stadtentwicklungsperspektive und 

• Umweltperspektive. 

Je nach kommunaler Interessenslage und in Abhängigkeit von der politischen 
Zielsetzung können jedoch weitere alternative oder ergänzende Perspektiven 
hinzukommen. Trotz der vorhandenen heterogenen Anforderungen an die Ge-
staltung von verwaltungsspezifischen BSCs schlägt das IKO-Netz der KGSt 

• Zukunftsfähigkeit,  

• Bürger und Gemeinwohl, 

• Ressourcen sowie  

• Strukturen und Prozesse  

als allgemeingültige Perspektiven zum Aufbau der Balanced Scorecard in kom-
munalen Verwaltungen vor. Anzumerken ist dabei, dass die inhaltlich unter-
schiedlichen Aspekte wie Mitarbeiter- und Finanzsicht zum Zielfeld Ressourcen 
zusammengefasst wurden [SCHM99, S. 7/36-7/48], um mit der mengenmäßig 
auf vier Betrachtungswinkel nach KAPLAN und NORTON empfohlenen BSC-
Methode konform zu sein [KAPL97, S. 33]. Anhand dieses Beispiels lässt sich 
ersehen, dass nicht nur in Bezug auf die Art, sondern auch auf die Anzahl der 
erforderlichen Zielfelder noch Diskussionsbedarf besteht. 

Als Lösung für die Problematik des Zielpluralismus und der damit zusammen-
hängenden Diversität von Perspektiven wurde von SAP und CSC Ploenzke ein 
alternativer Typ der Balanced Scorecard für den öffentlichen Sektor entwickelt. 
Die IT-technische Realisierung dieses BSC-Typs basiert auf dem Werkzeug zur 
strategischen Unternehmensführung SAP Strategic Enterprise Management 
(SEM). Mit Hilfe von Perspektiven werden bei Einsatz dieser Standardsoftware 
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in der öffentlichen Verwaltung nicht die für die Strategieumsetzung relevanten 
Aspekte beleuchtet, sondern Zielebenen (strategische Ziele, Mittelziele) einer 
BSC abgebildet [SCHI02b, S. 34]. Auf die gezielte Einschränkung von Perspek-
tiven als inhaltliche Vorgabe für den Zielfindungsprozess wurde verzichtet (vgl. 
Abbildung 5-4).  

Die Gründe für diese Zweckentfremdung sind die noch vorhandenen methodi-
schen Unklarheiten in Bezug auf Art und Menge der für die Verwaltung geeigne-
ten Zielfelder. Der Verzicht auf eine zwingende Vorgabe von Perspektiven und 
deren Umwidmung in Zielebenen erlaubt es, inhaltlich unterschiedliche Sachziele 
unter einer neutralen Bezeichnung zusammenzufassen. Dadurch können die 
noch bestehenden konzeptionellen Probleme bezüglich der Definition und der 
Menge von allgemeingültigen und verbindlichen Perspektiven umgangen und 
jede BSC auf der technischen Basis von SAP SEM spezifisch ausgestaltet wer-
den. 
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Abbildung 5-4: BSC-Typ für die öffentliche Verwaltung von SAP und CSC 

Ploenzke (in Anlehnung an [SCHI02b, S. 34]) 

Im Beispiel des Landespolizeipräsidiums wurden Ziele wie „Erhöhung der Auf-
klärungsquote“ und „Erhöhung der Präsenz in der Öffentlichkeit“ auf der Ebe-
ne der Mittelziele konzentriert. Die netzwerkartigen Ursache-Wirkungs-Zusam-
menhänge von strategischen Zielen, den daraus deduzierten Mittelzielen und den 
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Verwaltungsprodukten als Umsetzungsmaßnahmen werden dabei in der Balan-
ced Scorecard in hierarchischer Form visualisiert (vgl. Abbildung 5-4). 

Anhand der vorangehenden Ausführungen wurde gezeigt, dass es noch keine 
allgemeingültige Vorgehensweise hinsichtlich der Konzeption und der Anzahl 
von Perspektiven einer Balanced Scorecard für die Verwaltung gibt. Es ist folg-
lich von entscheidender Bedeutung, welche Freiheitsgrade und Adaptionsmög-
lichkeiten die gewählte Standardsoftware zur Schließung der noch offenen Flan-
ken bietet. 

Bei dem Ansatz von SAP und CSC Ploenzke wird die perspektivische Darstel-
lung von Zielen einer BSC durch eine hierarchische Betrachtung ersetzt. Die 
kausalen Zusammenhänge bleiben allerdings berücksichtigt. Dadurch lässt sich 
zwar die Erfordernis der Definition von BSC-spezifischen oder universellen Per-
spektiven umgehen. Diese Gestaltungsfreiheit kann sich jedoch nachteilig auf 
den Prozess der systematischen Deduktion von Zielen auswirken. Denn infolge 
des Verzichts auf die Pflichtperspektiven geht auch die wesentliche Orientie-
rungshilfe der BSC-Methode im Strategiefindungsprozess verloren. 

5.2.2 Hierarchische Zielsysteme 

In der betriebswirtschaftlichen Forschung wurde oft versucht, die Unterneh-
mensziele in Form von hierarchischen Zielsystemen zu strukturieren. So wurde 
beispielsweise in den 60er Jahren in Frankreich das Verfahren des Tableau de 
Bord als hierarchische Zusammenfassung der Unternehmensziele und Kennzah-
len mit der Zielsetzung entwickelt, die Manager mit zielgerichteten Informatio-
nen zu versorgen und die zur Verfügung stehenden Ressourcen in unterschiedli-
chen Geschäftseinheiten situationsspezifisch einzusetzen [GLEI01, S. 59-62]. 
Die Methode der hierarchischen Zielsysteme für die Entwicklung und Überwa-
chung von Unternehmensstrategien wurde auch unter dem Titel „Analytic Hie-
rarchy Process“ (AHP) diskutiert [HAED86, S. 121]. 

Das Kernelement des Tableau de Bord oder des AHP ist eine Hierarchie, die in 
eine unterschiedliche Anzahl von Ebenen unterteilt werden kann. Bezeichnend 
für die Hierarchie ist, dass Elemente bzw. Ziele der übergeordneten Ebene nur 
von den Elementen der untergeordneten Stufen beeinflusst werden können. Ob-
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wohl es für die Unternehmen keine allgemeingültigen Zielhierarchien gibt, voll-
zieht sich deren Deduktion nach einem universellen Muster [HAED86, S. 121]: 

• Das übergeordnete Ziel (Gewinnmaximierung) bildet den Ausgangspunkt. 

• Ausgehend von diesem Ziel werden top down operationalisierbare, d. h. 
messbare Unterziele abgeleitet und mit Messgrößen unterlegt. 

• Die operativen Unterziele werden mit den Umsetzungsmaßnahmen ver-
knüpft. Dadurch wird die Grundlage für die situationsspezifische und 
zielorientierte Ressourcenzuteilung geschaffen (vgl. Abbildung 5-5). 
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Abbildung 5-5: Hierarchische Zielsysteme [HAED86, S. 122] 

Die Problematik der Tableau de Bord- bzw. AHP-Methode liegt in der strengen 
hierarchischen Verknüpfung der Unternehmensziele und den operativen Umset-
zungsmaßnahmen, was untergeordnete Ursache-Wirkungs-Beziehungen impli-
ziert. Die netzwerkartigen kausalen Zusammenhänge werden dadurch überhaupt 
nicht oder nur unzureichend berücksichtigt, wodurch die Ermittlung von kon-
kurrierenden Zielen und Maßnahmen erschwert wird. Die Interdependenzen 
gleicher Betrachtungsebenen werden beispielsweise bei der Unternehmenspla-
nung vollständig außer Acht gelassen [BOTT02, S. 82]. Daraus resultiert ein ent-
scheidender Nachteil von hierarchischen Zielsystemen im Vergleich zum BSC-
Ansatz. Eine ganzheitlich ausbalancierte und auf ein konkretes Ziel ausgerichtete 
Unternehmenssteuerung wird nur unzureichend unterstützt. 

Aufgrund dieser Unzulänglichkeiten fanden hierarchische Zielsysteme überwie-
gend Verwendung bei der Abbildung und Steuerung von Formalzielen in Unter-
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nehmen. Das bekannteste Beispiel hierfür ist das Du Pont-System, welches von 
dem gleichnamigen Unternehmen entwickelt wurde. Der Schwerpunkt dieses 
Systems liegt auf der systematischen Darstellung des Zustandekommens von 
Return on Investment mit der Zielsetzung, alle seine Entstehung beeinflussen-
den Faktoren zu identifizieren. Das Du Pont-System wird als Kennzahlenpyra-
mide bestehend aus monetären Kennziffern entwickelt. Durch die unproblema-
tische arithmetische Aggregierung der monetären Werte entlang der Hierarchie-
zweige kann die wertmäßige Entwicklung von Erlösen, Kosten, Vermögen und 
Kapital sowie letztendlich von Return on Investment systematisch nachvollzo-
gen werden. Die Fokussierung auf die finanzielle Lage des Unternehmens im Du 
Pont-System lässt diesen Ansatz als formalzieldominant erscheinen und schließt 
seine ausschließliche Verwendung für die ganzheitliche Steuerung aus [BOTT02, 
S. 81].  

ÜBERTRAGUNG AUF DIE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG 

Hierarchische Zielsysteme bilden eine weitere Möglichkeit, die Lücke zwischen 
den abstrakten Zielen der Politik und dem operativen Management der Verwal-
tung zu schließen [WINT00, S. 105]. Der Fokus dieses Steuerungsinstruments 
liegt darin, einen verwaltungsinternen Programmplanungsprozess als systemati-
schen Planungsvorgang des Verwaltungshandelns in den traditionellen Ablauf 
der Budgetaufstellung zu integrieren [WINT00, S. 105]. Dabei werden in allen 
Politikfeldern (z. B. Arbeitsschutz, Arbeitsmarkt) Zielsysteme aufgestellt, deren 
Spitze ein oder mehrere Oberziele bilden. Diese strategischen Ziele werden an-
schließend von Planungsstellen der Exekutive auf mehrere Zielebenen in leichter 
operationalisierbare Teilziele zerlegt. 

Um sämtliche politischen Ziele in einem Politikbereich, z. B. Sozialpolitik, abzu-
bilden, sind mehrere hierarchische Zielsysteme erforderlich (vgl. Abbildung 5-6). 
Auffällig ist bei diesem Verfahren die Komplexität der Zielstruktur, die sich 
meist über unterschiedlich viele Ebenen erstreckt, um den Abstraktionsgrad des 
politischen Ziels von Ebene zu Ebene zu verringern [WINT00, S. 105]. 
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Abbildung 5-6: Systematik von Zielen und Produkten (in Anlehnung an 
[HESS00, S. 36]) 

Der Einsatz von hierarchischen Zielsystemen als Methode zur Deduktion von 
Verwaltungszielen ist jedoch aus folgenden Gründen bedenklich. Zum einen 
kann sich der Aufbau solcher Zielsysteme aufgrund des vorhandenen Zielplura-
lismus in der Verwaltung als sehr langwierig und pflegeaufwendig erweisen. Zum 
anderen werden die Verbindungen zwischen den Zielsystemen unterschiedlicher 
Politikbereiche nicht berücksichtigt, was wiederum eine ganzheitliche Planung 
und Steuerung erschwert. Weiterhin ist die Tatsache kritisch zu bewerten, dass 
das Tableau de Bord oder des AHP trotz der vergleichsweise einfachen Struktur 
der Zielsysteme von Unternehmen keine Verbreitung im Sachzielbereich fanden. 

Auf die ausführliche Bewertung der Eignung des BSC-Ansatzes oder der hierar-
chischen Zielsysteme für die methodisch fundierte Deduktion, Darstellung und 
Operationalisierung von Verwaltungszielen wird im Hinblick auf die Zielsetzung 
dieser Arbeit verzichtet. Unabhängig davon, welche der beiden Methoden für die 
Entwicklung von messbaren Verwaltungszielen zum Einsatz kommt, ist die De-
finition eines adäquaten Kennzahlensystems und die strukturierte Bereitstellung 
der erforderlichen Basisdaten (Zielsetzung der Arbeit) unabdingbar. Andernfalls 
erzeugen die systematisierten Ziele lediglich einen Vorschaueffekt. Die bezweck-
te Steuerungsfunktion durch Vorgabe und Monitoring im Zeitverlauf bleibt 
nicht erfüllt. Es kann aber zusammenfassend festgehalten werden, dass sich die 
Nutzung der BSC-Methode in den öffentlichen Einrichtungen noch im An-
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fangsstadium befindet. Die Tatsache, dass die Stadt Passau als Vorreiter in der 
strategischen Steuerung des administrativen Handelns mit privatwirtschaftlich 
bewährten Konzepten diese Methode bereits erprobt [HILL02, S. 16], ist wichtig 
für die Akzeptanz in anderen öffentlichen Verwaltungen. Der Einsatz von hie-
rarchischen Zielsystemen wird gegenwärtig von der Stadt Rüsselsheim sowie in 
der Landesverwaltung Berlin auf Basis des Werkzeugs E-PBN vom Konsortium 
hfp und CSC Ploenzke angestrebt [FURC01, S. 20; CSC01, S. 57].  

5.3 Implementierung eines Kennzahlensystems 

Mit Hilfe von „Kennzahlen als konzentrierte Darstellung komplexer Zusam-
menhänge“ können  

• Abhängigkeiten erklärt und präsentiert sowie 

• Ereignisse beobachtet und kontrolliert werden [THOM90, H 13 S. 1]. 

Eine Kennzahl beschreibt somit ausgewählte Teilaspekte der Realität. Es sind 
üblicherweise mehrere Messgrößen erforderlich, um einen bestimmten Sachver-
halt aus unterschiedlichen Perspektiven aussagekräftig beurteilen zu können 
[SCHM99, S. 35]. Ein ganzheitliches Kennzahlensystem bestehend aus Werten, 
Mengen sowie absoluten und relativen Kennzahlen wird diesem Anspruch ge-
recht. Die absoluten Messgrößen ergeben sich durch Verdichtung von einzelnen 
Zahlenangaben in Form von Summen oder Durchschnittswerten. Die relativen 
Messgrößen werden dagegen als Quotient zweier Absolutwerte gebildet 
[THOM90, H 13 S. 1; KARG01, S. 260].  
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Abbildung 5-7: Determinanten der Kennziffern 
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Damit eine Kennzahl ein bestimmtes Abbild der Realität widerspiegeln kann, 
muss sie mit entsprechenden Merkmalen versehen werden (vgl. Abbildung 5-7). 
Die Kennzahlenwerte können über die einzelnen Merkmalsausprägungen hin-
weg aggregiert oder disaggregiert werden, um den Aussagegehalt zu verallgemei-
nern oder zu spezifizieren. 

5.3.1 Kennzahlen für die strategische Steuerung der Verwaltung 

Der Aufbau von strategischen und operativen Kennzahlensystemen befindet 
sich in der öffentlichen Verwaltung erst im Anfangsstadium und ist nicht zuletzt 
aufgrund der Sachzieldominanz ein komplexeres Unterfangen im Vergleich zu 
Unternehmen. Zusätzlich wird dieser Prozess dadurch erschwert, dass bisher 
infolge der langjährigen Inputorientierung und des ausgeprägten Taylorismus 
eine Konzentration auf die Aufgaben und nicht auf die Ergebnisse erfolgte. Die 
Definition von strategischen und operativen Kennzahlen wird jedoch erheblich 
erleichtert, wenn Verwaltungsprodukte und Ziele hinreichend operationalisierbar 
formuliert und folgende Aspekte beachtet werden: 

• Relevanz für die strategischen und operativen Ziele, 

• Verständlichkeit für die Organisationsmitglieder und 

• Beeinflussbarkeit durch die Organisationsmitglieder [GLEI01, S. 237]. 

Für die Klassifikation von Kennziffern in der öffentlichen Verwaltung empfiehlt 
es sich, die Transformationskette Input → Output → Outcome heranzuziehen.  

Die inputorientierten Kennzahlen beschreiben überwiegend die Leistungsbereit-
schaft sowie den finanziellen und materiellen Ressourcenverbrauch, der für die 
Produktion von Verwaltungsprodukten angefallen ist. Durch die Einführung des 
kaufmännischen Rechnungswesens mit einer integrierten Kostenrechnung lassen 
sich fundierte und integre Rechnungslegungsdaten generieren, welche zur Be-
rechnung dieser Messgrößen herangezogen werden können. 

Die outputorientierten Kennziffern können in Prozess- und Ergebniskennzahlen 
differenziert werden. Diese Unterscheidung ist notwendig, da es sich bei den 
Verwaltungsprodukten um Dienstleistungen handelt, die entweder als Prozess 
selbst oder als immaterielles Ergebnis produziert werden. Ziel der Outputkenn-
zahlen ist es einerseits, die Leistungsseite einer Verwaltung transparent zu ma-
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chen, indem Art, Qualität und Menge der Verwaltungsprodukte offengelegt wer-
den. Andererseits sind sie erforderlich, um die Steuerung einer effizienten Pro-
duktion von Verwaltungsprodukten gewährleisten zu können (vgl. Kapitel 
4.2.2.1). 

Die Wirkungen von Verwaltungsprodukten werden mittels outcomeorientierten 
Kennzahlen wiedergegeben. Ihre Definition sollte im engen Kontext zu den mit 
den Verwaltungsprodukten verfolgten Zielen erfolgen, damit die Zielerreichung 
beurteilt werden kann. 

Eine isolierte Betrachtung der dargelegten Maßgrößen ist allerdings nicht im 
Sinne eines umfassenden Controlling von Verwaltungsprodukten. Die Beurtei-
lung der Wirksamkeit des Verwaltungshandelns als Verhältnis zwischen der Ziel-
erreichung und dem dazu notwendig gewordenen Ressourcenverbrauch kann 
nur durch eine kohärente Analyse der Input-, Output, Outcomekennziffern und 
der ihnen zu Grunde liegenden Variablen stattfinden. Gerade durch die Verbin-
dung dieser Messgrößen wird die in Kapitel 3.3.4 entwickelte Controllingkonzep-
tion umgesetzt. 

5.3.2 Implementierung des strategischen Berichtswesens  

Die im Rahmen der operativen Verwaltungstätigkeit erfassten Ist-Daten bilden 
die Basis für die Berechnung von Input-, Output- und Outcomegrößen. Die Ist-
Daten sind „für ein Kennzahlensystem das, was Blut für den Menschen ist – die 
Voraussetzung zum Leben“ [FUNK00, S. 89]. Werden die erforderlichen Kenn-
zahleneingangsdaten nicht regelmäßig und systematisch erfasst, so bleiben die 
Funktionen eines Kennzahlensystems lediglich auf die Planvorgaben beschränkt. 
Das Auditing von Verwaltungsprozessen, -ergebnissen und Wirkungen kann 
nicht vorgenommen werden, was das gesamte System in Frage stellt. Daher darf 
die Konzeption des kennzahlenorientierten Berichtswesens nicht unabhängig 
vom vorhandenen Datenbestand erfolgen. 

Strebt man eine integrierte und automatisierte Lösung für das strategische Be-
richtswesen an, so ist der Einsatz eines Data Warehouse zwingende Vorausset-
zung (vgl. Kapitel 5.1). Obwohl ein DW „für viele Unternehmen bereits eine 
conditio sine qua non“ [WECK00, S. 104] ist, kann dies von den öffentlichen 
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Verwaltungen nicht behauptet werden. Infolge der ausschließlichen Fokussie-
rung auf die Finanzrechnung und der fehlenden Ergebnis- und Wirkungsverant-
wortung waren systemübergreifende Auswertungen nicht erforderlich. Trotz die-
ser Gegebenheit wird bei den weiteren Ausführungen wegen der eminenten Be-
deutung des DW für das Berichtswesen seine Existenz vorausgesetzt. 

Bevor Input-, Output- oder Outcomekennzahlen formuliert werden, sollte im 
ersten Schritt sichergestellt sein, dass die notwendigen Eingangsdaten im DW 
„gelagert“ werden. Ist dies nicht der Fall, muss untersucht werden, ob diese mit-
tels operativer Systeme erfasst, in Datenbanken externer Anbieter verwaltet und 
ins DW integriert werden können. Ansonsten besteht die Gefahr der „Leer“-
Kennzahlen, die keine Werte aufweisen (vgl. Abbildung 5-4, Kennzahl „Häufig-
keit Umweltkriminalität“). Um dieser Gefahr entgegen zu wirken, empfiehlt es 
sich, bei der Entwicklung von Kennzahlen das Gegenstromverfahren anzuwen-
den. Diese Vorgehensweise ermöglicht es, die Datenverfügbarkeit zuerst im Da-
ta Warehouse und falls erforderlich in Online Transaction Processing (OLTP)-
Systemen systematisch zu untersuchen. Dabei wird überprüft, ob die erforderli-
chen Kennzahleneingangsdaten vorliegen, die nötigen Selektionsmerkmale dar-
auf anwendbar sind und ob diese den nötigen Detaillierungsgrad aufweisen 
[NÖLK99, S. 90]. Je detaillierter die für die operative Steuerung obligaten Daten 
erfasst werden, desto geringer ist der sich daran anschließende Anpassungsauf-
wand. Dieser Aufwand kann sowohl bei der Änderung der operativen Datener-
fassung und der ETL-Algorithmen als auch bei der Neudefinition von Messgrö-
ßen entstehen. 

1. Evaluierung hinsichtlich der Datenexistenz 

Die Datensammlung im Data Warehouse soll zunächst daraufhin untersucht 
werden, ob diejenigen Datenwerte vorhanden sind, welche die relevanten In-
formationen liefern können (vgl. Abbildung 5-8). Für die Berechnung der 
Kennzahl „Durchschnittskosten je Fördermaßnahme“ ist es beispielsweise 
erforderlich, sowohl auf Leistungsdaten als auch auf Kostendaten zuzugrei-
fen. Wird festgestellt, dass die relevanten Datenwerte nicht existieren, müs-
sen Transformationsschritte und operative Systeme eruiert werden. 
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Abbildung 5-8: Überprüfung der Datenexistenz 

2. Evaluierung hinsichtlich der Dimensionierung 

Um Basisdaten durch Quotienten- oder Saldenbildung zu Input- Output- 
oder Outcomekennzahlen zusammenzuführen und über die relevanten Di-
mensionen, z. B. Periode, Region oder Geschlecht, konsequent ermitteln zu 
können, ist es erforderlich, auf Basisdaten mit gleichen Merkmalen zurück-
zugreifen (vgl. Abbildung 5-9). Wird z. B. die Kennziffer „Aufklärungsquote 
je Deliktart“ als Indikator für die Erreichung des Ziels „Erhöhung der Auf-
klärungsquote“ definiert, so müssen auch Kriminalfälle in den operativen 
Systemen auf der Instanzebene deliktartspezifisch dokumentiert und ins Da-
ta Warehouse integriert werden. Sollten für die Ermittlung der relevanten 
Kennzahlen die nötigen Dimensionen fehlen, dann müssen wiederum Trans-
formationsschritte und operative Systeme untersucht werden. 
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Abbildung 5-9: Überprüfung der Dimensionierung 

3. Evaluierung hinsichtlich der Granularität 

Im Rahmen der Prüfung auf Granularität wird untersucht, ob die Datenwer-
te im DW in der für die Kennzahlenbildung benötigten Selektion vorliegen 
oder berechnet werden können (vgl. Abbildung 5-10). Bei der Berechnung 
ist die Verdichtung entlang der Dimensionen in der Regel unkritisch. Müssen 
Kennzahlen in einer feineren Granularität dargestellt werden als es die Da-
tenwerte erlauben, dann entsteht eine Informationslücke, die erst nach einer 
aufwendigen Untersuchung und Änderung des Datenmodells geschlossen 
werden kann. 



Adaption von Werkzeugen zur strategischen Steuerung in der öffentlichen Verwaltung 

Seite 118 

Granularität
der Datenwerte
Ressort

Dienststelle

Selektion
der Kennzahl

Produktgruppe

Produkt

Produktlinie

Kriterium

JA

NEIN
Kriterium

Selektion
der Kennzahl

Produktgruppe

Produkt

Produktlinie

Selektion
der Kennzahl

Dienststelle

Kosten-
stelle

Ressort

Kriterium
Data

Warehouse

„Stimmt die
Granularität
überein?“

Granularität
der Datenwerte
Ressort

Dienststelle

Selektion
der Kennzahl

Produktgruppe

Produkt

Produktlinie

Kriterium

JA

NEIN

Kriterium

JA

NEIN
Kriterium

Selektion
der Kennzahl

Produktgruppe

Produkt

Produktlinie

Selektion
der Kennzahl

Dienststelle

Kosten-
stelle

Ressort

Kriterium
Data

Warehouse

„Stimmt die
Granularität
überein?“

 
Abbildung 5-10: Überprüfung der Granularität 

Den vorangehenden Ausführungen kann entnommen werden, dass die operative 
Datenerfassung in höchstem Maße die Qualität des Data Warehouse und damit 
des strategischen Berichtswesens beeinflusst. Die Kennzahlenevaluation legt 
zwar die Lücken des Datenbestandes im Data Warehouse offen. Die Schließung 
dieser Lücken kann aber erst nach einer Umgestaltung der operativen Systeme 
und/oder einer Modifikation der Integration von Datenquellen ins DW vorge-
nommen werden. 

Die Sachzieldominanz und -vielfalt in der öffentlichen Verwaltung induzieren 
die Diversität der Verwaltungsprodukte und damit auch die Unterschiedlichkeit 
der geforderten Informationen für die operative und strategische Steuerung. 
Daraus ergibt sich das Hauptproblem bei der Implementierung eines Kennzah-
lensystems, nämlich die Integrationserfordernis von diversen isolierten Vorsys-
temen. Bei einer Vielzahl von heterogenen und nicht zusammenhängenden Da-
tenquellen kann dies zu einem ökonomisch nicht vertretbaren Aufwand führen 
(vgl. Kapitel 5.1). 

5.4 Abschließende Bewertung 

Ziel dieses Kapitels ist eine zusammenfassende Bewertung von Umsetzungs-
möglichkeiten der in Kapitel 3.3.4 aufgestellten Controllingkonzeption durch 
den Einsatz von betriebswirtschaftlichen ERP-Systemen und Werkzeugen zur 
strategischen Unternehmenssteuerung in der öffentlichen Verwaltung. Dazu 
wird auf die in Tabelle 3-1 aufgeworfenen Realisierungsfragen im Zusammen-
hang mit der Umsetzung des Effizienz- und Effektivitätscontrolling eingegan-
gen. 



Adaption von Werkzeugen zur strategischen Steuerung in der öffentlichen Verwaltung 

Seite 119 

SACHZIELORIENTIERUNG 

Als Methoden für die Umsetzung der Sachzielorientierung in der öffentlichen 
Verwaltung können Ansätze wie Balanced Scorecard oder hierarchische Zielsys-
teme herangezogen werden. Bisher hat sich jedoch keiner der beiden Ansätze im 
öffentlichen Sektor durchgesetzt. Für die BSC-Methode sprechen allerdings die 
weite Verbreitung und hohe Akzeptanz im privatwirtschaftlichen Sektor. Damit 
hängt auch das Vorhandensein von ausgereiften BI-Werkzeugen zusammen, 
welche den BSC-Ansatz unterstützen und als adaptierbare Softwarebibliotheken 
angeboten werden. Dazu zählen beispielsweise Softwareprodukte von den Fir-
men SAP AG, Cognos oder MIS Alea GmbH. 

KOSTENRECHNUNG 

Für die Dokumentation des die Produktion von Verwaltungsprodukten verursa-
chenden Ressourcenverbrauchs erscheint das Activity Based Costing aufgrund 
des Prozesscharakters von Verwaltungsleistungen das geeignete Kostenrech-
nungsverfahren. Die Umsetzung dieser Methode kann mit Hilfe von ausgereiften 
ERP-Systemen der Softwareanbieter SAP AG, BAAN, Oracle etc. vorgenom-
men werden. 

LEISTUNGS- UND WIRKUNGSRECHNUNG 

Die nicht monetäre Leistungs- und Wirkungsrechnung in der Verwaltung sind 
zwingende Voraussetzungen für die Implementierung des Effizienz- und Effek-
tivitätscontrolling. Wie in Kapitel 4.2 gezeigt, beschränkt sich die Unterstützung 
von betriebswirtschaftlichen ERP-Systemen in der öffentlichen Verwaltung 
„nur“ auf die kostenrechnerische Dokumentation von Verwaltungsprodukten. 
Im Bereich der operativen Erfassung von Leistungs- und Wirkungsdaten sind 
funktionale Defizite vorhanden. Hierbei handelt es sich um eine fundamentale 
Funktionslücke, die auf die betriebswirtschaftliche Konzeption von ERP-Sys-
temen und die Non-Profit-Orientierung der Verwaltung zurückzuführen ist. Die 
Eignung von Business-Objekten mit Prozess- und Kostenträgereigenschaften 
zur Abbildung von Verwaltungsprodukten und des politischen Auftrags kann 
bejaht werden, wenn die Funktionsdefizite in puncto Leistungs- und Wirkungs-
rechnung beseitigt werden. Da es sich bei dieser Funktionslücke um ein funda-
mentales Problem der betriebswirtschaftlichen ERP-Systeme handelt, wurde die 
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Untersuchung von weiteren Business-Objekten der Kostenrechnung (Kosten-
stelle, Gemeinkostenauftrag etc.) als nicht erforderlich erachtet. 

Die bereits im Einsatz befindlichen Fachsysteme liefern ebenfalls keinen bedeu-
tenden Input in puncto Leistungs- und Wirkungsdaten. Dies ist darauf zurückzu-
führen, dass die Output- und Outcomeorientierung für die öffentliche Verwal-
tung neu ist und die Altverfahren daher i. d. R. die relevanten Daten nicht ent-
halten. In Ausnahmefällen wird mit der Unterstützung von dedizierten Fachver-
fahren eine systematische aber von der Kostenrechnung isolierte Leistungsrech-
nung, d. h. ohne Bezug zu Verwaltungsprodukten, durchgeführt. Oft werden 
ausgewählte Leistungs- und Wirkungsdaten mittels Office-Anwendungen unsys-
tematisch und nicht durchgehend erfasst. Grund für die Nutzung der General 
Purpose-Werkzeuge ist oft ein spezifisches Anforderungsprofil, das mit der auf 
dem Markt vorhandenen SAS nicht abdeckbar ist. Daraus ergeben sich allerdings 
erhebliche Probleme in Bezug auf die Einheitlichkeit und die Gesetzeskonformi-
tät der erfassten Daten. Resümierend wird konstatiert, dass die IT-Unterstützung 
der operativen Rückmeldung von Leistungs- und Wirkungsdaten entsprechend 
den gesetzlichen Vorgaben in der öffentlichen Verwaltung nur unzureichend 
gelöst ist. 

VERZAHNUNG DES EFFEKTIVITÄTS- UND EFFIZIENZCONTROLLING 

Für den Aufbau eines Berichtswesens, das ein umfassendes Controlling von 
Verwaltungsprodukten ermöglicht, müssen Kosten- sowie nicht monetäre 
Leistungs- und Wirkungsdaten aus unterschiedlichen operativen Systemen, Da-
tenbanken sowie Flat Files im Data Warehouse zusammengeführt werden. Die 
größten konzeptionellen und technischen Probleme treten bei der Transformati-
on der zu übernehmenden Daten auf. Es muss nämlich für die Schaffung des 
Reconciled Data Layer (RDL) (vgl. Kapitel 5.1) im DW eine semantische Zu-
ordnung zwischen den operativen Daten der Prozesskostenrechnung aus den 
ERP-Systemen und den externen Leistungs- und Wirkungsdaten vorgenommen 
werden. 

Infolge des Einsatzes von ERP-Systemen in der öffentlichen Verwaltung werden 
die internen Rechnungslegungsdaten systematisch unter Einbeziehung der be-
triebswirtschaftlichen Intelligenz generiert, die in der Software umgesetzt ist. 
Dadurch wird der Implementierungsaufwand des RDL positiv beeinflusst, denn 
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die Bereitstellung dieser Daten erfolgt mit gleichbleibend hoher Qualität und 
Integrität. 

Leistungs- und Wirkungsdaten, falls sie überhaupt dokumentiert sind, werden in 
der öffentlichen Verwaltung in Form von zahlreichen heterogenen und nicht 
zusammenhängenden Datenbanken bzw. Flat Files administriert (vgl. Kapitel 
4.2.2.2). Durch die Integration dieser zahlreichen Datenquellen ins Data Ware-
house entsteht ein nicht zu bewältigender Aufwand, da die dazu erforderlichen 
ETL-Arbeiten zeit- und kostenaufwendig sind (vgl. Kapitel 5.1). Verschärft wer-
den diese Probleme dadurch, dass die meisten vorhandenen Output- und Out-
comedaten aufgrund von fehlenden dedizierten IT-Verfahren ohne softwarege-
stützte verwaltungswirtschaftliche Intelligenz erzeugt werden, was die Qualität 
und Integrität der Daten beeinträchtigt. 

Unter Einbeziehung der vorangehenden Ausführungen wird es offensichtlich, 
dass die technische Realisierung eines automatisierten und zuverlässigen Be-
richtswesens für das Effizienz- und Effektivitätscontrolling in der öffentlichen 
Verwaltung gegenwärtig nicht möglich ist. Dabei ist es unwesentlich, ob Balan-
ced Scorecards oder hierarchische Zielsysteme als Managementverfahren für die 
strategische Steuerung zum Einsatz kommen. Die Implementierung dieser Me-
thoden scheitert entweder 

• an den fehlenden Leistungs- und Wirkungsdaten oder 

• an dem nicht zu bewältigenden ETL-Aufwand beim Aufbaus eines DW, 
der auf eine Vielzahl von semantisch isolierten Datenquellen zurückzufüh-
ren ist. 

Trotz der oben skizzierten Probleme ist die Etablierung eines Data Warehouse 
in der öffentlichen Verwaltung eine zwingende Voraussetzung für die Umset-
zung der in Kapitel 3.3.4 aufgestellten Controllingkonzeption, da nur hierdurch 
die Output- und Outcomedaten zu einem ganzheitlichen Berichtswesen zusam-
mengeführt werden können. Der Ausweg aus diesem Dilemma muss am Anfang 
der maschinellen Informationsverarbeitungskette, d. h. bei der operativen Da-
tenerfassung, ansetzen, damit der Grundablauf der Datenverarbeitung, beste-
hend aus Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe (EVA-Prinzip der Datenverarbei-
tung) [STAH99, S. 17] integriert stattfinden kann. Die erforderlichen Leistungs- 
und Wirkungsdaten dürfen nicht sporadisch, sondern müssen systematisch und 
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strukturiert im Rahmen der operativen Verwaltungstätigkeit nach Grundsätzen 
der verwaltungswirtschaftlichen Intelligenz dokumentiert werden. Das im fol-
genden Kapitel zu entwickelnde ARGUS-Verfahren wird diese Anforderungen 
umsetzen und die in Kapiteln 4.2 und 5 erörterten Schwachstellen der automati-
sierten Informationsverarbeitung in Bezug auf die Leistungs- und Wirkungsdo-
kumentation beseitigen. 

Durch die Implementierung einer dezentralen und verwaltungsproduktbezoge-
nen Datenerfassung auf Basis des ARGUS-Verfahrens und eines integrierten 
ERP-Systems in der öffentlichen Verwaltung kann zum einen die Anzahl der ins 
DW zu integrierenden Datenquellen deutlich reduziert werden. Zum anderen 
werden die Qualität und die Zuverlässigkeit der Daten deutlich gesteigert. Die 
inhaltliche Verknüpfung der Output- und Outcomedaten bereits beim Rückmel-
dungsvorgang mindert den Implementierungsaufwand des strategischen Be-
richtswesens auf Basis eines DW beträchtlich (vgl. Abbildung 5-11). 

Abbildung 5-11: Integrierte Erfassung von Kosten-, Leistungs- und 
Wirkungsdaten 

In diesem Kontext muss auch die Forderung formuliert werden, dass bei der 
Definition von zu erfassenden Leistungs- und Wirkungsdaten nicht nur die An-
forderungen der operativen Steuerung der Produktion von Verwaltungsproduk-
ten, sondern auch die Informationsbedarfe des politisch-administrativen Kerns 
der Verwaltung möglichst frühzeitig antizipiert werden müssen. Der inhaltlichen 
Flexibilität der operativen Datenerfassungsverfahren kommt daher eine Schlüs-
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selrolle im Rahmen der Umsetzung des Effektivitäts- und Effizienzcontrolling 
zu. 

Die vollständige Abkehr von der inputorientierten Budgetierung als Steuerungs-
instrument in der Verwaltung setzt voraus, dass die Effektivitäts- und Effizienz-
kennzahlen als neue Maßstäbe in der Budgetierungslogik Akzeptanz finden. Da-
zu müssen die Produkthaushalte mit den strategischen Zielsystemen verzahnt 
werden, um die Erreichung der politischen Ziele („Was“) durch die operative 
Umsetzung in Form von diversen Projekten, Produkten etc. („Wie“) zu gewähr-
leisten. 
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6 ARGUS-Verfahren 

Die bestehenden Funktionslücken der betriebswirtschaftlichen ERP-Systeme in 
puncto integrierte Leistungs- und Wirkungsdokumentation von Verwaltungs-
produkten rechtfertigen das ARGUS-Verfahren, das in diesem Kapitel entwi-
ckelt wird. Mit ARGUS soll in der öffentlichen Verwaltung eine dezentrale, in-
tegrierte und intelligente Erfassung von Leistungs- und Wirkungsdaten imple-
mentiert werden. Die Wahl der Bezeichnung ARGUS ist bewusst erfolgt, um die 
Affinität zum hundertäugigen, alles bemerkenden Riesen aus der griechischen 
Mythologie wiederzugeben. Dieser Vergleich soll den Facettenreichtum und die 
Bedeutung eines ganzheitlichen Informationssystems in der öffentlichen Verwal-
tung verdeutlichen. Es sind „hundert Augen“ in Form eines verschiedenartige 
Inhalte reflektierenden Berichtswesens notwendig, um das vielfältige administra-
tive Handeln effektiv und effizient steuern zu können. Dies erfordert ein intelli-
gentes, flexibles und für diverse Verwaltungsprodukte maßgeschneidertes Da-
tenerfassungssystem als Lieferant von Leistungs- und Wirkungsdaten. Erst dann 
kann das Effektivitäts- und Effizienzcontrolling in der Verwaltung umgesetzt 
werden. Mit dem ARGUS-Verfahren wird das Fundament für den Aufbau eines 
solchen Informationssystems geschaffen. 

Nach THOME kombiniert ein Verfahren mehrere Methoden unter Beachtung 
von bestimmten Prinzipien zu einer Vorgehensweise. Eine Methode beschreibt, 
welche Aufgaben in welcher Reihenfolge auszuführen, wie die Ergebnisse zu 
interpretieren sind und liefert ein erprobtes und für ein Problem adäquates Vor-
gehen. Prinzipien definieren dabei Grundsätze für eine Vorgehensweise 
[THOM90, K 1 S. 1-2]. Für die technische Umsetzung eines Verfahrens müssen 
demgemäß die anzuwendenden Methoden und Prinzipien offengelegt werden. 

Im Rahmen der Konzeption des ARGUS-Verfahrens werden zunächst die me-
thodischen Grundlagen der Betriebsdatenerfassung in der öffentlichen Verwal-
tung hergeleitet, da die Leistungs- und Wirkungsdaten den Betriebsdaten zuzu-
ordnen sind (Kapitel 6.1). Anschließend werden die Umsetzungsprinzipien für 
eine adäquate Datenerfassung vorgestellt (Kapitel 6.2). Darauf aufbauend kann 
die technische Realisierung eines Werkzeugs erfolgen, das der maschinellen Un-
terstützung des ARGUS-Verfahrens dient (vgl. Kapitel 7). 
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6.1 Methode der Datenerfassung 

Das Thema der Datenerfassung wird in der Literatur überwiegend im Zusam-
menhang mit der Rückmeldung von Betriebsdaten diskutiert und hat einen aus-
geprägten Bezug zur Sachgüterfertigung. Nach ANGELI beinhaltet dieses Aufga-
bengebiet alle Maßnahmen, zur Bereitstellung von überwiegend im Produktions-
prozess anfallenden und verwendeten Daten in maschinell verarbeitungsfähiger 
Form [ANGE01, S. 74]. Die Rückmeldung dieser Daten ist Voraussetzung für 
die Sicherstellung der maximalen Auslastung von Produktionsfaktoren und die 
fristgerechte Auftragserfüllung durch zeitnahe und möglichst genaue Abbildung 
der Realität im Unternehmen. Bei den Betriebsdaten handelt es sich folglich um 
Daten technischer und organisatorischer Natur, die in Tabelle 6-1 klassifiziert 
werden. 

Tabelle 6-1: Betriebsdatentypen in Unternehmen [ANGE01, S. 74; LINK90, S. 58] 

Betriebsdatentyp Beispiele 

Auftragsdaten produzierte Mengen, Termine, Durchlaufzeiten, Liegezeiten 

Betriebsmitteldaten Stillstandszeiten, Laufzeiten, Stillstandsgründe, Kapazitäten 

Qualitätsdaten Fehlerangaben, Messwerte in Bezug auf Produkte und Prozesse 

Material- und Bestandsdaten Art, Menge und Zustand von Werkstoffen 

Personendaten An-/Abwesenheitszeiten in Bezug auf Aufträge, Betriebsmittel 

sonstige Betriebsdaten Kantinendatenerfassung, Zugangssicherung etc. 

Eine umfassende Betrachtung des Themenumfeldes der Datenerfassung erfor-
dert eine Differenzierung unter zwei Aspekten. Einerseits muss der Prozess der 
Datenerhebung erörtert werden, welcher die Identifikation von relevanten An-
gaben und ihre Überführung in eine maschinell verarbeitbare Form umfasst. 
Andererseits ist die reine Ausführung des Erfassungsvorgangs als eine fehlerfreie 
und zeitgerechte Eingabe von erhobenen Daten in ein Rechnersystem zwecks 
Weiterverarbeitung und Speicherung zu beachten [THOM90, E 1 S. 1].  

Die Spezifika des Dienstleistungsbetriebs „öffentliche Verwaltung“, wie die 
Non-Profit-Ausrichtung, das Zwei-Produktionsfaktorensystem und die immate-
riellen Dienstleistungsprozesse (vgl. Kapitel 3.2), erfordern eine detaillierte Ana-
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lyse der im vorherigen Abschnitt aufgeführten Aspekte. Angesichts der existen-
ten Fokussierung der Definition von Betriebsdaten und Betriebsdatenerfassung 
auf die materiellen Produktionsvorgänge ist es nicht zielführend, diese ohne An-
passung auf den Dienstleistungsbetrieb „öffentliche Verwaltung“ zu übertragen. 
So können beispielsweise wegen der Inferiorität von Betriebsmitteln und Werk-
stoffen im Produktionsfaktorensystem der Verwaltung die Rückmeldungen zu 
Betriebsmitteln und Materialien für die Planung und die operative Erbringung 
von Verwaltungsleistungen vernachlässigt werden. Sie werden deshalb den sons-
tigen Betriebsdaten zugeordnet (vgl. Tabelle 6-2). Um den Betriebscharakter der 
öffentlichen Verwaltung und gleichzeitig die von privatwirtschaftlichen Unter-
nehmen abweichenden Anforderungen an die Informationsverarbeitung zu be-
tonen, wird im weiteren Verlauf von Betriebsdaten und Betriebsdatenerfassung 
in der öffentlichen Verwaltung (BDEV) gesprochen. Um diese Differenzen her-
auszuarbeiten, werden in Kapitel 6.1.1 zunächst die Aufgaben sowie die Eigen-
schaften von Betriebsdaten im öffentlichen Sektor und anschließend die relevan-
ten Erfassungstechniken erörtert (Kapitel 6.1.2).  

6.1.1 Betriebsdaten in der öffentlichen Verwaltung 

Die Zielsetzung der Datenerfassung ist es, „einen Sachverhalt in einer Form 
festzuhalten, die die Weitergabe an den nachfolgenden Verarbeitungsprozeß  
oder zur Speicherung (z. B. zum Zwecke der Dokumentation) ermöglicht“ 
[LINK90, S. 15]. Daraus ist abzuleiten, dass die Art der zu erfassenden Daten 
grundsätzlich 

• durch den Sachverhalt selbst, 

• durch die Anforderungen der angrenzenden Prozesse und/oder 

• durch die erforderliche Dokumentation (Schriftform und Aktenmäßig-
keit des Verwaltungshandelns [HILL97, S. 65f.]) 

festgelegt werden. Diese Determinanten erfordern, dass bei der Definition von 
Betriebsdaten neben den Anforderungen der operativen Leistungserbringung an 
die integrierte Informationsverarbeitung auch die darüber hinausgehenden Do-
kumentationserfordernisse berücksichtigt werden müssen. In Bezug auf den Do-
kumentationsaspekt weisen Unternehmen und öffentliche Verwaltungen bedeu-
tende Unterschiede auf. Im privatwirtschaftlichen Sektor wird die Dokumentati-
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on von betrieblichen Prozessen, abgesehen von den Vorgaben des externen 
Rechnungswesens, weitgehend durch rationale und ökonomische Gesichtspunk-
te beeinflusst. Im öffentlichen Bereich unterliegen Dokumentationsanforderun-
gen dagegen häufig gesetzlichen Vorschriften und sind oft wesentlich detaillierter 
ausgeprägt. Die Lieferantenbeurteilung ist beispielsweise ein zwingender Be-
standteil der Beschaffungsvorgänge in der öffentlichen Verwaltung. Zudem ist 
ihre Art gesetzlich reglementiert. Bei den kommerziellen Unternehmen wird da-
gegen die Notwendigkeit und die Art der Dokumentation des Lieferantenverhal-
tens ausschließlich durch potenzielle ökonomische Vorteile determiniert.  

In Anbetracht dieser Ausführungen werden im Rahmen dieser Arbeit alle Anga-
ben, Informationen und Meldungen, die  

• für die operative Erbringung von Verwaltungsleistungen,  

• für die Weitergabe an die nachfolgenden Prozesse sowie  

• für die gesetzeskonforme Dokumentation des administrativen Han-
delns 

notwendig sind, als Betriebsdaten in der öffentlichen Verwaltung bezeichnet. 

Nachfolgend wird eine vom Verfasser abgeleitete Typologie der Betriebsdaten 
für den öffentlichen Sektor tabellarisch dargestellt (vgl. Tabelle 6-2). 

Tabelle 6-2: Betriebsdatentypen in der öffentlichen Verwaltung 

Betriebsdatentyp Beispiele 

Auftragsdaten 

Auftragsdaten in der öffentlichen Verwaltung werden aus dem Produkt-

haushalt abgeleitet und beschreiben Art, Mengen und Werte der Verwal-

tungsprodukte sowie der beabsichtigten Wirkungen. Sie können daher in 

Leistungs- und Wirkungsdaten differenziert werden. 

Leistungsdaten enthalten z. B.: 

• Angaben zu gesetzlichen Grundlagen, Anspruchsvoraussetzungen, 

• Angaben zur Leistungsart, zum Leistungsumfang und -prozess, 

• Angaben zum Leistungsempfänger und 

• Termine, Beträge und Mengen. 

Wirkungsdaten enthalten z. B.: 

• Angaben zur Zielerreichung. 
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Betriebsdatentyp Beispiele 

Qualitätsdaten 

Mittels Qualitätsdaten wird die Prozess-, Struktur-, und Ergebnisqualität 

ermittelt. Die Qualitätsdaten können direkt z. B. als Beschwerden erfasst 

oder indirekt aus automatisch fixierten Daten, z. B. Prozessdurchlaufzei-

ten, abgeleitet werden.  

Produktionsfaktordaten 

Der Erfassung von Personendaten kommt in der öffentlichen Verwaltung 

wegen der Dominanz des Produktionsfaktors „menschliche Arbeitskraft“ 

eine eminente Bedeutung zu. Werden diese Daten nicht systematisch und 

detailliert rückgemeldet, ist eine verursachungsgerechte Dokumentation 

des Ressourcenverbrauchs nicht möglich.  

Personendaten enthalten z. B.: 

• Angaben zu Tätigkeitsarten/-mengen und 

• Angaben zu An-/Abwesenheitszeiten. 

sonstige Betriebsdaten 

Statistische Angaben z. B.: 
• Benchmarking- und Befragungsergebnissen. 

Betriebsmitteldaten z. B.: 

• Angaben zu IT-Infrastruktur. 

6.1.1.1 SKALENTYPEN 

Durch ein Betriebsdatum, z. B. „Ausbildungsart“, wird ein Merkmal bzw. eine 
Eigenschaft eines Sachverhalts beschrieben. Die Systematisierung und Verein-
heitlichung der Datenerfassung setzen voraus, dass für Verwaltungsprodukte die 
Merkmale und ihre Ausprägungen systematisiert nach Betriebsdatentypen be-
stimmt werden (vgl. Tabelle 6-2). Hierbei spielen die Erfordernisse der operati-
ven Abwicklung und der Dokumentation von Verwaltungsprodukten eine do-
minante Rolle. Zugleich bilden die definierten Charakteristika die Datenbasis für 
die Definition von Kennzahlen zur strategischen Steuerung der öffentlichen 
Verwaltung (vgl. Kapitel 5.3). Damit die heterogenen Anforderungen der opera-
tiven und der potenziellen strategischen Informationsbedarfe systematisch und 
vorausschauend berücksichtigt werden können, müssen bei Bestimmung von 
Merkmalen die Auswertungseigenschaften unterschiedlicher Skalentypen berück-
sichtigt werden (vgl. Tabelle 6-3). Zu beachten ist dabei, dass mit steigendem 
Skalenniveau der Informationsgehalt der Angaben zunimmt. 
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Tabelle 6-3: Skalenniveaus [HAMM94, S. 71] 

Skalenniveau Erklärung Evaluierungs-
methode 

❶ Nominalskala  

Die Nominalskala bildet das niedrigste Skalenni-

veau und wird nur für klassifizierende Merkmale 

des diskreten Typs verwendet, z. B. männlich 

oder weiblich. 

Modalwert 

Prozente 

Kontingenzkoeffizient 

ni
ch

t m
et

ris
ch

 b
zw

. q
ua

lit
at

iv
 

❷ Ordinalskala  

Mittels der Ordinalskala lassen sich Merkmale 

diskreten Typs beschreiben, deren Merk-

malsausprägungen klassifizierenden Charakter 

haben und gleichzeitig eine aufsteigende oder 

absteigende Rangordnungsrelation aufweisen, 

z. B. Altersgruppen 1 (1-18), 2 (19-30), 3 (31-60).

Median 

Quantile 

Rangkorrelation 

❸ Intervallskala  

Die Merkmale der Intervallskala sind stetigen 

Typs und zeichnen sich dadurch aus, dass nicht 

nur die einzelnen Merkmalsausprägungen, son-

dern auch Differenzen zwischen ihnen eine 

Rangordnung besitzen. Die Intervallskala besitzt 

einen willkürlich gewählten Nullpunkt, z. B. Intel-

ligenzquotient. 

Arithmetisches Mittel 

Standardabweichung 

Maßkorrelation 

m
et

ris
ch

 b
zw

. q
ua

nt
ita

tiv
 

❹ Verhältnis-

skala  

Zusätzlich zu den Eigenschaften der Intervallska-

la verfügt die Verhältnisskala über einen natürli-

chen Nullpunkt, z. B. Gewinn, Kosten, Umsatz. 

Als Folge davon können auch Quotienten der 

Merkmalsausprägungen absteigend oder aufstei-

gend geordnet werden. 

Geometrisches Mittel 

Harmonisches Mittel 

Variationskoeffizient 

 

Die Entscheidung, ob die Ausprägungen des Merkmals „Einkommen des Leis-
tungsempfängers“ als Einkommensgruppen (Ordinalskala) oder als tatsächliche 
Einkommensgrößen (Verhältnisskala) erfasst werden, bestimmt maßgeblich die 
durchzuführenden Konsistenzprüfungen beim Erfassungsvorgang (vgl. Kapitel 
6.2.1.3), die Darstellungsmöglichkeiten im Berichtswesen sowie die künftigen 
statistischen Auswertungs- und Evaluierungsmethoden. In Bezug auf den letzten 
Aspekt gilt, dass Statistiken, die auf dem niedrigeren Skalenniveau zugelassen 
sind (vgl. Tabelle 6-3), grundsätzlich auch auf die Merkmalsausprägungen der 
übergeordneten Skalenniveaus angewendet werden können [HAMM94, S. 71].  
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6.1.1.2 BETRIEBSDATEN FÜR DIE LEISTUNGS- UND WIRKUNGSRECHNUNG 

Wie in Kapitel 3.1.1 gezeigt, erfolgt die Leistungs- und Wirkungsrechnung in der 
Verwaltung in Form der Qualitäten- und Quantitätendokumentation, bezogen 
auf einen Kostenträger bzw. ein Verwaltungsprodukt. Im Hinblick auf die Erfas-
sung von quantitativen Eigenschaften der Verwaltungsprodukte im Sinne der 
Leistungs- und Wirkungsrechnung sind Merkmale notwendig, deren Ausprägun-
gen den definitorischen Anforderungen der metrischen Skalen genügen. 

Aufgrund einer Vielzahl von unterschiedlichen Bedeutungen des Begriffs „Qua-
lität“ in der Praxis und in der Literatur kommt es zu begrifflichen Überschnei-
dungen und Unklarheiten im Bereich der Auftrags- und Qualitätsdaten (vgl. 
Abbildung 6-1). Die methodisch fundierte Definition von Betriebsdaten für die 
Qualitätendokumentation verlangt deswegen nach einer Präzisierung des Quali-
tätsbegriffs. Daher ist eine dem skizzierten Problem adäquate Analyse erforder-
lich. 

Vom Europäischen Komitee für Normung wird der Begriff „Qualität“ als „Ge-
samtheit von Merkmalen einer Einheit bezüglich ihrer Eignung, festgelegte oder 
vorausgesetzte Erfordernisse zu erfüllen“ [DIN97, S. 120] definiert. Als Einhei-
ten werden dabei verschiedene Tätigkeiten und Prozesse oder ihre Ergebnisse 
verstanden. Unter den Erfordernissen werden die Qualitätsanforderungen be-
züglich der Erfüllung des beanspruchten Zwecks und des individuellen An-
spruchsniveaus subsumiert (vgl. Abbildung 6-1). 

Die Dokumentation der Qualitäten von produzierten Verwaltungsleistungen im 
Sinne der Leistungs- und Wirkungsrechnung bezieht sich hauptsächlich auf die 
Rückmeldung von qualitativen, d. h. nicht metrischen Eigenschaften der er-
brachten Leistung (vgl. Tabelle 6-2). Dies entspricht dem Qualitätsaspekt, der die 
Eignung von Eigenschaften der Verwaltungsleistung, das anvisierte Ziel zu errei-
chen, widerspiegelt (vgl. Nr. 1 in Abbildung 6-1). Mit der Erfassung von qualita-
tiven Merkmalen wird somit der Nachweis erbracht, dass die Produktion von 
Verwaltungsleistungen zweckorientiert erfolgt, d. h. den gegebenen Erfordernis-
sen und den gesetzlichen Vorgaben entspricht. So ist es beispielsweise im Be-
reich der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit erforderlich, dass Leistungs-
empfänger die gesetzlichen Voraussetzungen bezüglich nicht metrischer Merk-
male wie Altersklasse, Berufsabschluss etc. erfüllen, um bestimmte Verwaltungs-
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leistungen in Anspruch nehmen zu dürfen. Durch die einzelfallbezogene Doku-
mentation der qualitativen Eigenschaften wird die Voraussetzung für den Auf-
bau eines Informationssystems geschaffen, das in der Regel dem Anreiz der 
Zweckentfremdung von öffentlichen Mitteln Einhalt gebietet. 

Qualität
=

realisierte Beschaffenheit
(qualitative und quantitative Merkmale)

einer Einheit
bezüglich ihrer Eignung,

den Zweck einer
Einheit und

den Zweck einer
Einheit und

das Anspruchs-
niveau

das Anspruchs-
niveau

zu erfüllen.

Auftragsdaten Qualitätsdaten

Qualität
=

realisierte Beschaffenheit
(qualitative und quantitative Merkmale)

einer Einheit
bezüglich ihrer Eignung,

den Zweck einer
Einheit und

den Zweck einer
Einheit und

das Anspruchs-
niveau

das Anspruchs-
niveau

zu erfüllen.

Auftragsdaten Qualitätsdaten

 

Abbildung 6-1: Qualitätsbegriff (in Anlehnung an [LINK90, S. 327]) 

Das Anspruchsniveau (vgl. Nr. 2 in Abbildung 6-1) reflektiert den absoluten 
Qualitätsbegriff. Dieser entspricht dem umgangssprachlichen Gebrauch und de-
finiert sich als ein Grad für die Güte (gut, schlecht, mittel) eines Produkts, Pro-
zesses u. ä. [MEFF97, S. 201]. Wegen der subjektiven Wahrnehmung der ab-
soluten Qualität ist die Dokumentation dieses Qualitätsaspekts nicht zwingender 
Bestandteil der Leistungs- und Wirkungsrechnung in der öffentlichen Verwal-
tung, sondern hat ergänzenden Charakter. Dazu ist eine stichprobenartige oder 
permanente Erfassung von angemessenen Qualitätsdaten oder ihre Herleitung 
aus einem bereits vorhandenen Datenbestand, z. B. Durchlaufzeiten der Leis-
tungsprozesse (vgl. Tabelle 6-2), notwendig. 

In Anbetracht der vorangegangenen Ausführungen wird im Folgenden unter 
Qualitätendokumentation von Verwaltungsleistungen hauptsächlich die Erfas-
sung von Auftragsdaten verstanden, um die Zweckmäßigkeit einer Verwaltungs-
leistung widerzuspiegeln (vgl. Nr. 1 in Abbildung 6-1). 
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6.1.2 Betriebsdatenerfassung in der öffentlichen Verwaltung 

Nachdem im vorangegangenen Kapitel die Betriebsdatendefinition diskutiert 
wurde, werden hier die Spezifika der operativen Erfassungsvorgänge in der öf-
fentlichen Verwaltung analysiert. 

Der Datenerfassungsvorgang steht am Anfang der rechnerunterstützten Infor-
mationsverarbeitungskette und liefert als Ergebnis Daten, die der maschinellen 
Verarbeitung hinzugefügt werden können [THOM90, E 2 S. 3]. In Abhängigkeit 
davon, ob Daten nach ihrem Anfall mittels intermediärer Datenträger oder di-
rekt dem Weiterverarbeitungsvorgang hinzugefügt werden, unterscheiden 
STAHLKNECHT ET AL. die in Abbildung 6-2 zusammengefassten Formen der Da-
teneingabe [STAH99, S. 39].  

Dateneingabe

Direkte
Dateneingabe

Halbdirekte
Dateneingabe

Urbelege Plastik-
karten

Akustische
Direkteingabe

Automatische
Direkteingabe

Manuelle
Direkteingabe

Stapel-
erfassung

Dialog-
eingabe

Dateneingabe

Direkte
Dateneingabe

Halbdirekte
Dateneingabe

Urbelege Plastik-
karten

Akustische
Direkteingabe

Automatische
Direkteingabe

Manuelle
Direkteingabe

Stapel-
erfassung

Dialog-
eingabe  

Abbildung 6-2: Formen der Dateneingabe (in Anlehnung an [STAH99, S. 39]) 

Aufgrund der Immaterialität von Verwaltungsprodukten sind ihre Ergebnisse 
und Wirkungen physikalisch nicht wahrnehmbar. Deswegen ist der Einsatz von 
automatisierten direkten Eingabeverfahren wie Zählen, Messen oder Wiegen auf 
Basis der optischen oder akustischen Signalerfassung nur in Ausnahmenfällen 
möglich. Diese Feststellung gilt ebenfalls für die halbdirekte Dateneingabe, da 
hier die Daten nach ihrem Entstehen nicht automatisiert auf einem intermediä-
ren Datenträger fixiert werden können. Dies hat zur Folge, dass der größte An-
teil von Betriebsdaten in der Verwaltung durch manuelle Direkteingabe mittels 
Tastatur rückgemeldet werden muss. Diese Art der Datenfixierung ist teuer, zeit-
aufwendig und fehleranfällig [THOM90, E 2 S. 1]. In der öffentlichen Verwal-
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tung wird dieser Aspekt zusätzlich durch eine Vielzahl von semantischen Ab-
hängigkeiten zwischen den zu erfassenden Daten verschärft (vgl. Kapitel 6.2.1), 
wodurch die Fehleranfälligkeit erhöht wird. 

Durch die Nutzung der dialogorientierten Erfassung können diese Nachteile 
dank der technischen Intelligenz, d. h. der formalen und semantischen Prüfalgo-
rithmen [STAH99, S. 54] oder der automatisierten Vorbelegungen von ausge-
wählten Datenfeldern, bereits während der Eingabe auf ein akzeptables Mini-
mum reduziert werden. Im Umkehrschluss bedeutet dieser Befund, dass die Sta-
pelerfassung für inhaltlich komplexe Erfassungsvorgänge weniger geeignet ist, da 
die eingegebenen Daten erst nach einer Zwischenspeicherung, die nur formale 
Kontrollen zulässt, verarbeitet werden können [STAH99, S. 54]. Deswegen wird 
die Dateneingabe in das BDEV-System im Rahmen des ARGUS-Verfahrens im 
Dialogbetrieb durchgeführt. Daraus ergeben sich Anforderungen an die Werk-
zeuge zur Unterstützung der Betriebsdatenerfassung in der öffentlichen Verwal-
tung. 

Für die weitere Spezifikation der Anforderungen an die Intelligenz der BDEV-
Systeme wird im Folgenden die funktions- und prozessorientierte Datenerfas-
sung erörtert. Diese Unterscheidung ist notwendig, da mit Rückmeldungen zu 
ausgeführten Funktionen oder Prozessen unterschiedliche Zielsetzungen verfolgt 
werden. 

6.1.2.1 FUNKTIONSORIENTIERTE DATENERFASSUNG 

Der funktionsorientierten Datenerfassung sind hauptsächlich tätigkeitsbezogene 
Rückmeldungen zuzuordnen. Unter einer Tätigkeit versteht man einzelne Vor-
gänge, Aufgaben und Verrichtungen innerhalb einer Organisationseinheit. Die 
Rückmeldung zu einer Tätigkeit ist ein wichtiger Bestandteil der Kostenrech-
nung und ermöglicht die Erfassung von Personendaten (vgl. Tabelle 6-2) in 
Form von geleisteten Mengen oder Stunden bezogen auf eine konkrete Tätig-
keitsart wie z. B. Beratung, Prüfung etc. Die Ermittlung des Ressourcenver-
brauchs erfolgt in praxi durch Multiplikation der geleisteten Mengen bzw. Stun-
den mit dem für jede Tätigkeitsart gültigen Tarif. Durch die Tätigkeitsrechnung 
lässt sich der wesentliche Teil des Ressourcenverbrauchs (abgesehen von Sach-
kosten) differenziert nach Tätigkeitskosten ausweisen. Dies erhöht deutlich die 
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strukturelle und kostenmäßige Transparenz der Leistungserstellungsprozesse 
und erlaubt eine gezielte Steuerung [GLEI01, S. 169]. Eine zentrale Zielsetzung 
der funktionsorientierten Datenerfassung ist somit die kostenrechnerische Be-
wertung der Produktionsprozesse. 

Angesichts der Tatsache, dass die Arbeitskräfte den wichtigsten Produktionsfak-
tor in der öffentlichen Verwaltung bilden, sind Rückmeldungen zu Tätigkeiten 
für die differenzierte Bewertung des Ressourcenverbrauchs und die Steuerung 
von Verwaltungsprozessen unverzichtbar. Aus den Tätigkeitsrückmeldungen 
können ex post wichtige Erkenntnisse abgeleitet werden, welche Eingang in die 
Planung und Produktion von weiteren Verwaltungsleistungen finden müssen. 

Da die funktionsorientierte Datenerfassung ein wesentlicher Bestandteil der 
Kostenrechnung ist, wird diese betriebswirtschaftliche Funktionalität von den 
meisten ERP-Systemen unterstützt. In SAP R/3 steht beispielsweise das Modul 
Cross Application Time Sheets (CATS) zur Verfügung, um anwendungsüber-
greifend Informationen über die Dauer und den Verwendungszweck der ausge-
führten Funktionen zu erfassen [SAP02b, o. S.]. Aufgrund bereits vorhandener 
Softwareunterstützung wird die funktionsorientierte Datenerfassung nicht weiter 
betrachtet. Zur Verbesserung der Ergonomie der Dateneingabe werden die exis-
tierenden Funktionalitäten, z. B. in ERP-Systemen, in das ARGUS-Verfahren 
integriert (vgl. Kapitel 6.2.2.2). 

6.1.2.2 PROZESSORIENTIERTE DATENERFASSUNG 

Mit der prozessorientierten Rückmeldung werden Daten erfasst, die für das ope-
rative Erbringen und die Dokumentation von Verwaltungsleistungen erforder-
lich sind. Hierbei kann es sich um Auftrags-, Qualitäts- oder sonstige Betriebsda-
ten handeln (vgl. Tabelle 6-2). Während bei Rückmeldungen zu Tätigkeiten be-
triebswirtschaftliche Aspekte im Sinne der Ermittlung des Ressourcenverbrauchs 
im Vordergrund stehen, spielen bei der Erfassung von Betriebsdaten zu Verwal-
tungsprozessen der politische Auftrag und gesetzliche Vorschriften eine bedeu-
tende Rolle. Aus dieser Abhängigkeit kann eine relativ hohe Volatilität der opera-
tiven Datenerfassungsvorgänge resultieren. So müssen beispielsweise bei Geset-
zesänderungen u. U. die Rückmeldungen zu Verwaltungsprozessen angepasst 
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werden. Daraus leitet sich die Forderung nach der softwareseitigen Bewältigung 
der gegebenen Volatilität der Daten ab. 

Die prozessorientierte Erfassung der Auftragsdaten wird im Folgenden differen-
ziert nach Leistungs- und Wirkungsangaben betrachtet. Diese Unterscheidung ist 
nötig, da der Output von Verwaltungsleistungen ihren Outcome konsequenter-
weise beeinflusst. Hieraus folgt, dass die Art und die Erfassungszeitpunkte der 
Wirkungsdaten durch die Leistungsdaten beeinflusst werden. 

ERFASSUNG VON LEISTUNGSDATEN 

Die prozessbezogene Erfassung von Leistungsdaten kann in Form von Einzel- 
oder Sammelrückmeldungen erfolgen. Die Einzelrückmeldungen implizieren, 
dass sich der Erfassungsvorgang immer auf eine bestimmte Instanz des Verwal-
tungsprodukts beziehen muss. Da es sich bei Verwaltungsleistungen um zeit-
raum- oder zeitpunktbezogene Produkte handeln kann (vgl. Kapitel 3.3.2), wird 
hier als Instanz eine konkrete zeitliche, qualitative und quantitative Ausprägung 
der erbrachten Leistung verstanden. Daraus lässt sich die Erfordernis der daten-
technischen Administration von mehreren Leistungsinstanzen eines Verwal-
tungsprodukts im ARGUS ableiten. Die Dokumentation der Produktion des 
Verwaltungsprodukts „Fördermaßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt“ 
erfordert z. B. im Falle der Einzelerfassung von Leistungsdaten, dass zu jeder 
Instanz, d. h. zu jedem geförderten Teilnehmer, Daten wie Geschlecht, Art der 
abgeschlossenen Ausbildung etc. erfasst und verwaltet werden müssen. 

Durch Einzelrückmeldungen wird ein Datenbestand mit hohem Detaillierungs-
grad aufgebaut, der sowohl die Informationsbedarfe der operativen als auch der 
strategischen Steuerung erfüllen kann. Die Anforderungen des strategischen Be-
richtswesens hinsichtlich der Datenexistenz, der Dimensionierung und der Gra-
nularität (vgl. Kapitel 5.3) können dadurch problemlos erfüllt werden, da die er-
forderlichen Merkmalsausprägungen grundsätzlich pro Instanz eines Verwal-
tungsprodukts dokumentierbar sind. Diesen Informationsvorteilen steht jedoch 
ein nicht zu vernachlässigender Erfassungsaufwand gegenüber. 

Im Gegensatz zur Einzelrückmeldung werden bei der Sammelerfassung ausge-
wählte Merkmalsausprägungen in Form von Summen- oder Durchschnittswer-
ten bezogen auf ein Verwaltungsprodukt als globalen Leistungssammler erfasst. 



ARGUS-Verfahren 

Seite 137 

In diesem Fall wird datentechnisch nur eine Instanz erzeugt. Die Ermittlung der 
Merkmalsausprägungen findet auf Grundlage von Stichproben oder Totalerhe-
bungen statt. Die Sammelerfassung von Leistungsdaten ist grundsätzlich durch 
einen geringen Detaillierungsgrad des Datenbestandes gekennzeichnet, da nur 
Merkmalswerte dokumentiert werden, die zuvor statistisch zusammengefasst 
wurden. Bei qualitativen Merkmalen ist der Informationsverslust teilweise be-
trächtlich, da die Diversität der statistischen Aggregationsmöglichkeiten im Ver-
gleich zu quantitativen Merkmalen geringer ausgeprägt ist (vgl. Tabelle 6-3). 

Entgegen der weitverbreiteten Meinung lässt sich der gesamte Erfassungsauf-
wand bei Sammelrückmeldungen im Vergleich zur Einzelrückmeldung nur in 
Ausnahmefällen deutlich reduzieren. Der Grund hierfür liegt darin, dass Erhe-
bungsaufgaben wie Durchschnittsbildung oder Aggregation über bestimmte 
Merkmalsausprägungen in praxi außerhalb des BDEV-Systems im Vorfeld des 
Erfassungsvorgangs manuell ohne Werkzeugunterstützung durchgeführt werden 
müssen. Bezogen auf das zuvor erwähnte Verwaltungsprodukt „Fördermaß-
nahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt“ würde die Sammeldokumentation 
beispielsweise bedeuten, dass nur die Anzahl der Teilnehmer differenziert nach 
Geschlecht und durchschnittlichem Förderbetrag rückgemeldet werden. Auf die 
Unterscheidung nach Art der Ausbildung (Berufsabschluss, Fachhochschule,  
Universität etc.) muss aufgrund einer Vielzahl von möglichen Merkmalsausprä-
gungen und der erforderlichen aufwendigen manuellen Aggregation verzichtet 
werden.  

Der Umstand, dass bei Sammelerfassungen die Summen- und Durchschnittsbil-
dung außerhalb des operativen Datenerfassungssystems stattfindet, schränkt die 
Mächtigkeit von durchzuführenden Prüfungen auf Plausibilität, Vollständigkeit 
und Vorschriftsmäßigkeit der erfassten Daten ein. Daraus ergibt sich eine ver-
gleichsweise hohe Gefahr der Manipulation mit negativen Konsequenzen für die 
Reliabilität von strategischen Kennzahlen. 

Die Entscheidung, ob die Erfassung zu Leistungsdaten in Form von Einzel-  
oder Sammelrückmeldungen stattfinden soll, kann oft nicht frei getroffen wer-
den. In vielen Fällen existieren gesetzliche Vorschriften, welche die Art der Da-
tenerfassung determinieren. Aufgrund der Manipulationsgefahr wird die Einzel-
prozessrückmeldung trotz des eventuell höheren Erfassungsaufwandes häufig 
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bevorzugt. In begründeten Ausnahmefällen oder bei Verwaltungsleistungen, 
welche in den sog. Bagatellbereich fallen, können Sammelrückmeldungen zuge-
lassen werden. 

ERFASSUNG VON WIRKUNGSDATEN 

Aufgrund der inhaltlichen und zeitlichen Abhängigkeit des Outcome vom Out-
put wird die Vorgehensweise bei der Erfassung von Wirkungsdaten durch die 
Art der Dokumentation von Leistungsdaten beeinflusst (vgl. Abbildung 6-3). 

Einzelrückmeldung
von Leistungsdaten

Einzelrückmeldung
von Wirkungsdaten

Sammelrückmeldung
von Wirkungsdaten

Sammelrückmeldung
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Sammelrückmeldung
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Abbildung 6-3: Abhängigkeit zwischen Einzel- und Sammelerfassung 

Werden die Wirkungsdaten einzeln rückgemeldet, so werden ihre Art und Zeit-
punkte der Erfassungsvorgänge durch die einzelnen Instanzen des Verwaltungs-
produkts determiniert. Die Sammelerfassung von Outcomedaten erfolgt dagegen 
instanzenunabhängig und beruht auf Stichproben oder Totalerhebungen. Ihre 
Modalität wird nur durch die Art des Verwaltungsprodukts bestimmt. 

Angesichts der zentralen Zielsetzung der Verwaltungsreform, künftig auf Basis 
von erhobenen Wirkungsdaten über die Fortführung oder Modifikation von öf-
fentlichen Leistungen zu entscheiden, wird der Forderung nach einer möglichst 
manipulationsfreien Erfassung solcher Daten Nachdruck verliehen. Im Rahmen 
der Einzelrückmeldungen können auch in Bezug auf die Wirkungsdaten filigrane 
Prüfungen hinsichtlich der Vorschriftsmäßigkeit sowie Plausibilität und Voll-
ständigkeit durchgeführt werden. Dadurch werden die Anforderungen an die 
Manipulationssicherheit weitgehend erfüllt. Bei Sammelrückmeldungen sind da-
gegen die Prüfmechanismen hinsichtlich der Ausprägungsvielfalt deutlich einge-
schränkt. 

Auf eine gesonderte Betrachtung der prozessbezogenen Erfassung von Quali-
tätsdaten und sonstigen Daten wird verzichtet, da für sie im Grundsatz die so-
eben hergeleiteten Feststellungen für die Wirkungsdaten gültig sind. In den wei-
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teren Ausführungen stehen überwiegend die Auftragsdaten (Leistungs- und Wir-
kungsdaten) der Verwaltungsprodukte im Vordergrund der Betrachtungen. Ist 
dies nicht der Fall, wird explizit darauf hingewiesen. 

6.2 Umsetzungsprinzipien 

Die in Kapitel 4.2 identifizierten Funktionslücken der ERP-Systeme bei der Do-
kumentation von Output- und Outcomedaten in der öffentlichen Verwaltung 
führen zu Schwachstellen in der integrierten Informationsverarbeitung wie z. B. 
Medienbrüchen. Daraus resultiert eine mangelnde Integration sowie die seman-
tisch isolierte Verteilung von Daten und Informationen. Im Folgenden werden 
gemäß den Anforderungen der öffentlichen Verwaltung an die Leistungs- und 
Wirkungsdokumentation grundlegende Prinzipien für die Umsetzung des  
ARGUS-Verfahrens definiert.  

6.2.1 Regelbasierte Datenerfassung 

Die strukturierte Erfassung von Betriebsdaten erfordert ein Formular, welches 
die erforderlichen Eingabefelder bereitstellt. Die ersten bekannten Formulare 
wurden von der katholischen Kirche zur effizienten Abwicklung von Ablässen 
verwendet. Um den Dokumentationsaufwand zu minimieren, wurde ein Ablass-
formular erstellt, welches neben dem vorgefertigten Text drei Eingabefelder ent-
hielt: 

• den Namen des Schuldners, 

• das Datum und  

• die Unterschrift [ERZB17]. 

Die Metadaten dieses Formulars, der vorgefertigte Text und die Bezeichnung der 
Eingabefelder beschreiben dabei den Inhalt sowie die Merkmale der Dienstleis-
tung „Gewährung des Ablasses“. Die Dokumentation jedes gewährten Ablasses 
wurde durch die Festlegung von adäquaten Merkmalsausprägungen in den ver-
fügbaren Feldern des Formulars vorgenommen. Aufgrund der ex ante Determi-
niertheit dieser Dienstleistung konnte durch ein statisches Formular mit festem 
Aufbau den Anforderungen der Informationserfassung entsprochen werden. 
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Die programmgesteuerte Unterstützung der Datenerfassung über Tastatureinga-
ben bedient sich ebenfalls der skizzierten Formulartechnologie und wird mit Hil-
fe von elektronischen Formularen umgesetzt. Diese ermöglichen eine struktu-
rierte Aufnahme von Daten, welche anschließend in einer Datenbank gespei-
chert werden. Die einfache Übertragung der statischen Formulararchitektur auf 
die elektronischen Formulare ist allerdings nicht mit den Anforderungen der in-
determinierten Verwaltungsprodukte konform.  

Die aktuellen Leistungsprozesse im öffentlichen Sektor sind durch eine Vielzahl 
von Sonderregelungen geprägt und verlangen für die Rückmeldung von Be-
triebsdaten ein dynamisches Formular. Erst wenn das Erfassungsformular situa-
tionsbedingt die erforderlichen Eingabefelder liefert, kann eine aufwandsarme 
und manipulationsfreie Betriebsdatenerfassung in der öffentlichen Verwaltung 
gewährleistet werden. Durch das strukturierte Einblenden von Datenfeldern ei-
nes digitalen Formulars am Bildschirm wird ein dialogorientierter Erfassungs-
vorgang durchgeführt, der durch sofortige Datenverarbeitung der sukzessive 
eingegebenen Informationen wie z. B. Plausibilitätsprüfungen gekennzeichnet ist 
[THOM90, E 2 S. 3]. Der Erfasser wird dabei durch den Erfassungsvorgang ge-
führt, was die Datenerfassung erleichtert und systematisiert.  

Die intelligente Datenerfassung wird bereits mit Erfolg in der Versicherungs-
wirtschaft zur Unterstützung der Beratungsgespräche und der validen Erfassung 
von Vertragsdaten zu unterschiedlichen Versicherungsprodukten eingesetzt. Da-
durch kann einerseits sichergestellt werden, dass der Außendienst bei Vertrags-
abschlüssen die langfristigen Geschäftsinteressen des Unternehmens wahrt und 
nicht die Provisionsmaximierung anstrebt. Andererseits wird dadurch die Fehler-
freiheit der Vertragsdaten gewährleistet, was wiederum die Qualität der nachge-
lagerten Informationsverarbeitung verbessert. 

Intelligente Formulare können nur dann in der öffentlichen Verwaltung nutz-
bringend eingesetzt werden, wenn alle im ARGUS-Verfahren festgelegten, für 
die Verwaltung geltenden Umsetzungsprinzipien und Methoden in Summe ein-
gehalten werden. Die einzelnen Komponenten und Anforderungen der intelli-
genten, integrierten und workflowbasierten Datenerfassung werden in den nach-
folgenden Kapiteln erläutert.  
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6.2.1.1 GENERISCHES UND SPEZIFISCHES FORMULAR 

Der indeterminierte Charakter von Verwaltungsleistungen zeichnet sich dadurch 
aus, dass der Leistungserstellungsprozess ex ante nicht eindeutig bestimmt wer-
den kann (vgl. Kapitel 3.2.2). Daraus resultiert die Problematik der Definition 
von Formularen, die den obligaten Satz von Eingabefeldern zu solchen Prozes-
sen beinhalten. Ein statisches Formular kann nur ausgehend von ex ante be-
kannten Anforderungen der Informationsverarbeitung definiert werden. In die-
sem Fall kann es seine Funktionen in Bezug auf die Strukturierung des Sachver-
halts, die Steuerung der Erfasser und die Reduktion des Erhebungsaufwandes 
erfüllen. 

Wird ein statisches Formular zur Erfassung von Betriebsdaten zu einem inde-
terminierten Vorgang herangezogen, so muss es einen generischen Charakter 
haben. Das heißt, dass es alle Eingabefelder beinhalten muss, die sowohl Doku-
mentations- als auch Steuerungsaspekte aller möglichen Eventualitäten des Leis-
tungserstellungsvorgangs abdecken. Dadurch werden indeterminierte Verwal-
tungsprodukte in einen determinierten Zustand überführt. Bei komplexen Pro-
zessen kann ein solches Formular einen beträchtlichen Umfang annehmen, wo-
durch die Übersichtlichkeit verloren geht, da der Erfasser im Individualfall ent-
scheiden muss, welche Eingabefelder für welche Leistungserbringungssituation 
gültig sind. Die Folge davon ist die Steigerung des Erfassungsaufwandes und 
somit auch der Fehleranfälligkeit. 
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Formular 1
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Formular 2
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Formular
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Formular
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Abbildung 6-4: Deduktion von spezifischen Formularen 
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Der Ausweg aus diesem Dilemma ist die situationsbedingte Deduktion eines 
spezifischen Formulars, welches die Gegebenheiten eines konkreten Leistungser-
stellungsprozesses unter Verwendung der generischen Vorlage regelbasiert wi-
derspiegelt (vgl. Abbildung 6-4). Der Vorteil dieser Vorgehensweise liegt darin, 
dass die am Produktionsvorgang beteiligten Personen bei der Rückmeldung von 
Betriebsdaten nur mit den relevanten Datenfeldern konfrontiert werden. Die 
Übersichtlichkeit der Erfassungsvorgänge wird dadurch erhöht und die Belas-
tung der Erfasser reduziert. 

In Ausnahmefällen ist es allerdings erforderlich, ergänzende, d. h. eine Schluss-
folgerung erlaubende, Eingabefelder in das generische Formular (Fundamental-
vorlage) aufzunehmen, um die Deduktion des spezifischen Formulars zu ermög-
lichen. Dadurch kann zwar ein zusätzlicher Erfassungsaufwand generiert wer-
den, der allerdings im Vergleich zur gesamten Aufwandsminderung vernachläs-
sigbar ist. 

6.2.1.2 REGELBASIERTE STEUERUNG 

Die situationsbedingte Deduktion eines spezifischen Formulars aus der Funda-
mentalvorlage bedarf einer aktiven regelbasierten Steuerung, damit auf die erfass-
ten Daten eines Anwenders dynamisch und spezifisch reagiert werden kann. Da-
zu ist die Sammlung von logischen Beziehungen und gesetzlichen Vorgaben so-
wie ihre Transformation in Regeln für diskrete Zustände eines Leistungsvor-
gangs erforderlich. Darauf aufbauend kann eine maschinelle und aktive Unter-
stützung der Rückmeldung von Betriebsdaten in der öffentlichen Verwaltung 
umgesetzt werden. Die Beachtung dieses Prinzips gewährleistet die Entwicklung 
eines aktiven Werkzeugs, dessen Eigenschaften über die eines passiven Doku-
mentationsmittels hinausgehen. 

Die Definition von deduktiven Regeln zur aktiven Steuerung der Betriebsdaten-
erfassung kann auf 

• Axiomen, 

• bekannten Gesetzmäßigkeiten oder  

• kodifizierten gesetzlichen Vorschriften 
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basieren. Diese Differenzierung ist notwendig, damit die Aktualisierung bzw. 
Modifikation der Regelbasis im ARGUS-Verfahren nach geordneten Grundsät-
zen erfolgen kann. Nachfolgend werden die einzelnen Regeltypen erläutert. 

AXIOMATISCHE REGELN 

Die Grundlage für die Ableitung von axiomatischen Regeln bilden nicht eindeu-
tig bewiesene Annahmen. Obwohl Axiome Grundsätze sind, die keines Beweises 
bedürfen, gibt es nach dem Goedel’schen Theorem immer eine Ausnahme, wel-
che vom axiomatischen System abweicht [DENT02, o. S.]. Angesichts dessen 
kann ein auf Axiomen beruhendes deduktives Regelsystem zu keinem Zeitpunkt 
vollständig und abschließend konsistent sein. So kann es von der allgemeingülti-
gen axiomatischen Regel „Kein Kindergeld für Antragsteller ab 65 Jahren“ in 
Ausnahmefällen Abweichungen geben, wenn beispielsweise ein „biologisches 
Wunder“ vorliegt oder Kinder adoptiert sind. 

Die Berücksichtigung dieses Umstands induziert, dass einerseits die axiomati-
schen Regeln einen empfehlenden Charakter haben müssen, damit sie vom Er-
fasser der Betriebsdaten im Falle einer Ausnahme ignoriert werden können. An-
dererseits muss die Möglichkeit gegeben sein, die Wissensbasis bei Bedarf an die 
sich aus den Leistungserstellungssituationen ergebenden Ausnahmen anzupas-
sen. 

BEKANNTE ABHÄNGIGKEITSREGELN 

Durch die Abhängigkeitsregeln werden Interdependenzen zwischen den einzel-
nen diskreten Zuständen des Leistungserstellungsprozesses resp. den einzelnen 
Elementen des Erhebungsformulars aufgebaut. Da die Abhängigkeitsregeln auf 
bewiesenen Grundsätzen beruhen, haben sie einen zwingenden Charakter und 
dürfen vom Anwender nicht missachtet werden. Dadurch kann beispielsweise 
die Vollständigkeit der Datenerfassung oder die Weitergabe der Daten an die 
angrenzenden Prozesse gesteuert werden. Da es sich bei diesem Regeltyp um 
validierte Prämissen handelt, kann hier von einer geringen Volatilität ausgegan-
gen werden. 

In die Kategorie der bekannten Abhängigkeiten fällt z. B. der Regelfall, dass alle 
Leistungsempfänger entweder einer bestimmten Konfession angehören oder 
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konfessionslos sein müssen. Die Folge davon ist, dass die Spezifikation dieses 
Merkmals zwingend erforderlich ist, da davon weitere Angaben und/oder die 
weitere Datenverarbeitung wie z. B. die Berechnung der Kirchensteuerschuld 
abhängen. 

GESETZLICHE REGELN 

Die gesetzlichen Regeln werden aus den kodifizierten Vorschriften, Verordnun-
gen etc. abgeleitet und bilden das Fundament der verwaltungswirtschaftlichen 
Intelligenz im ARGUS-Verfahren. Sie sind der Steuerungskern der Leistungs- 
und Wirkungsdokumentation in der öffentlichen Verwaltung. Aufgabe dieses 
Regeltyps ist es, die Vorschriftsmäßigkeit und Gesetzeskonformität der Leis-
tungserbringung und -dokumentation zu gewährleisten. Die konditionale Steue-
rung der öffentlichen Leistungserstellung (vgl. Kapitel 3.2.1) schafft die geeigne-
ten Voraussetzungen für die Definition dieser Regeln. Ferner kann ihre Einhal-
tung werkzeugbasiert überprüft werden. 

Die Verwaltungsvorschriften hinsichtlich der Ermittlung von erstattungsfähigen 
Beträgen bei Fördermaßnahmen (vgl. Kapitel 6.2.2.2) werden im ARGUS-Ver-
fahren auf Basis dieses Regeltyps umgesetzt. Die Steuerung und Überwachung 
von Erfassungszeitpunkten für Wirkungsdaten kann ebenfalls auf dieser Grund-
lage durchgeführt werden. 

Aufgrund eines eindeutigen Gesetzesbezugs haben die gesetzlichen Regeln im 
ARGUS-Verfahren einen zwingenden Charakter und müssen bei der Leistungs-
dokumentation eingehalten werden. Zudem ergibt sich aus jeder Gesetzesände-
rung auch ein Anpassungsbedarf bei der Spezifikation von betroffenen Regeln. 
Für die Systematisierung der Administration der Regelbasis ist eine Kategorisie-
rung notwendig. Bei den gesetzlichen Regeln ist eine Angabe von Verwaltungs-
vorschriften gefordert, damit bei Gesetzesänderungen der Anpassungsbedarf 
schneller identifiziert werden kann. Über die Kategorisierung von Regeln werden 
auch die Zugriffsberechtigungen (Lesen/Schreiben) auf die Wissensbasis im 
ARGUS-Verfahren gesteuert. 
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6.2.1.3 KONSISTENZVALIDIERUNG 

Die Erfordernis von Konsistenzprüfungen der rückgemeldeten Betriebsdaten 
gewinnt im Blickfeld der hohen Fehleranfälligkeit der Datenerfassung mittels 
Tastatureingaben (vgl. Kapitel 6.1.2) an Bedeutung. Die automatischen Konsis-
tenzchecks beziehen sich daher auf die Eingabefelder und stellen durch Kon-
troll- und Prüfalgorithmen die Widerspruchsfreiheit der rückgemeldeten Be-
triebsdaten sicher, damit die Unstimmigkeiten bereits beim Erhebungsvorgang 
angezeigt und korrigiert werden. In Kombination mit den vorgestellten Regelty-
pen des generischen Formulars wird eine manipulationssichere, gesetzeskonfor-
me sowie vollständige Erfassung von Betriebsdaten unterstützt. Im ARGUS-
Verfahren werden Konsistenzchecks hinsichtlich 

1. des Formats, 

2. der Vollständigkeit und  

3. des Inhalts 

durchgeführt. In Bezug auf Komplexität und Mächtigkeit stehen sie in aufstei-
gender Reihenfolge und kommen daher im logischen Ablauf hintereinander zum 
Einsatz. 

FORMAT 

Hinter diesem Konsistenzcheck verbirgt sich die Validierung der vorgenomme-
nen Einträge hinsichtlich der Übereinstimmung mit dem Format des Eingabe-
feldes. Hierbei handelt es sich um die niedrigste Stufe der Konsistenzprüfung. 
Das Fundament der Formatprüfung wird bereits bei der Definition des generi-
schen Formulars aufgebaut, indem für die Merkmale einer Verwaltungsleistung 
die Eingabefelder entsprechend der gewählten Merkmalsskala (vgl. Kapitel 6.1.1) 
in Formaten wie z. B. Datum, Währung, Integer etc. definiert werden. Der For-
matcheck bildet die Basis für die nachfolgenden Arten von Konsistenzprüfun-
gen. 

VOLLSTÄNDIGKEIT 

Durch die Vollständigkeitsvalidierung wird überprüft, ob die Eingabefelder mit 
Datenwerten gefüllt wurden. Die Vollständigkeitsprüfung wird im ARGUS-
Verfahren umgesetzt, indem die Eingabefelder mit Status wie „Kann“, „Muss“ 
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oder „Gesperrt“ versehen werden. Die intelligente Erfassung von Betriebsdaten 
setzt allerdings eine situationsspezifische Vollständigkeitsprüfung voraus. Dies 
bedeutet, dass die Feldstatus den Zielfeldern dynamisch in Abhängigkeit von 
bereits getätigten oder abgeleiteten Angaben in Quellfeldern zugewiesen werden 
müssen. Im ARGUS-Verfahren werden zeit- und ereignisgesteuerte Vollständig-
keitsprüfungen unterschieden. 

Bei der zeitgesteuerten Vollständigkeitsprüfung findet die Zuweisung der 
„Kann“-, „Muss“- oder „Gesperrt“-Status in Abhängigkeit von Datumsangaben 
statt. So kann beispielsweise dieser Typ der Vollständigkeitsprüfung beim Erfas-
sen der Wirkungsdaten zum Einsatz kommen. Dies erfolgt, indem für die ent-
sprechenden Eingabefelder im generischen Formular entweder konkrete Erhe-
bungszeitpunkte oder -intervalle definiert werden. Auf dieser Grundlage wird 
durch den Vergleich mit dem CPU-Datum geprüft und dokumentiert, ob die 
Wirkungsdaten im gesetzlich vorgeschriebenen oder konzeptionell relevanten 
Zeitraum rückgemeldet wurden. Den hohen Anforderungen an Reliabilität der 
Outcomedaten wird dadurch Rechnung getragen. 

Die Basis der ereignisgesteuerten Vollständigkeitsprüfung ist die dynamische 
Zuweisung von „Kann“-, „Muss“- oder „Gesperrt“-Status zu Eingabefeldern in 
Abhängigkeit von nicht datumsspezifischen Merkmalsausprägungen der Quell-
felder. Hierbei werden quantitative und qualitative Dependenzen validiert. Bei 
Quellfeldern mit Merkmalsausprägungen der Ordinal-, Intervall- oder Verhält-
nisskalen können zur Prüfung der Statuszuweisung Operatoren wie >, <, ≥, ≤, 
= und ≠ hinzugezogen werden. Liegen den Quellfeldern dagegen Eigenschafts-
ausprägungen der Nominalskala vor, so sind nur die Operatoren = und ≠ ver-
wendbar. In diesem Kontext wird deutlich, dass bereits in der Definitionsphase 
der Betriebsdaten in der öffentlichen Verwaltung auch die Anforderungen der 
Konsistenzprüfungen antizipiert werden müssen. 

INHALTLICHE KONSISTENZ 

Die Evaluierung der rückgemeldeten Daten auf die semantische Richtigkeit ist 
die komplexeste Konsistenzprüfung und bedient sich teilweise der zuvor vorge-
stellten Validierungsarten. Hierbei wird geprüft, ob die Angaben den grundle-
genden inhaltlichen Anforderungen der Verwaltungsleistungen entsprechen.  
Analog zur Vollständigkeitsprüfung ist hier ebenfalls eine dynamische, d. h. von 
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der Ausprägung der ausgewählten Quellfelder abhängige Validierung erforder-
lich. 

Es können zwei Möglichkeiten der inhaltlichen Konsistenzprüfung unterschie-
den werden. Zum einen wird mit Hilfe von mathematischen Operatoren nach 
festgelegten Algorithmen überprüft, ob rückgemeldete Daten festgelegte Grenz-
werte einhalten. So kann sichergestellt werden, dass beispielsweise die Summe 
der Einträge in einzelnen Eingabefeldern nicht einen bestimmten Betrag über-
steigt. Zum anderen werden Eingabefelder mit Vorschlagswerten aus einem 
möglichen Alternativenraum versehen, um die Anzahl der fehlerhaften Angaben 
zu reduzieren. Der positive Aspekt dieser Technik ist die Reduktion des Erfas-
sungsaufwandes durch die Minimierung der Tastatureingaben. Die Nutzung der 
vorgestellten Möglichkeiten hängt allerdings von dem Skalenniveau des jeweili-
gen Eingabefeldes ab. Tabelle 6-4 veranschaulicht diesen Sachverhalt. 

Tabelle 6-4: Möglichkeiten der inhaltlichen Konsistenzprüfung 

Skala 
Anwendbare 
Operatoren 

Vorschlagswerte aus  
einem Alternativenraum 

Nominalskala 

(nicht metrisch) 
=, ≠ 

Vorschlagswerte können definiert werden, da die 

Merkmalsausprägungen diskreten Typs sind. 

Ordinalskala 

(nicht metrisch) 
>, <, ≥, ≤, =, ≠ 

Vorschlagswerte können definiert werden, da die 

Merkmalsausprägungen diskreten Typs sind. 

Intervallskala 

(metrisch) 

>, <, ≥, ≤, =, ≠, 

+, -, /, ∗ 
Vorschlagswerte können nicht definiert werden, 

wenn die Merkmalsausprägungen stetigen Typs sind.

Verhältnisskala 

(metrisch) 

>, <, ≥, ≤, =, ≠, 

+, -, /, ∗ 
Vorschlagswerte können nicht definiert werden, 

wenn die Merkmalsausprägungen stetigen Typs sind.

Die inhaltliche Validierung kann zusätzlich die Unterstützung der Tastatureinga-
ben übernehmen, indem ausgehend von den getätigten Angaben der Inhalt wei-
terer Eingabefelder abgeleitet wird. So kann beispielsweise bei Eingabe der Stra-
ßen- und Stadtbezeichnung die Postleitzahl automatisch ausgefüllt werden. Dazu 
müssen die für ein Eingabefeld zugelassenen Ausprägungen entweder gesondert 
hinterlegt sein, oder es werden Datenbestände der ERP-Systeme herangezogen. 
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6.2.2 Integration von ERP-Systemen 

Durch die Wahl der ERP-Software wird eine breite Palette an betriebswirtschaft-
lichen Funktionalitäten bereitgestellt. In Abhängigkeit vom Funktionsumfang 
und der Adaptionsfähigkeit des gewählten Systems ergeben sich allerdings unter-
schiedliche Anforderungen an die komplementäre Erfassung von Betriebsdaten 
in der öffentlichen Verwaltung. Das ARGUS-Verfahren strebt aus diesem 
Grund an, die bereits vorhandenen Funktionalitäten zu nutzen und die beste-
henden Anforderungslücken zu schließen. Diesem Anspruch kann nur ein gene-
risches und damit für alle betriebswirtschaftlichen ERP-Systeme valides Verfah-
ren gerecht werden, das die in den nachfolgenden Kapiteln definierten Anforde-
rungen an die Integration betriebswirtschaftlicher Anwendungssysteme berück-
sichtigt. Ein auf diesem Verfahren basierendes Werkzeug muss daher an die 
konkreten Einsatzbedingungen angepasst werden können.  

Das Integrationsprinzip besagt, dass aus Kosten- und Aktualitätsgründen eine 
redundante, d. h. mehrfache Erfassung und Speicherung von gleichen Daten 
möglichst vermieden werden sollte [THOM90, K 1 S. 3]. Die Beachtung des In-
tegrationsprinzips im ARGUS-Verfahren erfordert eine Differenzierung der In-
tegrationsaspekte in 

• Datenintegration und 

• Funktionsintegration. 

Diese beiden Gesichtspunkte werden nachstehend kapitelweise erörtert. 

6.2.2.1 DATENINTEGRATION 

Durch die Datenintegration soll sichergestellt werden, dass die komplementäre 
Erfassung von Betriebsdaten in der öffentlichen Verwaltung stets unter Zugriff 
auf die im ERP-System administrierten Objekte oder sonstigen Datenquellen 
erfolgt. Dadurch kann beispielsweise die Erfassung von Leistungs- und Wir-
kungsdaten mit Bezug zu Verwaltungsprodukten durchgeführt werden, die als 
Kostenträger im ERP-System verwaltet werden. Durch diese Vorgehensweise 
wird bei Einhaltung von bestimmten Prämissen die redundante Datenhaltung 
weitestgehend vermieden (vgl. Kapitel 7.1.1.7), da im BDEV-Werkzeug keine 
ERP-spezifischen Daten wie z. B. Kostenarten vorgehalten werden müssen. 
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Darüber hinaus kann die Herstellung der inhaltlichen Verknüpfung zwischen 
den ergänzenden verwaltungsvorgangsspezifischen Betriebsdaten und den be-
triebswirtschaftlichen Business-Objekten bereits in der Erfassungsphase realisiert 
werden. Die zeit- und finanzaufwendigen Transformationsvorgänge für das Zu-
sammenführen von semantisch isolierten Datenbeständen in einem Data Ware-
house werden dadurch entweder obsolet oder können automatisiert werden. 

Bei der Datenintegration werden die relevanten Stamm- und/oder Bewegungs-
daten der ERP-Systeme oder weiterer Datenquellen während des Erfassungsvor-
gangs dem Bearbeiter situationsbedingt präsentiert, um eine weitere individuelle 
Spezifikation zu ermöglichen. Auf diese Weise integrierte betriebswirtschaftliche 
Daten können im BDEV-System nach gesetzlichen Vorgaben weiterverarbeitet 
werden. Dies erfordert allerdings, dass die Definition von Betriebsdaten in der 
öffentlichen Verwaltung nicht isoliert, sondern beispielsweise unter Einbezie-
hung der im Einsatz befindlichen ERP-Systeme stattfindet. Werden beispielswei-
se für eine bestimmte Verwaltungsleistung die Anschrift und Bankverbindungs-
daten eines Leistungsempfängers verwendet, so muss geprüft werden, ob diese 
bereits in der Kreditoren- oder Debitorenbuchhaltung vorhanden sind. Darauf-
hin kann die Anbindung dieser Datenquelle an das BDEV-Werkzeug erfolgen. 

6.2.2.2 FUNKTIONSINTEGRATION 

Die betriebswirtschaftlichen Anwendungssysteme weisen erhebliche Defizite 
hinsichtlich der Steuerung und Dokumentation der Leistungserbringung in der 
öffentlichen Verwaltung auf, weil die Grundlage hierfür nicht die betriebs-, son-
dern die verwaltungswirtschaftliche Intelligenz ist (vgl. Kapitel 4). Diese konkre-
tisiert sich als Ansammlung von gesetzlichen Vorschriften für die ordnungsge-
mäße Erbringung der öffentlichen Leistungen. Ungeachtet dessen sind die be-
triebswirtschaftlichen Funktionalitäten beispielsweise in der Kalkulation oder im 
Zahlungsverkehr für die öffentliche Verwaltung unentbehrlich. Deswegen ist das 
Ziel der Funktionsintegration, die im ERP-System bereits vorhandenen Funktio-
nalitäten, welche für die Erbringung von öffentlichen Leistungen gefordert sind, 
nach Grundsätzen der verwaltungswirtschaftlichen Intelligenz zu nutzen. Dies 
soll anhand eines Beispiels verdeutlicht werden. 
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Die Ermittlung des erstattungsfähigen Betrages im Bereich der Förderung der 
staatlichen und nicht staatlichen Wasserwirtschaft in Bayern hängt von der Dif-
ferenz zwischen den Plan- und Ist-Kosten der jeweiligen Fördermaßnahme ab. 
Unterschreiten die tatsächlichen Kosten die Plan-Kosten um weniger als 5 %, 
dann ist der gesamte Plan-Betrag erstattungsfähig. Andernfalls beschränkt sich 
der Ausgleich auf den angefallenen Ist-Betrag. Sollten die Ist-Kosten die Plan-
Kosten übersteigen, so wird nur der geplante Betrag erstattet. Diese spezifisch 
für ausgewählte Fördermaßnahmen geltende Regelung wird softwareseitig von 
betriebswirtschaftlich orientierten Anwendungssystemen nicht unterstützt. Dazu 
ist verwaltungswirtschaftliche Intelligenz notwendig. 

Die Dokumentation der Planungsvorgänge und des tatsächlichen Ressourcen-
verbrauchs kann dagegen nach Grundsätzen der Betriebswirtschaftslehre durch 
Verwendung von Funktionalitäten der ERP-Systeme erfolgen. Durch das Ausle-
sen von Plan- und Istwerten für bestimmte Business-Objekte im ERP-System 
und die Anwendung des verwaltungswirtschaftlichen Know-how im BDEV-Sys-
tem kann der förderfähige Betrag gemäß den Verwaltungsvorschriften ermittelt 
werden. Die sich anschließende Übergabe der obligaten Daten an die ERP-Soft-
ware im Rahmen der Funktionsintegration stößt die Regulierung des Betrages 
durch die Verwendung von Funktionalitäten in der Bankbuchhaltung an (vgl. 
Abbildung 6-5).  
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Abbildung 6-5: Zusammenhang zwischen Daten- und Funktionsintegration 

Anhand des Beispiels wird ersichtlich, dass die gesetzeskonforme und integrierte 
Abwicklung von Fördermaßnahmen von der Konzeption bis zur Erfolgskontrol-
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le nur unter einer parallelen Nutzung des betriebs- und verwaltungswirtschaftli-
chen Know-how durchgeführt werden kann. Dazu müssen bei der Definition 
von produktspezifischen Betriebsdaten in der öffentlichen Verwaltung die darauf 
anzuwendenden Operationen aus verwaltungs- und betriebswirtschaftlicher Sicht 
beachtet werden. Damit geht die Offenlegung von gesetzlichen Vorgaben und 
eine genaue Kenntnis der Funktionalitäten von ERP-Systemen einher. 

6.2.3 Dezentrale Erfassung 

Der Umstand, dass indeterminierte Dienstleistungsprozesse einen hohen Grad 
an Interaktion zwischen verschiedenen Personen erfordern, hat zur Folge, dass 
am Leistungserstellungsprozess i. d. R. mehrere Personen mit unterschiedlichen 
inhaltlichen Aufgaben beteiligt sind. Zudem kann im Vorfeld häufig nicht genau 
bestimmt werden, welche Personen genau am Prozess beteiligt sind, da die Leis-
tungserbringung dynamisch ereignis- und zeitpunktgesteuert erfolgt.  

Bei Leistungsdaten wird die Rückmeldung beispielsweise durch bestimmte Er-
eignisse wie z. B. das Erreichen von diskreten Zuständen des Leistungserstel-
lungsprozesses induziert. Bei immateriellen Produktionsprozessen können diese 
Zustände an unterschiedlichen physischen Orten eintreten und von unterschied-
lichen Anwendern wahrgenommen werden. Die Rückmeldung von Wirkungsda-
ten erfolgt oft zeitgesteuert durch Vorgabe von Erfassungszeitpunkten und muss 
in bestimmten Fällen aufgrund des Vier-Augenprinzips von Personen vorge-
nommen werden, die an der Leistungserbringung nicht beteiligt waren. 

Angesichts dieser Ausführungen wird deutlich, dass für eine medienbruchfreie, 
ereignis- und zeitpunktgesteuerte Datenerfassung zur Dokumentation und Steu-
erung der Verwaltungsprozesse  

• eine dezentrale Verfügbarkeit der BDEV-Systeme und 

• eine personenspezifische Rückmeldung von Betriebsdaten 

notwendig ist. Dabei werden die dezentral erfassten Daten zentral gespeichert. 
Auf Basis eines zentralen und aktuellen Datenbestandes können Workflow-
Mechanismen mit einer ergebnis- und zeitpunktgetriggerten Benachrichtigung 
von betroffenen Anwendern umgesetzt werden (vgl. Kapitel 7.1.2). 
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DEZENTRALE VERFÜGBARKEIT DES BDEV-SYSTEMS 

Die dezentrale Verfügbarkeit des BDEV-Systems erfordert eine verteilte Infor-
mationsverarbeitung. Aufgrund von erforderlichen Kontroll- und Prüfalgorith-
men (vgl. Kapitel 6.2.1.3) kann die dezentrale Rückmeldung von Betriebsdaten in 
der Verwaltung nur im Online-Modus, d. h. bei einem permanenten Zugriff auf 
die Applikation, erfolgen, welche das verwaltungswirtschaftliche Know-how be-
reitstellt. Erst nach einer durchgeführten Validierung können die Datenspeiche-
rung vorgenommen und bestimmte Operationen angestoßen werden. Diese 
Form der verteilten Informationsverarbeitung wird auf Basis des Client-Server-
Modells umgesetzt [STAH99, S. 146-150] und erfordert ein einheitliches Kom-
munikationsprotokoll sowie Schutzmechanismen vor unberechtigten Zugriffen. 

Für die Implementierung der geforderten Client-Server-Architektur können 
workplace- und internetbasierte Ansätze herangezogen werden. Die Nutzung 
von Internettechnologien und -protokollen erscheint allerdings aufgrund von 
folgenden Vorteilen, die dem Medium „Internet“ immanent sind, sinnvoll 
[BÄTZ01, S. 84]: 

• Unabhängigkeit von Zeit und Ort durch globale Verfügbarkeit des Me-
diums, 

• zentrale Ablage von Informationen und Applikationen auf den Web-
servern, 

• Möglichkeiten der vernetzten Inhaltsentwicklung, 

• Möglichkeit des zentralen Einstiegsportals für Personen zu Anwendun-
gen, 

• Plattformunabhängigkeit durch allgemeingültige und offene Spezifikati-
on der Kommunikationsprotokolle TCP/IP sowie 

• weite Verbreitung von standardisierten Kommunikationsmitteln 
(SMTP/Foren). 

Die dezentrale Bereitstellung des BDEV-Systems beschränkt sich im Falle dieser 
technischen Plattform auf die Installation der Standardsoftware eines Internet-
Browsers auf dem Client. Aufgrund breiter Marktdurchdringung dieser techni-
schen Frontend-Basis ist sie mit geringen Installations- und Wartungskosten 
verbunden. Die Modifikationen der Regelbasis oder der Inhalte im generischen 
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Formular werden zentral auf dem Webserver vorgenommen und sind zeitnah 
verfügbar. Dadurch wird sichergestellt, dass die dezentrale Rückmeldung von 
Betriebsdaten in der öffentlichen Verwaltung stets den aktuellsten Erfordernis-
sen entspricht. 

Aus der dezentralen und internetbasierten Datensammlung ergeben sich aller-
dings auch spezifische Gefahren des Missbrauchs. Diese und entsprechende Lö-
sungsansätze werden in Tabelle 6-5 zusammengefasst. 

Tabelle 6-5: Gefahrenquellen einer Internet-Applikation (in Anlehnung an 
[BÄTZ01, S. 143]) 

Gefahrenquelle Gegenmaßnahmen 

Datenmissbrauch Berechtigungen, Bestimmungen (Regeln), Rollenkonzept 

Unautorisierter Zugriff Firewall, Kryptographie 

Unklare Rechtslage Hinweise auf Willenserklärungen und Gültigkeit, Privacy Statements 

Übertragungs- bzw. 

Anwendungsfehler 
Konsistenzchecks, Logfile-Überwachung, Feedback, Serversicherheit 

Publikationsfehler in 

generischen Formula-

ren 

Testalgorithmen bei verteilter Anwendungs- und Systemumgebung 

Vier-Augen-Prinzip bei inhaltlicher Entwicklung durch workflowbasierte 
Benachrichtigung und Freischaltung 

PERSONENSPEZIFISCHE RÜCKMELDUNG VON BETRIEBSDATEN 

Zielsetzung der personenspezifischen Datenerfassung im ARGUS-Verfahren ist 
es, einerseits eine mit den Berechtigungen der einzelnen User konforme Daten-
erfassung zu realisieren. Andererseits soll zwecks Aufwandsminimierung sicher-
gestellt werden, dass Mitarbeiter nur Daten rückmelden, die ihrem inhaltlichen 
Kompetenzbereich und ihrer Rolle in der Verwaltungsorganisation entsprechen. 
Der personenspezifischen Erfassung von Daten kann durch ein adäquates Rol-
lenkonzept Rechnung getragen werden. Die Definition von Rollen ermöglicht 
es, spezifische Tätigkeiten mit Verantwortlichkeiten indirekt zu verknüpfen. In 
Abhängigkeit von der Aufgabenstruktur, Gesamtarbeitsbelastung oder Größe 
der Organisationseinheit kann eine Person eine oder mehrere Rollen einnehmen 
[STRE99, S. 108]. Dementsprechend können bei der rollenorientierten Konzep-
tion der Betriebsdatenerfassung die Tätigkeitsstruktur, Verantwortlichkeiten so-
wie die Berechtigungen der Personen berücksichtigt werden. 
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6.2.4 Spezifische Weitergabe von Daten 

Wie in Kapitel 6.1.1 diskutiert, müssen bei der Definition von Betriebsdaten ne-
ben den Anforderungen der operativen Abwicklung von Verwaltungsleistungen 
und der Dokumentation auch die Erfordernisse der angrenzenden Prozesse be-
achtet werden. Bisher wurden hauptsächlich die Integrationsaspekte zu ERP-
Systemen betrachtet, um die betriebs- und verwaltungswirtschaftliche Intelligenz 
zu verknüpfen (vgl. Kapitel 6.2.2). Die integrierte Informationsverarbeitung er-
fordert, dass neben den ERP-Systemen (vgl. Kapitel 5.4) auch sonstige in der 
öffentlichen Verwaltung bereits im Einsatz befindliche Fachanwendungssysteme 
medienbruchfrei mit relevanten Daten aus dem BDEV-System zum Zwecke der 
Weiterverarbeitung versorgt werden. Dazu ist eine Schnittstelle notwendig, über 
welche die relevanten Daten im anwendungsneutralen Format ausgegeben wer-
den. Der Schwerpunkt bei der Gestaltung dieser Schnittstelle liegt auf der ereig-
nis-, zeitpunkt- sowie empfängerorientierten Erzeugung der Ausgabedatensätze. 

Als Medium zur Datenübertragung bei Schnittstellen wird die anwendungsneu-
trale textbasierte Metasprache Extensible Markup Language (XML) [BEHM98, 
S. 49-50] eingesetzt. Die Offenheit des XML-Formats ermöglicht den Austausch 
und die Weiterverarbeitung von Dokumenten zwischen unterschiedlichen In-
formationssystemen. Mit Hilfe von Extraktoren werden aus dem Datenbestand 
des BDEV-Systems regelbasiert Exportdatensätze im XML-Format erzeugt und 
an betroffene Anwendungssysteme zur nachgelagerten Informationsverarbeitung 
weitergegeben. 

6.2.5 Flexibilität 

Die Flexibilitätsanforderungen in Verbindung mit der Betriebsdatenerfassung in 
der öffentlichen Verwaltung sind vielschichtig. Im Rahmen des ARGUS-Ver-
fahrens werden hauptsächlich Flexibilitätsaspekte berücksichtigt, die sich auf die 
Definition der Formulare sowie die Gestaltung des Erfassungsvorgangs beziehen 
und in 

• inhaltliche Flexibilität (Definition und Modifikation von Betriebsdaten 
im Formular) und 
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• ablauforientierte Flexibilität (Gestaltung und Modifikation des Erfas-
sungsvorgangs) 

unterschieden werden. 

INHALTLICHE FLEXIBILITÄT 

Die hohe Spezifität von unterschiedlichen Aufgabenbereichen in der öffentli-
chen Verwaltung erfordert eine maßgeschneiderte Erfassung von Betriebsdaten, 
um den individuellen Dokumentations- und Steuerungserfordernissen gerecht zu 
werden. Die Restriktionsfreiheit bezieht sich in diesem Kontext in erster Linie 
auf die Bereitstellung von notwendigen Eingabefeldern im Formular, um die in-
tegrierte Informationsverarbeitung zu gewährleisten. Die umfangreichen Prüf- 
und Plausibilitätsroutinen, die auf der Ebene von Eingabefeldern erfolgen, er-
fordern ebenfalls flexible und komfortable Techniken zur Definition von verwal-
tungsspezifischen Konsistenzprüfungen und Operationen. 

Aus dem Facettenreichtum des Verwaltungshandelns ergibt sich zusätzlich die 
Forderung nach einer flexiblen Administration von mehreren generischen For-
mularen, die jeweils Leistungsspezifika von unterschiedlichen Verwaltungspro-
dukten widerspiegeln. 

Die Volatilität der politischen Informationsbedarfe spielt eine entscheidende 
Rolle bei der Informationsverarbeitung im öffentlichen Sektor. Die Änderungen 
der politischen Schwerpunkte sowie der Gesetze induzieren neue Anforderun-
gen an die inhaltliche Konzeption von Betriebsdaten in der Verwaltung. Die ak-
tuell diskutierte Forderung nach regelmäßigen Rechenschaftsberichten über die 
erzielten Effekte von Fördergeldern auf kommunaler Ebene [SCHN02, S. 2] 
könnte beispielsweise bedeuten, dass die Kommunen ihre aktuell im Einsatz be-
findlichen Anwendungen zur Verwaltung von Fördermitteln an die neue Situati-
on anpassen müssen. Der Aufbau des Datenmodells im ARGUS-Verfahren 
muss folglich so konzipiert sein, dass sich die inhaltlichen Änderungen restrikti-
onsfrei und mit einem geringen Aufwand umsetzen lassen.  

ABLAUFORIENTIERTE FLEXIBILITÄT 

Die ablauforientierte Flexibilität bezieht sich auf die Gestaltung und die Modifi-
kation von Regeln, die den Dialogablauf während des Erfassungsvorgangs steu-
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ern. Bei der initialen Definition dieser Abhängigkeiten und deren nachträglicher 
Anpassung an die realen Zustände darf die Regeldefinition in Bezug auf die Spe-
zifikation von Argumenten, Operatoren und zuzuweisenden Werten keinen 
technischen Restriktionen unterliegen. Die relevanten Spezifikationserfordernis-
se werden nachstehend erläutert. 

Durch eine Regel wird ein funktionaler Zusammenhang abgebildet. Eine Regel 
besteht analog zu einer Funktion, z. B. Y = F(X), aus abhängigen (Y) und unab-
hängigen Variablen (X). Die letzten werden auch als Argumente bezeichnet. Je 
nach Art des funktionalen Zusammenhangs wird den dependenten Variablen 
unter Bezug auf die Ausprägung der Argumente ein bestimmter Wert zugewie-
sen. Das Fundament für die Ausgestaltung des funktionalen Zusammenhangs 
bilden im ARGUS-Verfahren die Ausprägungen von Argumenten sowie 
bool’sche (und, oder, nicht) und mathematische Operatoren (>, <, ≥, ≤, =, ≠). 
Als Werte werden den abhängigen Variablen entweder bool’sche zweiwertige 
Aussagen (Ja/Nein) oder konkrete qualitative oder quantitative Merkmalsausprä-
gungen zugewiesen. 

Wie in Kapitel 6.2.1 erläutert, sind die axiomatischen und gesetzlichen Regeln im 
Zeitablauf nicht konstant und müssen daher bei Bedarf an die reale Situation 
angepasst werden. Es müssen folglich komfortable und restriktionsfreie Korrek-
turen an der Regelbasis möglich sein. Die Berichtigungen können sich hierbei 
auf die Änderung der Operatoren, der Argumentspezifikationen und der zuzu-
weisenden Werte beziehen. Aufgrund der Bedeutung von Regeln für die Infor-
mationsverarbeitung im ARGUS-Verfahren dürfen die Korrekturen an der Re-
gelbasis nur auf Grundlage eines Berechtigungskonzepts durchgeführt werden. 
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7 Implementierung des ARGUS-Verfahrens 

Die Konzeption eines Verfahrens impliziert auch seine Erprobung. Daher wird 
das in Kapitel 6 beschriebene ARGUS-Verfahren durch die prototypische Ent-
wicklung eines unterstützenden Werkzeugs evaluiert. Bei der Entwicklung eines 
auf dem ARGUS-Verfahren basierenden Tools müssen die Methoden der Be-
triebsdatenerfassung (vgl. Kapitel 6.1) sowie die in Kapitel 6.2 vorgestellten Um-
setzungsprinzipien berücksichtigt werden. Das Ergebnis dieser Entwicklung ist 
ein generisches und internetfähiges BDEV-System, welches mit maßgeschneider-
ter verwaltungswirtschaftlicher Intelligenz ausgestattet werden kann und über 
eine Integration zu betriebswirtschaftlichen ERP-Systemen verfügt. Hiermit 
kann eine gesetzeskonforme Steuerung und Dokumentation der Leistungserstel-
lung in der öffentlichen Verwaltung bei gleichzeitiger Nutzung von betriebswirt-
schaftlichen Objekten und Funktionalitäten der ERP-Systeme verwirklicht wer-
den. 

Angesichts des Facettenreichtums des administrativen Handelns (vgl. Kapitel 
3.3.4) ist es naheliegend, das Werkzeug als generische und konfigurierbare Stan-
dardanwendungssoftware zu entwickeln. Die Widmung dieser SAS erfolgt durch 
ihre Anpassung an die spezifischen Dokumentations- und Steuerungsanforde-
rungen der Verwaltungsprodukte, indem generische Formulare, Regeln, Rollen 
etc. definiert werden. Die öffentlichen Verwaltungen werden dadurch in die Lage 
versetzt, eine individuelle Erfassung von Leistungs- und Wirkungsdaten zu kon-
zipieren, umzusetzen und an geänderte Rahmenbedingungen anzupassen. Bei 
den inhaltlichen und ablauforientierten Anforderungen wird die Abhängigkeit 
von einem Softwarehersteller vermieden. Trotz der hohen inhaltlichen Dynamik 
und Diversität wird die Datensammlung strukturiert, integriert und gesetzeskon-
form durchgeführt. Auf Grundlage dieses Datenbestandes kann ein strategisches 
Berichtswesen aufgebaut werden, welches den Anforderungen der Controlling-
konzeption von Verwaltungsprodukten (vgl. Kapitel 3.3.4) gerecht wird. 

Nachfolgend wird zunächst die methodische Umsetzung des ARGUS-Verfah-
rens aus funktionaler Sicht erläutert (Kapitel 7.1). Im Anschluss daran wird die 
technische Verwirklichung des ARGUS-Verfahrens anhand von Datenmodellen 
veranschaulicht (Kapitel 7.2). 
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7.1 Methodische Umsetzung  

Damit das ARGUS-Verfahren als Standardsoftware umgesetzt werden kann, 
sind die in Abbildung 7-1 dargestellten Module mit den jeweiligen funktionalen 
Schwerpunkten erforderlich. Die Engineering-Komponente erlaubt die Definiti-
on von Erfassungsvorlagen, und die Workflow-Komponente steuert den Erfas-
sungsvorgang. In den folgenden Kapiteln wird der Aufbau von intelligenten, in-
ternetbasierten Formularen (Kapitel 7.1.1) sowie die darauf aufbauende Umset-
zung des ereignis- und termingesteuerten Erfassungsworkflow beschrieben (Ka-
pitel 7.1.2). 

Engineering Erfassungsworkflow

Definition und
Pflege von
generischen
Formularen

Ereignis- und  termin-
gesteuerte Erfassung,
Modifikation und 

Weitergabe von Daten,
Statusüberwachung

Engineering Erfassungsworkflow

Definition und
Pflege von
generischen
Formularen

Ereignis- und  termin-
gesteuerte Erfassung,
Modifikation und 

Weitergabe von Daten,
Statusüberwachung

 
Abbildung 7-1: Komponenten des ARGUS-Verfahrens 

7.1.1 Engineering 

Die Spezifität der Verwaltungsprodukte und die Volatilität der Leistungs- und 
Wirkungsdaten machen es notwendig, einen bedienungsfreundlichen Editor für 
die Definition von Formularen, Regeln und Konsistenzprüfungen in die Admi-
nistrationskonsole des Datenerfassungswerkzeugs zu integrieren. Die Definition 
von regelbasierten generischen Formularen bildet das Fundament für die struk-
turierte, integrierte und situationsspezifische Datenerfassung in der öffentlichen 
Verwaltung. 

7.1.1.1 ATOMARE BESTANDTEILE DER GENERISCHEN FORMULARE 

Wie in Kapitel 6.2.1.1 erörtert, enthält ein generisches Formular Eingabefelder, 
die alle produktionsspezifischen Gegebenheiten einer Verwaltungsleistung be-
schreiben. Die inhaltliche Flexibilität, eines der Umsetzungsprinzipien des AR-
GUS-Verfahrens (vgl. Kapitel 6.2.5), erfordert eine flexible Definition und Mo-
difikation (Ergänzen, Löschen, Ändern) von Eingabefeldern. Damit diese Flexi-
bilität sichergestellt werden kann, muss die Komposition von generischen 



Implementierung des ARGUS-Verfahrens 

Seite 159 

Rückmeldeformularen standardisiert und ein flexibles Datenmodell entwickelt 
werden. Dabei sind sowohl technische Restriktionen als auch inhaltliche Aspekte 
zu beachten.  

Die Erfordernis einer internetbasierten Datenerfassung (vgl. Kapitel 6.2.3) defi-
niert weitgehend die technischen Anforderungen an die Gestaltung der generi-
schen Formulare. Deren atomare Teile (Eingabefelder) müssen die HTML-Spe-
zifikationen erfüllen, damit sie im Internet-Browser angezeigt und dialogbasiert 
bearbeitet werden können. Zum Aufbau des generischen Formulars im Rahmen 
des ARGUS-Verfahrens werden die in Tabelle 7-1 aufgelisteten und mit den 
HTML-Spezifikationen konformen Elementtypen herangezogen. Diese stellen 
die kleinste Einheit in der Architektur des Formulars dar. In Abhängigkeit von 
der Darstellungsweise im Internet-Browser wird zwischen passiven und interak-
tiven Elementtypen unterschieden. 

Tabelle 7-1: Formularelementtypen 

Elementtyp Verwendung im  
Formular Unterstützte Skalentypen

Gliederung 

Dient dem hierarchischen Aufbau 
des generischen Formulars. Auf 
der 3. Hierarchieebene wird damit 
automatisch ein Monitor definiert. 

Keine Verwendung für die opera-
tive Datenerfassung  

Pa
ss

iv
e 

El
em

en
t-

ty
pe

n 

Text Darstellung von Erklärungen im 
Formular 

Keine Verwendung für die opera-
tive Datenerfassung 

Alphanumeri-
sches Feld 

Erfassung von freien Formulierun-
gen Alle Skalen 

Numerisches 
Feld Erfassung von numerischen Daten Alle Skalen 

Datum Erfassung von Zeitangaben Verhältnisskala 

Checkbox Erfassung von sich ergänzenden 
Merkmalsausprägungen Nominale und ordinale Skalen 

Combobox (typo-
logische Drop-
Down-Box) 

Erfassung von sich ausschließen-
den Merkmalsausprägungen Nominale und ordinale Skalen 

Option Erfassung von sich ausschließen-
den Merkmalsausprägungen  Nominale und ordinale Skalen 

In
te

ra
kt

iv
e 

E
le

m
en

tty
pe

n 

Berechneter 
Wert Definition von Formeln Verhältnisskala und Intervallskala



Implementierung des ARGUS-Verfahrens 

Seite 160 

Dem passiven Elementtyp „Text“ kommt im ARGUS nur eine erklärende Funk-
tion zu. Damit können während des Erfassungsvorgangs beispielsweise dynami-
sche Hinweise auf gesetzliche Grundlagen oder Erklärungen eingeblendet wer-
den. Die interaktiven Elementtypen ermöglichen es, qualitative und quantitative 
Eigenschaften einer Verwaltungsleistung zu erfassen. Sie werden im Weiteren 
auch als Eingabefelder bezeichnet. Ihre Adäquatheit für die Erfassung von 
Merkmalsausprägungen unterschiedlicher Skalentypen wird durch ihre techni-
schen Eigenschaften determiniert. Tabelle 7-1 enthält zusammenfassend die 
sinnvoll unterstützten Skalentypen. 

Durch die methodische Einschränkung auf die in Tabelle 7-1 aufgelisteten Ele-
menttypen wird der Pflegeaufwand minimiert, da sich die Umsetzung und die 
Modifikation der automatischen Konsistenzvalidierungen nur auf eine be-
schränkte Anzahl von unterschiedlichen Elementtypen mit klar definierten tech-
nischen Spezifikationen bezieht. Den inhaltlichen Flexibilitätsanforderungen 
wird ebenfalls Rechnung getragen, da die Erfassung von Merkmalsausprägungen 
aller Skalentypen variantenreich unterstützt wird.  

7.1.1.2 ARCHITEKTUR DER GENERISCHEN FORMULARE 

Die dynamische Generierung von spezifischen Formularen auf Basis einer Fun-
damentalvorlage erfordert eine sequenzielle Vorgehensweise bei der Rückmel-
dung von Daten. Dabei werden die nachfolgenden Eingabefelder des Formulars 
in Abhängigkeit von den Merkmalsausprägungen der vorausgehenden Eingabe-
felder zur Datenerfassung hinzugefügt oder ausgeblendet. Durch das sukzessive 
Vorgehen bei der Datenerfassung kann das im ARGUS hinterlegte Regelwerk 
die Konsistenz der erfassten Daten unter Einbeziehung der Verwaltungsintelli-
genz validieren, auf die Fehler im Dialogverfahren hinweisen und die Anzeige 
der nachfolgenden Elemente des Erfassungsformulars dynamisch steuern (vgl. 
Abbildung 7-2). Der auf diese Weise erzeugte und gespeicherte Datensatz weist 
eine hohe semantische Integrität auf.  

Die Umsetzung der skizzierten Vorgehensweise bedarf einer modularen Archi-
tektur des generischen Formulars, welche zudem im Zeitablauf mit geringem 
Aufwand flexibel an die sich ändernden inhaltlichen sowie ablauforientierten Er-
fordernisse der Leistungserstellung und -dokumentation anpassbar ist. 
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Name

Berufsrückkehrer

Ja Nein

Maske 1
Verwaltungsleistung
„Weiterbildung“

Weiter

Maske 2
Verwaltungsleistung
„Weiterbildung“

Weiter

Maske 3
Verwaltungsleistung
„Weiterbildung“

Weiter

Name

Berufsrückkehrer

Ja Nein

Maske 1
Verwaltungsleistung
„Weiterbildung“

Weiter

Maske 2
Verwaltungsleistung
„Weiterbildung“

Weiter

Maske 3
Verwaltungsleistung
„Weiterbildung“

Weiter

Maske 3
Verwaltungsleistung
„Weiterbildung“

Weiter
 

Abbildung 7-2: Sequenzieller Ablauf der Datenerfassung 

Als Modul wird allgemein eine abgeschlossene und austauschbare Funktionsein-
heit einer Hardware oder einer Software bezeichnet [STAH99, S. 17; 276f.]. Im 
ARGUS-Verfahren reflektiert ein Modul den diskreten Zustand eines Leistungs-
erstellungsvorgangs und fasst die zu seiner Dokumentation erforderlichen Ein-
gabefelder (vgl. Tabelle 7-1) zusammen. Diese werden als zusammenhängende 
Einheit ereignis- oder termingesteuert am Bildschirm für die Datenerfassung 
eingeblendet und daher im Folgenden als Bildschirmmaske oder Screen bezeich-
net (vgl. Abbildung 7-3). Der Begriff „Bildschirmmaske“ charakterisiert die for-
mularbasierte Einteilung des Bildschirms zur strukturierten Dateneingabe mit 
Hilfe der Tastatur [STAH99, S. 92]. 

ANFORDERUNGEN AN DIE GESTALTUNG VON MASKEN 

Bei der Gestaltung der Masken im Rahmen des ARGUS-Verfahrens spielt die 
Reduktion bzw. Minimierung des Erfassungsaufwandes, welcher bei manuellen 
Tastatureingaben nicht zu vernachlässigen ist, eine zentrale Rolle. Eine komfor-
tabel gestaltete Bildschirmmaske trägt entscheidend zur Akzeptanz des BDEV-
Systems bei. Aus diesem Grund müssen die Eingabefelder den Bildschirm mög-
lichst ergonomisch ausfüllen und entsprechend ihrer inhaltlichen Reihenfolge 
angeordnet sein. Sie dürfen nicht außerhalb des Bildschirmbereichs liegen (vgl. 
Abbildung 7-3). Die Zielsetzung ist dabei, das vertikale und/oder horizontale 
Scrollen im Internet-Browser während des Erfassungsvorgangs zu vermeiden, da 
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dies zusätzlichen Aufwand generiert und die Übersichtlichkeit beeinträchtigt. 
Diese methodische Einschränkung kann u. U. dazu führen, dass bei komplexe-
ren Leistungsprozessen teilweise mehrere Bildschirmmasken notwendig sind, um 
Informationen zu einem diskreten Zustand zu dokumentieren. Die einzelnen 
Masken werden dann nach Abschluss einer screenbezogenen Eingabe von Daten 
sequenziell hintereinander eingeblendet.  

 

Abbildung 7-3: Beispiel einer Bildschirmmaske im ARGUS-Verfahren 

Für die Realisierung der sukzessiven und regelbasierten Bereitstellung von ein-
zelnen Bildschirmmasken werden diese in der Struktur des generischen Formu-
lars in einer inhaltlich konsistenten, hierarchischen Reihenfolge angeordnet (vgl. 
Abbildung 7-4). Um den methodischen Anforderungen zu entsprechen (vgl. Ka-
pitel 6) werden im generischen Formular vier Hierarchiestufen umgesetzt. Alle 
Hierarchieknoten bekommen einen eindeutigen Primärschlüssel (ElementID) 
zugewiesen, damit sie über Regeln angesteuert werden können. Bildschirmmas-
ken werden auf der dritten Hierarchieebene definiert, indem den Hierarchie-
knoten die relevanten Eingabefelder auf der vierten Ebene zugewiesen werden. 
Die einzelnen Screens werden entsprechend der semantischen Logik zur besse-
ren Übersichtlichkeit bei der Formulardefinition und -pflege auf der zweiten  
Ebene zu Gruppen zusammengefasst (vgl. Abbildung 7-4). Mit der Gruppie-
rungsfunktion können beispielsweise mehrere Masken zu einem diskreten Leis-
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tungszustand zusammengefasst werden. Über den Primärschlüssel der Hierar-
chiewurzel (erste Hierarchieebene) wird das generische Formular identifiziert 
und einem Verwaltungsprodukt zugeordnet.  

1. Hierarchieebene

2. Hierarchieebene
3. Hierarchieebene

Maske 1

Maske 2

Maske 3

Maske 4

Maske 5

Eingabefelder

Positionsmaske

Kopfmaske

1. Hierarchieebene

2. Hierarchieebene
3. Hierarchieebene

Maske 1

Maske 2

Maske 3

Maske 4

Maske 5

Eingabefelder

Positionsmaske

Kopfmaske

 
Abbildung 7-4: Architektur des generischen Formulars 

Die beschriebene hierarchische Architektur des generischen Formulars gewähr-
leistet aufgrund der eindeutigen Identifizierbarkeit aller seiner Bestandteile äu-
ßerst flexible und filigrane Gestaltungsmöglichkeiten von Regelabhängigkeiten, 
Konsistenzprüfungen und Berechtigungen. So können funktionale Zusammen-
hänge auf der Ebene von Eingabefeldern, Masken und Maskengruppen ausge-
prägt werden. Dadurch wird der Kompositionsaufwand von generischen Formu-
laren reduziert und zugleich die Gestaltungsflexibilität im Hinblick auf den Inhalt 
und den Ablauf des Erfassungsvorgangs gesteigert. Die Funktionsweise des Re-
gelwerks und der Berechtigungen werden in den folgenden Kapiteln beschrie-
ben. 

Aufgrund der unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkte von Verwaltungs-
produkten und der damit verbundenen differierenden Dokumentationsanforde-
rungen unterscheiden sich die generischen Formulare sowohl in der Art als auch 
in der Anzahl der relevanten Bildschirmmasken. Die Spezifikation der Masken 
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für ein konkretes Verwaltungsprodukt bzw. seine diskreten Leistungssituationen 
erfolgt in der Datendefinitionsphase durch die Bestimmung von relevanten Ein-
gabefeldern. Die inhaltliche Gestaltung der Screens bzw. die Festlegung der ein-
zelnen Elementtypen und deren Bezeichnungen werden in hohem Maße durch 
die allgemeinen inhaltlichen und organisatorischen Gegebenheiten der Leistungs-
erbringung bestimmt. Damit ein generisches Formular alle Leistungssituationen 
aus inhaltlicher und technischer Sicht antizipieren kann, wird im ARGUS zwi-
schen Kopf- und Positionsmasken unterschieden. Diese Klassifikation wurde in 
Anlehnung an die aus der Auftragsverwaltung bekannte Strukturierung von Da-
ten in Kopf- und Zeilenrelationen gewählt [THOM90, H 1.1 S. 1f.]. Die Zielset-
zung ist hierbei die Fixierung der Anzahl von Screens in der Struktur des generi-
schen Formulars (vgl. Abbildung 7-4). Dieser Sachverhalt wird nachfolgend aus-
führlich erläutert. 

KOPFMASKEN 

Kopfmasken des generischen Formulars werden im Rahmen des operativen Er-
fassungsvorgangs einmalig zur Datenerfassung eingeblendet. Dazu zählen bei-
spielsweise Screens, die zur Erfassung von allgemeinen Daten des Verwaltungs-
produkts herangezogen werden. Für das Verwaltungsprodukt „Fortbildungskur-
se für Arbeitssuchende“ werden beispielsweise mittels Kopfmasken qualitative 
und quantitative Daten (Zielsetzung und inhaltliche Ausrichtung des jeweiligen 
Kurses, geplante Dauer, maximal mögliche Anzahl der Teilnehmer etc.) doku-
mentiert. Die Merkmalsausprägungen der Eingabefelder in Kopfmasken sind für 
eine Instanz des Verwaltungsprodukts einmalig. 

POSITIONSMASKEN 

Bildschirmmasken, die aufgrund ihrer inhaltlichen Beschaffenheit mehrmalig zur 
Datenerfassung eingeblendet werden müssen, um Daten zu unterschiedlichen 
Positionen einer Instanz des Verwaltungsprodukts zu erfassen, tragen im Weite-
ren die Bezeichnung „Positionsmaske“. Sie werden beispielsweise verwendet, um 
Angaben zu den einzelnen Teilnehmern der Fortbildungskurse wie z. B. erhalte-
ne Leistungen (Art der Berufsausbildung, Dauer der Arbeitslosigkeit, Art der 
Finanzierung etc.) zu dokumentieren. Die Positionsmasken werden in der For-
mularstruktur nur einmal vorgehalten, obwohl sie mehrfach verwendet werden. 
Da die Anzahl der für einen Erfassungsvorgang relevanten Zeilenmasken durch 



Implementierung des ARGUS-Verfahrens 

Seite 165 

die jeweilige Leistungssituation, z. B. die Anzahl der Teilnehmer, determiniert 
wird, wird programmtechnisch sichergestellt, dass sie nach Bedarf beliebig oft 
eingeblendet werden können.  

Diese programmier- und datentechnisch komplexere Lösung erlaubt es, auf die 
mengenmäßige Vorratshaltung von Positionsscreens in der Struktur des generi-
schen Formulars zu verzichten. Andernfalls wäre es erforderlich, immer die ma-
ximal mögliche Anzahl von inhaltlich gleichen Positionsmasken zu definieren, 
was aufgrund der redundanten Datenhaltung einen hohen Administrationsauf-
wand nach sich ziehen würde. Darüber hinaus würde im Falle einer Überschrei-
tung der maximalen Grenze, die aufgrund der Indeterminiertheit von Verwal-
tungsleistungen nicht ausgeschlossen werden kann, der Erfassungsvorgang durch 
das BDEV-System nicht unterstützt.  

7.1.1.3 REGELSPEZIFIKATION 

Wie in Kapitel 6.2.5 erörtert, werden durch Regeln funktionale Zusammenhänge 
zwischen abhängigen und unabhängigen Variablen reflektiert. Bei der Definition 
von Regeln im ARGUS muss daher zwischen Quellobjekten (unabhängigen Va-
riablen) und Zielobjekten (abhängigen Variablen) differenziert werden, um den 
Vorgang der Regelspezifikation zu formalisieren. Als Quellobjekte kommen nur 
interaktive Elemente des generischen Formulars in Betracht, da ausgehend von 
ihren Inhalten Konklusionen abgeleitet und darauf aufbauend die Zielobjekte 
entsprechend der funktionalen Beziehung beeinflusst werden können. Die Ziel-
objekte des generischen Formulars umfassen dagegen sowohl interaktive als 
auch passive Elementtypen (vgl. Tabelle 7-1). 

Aus der Zielsetzung des Regelsystems, die Zielobjekte entsprechend der hinter-
legten Funktion zu steuern, ergibt sich die Schlussfolgerung, dass die Regeln 
grundsätzlich den Zielelementen zugeordnet werden müssen, um diesen automa-
tisiert Werte zuweisen zu können. Dazu müssen sowohl die Quellelemente als 
auch die Zielelemente über einen eindeutigen Primärschlüssel (ElementID) ver-
fügen, damit die Wertermittlung und -zuweisung durchgeführt werden kann. 
Zwischen den Ziel- und Quellelementen werden im ARGUS zeitliche, qualitative 
und quantitative Dependenzen unterschieden. Diese funktionalen Abhängigkei-
ten können simultan in einer Regel ausgeprägt werden. 



Implementierung des ARGUS-Verfahrens 

Seite 166 

ZEITLICHE ABHÄNGIGKEITEN 

Bei zeitgesteuerten Abhängigkeiten erfolgt die Beeinflussung des Zielelements in 
Abhängigkeit vom aktuellen Datum („Current Date“). Dabei kann die Spezifika-
tion der Argumente in der Regel entweder als konkretes Datum oder unter Nut-
zung von mathematischen Operatoren als Intervall durchgeführt werden (vgl. 
Abbildung 7-5).  

Zeitliche Dependenzen

IF VALUE („Eintrittsdatum“ - „Current Date“) >= „6 Monate“
THEN ELEMENT „Stand des Gründungsvorhabens nach sechs Monaten“ IS  „on“

Zeitliche Dependenzen

IF VALUE („Eintrittsdatum“ - „Current Date“) >= „6 Monate“
THEN ELEMENT „Stand des Gründungsvorhabens nach sechs Monaten“ IS  „on“

 
Abbildung 7-5: Beispiel für eine Regel mit zeitlichen Abhängigkeiten 

Auf dieser Grundlage kann beispielsweise die Erfassung von Wirkungsdaten im 
gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum gesteuert werden, indem für das entspre-
chende Zielelement die zutreffende Regel definiert wird. Bei Erfüllung der Be-
dingung wird das Zieleingabefeld für die Datenerfassung freigeschaltet und der 
Verantwortliche über den Workflow-Mechanismus informiert. 

QUALITATIVE ABHÄNGIGKEITEN 

Bei qualitativen Abhängigkeiten bezieht sich die Spezifikation der Argumente auf 
die Merkmalsausprägungen eines oder mehrerer qualitativen Merkmale. Hierbei 
kommen ausschließlich die bool’schen Operatoren „or“, „and“ und „not“ zum 
Einsatz (vgl. Abbildung 7-6). 

Qualitative Dependenzen

IF ELEMENT „Höchster vor Maßnahmenbeginn erreichter Berufsabschluss“ IS
„Lehre“ AND ELEMENT „Berufsrückkehrer“ IS „ja“
THEN ELEMENT „Fortbildungsmaßnahmen“ IS  „on“

Qualitative Dependenzen

IF ELEMENT „Höchster vor Maßnahmenbeginn erreichter Berufsabschluss“ IS
„Lehre“ AND ELEMENT „Berufsrückkehrer“ IS „ja“
THEN ELEMENT „Fortbildungsmaßnahmen“ IS  „on“

 
Abbildung 7-6: Beispiel für eine Regel mit qualitativen Abhängigkeiten 

QUANTITATIVE ABHÄNGIGKEITEN 

Durch die numerischen Dependenzen kann die Steuerung des Aufbaus von ge-
nerischen Formularen auf Basis der Merkmalsausprägungen des metrischen Typs 
(vgl. Tabelle 6-3) realisiert werden. Bei der Regeldefinition werden neben den 
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bool’schen Verknüpfungen auch mathematische Operatoren wie >, <, ≥, ≤, =, 
≠, +, *, / und - verwendet. Durch die Unterstützung von numerischen Abhän-
gigkeiten im Rahmen der Rückmeldung von Verwaltungsdaten können z. B. ab 
einer bestimmten Fördersumme ergänzende Elemente des Erfassungsformulars 
aktiviert werden. 

Quantitative Dependenzen

IF ELEMENT „Höhe der Fördersumme“ >= 10.000 €
THEN ELEMENT „Fortbildungsmaßnahmen“ IS  „on“

Quantitative Dependenzen

IF ELEMENT „Höhe der Fördersumme“ >= 10.000 €
THEN ELEMENT „Fortbildungsmaßnahmen“ IS  „on“

 
Abbildung 7-7: Beispiel für eine Regel mit quantitativen Abhängigkeiten 

Im ARGUS wird ein zweistufiger Regelmechanismus umgesetzt: auf Ebene der 
Masken (passive Elemente) und auf der Ebene der Eingabefelder (interaktive 
Elemente). In Abhängigkeit davon, ob es sich bei den Zielobjekten um passive 
oder interaktive Elementtypen handelt, unterscheidet sich die Funktionsweise 
der Regeln beträchtlich. Nachstehend werden die im ARGUS zu differenzieren-
den Regellogiken im Zusammenhang mit der zweistufigen Regelbasis kapitelwei-
se vorgestellt. 

7.1.1.4 REGELN FÜR PASSIVE ELEMENTE 

Bei den passiven Zielelementen handelt es sich um die Elementtypen „Gliede-
rung“ oder „Text“ (vgl. Tabelle 7-1). Dem Elementtyp „Gliederung“ kommt 
eine wichtige Rolle bei der Generierung des spezifischen Formulars zu, da über 
ihn die Steuerung der einzelnen Masken oder einer Gruppe von Masken erfolgt. 
Dies ist auf die Architektur des generischen Formulars im ARGUS zurückzufüh-
ren (vgl. Abbildung 7-4). Der Elementtyp „Text“ wird für das dedizierte Ein-
blenden von Hinweisen und Erklärungen verwendet. 

Die Beeinflussung der passiven Zielobjekte im Formular kann grundsätzlich 
entweder auf Reduktions- oder Additionslogik basieren (vgl. Abbildung 7-8). Die 
Funktionsweise dieser Regelmechanismen ist auf die Zuweisung von bool’schen 
binären Werten („on“ oder „off“) zu den Zielelementen zurückzuführen. Zur 
Ermittlung der Schlussfolgerungen wird in der Inferenzmaschine des BDEV-
Systems die Vorwärtsverkettung angewandt. Hierbei werden vom Regelinterpre-
ter die IF-Teile der Regeln untersucht, um von den Prämissen auf die Schluss-
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folgerung zu schließen [STAH99, S. 229]. Regeln für die passiven Elemente tra-
gen im Folgenden die Bezeichnung „Verzweigungsregel“. 

Die Reduktionslogik impliziert, dass die passiven Zielelemente ausgehend von 
der Erfüllung bestimmter Prämissen im spezifischen Formular ausgeblendet 
werden. Das Ausblenden eines Gliederungsknotens des generischen Formulars 
führt dazu, dass einzelne Masken (Hierarchiestufe 3) oder ganze Maskengruppen 
(Hierarchiestufe 2) dem Erfassungsvorgang aufgrund ihrer situationsbedingten 
Irrelevanz ausgeblendet werden. Die Additionslogik bewirkt das dynamische 
Hinzufügen der relevanten Screens zum Erfassungsvorgang, wodurch ebenfalls 
die sachlagenspezifische Datenerfassung erreicht wird. 

Reduktionsregel

IF ELEMENT „War der Teilnehmer vor Maßnahmenbeginn arbeitslos“ IS  “nein”
THEN ELEMENT „XXXX“ IS „off“

Additionsregel

IF ELEMENT „War der Teilnehmer vor Maßnahmenbeginn arbeitslos“ IS  “ja”
THEN ELEMENT „XXXX“ IS  „on“

Ausblenden

Einblenden

Reduktionsregel

IF ELEMENT „War der Teilnehmer vor Maßnahmenbeginn arbeitslos“ IS  “nein”
THEN ELEMENT „XXXX“ IS „off“

Additionsregel

IF ELEMENT „War der Teilnehmer vor Maßnahmenbeginn arbeitslos“ IS  “ja”
THEN ELEMENT „XXXX“ IS  „on“

Ausblenden

Einblenden
 

Abbildung 7-8: Reduktions- und Additionsregel 

Die parallele Umsetzung der Additions- und Reduktionslogik für die passiven 
Zielelemente in einem Formular ist angesichts ihrer kontradiktorischen Mecha-
nismen nicht sinnvoll. Die Entscheidung, welche Regellogik im generischen 
Formular zum Einsatz kommt, hängt entscheidend vom Grad der Indetermi-
niertheit des Verwaltungsprodukts ab. Sind beispielsweise 80 % aller Bild-
schirmmasken des generischen Formulars unabhängig von den realen Gegeben-
heiten der Leistungserstellung und müssen lediglich 20 % sachlagenbedingt für 
den Erfassungsvorgang bereitgestellt werden, so ist zur Aufwandsminimierung 
der Reduktionsmechanismus zu favorisieren. Für die Umsetzung im ARGUS 
bedeutet dies, dass alle passiven Elemente, d. h. Masken, Maskengruppen und 
Erklärungstexte, des generischen Formulars grundsätzlich aktiv sind. Passive E-
lemente ohne eine Regel sind für die Dokumentation des Leistungsvorgangs si-
tuationsunabhängig verfügbar. Passive Elemente mit einer Regel werden dagegen 
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im regelbasierten Kontext zu den Ausprägungen der Quelleingabefelder deakti-
viert und somit für die Datenerfassung ausgeblendet. 

Anhand dieses Beispiels lässt sich ersehen, dass die Regeldefinition und -modi-
fikation nur für 20 % der Screens eines generischen Formulars vorgenommen 
werden muss. Für die restlichen Bildschirmmasken kann auf die Regelspezifika-
tion aufgrund ihrer Allgemeingültigkeit verzichtet werden. 

Die Verwendung der Additionslogik bedeutet, dass alle passiven Elemente des 
generischen Formulars generell deaktiv sind und nur im regelbasierten Kontext 
zu Ausprägungen der Quellelemente aktiviert werden bzw. für den Datenerfas-
sungsvorgang zur Verfügung stehen. Unter den zuvor skizzierten Ausgangsbe-
dingungen impliziert diese Vorgehensweise die Definition und gegebenenfalls 
die Modifikation von Regeln für alle Masken, Maskengruppen und erklärende 
Texte, was einen vergleichsweise höheren Implementierungs- und Pflegeauf-
wand nach sich zieht und keine Vorteile aufweist. Der Umkehrschluss hat zur 
Folge, dass die Additionslogik des Regelsystems prinzipiell nur für Verwaltungs-
leistungen eingesetzt werden sollte, die einen Indeterminiertheitsgrad von 100 % 
aufweisen. Nur in diesem Fall ist der Definitionsaufwand von funktionalen Ab-
hängigkeiten für die passiven Zielobjekte im ARGUS gerechtfertigt.  

In Anbetracht des diskutierten Sachverhalts werden im Rahmen des ARGUS-
Verfahrens sowohl die Additions- als auch Reduktionslogik in Bezug auf die pas-
siven Elemente des generischen Formulars unterstützt. Da die simultane Aus-
prägung beider Logiken für ein Formular kontradiktorisch ist, müssen in Abhän-
gigkeit vom Grad der Indeterminiertheit der zu dokumentierenden Verwaltungs-
leistungen die Anwendungsinstanzen des BDEV-Systems entsprechend den be-
stehenden Anforderungen konfiguriert werden. 

7.1.1.5 REGELN FÜR INTERAKTIVE ELEMENTE 

Die interaktiven Elemente werden im ARGUS-Verfahren als Eingabefelder in-
nerhalb einer Bildschirmmaske verwendet. Aufgrund ihrer Interaktivität werden 
für die Steuerung des Erfassungsvorgangs auf Ebene der Eingabefelder ergän-
zend zu den Reduktions- und Additionslogiken regelbasierte Zuweisungen von 
qualitativen und quantitativen mehrwertigen Merkmalsausprägungen verwendet, 
welche über die bool’schen binären Aussagen hinausgehen. Vielschichtige dyna- 
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mische funktionale Abhängigkeiten zwischen den Eingabefeldern bedürfen des 
parallelen Einsatzes der erwähnten Regelmechanismen. 

ADDITIONS- UND REDUKTIONSLOGIK 

Der auf der Aktivierung oder Deaktivierung von Elementen beruhende Regel-
mechanismus wird bei interaktiven Zielelementen zur Umsetzung der situations-
spezifischen Vollständigkeitsvalidierungen eingesetzt. Dazu wird im ARGUS 
eine zweistufige Prüfung durchgeführt. 

Die erste Stufe ist durch die statische Kennzeichnung von Eingabefeldern des 
generischen Formulars als „Muss“-Felder gekennzeichnet (Abbildung 7-9). Wird 
eine Bildschirmmaske mit „Muss“-Feldern für die Datenerfassung eingeblendet, 
dann sind entsprechende Angaben obligatorisch, ansonsten kann der Erfas-
sungsvorgang nicht fortgesetzt werden. Diese Art der Vollständigkeitsvalidierung 
muss beispielsweise bei allgemeingültigen Eingabefeldern wie Name, Anschrift, 
Verwaltungsprodukt etc. verwendet werden. 

 
Abbildung 7-9: Statische "Muss"-Kennzeichnung 

Die zweite Stufe der Vollständigkeitsprüfung basiert auf der dynamischen Status-
zuweisung und wird auf Basis der Reduktions- oder Additionslogik mittels der 
bool’schen binären Wertzuordnungen verwirklicht. Für die Konklusionserschlie-
ßung wird in der Inferenzmaschine die Vorwärtsverkettung eingesetzt. Hierzu 
erhalten alle Eingabefelder des generischen Formulars im ARGUS, die nicht als 
statische „Muss“-Felder gekennzeichnet sind, grundsätzlich den „Kann“-Status.  

Die Additionslogik führt zu einer kontextbezogenen Zuweisung des „Muss“-
Status und überführt die „Kann“-Felder in den obligatorischen Zustand mit der 
Konsequenz, dass die Angaben in den betroffenen Eingabefeldern für die Fort-
setzung des Erfassungsvorgangs unerlässlich sind.  

Die Reduktion der Kann-Felder erfolgt in regelbasierter Abhängigkeit von den 
Merkmalsausprägungen der Quellelemente durch die Deaktivierung („Gesperrt“-
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Status) mit der Folge, dass Eingaben in den betroffenen Feldern nicht möglich 
sind. Anhand eines Beispiels wird der vorgestellte Sachverhalt nachfolgend ver-
deutlicht. 

Bei Aktivierung der Merkmalsausprägung „Nein“ aus dem Element „Hat der 
Teilnehmer die Maßnahme bis zum vorgesehenen Ende besucht?“ wird dem Element „Wa-
rum hat der Teilnehmer die Maßnahme nicht bis zum Ende besucht?“ dynamisch der 
„Muss“-Status zugewiesen. Daraus folgt, dass eine Spezifikation der Merk-
malsausprägungen in diesem Element nötig ist, ansonsten kann die Erfassung 
der Leistungsdaten nicht abgeschlossen werden (vgl. Abbildung 7-10). Andern-
falls wird das abhängige Element durch die Zuweisung des „Gesperrt“-Status 
deaktiviert, mit dem Ergebnis, dass keine Eingaben möglich sind.  

 
Abbildung 7-10: Dynamische Statuszuweisung zu den Zielelementen 

Diese funktionale Abhängigkeit kann mittels der in Abbildung 7-11 dargestellten 
Regel verwirklicht werden. 
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Additions- und Reduktionslogik in einer Regel

IF ELEMENT 
„Hat der Teilnehmer die Maßnahme bis zum vorgesehenen Ende besucht?“ IS “ja”
THEN ELEMENT 
„Warum hat der Teilnehmer die Maßnahme nicht bis zum Ende besucht?“ IS „off“
ELSE 
IF ELEMENT 
„Hat der Teilnehmer die Maßnahme bis zum vorgesehenen Ende besucht?“ IS “nein”
THEN ELEMENT 
„Warum hat der Teilnehmer die Maßnahme nicht bis zum Ende besucht?“ IS „on“

Additions- und Reduktionslogik in einer Regel

IF ELEMENT 
„Hat der Teilnehmer die Maßnahme bis zum vorgesehenen Ende besucht?“ IS “ja”
THEN ELEMENT 
„Warum hat der Teilnehmer die Maßnahme nicht bis zum Ende besucht?“ IS „off“
ELSE 
IF ELEMENT 
„Hat der Teilnehmer die Maßnahme bis zum vorgesehenen Ende besucht?“ IS “nein”
THEN ELEMENT 
„Warum hat der Teilnehmer die Maßnahme nicht bis zum Ende besucht?“ IS „on“

 
Abbildung 7-11: Beispiel für Additions- und Reduktionslogik in einer Regel 

ZUWEISUNG VON QUALITATIVEN MERKMALSAUSPRÄGUNGEN 

Mit Hilfe von bool’schen Aussagen können den Zielelementen nur zweiwertige 
Ausprägungen zugewiesen werden. Für ein intelligentes auf die Reduktion des 
Erfassungsaufwandes ausgerichtetes Datenerfassungssystem sind allerdings 
Techniken notwendig, welche eine automatisierte und regelbasierte Zuweisung 
von frei definierbaren eindeutigen Merkmalsausprägungen oder ganzen Interval-
len ermöglichen. Dazu werden im ARGUS-Verfahren Zuweisungsregeln ver-
wendet. Zur Umsetzung dieses Regeltyps wird die Rückwärtsverkettung heran-
gezogen. Die Inferenzmaschine des BDEV-Systems evaluiert dabei, ausgehend 
von den möglichen Konklusionen (THEN-Teile), die in Regeln hinterlegten und 
den Konklusionen zu Grunde liegenden Prämissen [STAH99, S. 449]. Dieser 
Schlussfolgerungsmechanismus ermöglicht es, alle Beziehungstypen zwischen 
den Ziel- und Quellelementen in einem flexiblen und standardisierten Datenmo-
dell zu hinterlegen und einen standardisierten Regelinterpretationsalgorithmus zu 
entwickeln (vgl. Kapitel 7.2.2). 

Da es sich bei qualitativen Merkmalen um Variablen des diskreten Typs handelt 
(vgl. Tabelle 6-4), können 1 : 1- und 1 : n-Beziehungen zwischen den Werten der 
Quell- und den Vorschlagsvorgaben der Zielelemente unterschieden werden. 
Diese Abhängigkeiten können sowohl durch eine Kombination von mehreren 
Quellelementen (vgl. Abbildung 7-12) als auch durch ein einzelnes Quellelement 
(vgl. Abbildung 7-13) begründet werden. Daraus ergeben sich Anforderungen an 
ein flexibles Datenmodell zur Speicherung dieser Abhängigkeiten. 
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Im Falle der 1 : 1-Beziehung ist eine automatische Deduktion und Belegung des 
Zielfeldes möglich. Die Bestimmung von Merkmalsausprägungen, die dem Ziel-
eingabefeld zugeordnet werden, erfolgt hierbei auf Grundlage von einfachen 
Mapping-Tabellen (vgl. Abbildung 7-12).  

 
Abbildung 7-12: Mapping-Tabelle für eindeutige Beziehungen 

In diesen Tabellen werden im Rahmen der Definition von generischen Formula-
ren die Zuordnungen zwischen den Merkmalsausprägungen der Quellelemente 
und denen der Zielelemente festgelegt. Die Mapping-Tabelle reflektiert somit 
den funktionalen Zusammenhang zwischen den unabhängigen und abhängigen 
Variablen und bestimmt den Inhalt der Zuweisungsregel. Die Wertbestimmung 
und automatisierte Belegung des Zielfeldes während des Erfassungsvorgangs 
erfolgt durch Rückwärtsverkettung, indem für mögliche Werte der Zielelemente 
die bereits getätigten und gespeicherten Angaben in den Quellfeldern mit den 
Angaben in der Mapping-Tabelle verglichen werden. Auf diese Weise wird die 
Anzahl der für die Datenerfassung erforderlichen manuellen Eingaben und da-
mit die Fehleranfälligkeit sowie der Erfassungsaufwand reduziert. 

Bei 1 : n-Beziehungen ist eine automatisierte Belegung von Eingabefeldern nicht 
möglich, da die Ausprägungen der Zielelemente nicht eindeutig bestimmbar 
sind. Es kann nur eine Menge bzw. ein Werteintervall der möglichen Merkmals-
werte logisch erschlossen werden. So wird z. B. in der Drop-Down-Box die Art 
der finanziellen Förderung auf die in der Mapping-Tabelle hinterlegten drei Al-
ternativen eingeschränkt, wenn es sich um die Bildungsmaßnahme handelt (vgl. 
Abbildung 7-13). Dem Erfasser ist es letztendlich überlassen, während des Er-
fassungsvorgangs auf Grundlage des dynamisch eingeschränkten Werteintervalls 
die endgültige Wertspezifikation im jeweiligen Eingabefeld vorzunehmen. 
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Abbildung 7-13: Beispiel für die Ableitung von Alternativen 

Die regelbasierte Bestimmung von Wertalternativen eines Eingabefeldes ermög-
licht die Durchführung von situationsspezifischen inhaltlichen Konsistenzvali-
dierungen. Wichtig ist dabei, dass die Alternativendeduktion auf Basis der ver-
waltungswirtschaftlichen Intelligenz durchgeführt wird. Diese in der Wissensba-
sis von ARGUS hinterlegten Beziehungen unterstützen den Erfasser inhaltlich 
beim Erfassungsvorgang, indem nur die situationsbedingten Merkmalsausprä-
gungen aus dem vordefinierten Alternativenraum zur Auswahl angeboten wer-
den. Änderungen der gesetzlichen oder inhaltlichen Vorgaben können hierdurch 
effizient durch zentrale Anpassung der Mapping-Tabellen umgesetzt und wäh-
rend des Erfassungsvorgangs automatisch an die Mitarbeiter kommuniziert wer-
den. Die zentral in der Wissensbasis durchgeführten Modifikationen stehen so-
mit dezentral allen Mitarbeitern zur Verfügung. Dadurch wird den hohen An-
sprüchen an die Integrität und Einheitlichkeit der Leistungs- und Wirkungsdaten 
in der öffentlichen Verwaltung Rechnung getragen. 
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ZUWEISUNG VON QUANTITATIVEN MERKMALSAUSPRÄGUNGEN 

Bei quantitativen Merkmalen handelt es sich um Variablen stetigen Typs (vgl. 
Tabelle 6-4). Die Nutzung von Mapping-Tabellen für die Wertbestimmung der 
Zielfelder ist nicht möglich, da kein Alternativenraum mit eindeutigen Ausprä-
gungen vorgegeben werden kann. Die Wertzuweisung oder Intervalleinschrän-
kung kann daher nur auf Basis von arithmetischen Formeln erfolgen. Dazu wer-
den im ARGUS bei den relevanten Zielfeldern entsprechende Formeln hinter-
legt. Diese werden regelbasiert aktiviert, worauf die Wertermittlung mit anschlie-
ßender Wertzuweisung oder Intervalleinschränkung automatisiert vorgenommen 
wird. 

7.1.1.6 REGELKREISE  

Die Umsetzung des Prinzips der dezentralen Erfassung von Leistungs- und Wir-
kungsdaten wird im ARGUS-Verfahren unter Einbeziehung der Internettechno-
logie verwirklicht. Aus den technischen Restriktionen der internetbasierten Da-
tenverarbeitung, insbesondere der datenstromorientierten Zugriffssteuerung auf 
die Web-Anwendung, ergeben sich allerdings Besonderheiten, die bei der Regel-
definition und der Konzeption von Bildschirmmasken im generischen Formular 
beachtet werden müssen. Dieser Sachverhalt wird nachstehend erläutert. 

Im ARGUS-Verfahren wird der Internet-Browser als Frontend-Werkzeug zur 
Datenerfassung verwendet. Der Internet-Browser präsentiert somit das dedizier-
te Formular und nimmt eingegebene Daten auf. Die funktionale Unterstützung 
des Erfassungsvorgangs wird sowohl client- als auch serverseitig durchgeführt. 
Die clientseitige Unterstützung beruht auf der Transaktionsbasis und bezieht 
sich auf die Standardfunktionen des Internet-Browser und auf die HTML-Funk-
tionen der Formularelemente (vgl. Tabelle 7-1). Die serverseitige Steuerung des 
Erfassungsvorgangs wird durch den vom Client an den Server geschickten und 
über das Internet übertragenen Datenstrom induziert und findet nachgelagert, 
unter Einbeziehung der empfangenen Daten, statt (vgl. Abbildung 7-14). Die 
Evaluierung der Regelbasis erfolgt somit z. B. beim Speichern oder beim Über-
gang von einer Bildschirmmaske zur nächsten, da hierdurch die Datenübertra-
gung vom Client zum Server angestoßen wird. Anschließend wird das Regelwerk 
initialisiert, d. h. in den betriebsbereiten Zustand überführt. Die Ergebnisse der 
serverseitigen Aktionen wie z. B. die Generierung von Hinweisen auf die Fehler 
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in der Datenerfassung oder die Deduzierung von Bildschirmmasken werden 
wiederum im Internet-Browser angezeigt. 

Browser

Browser

Internet

WEB-Server

Client

Client

Datenstrom

Datenverarbeitung
und ggf. -speicherung 

Datenpräsentation
und -aufnahme

Funktionsanweisungen

BrowserBrowser

BrowserBrowser

InternetInternet

WEB-Server

Client

Client

Datenstrom

Datenverarbeitung
und ggf. -speicherung 

Datenpräsentation
und -aufnahme

Funktionsanweisungen

 
Abbildung 7-14: Datenstromorientierte Informationsverarbeitung 

Angesichts der vorliegenden physischen Trennung von Präsentationsschicht 
(Client), Verarbeitungs- und Speicherungsschicht (Server) werden im generi-
schen Formular zwei Regelkreise unterschieden (vgl. Abbildung 7-15): 

• screeninterne Regeln und 

• screenübergreifende Regeln. 

Maske 1

Maske 2

Maske 3

1. Hierarchieebene

2. Hierarchieebene

3. Hierarchieebene

Screenübergreifende Regel

Screeninterne RegelMaske 1

Maske 2

Maske 3

1. Hierarchieebene

2. Hierarchieebene

3. Hierarchieebene

Screenübergreifende Regel

Screeninterne Regel

 
Abbildung 7-15: Regelkreise im generischen Formular 

Screeninterne Regeln beinhalten Quell- und Zielelemente der gleichen Bild-
schirmmaske (vgl. Abbildung 7-15). Diese Konstellation hat beispielsweise zur 
Folge, dass im ersten Schritt Einträge in Eingabefeldern vorgenommen werden 
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können, welche sich bereits aufgrund von Ausprägungen anderer Eingabefelder 
der gleichen Maske im „Gesperrt“-Status befinden müssten. Die dynamische 
Zuweisung von Feldstatus, Merkmalsausprägungen sowie Konsistenzvalidierung 
der Angaben in der Maske werden erst beim Übergang zum nächsten Screen von 
der Serverapplikation durchgeführt. Situationsbedingte Hinweise auf „Muss“-
Felder oder die Sperrung von Feldern können nur im Anschluss an den screen-
bezogenen Erfassungsvorgang erfolgen. Die screeninternen Regeln stellen zwar 
eine valide Datenerfassung sicher, können aber u. U. einen höheren Erfassungs-
aufwand verursachen. Dieser ist größtenteils auf eventuell erforderliche manuelle 
Korrekturen zurückzuführen, die aus der dem Erfassungsvorgang nachgelager-
ten Zuordnung von Feldstatus und Merkmalsausprägungen resultieren. 

Die screenübergreifenden Regeln zeichnen sich dadurch aus, dass deren Quell-
elemente den Bildschirmmasken angehören, welche in der hierarchischen Struk-
tur des generischen Formulars den Masken mit den Zielelementen vorgelagert 
sind. Diese Konstellation trägt dazu bei, dass die regelbasierte Beeinflussung der 
Zielelemente stets im Vorfeld eines maskenbezogenen Erfassungsvorgangs auf 
Basis bereits erfasster Daten durchgeführt wird. Der Aufbau von spezifischen 
Formularen durch die Aktivierung oder Deaktivierung der einzelnen Screens im 
generischen Formular kann nur durch maskenübergreifende Regeln umgesetzt 
werden. Darüber hinaus wird der Erfasser nur mit Bildschirmmasken konfron-
tiert, deren Eingabefelder bereits situationsspezifisch mit einem Feldstatus ver-
sehen, mit möglichen Merkmalswerten vorbelegt oder mit Alternativausprägun-
gen ausgestattet sind.  

Bei der Konzeption der generischen Formulare im Rahmen des ARGUS-Ver-
fahrens müssen neben den inhaltlichen Anforderungen der Dokumentation von 
Verwaltungsleistungen auch die technischen Restriktionen der internetbasierten 
Datenerfassung berücksichtigt werden. Die Definition von screenübergreifenden 
Regeln begünstigt zwar die Ergonomie des Erfassungsvorgangs, erfordert aller-
dings eine Zerschlagung von inhaltlich zusammenhängenden Sachverhalten und 
die Definition von Elementen in unterschiedlichen Masken. Dies kann gegebe-
nenfalls zu einer Inflation von Masken in einem generischen Formular führen 
und somit die Steigerung des operativen Erfassungsaufwandes bedingen. Aus 
diesem Grund sollte bei der Entscheidung über die Nutzung der beiden Regel-
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kreise im generischen Formular die Gesichtspunkte der Minimierung des Erfas-
sungsaufwandes und der inhaltlichen Aspekte beachtet werden. 

7.1.1.7 ANBINDUNG VON EXTERNEN SYSTEMEN 

Die Anbindung von externen Systemen an das BDEV-System soll gewährleisten, 
dass die Erfassung von Leistungs- und Wirkungsdaten integriert mit den im Ein-
satz befindlichen ERP-Systemen, verwaltungsspezifischen Fachverfahren und/ 
oder Datenbanken stattfindet. Hiermit wird auch erreicht, dass die betriebswirt-
schaftlichen Funktionen der ERP-Systeme auf Daten des BDEV-Systems zugrei-
fen und externe Datenbanken während des Erfassungsvorgangs genutzt werden 
können, um eine redundante Datenerfassung zu vermeiden. 

DATENINTEGRATION 

Die zentrale Zielsetzung der Datenintegration (vgl. Kapitel 6.2.2.1) liegt in der 
intelligenten Bereitstellung von extern administrierten Daten zur Unterstützung 
des Erfassungsvorgangs im ARGUS. Dadurch wird gleichzeitig ein inhaltlicher 
Bezug zu bereits vorhandenen betriebswirtschaftlichen Objekten und Daten 
hergestellt. Die Umsetzung der Datenintegration im ARGUS-Verfahren erfolgt 
auf Ebene der interaktiven Elemente im generischen Formular, indem adäquate 
Daten der externen Datenbanken (z. B. Kostenträger, Zahlungsbedingungen in 
den ERP-Systemen) als mögliche Merkmalsausprägungen der betroffenen Ein-
gabefelder zugelassen werden. 

Die Art der anzustrebenden Datenintegration (Dialog- oder Batch-Input-Ver-
fahren) wird im ARGUS-Verfahren wegen der technischen Restriktionen der 
internetbasierten Datenerfassung durch die Volatilität der zu integrierenden Da-
ten und durch das Datenvolumen determiniert. Die Volatilität bezieht sich in 
diesem Kontext auf die Häufigkeit der Änderungen, Neuzugänge sowie Lö-
schungen der Daten in einem bestimmten Zeitraum. 

Bei der dialogorientierten Datenintegration wird während des Erfassungsvor-
gangs ein direkter Zugriff auf die externen Quelldaten aus dem ARGUS heraus 
durchgeführt. Hierbei werden aufgrund ihrer Verbreitung und breiten Akzeptanz 
im ersten Schritt der Prototypenentwicklung nur relationale Datenbankmanage-
mentsysteme unterstützt. Damit eine intelligente Datenbereitstellung erfolgen 
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kann, ist eine automatisierte Spezifikation der WHERE-Klausel in SQL-Queries 
unter Einbeziehung der erfassten Angaben erforderlich (vgl. Abbildung 7-16).  

SQL-Befehl

SELECT „Kostenträgernummer“

FROM „Kostenträgerrelation“

WHERE „Verantwortlicher“ = [ElementID]

Dynamische Spezifikation
in Abhängigkeit der 
erfolgten Angaben

SQL-Befehl

SELECT „Kostenträgernummer“

FROM „Kostenträgerrelation“

WHERE „Verantwortlicher“ = [ElementID]

Dynamische Spezifikation
in Abhängigkeit der 
erfolgten Angaben

 
Abbildung 7-16: Dynamische Spezifikation der SQL-Befehle 

Darauffolgend werden situationsspezifisch adäquate Daten aus externen Syste-
men selektiert und als zugelassene Merkmalsausprägungen den jeweiligen Einga-
befeldern zugeordnet. Der Erfasser nimmt anschließend die endgültige Festle-
gung vor. Durch diese Vorgehensweise wird die redundante Datenhaltung ver-
mieden und sichergestellt, dass während des Erfassungsvorgangs stets aktuelle 
Daten zur Verfügung stehen. 

Der wesentliche Nachteil der dialogorientierten Datenintegration ist der verhält-
nismäßig hohe Zeitbedarf, welcher primär auf die datenstromorientierte Infor-
mationsverarbeitung im internetbasierten BDEV-System und die Erfordernis der 
Zugriffe auf externe Datenbanken zum Zeitpunkt des Erfassungsvorgangs zu-
rückzuführen ist. Werden über diese synchrone Schnittstelle große Datenmen-
gen übertragen, so können sich die Antwortzeiten deutlich verlängern. Diese 
Gegebenheit kann eventuell den gesamten operativen Zeitbedarf für die Durch-
führung eines Erfassungsvorgangs beträchtlich erhöhen und damit seine Wirt-
schaftlichkeit beeinträchtigen. Aus ökonomischen Gründen sollte daher die dia-
logorientierte Datenintegration restriktiv, d. h. nur bei Daten mit einer hohen 
Volatilität und/oder geringem Volumen eingesetzt werden. Bei einer minütlichen 
oder stündlichen Datenmodifikation in Quellsystemen ist beispielsweise die Da-
tenintegration über eine synchrone Schnittstelle die einzige Möglichkeit, die Ak-
tualität der zu integrierenden Daten im BDEV-System sicherzustellen. 

Die Umsetzung der Datenintegration durch das Batch-Input-Verfahren führt zu 
einer asynchronen Schnittstelle und zeichnet sich durch redundante Datenhal-
tung aus. Zur Lösung der im vorherigen Abschnitt beschriebenen Performance-
probleme ist es erforderlich, dass der Zugriff auf die externen Daten zum Zeit-
punkt des Erfassungsvorgangs indirekt, d. h. über die ARGUS-Datenbank er-
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folgt. Dazu werden ausgewählte Daten der externen Systeme redundant in der 
ARGUS-Datenbank gespeichert. Die Datenaktualisierung erfolgt in Form von 
Batch-Input-Routinen. Aufgrund der doppelten Datenhaltung können eventuell 
Aktualitätsanomalien zum Zeitpunkt des Erfassungsvorgangs auftreten. Aus die-
sem Grund ist die Batch-Input-orientierte Datenintegration nur für Daten sinn-
voll, deren Volatilität mindestens im Tagesbereich liegt. Aktualisierungen des 
Datenbestandes können dabei ökonomisch vertretbar und rechtzeitig (täglich, 
wöchentlich etc.) durchgeführt werden. Die Festlegung der Update-Termine 
wird individuell durch die Volatilität der integrierten Daten determiniert und 
softwareseitig durch die Definition von Fortschreibungsregeln unterstützt. 

Für die Umsetzung der intelligenten Bereitstellung von relevanten Daten wäh-
rend des Erfassungsvorgangs, welche per asynchrone Schnittstelle integriert 
werden, müssen diese vor der Übernahme in die Datenbank des BDEV-Systems 
in die Erste Normalform (siehe nachfolgende Abschnitte) überführt werden. Bei 
relationalen externen Datenbanken ist u. U. eine Denormalisierung notwendig 
(vgl. Abbildung 7-17), falls deren Datenmodell in der Zweiten oder Dritten 
Normalform vorliegt. 

Tabelle Kostenträger Tabelle Organisationseinheit

Denormalisierte
Tabelle im ARGUS

O rganisa-
tionse in-

he it-ID

O rganis a-
t ions einheit-

B ez eic hnung

V erantwort-
lic her

001 S üd M us term ann 1

002 Nord M us term ann 2

003 W es t M us term ann 3

Organisa-
tionsein-
heit-ID

Kosten-
träger-

ID 

Kostenträger-
Bezeichnung

Tarif-
kenn-

zeichen
Gülitg ab Gültig bis

001 1120 Pressearbeit E2 01.01.2000 31.12.2003

002 1121
Förderung der 

staatlichen 
Wasserwirtschaft

E2 01.06.2002 31.08.2004

002 1122 Sonstige Leistung E2 01.06.2002 31.08.2004

001 1122
Förderung der 

nicht staatlichen 
Wasserwirtschaft

E3 01.01.2001 31.12.2004

Auto
wert

Zielfeld
Kostenträger-
Bezeichnung Quellfeld 1

Organisations
einheit-

Bezeichnung
Quellfeld 2

1 1120 Pressearbeit 001 Süd Mustermann 1

2 1121
Förderung der 

staatlichen 
Wasserwirtschaft

002 Nord Mustermann 2

3 1122 Sonstige Leistung 002 Nord Mustermann 2

4 1123
Förderung der 

nicht staatlichen 
Wasserwirtschaft

001 Süd Mustermann 1
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Abbildung 7-17: Denormalisierung 
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Die Erfordernis der Ersten Normalform für die Integration der externen Daten-
bestände in das BDEV-System resultiert aus den Anforderungen an die Definiti-
on von Zuweisungsregeln und Konsistenzvalidierungen, welche in Kapitel 
7.1.1.5 beschrieben wurden. Dieser Sachverhalt wird anhand des in Abbildung 
7-17 dargestellten Beispiels erläutert. 

Die fettmarkierten Attributbezeichnungen in den Tabellenköpfen symbolisieren 
die Schlüsselattribute. Die Anforderungen der Ersten, Zweiten und Dritten 
Normalform des relationalen Datenbestandes [THOM90, D 4.3 S. 8] werden 
von den Tabellen „Kostenträger“ und „Organisationseinheit“ erfüllt, da 

• jedes Attribut in diesen Tabellen nur einmal vorkommt (Erste Normal-
form), 

• Nicht-Schlüsselattribute voll funktional abhängig vom Gesamtschlüssel 
sind (Zweite Normalform) und 

• es keine transitiven Abhängigkeiten zwischen den Nicht-Schlüsselattri-
buten gibt (Dritte Normalform). 

Die unveränderte Übernahme der Tabellen „Kostenträger“ und „Organisations-
einheit“ aus dem Quellsystem in die ARGUS-Datenbank korrespondiert nicht 
mit dem festgelegten Prozess der Regeldefinition für die Zuordnung von Merk-
malsausprägungen. Soll beispielsweise eine regelbasierte Einschränkung der 
Merkmalsausprägungen für das Zieleingabefeld „Kostenträger“ in Abhängigkeit 
von dem Quelleingabefeld „Erfasser“ (Verantwortlicher) realisiert werden, so ist 
eine individuelle Spezifikation der SQL-Befehle notwendig, da die erforderlichen 
Informationen in unterschiedlichen Tabellen verwaltet werden. Bei starker Auf-
gliederung der Informationselemente können sich die Suchvorgänge während 
des Erfassungsvorgangs über mehrere Tabellen erstrecken. Die Folge davon 
können nicht zu vernachlässigende Performanceeinbußen sein. 

Die Überführung der beiden Tabellen in die erste Normalform erfordert bei der 
Regeldefinition für das Zielfeld nur die Spezifikation der Quellfelder. Da die 
Ausprägungen der Quell- und Zielfelder in einer Tabelle administriert werden, 
bezieht sich der Suchvorgang nur auf eine Tabelle. Die Denormalisierung der 
externen Datenbestände im ARGUS ist vertretbar, da die Datenintegration die 
Zielsetzung der Datenbereitstellung und nicht der Datenmanipulation hat. Somit 
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sind nur lesende Zugriffe erforderlich. Daraus folgt, dass keine Änderungs-, 
Speicherungs- und Löschanomalien im BDEV-System auftreten können. 

FUNKTIONSINTEGRATION 

Bei den Funktionsschnittstellen wird nicht direkt auf Daten, sondern auf die von 
einer Anwendung bereitgestellten Funktionen zugegriffen (vgl. Kapitel 6.2.2.2). 
Für diesen Anwendungsfall werden vom ARGUS Application Programming In-
terfaces (API) bereitgestellt. Unter APIs versteht man Schnittstellen für Anwen-
dungsprogramme, die dem Zugriff auf standardisierte Algorithmen dienen 
[HANS01, S. 154]. Durch APIs ist es somit möglich, von außen bzw. aus den 
externen Systemen heraus auf die im ARGUS hinterlegte Programmlogik sowie 
den Datenbestand zuzugreifen. Die Definition der API ist in hohem Maße von 
den Anforderungen der externen Systeme bzw. deren Funktionen an die Daten 
aus dem ARGUS abhängig und muss daher bei der Widmung des Verfahrens an 
konkrete Einsatzbedingungen erfolgen. 

7.1.2 Erfassungsworkflow 

Mittels eines Workflow-Managementsystems wird die Ausführung und die Kon-
trolle von einzelnen Verarbeitungsschritten eines Geschäftsprozesses IT-gestützt 
proaktiv gesteuert [JABL01, S. 513]. Da sich die Erfassung von Leistungs- und 
Wirkungsdaten zu einer Verwaltungsleistung in mehreren zeitlich, räumlich und 
personell getrennten Erfassungsvorgängen vollziehen kann, können durch den 
Einsatz der Workflowtechnologie entscheidende Verbesserungen für die Auto-
matisierung der Ablauforganisation erreicht werden.  

Für den Erfassungsworkflow ist es erforderlich, dass die Verarbeitungsschritte 
bzw. die Erfassungsvorgänge ereignis- und terminabhängig gesteuert und kon-
trolliert werden. Dazu müssen bei Eintreten der definierten Auslösebedingungen 
die verantwortlichen Personen in Kenntnis gesetzt und ihnen gleichzeitig die 
Möglichkeit eingeräumt werden, die Rückmeldung durchzuführen. Mittels einer 
proaktiv gesteuerten Ablauforganisation ist es möglich, Daten dezentral und 
kompetenzbezogen zu erfassen. Der Erfassungsworkflow bezieht sich demzu-
folge auf die Steuerung und Kontrolle der Ausführung von Erfassungsvorgängen 
und wird im ARGUS mit den in Tabelle 7-2 aufgelisteten Techniken umgesetzt. 
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Tabelle 7-2: Mechanismen zur Steuerung eines Erfassungsworkflow 

 Mechanismus Zielsetzung 

Benachrichtigungssysteme 

Ein Benachrichtigungssystem ist die aktive Steuerungskompo-

nente im ARGUS. Sie informiert den Anwender ereignis- und 

zeitgesteuert über den Erfassungsvorgang. Für die Übermitt-

lung der Nachrichten wird ein Mailsystem genutzt. 

St
eu

er
un

g 

Arbeitsliste 

Die Arbeitsliste determiniert im ARGUS die inhaltlichen Aspek-

te der Datenerfassung. Hier werden Verwaltungsleistungen 

aufgeführt, zu welchen die Rückmeldung von Leistungs- und 

Wirkungsdaten vorgenommen werden muss. 

Statusanzeige und Protokol-

lierung 

Statutsanzeige und Protokollierung ermöglichen eine aktive 

und passive Kontrolle über die Ausführung von Erfassungsvor-

gängen. 

Ko
nt

ro
lle

 

Berechtigungskontrolle 
Durch die Berechtigungskontrolle wird gewährleistet, dass die 

Anwender ihren Kompetenzen entsprechende Daten erfassen. 

Damit die in Tabelle 7-2 aufgeführten Mechanismen automatisiert ausgeführt 
werden können, müssen folgende Funktionen möglich sein: 

• Administration von Anwendern, ihren Vertretern, Vorgesetzten und ih-
ren inhaltlichen Verantwortungsbereichen, um die Benachrichtigung 
adressieren zu können, 

• Definition von Verwaltungsleistungen als Datenerfassungsobjekte, um 
die Arbeitslisten automatisch generieren zu können sowie 

• Definition von Ereignissen und Zeitpunkten als Auslöser der Daten-
rückmeldung, um die Benachrichtigung zu steuern. 

Diese Determinanten des Erfassungsworkflow im ARGUS-Verfahren werden in 
den folgenden Kapiteln erläutert. 

7.1.2.1 PERSONENSPEZIFISCHE DATENRÜCKMELDUNG 

Die Umsetzung der personenspezifischen Datenerfassung im ARGUS-Verfah-
ren basiert auf einem Rollenkonzept (vgl. Kapitel 6.2.3). Im Rahmen der Admi-
nistration des BDEV-Systems müssen folglich adäquate Rollen definiert werden, 
welche die inhaltlichen und formalen Aspekte der Verwaltungsorganisation wi-
derspiegeln. Darauf aufbauend kann die Verknüpfung der Aufbauorganisation 
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mit dem Ablauf der Leistungserbringung bzw. -dokumentation verwirklicht wer-
den. 

Ein generisches Formular enthält Eingabefelder, die alle produktionsspezifischen 
Gegebenheiten einer Verwaltungsleistung beschreiben. Da an der Leistungs-
erbringung unterschiedliche Personen beteiligt sein können, müssen Masken des 
Formulars, welche den diskreten Zuständen des Produktionsvorgangs entspre-
chen, den adäquaten Personen zugeordnet werden, um eine fachkompetenzori-
entierte Datenerfassung zu realisieren. Die Verbindung der Aufbau- und Ablauf-
organisation bei der Erfassung von Leistungs- und Wirkungsdaten erfolgt im 
ARGUS durch die Zuordnung der Hierarchieknoten (Masken, Maskengruppen) 
des generischen Formulars zu den Rollen (vgl. Abbildung 7-18). Über die Zu-
weisung von Rollen zu den einzelnen Verantwortlichen und deren Vertretern 
erfolgt indirekt die Festlegung der von einer Person zu erfassenden Daten in der 
Verwaltung. 

1. Hierarchieebene

2. Hierarchieebene
3. Hierarchieebene

Maske 1

Maske 2

Maske 3

Rolle B

Rolle A

1. Hierarchieebene

2. Hierarchieebene
3. Hierarchieebene

Maske 1

Maske 2

Maske 3

Rolle B

Rolle A

 
Abbildung 7-18: Verknüpfung der Aufbau- und Ablauforganisation 

An dieser Stelle wird die Flexibilität offensichtlich, welche die hierarchisch-mo-
dulare Architektur des generischen Formulars für eine personenspezifische Da-
tenerfassung bietet. Durch die eindeutige Identifizierbarkeit jedes einzelnen Hie-
rarchieknotens kann die Berechtigungsvergabe mit Bezug zu einzelnen Masken, 
Maskengruppen oder zum gesamten Formular vorgenommen werden. Die un-
tergeordneten Hierarchieknoten werden automatisch Bestandteil der Berechti-
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gung. Infolge dessen ist eine flexible und aufwandsarme Handhabung der inhalt-
lichen Aspekte der Berechtigungsvergabe möglich. 

7.1.2.2 OBJEKTSPEZIFISCHE DATENRÜCKMELDUNG 

Wie in Kapitel 3.1.1 festgestellt wurde, zeichnen sich Kostenträger in der öffent-
lichen Verwaltung durch die Identität mit dem Leistungsträger aus. Als Kosten-
träger können im ERP-System sowohl einzelne Verwaltungsleistungen als auch 
unterschiedliche Projekte administriert werden. Die Beseitigung der Funktions-
defizite der ERP-Systeme in Bezug auf die Erfassung von Leistungs- und Wir-
kungsdaten von öffentlichen Leistungen kann demzufolge nur durch Nutzung 
der Identifikationsmerkmale dieser Business-Objekte im BDEV-System erfol-
gen. 

Bei der Umsetzung der objektspezifischen Datenerfassung werden die Identifi-
kationsmerkmale der relevanten Business-Objekte wie z. B. Kostenträgerarten,  
-nummern sowie -bezeichnungen im Rahmen der Batch-Input-orientierten Da-
tenintegration in die Datenbank übernommen (vgl. Kapitel 7.1.1.7). Diese Da-
tenintegration ist geeignet, da es sich in diesem Fall um Daten mit geringer Vola-
tilität handelt. Bei regelmäßigen Updates werden automatisiert Hinweise auf Ob-
jekte der ERP-Systeme ohne eine gültige Zuordnung zu Formularen generiert, 
damit vom Inhaltsentwickler entsprechende Korrekturen bzw. die Zuweisung 
der Formulare zu den entsprechenden Business-Objekten durchgeführt werden 
können. 

Die Zuordnung von generischen Formularen zu identifizierenden oder klassifi-
zierenden Merkmalen der Kostenträger legt die für diese Business-Objekte kom-
plementär zu erfassenden Daten fest. Auf Grundlage dieser Zuordnungstabelle 
und der Spezifikation der Kostenträgerart oder der Kostenträgernummer zu Be-
ginn des Erfassungsvorgangs erfolgt die Identifikation des relevanten Formulars 
aus der Fundamentalbibliothek des ARGUS. Der sich anschließende Erfassungs-
vorgang verläuft personen- und sachlagenspezifisch für Business-Objekte der 
ERP-Systeme. 
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7.1.2.3 EREIGNIS- UND TERMINGESTEUERTE DATENRÜCKMELDUNG 

Die Steuerung der Ausführung von Erfassungsvorgängen basiert auf der aktions-
orientierten Datenverarbeitung. Hierbei wird die Mensch-Maschine-Kommuni-
kation auf Basis von elektronischen Nachrichten durchgeführt. Die Auslösung 
dieser Nachrichten erfolgt auf Basis von vordefinierten Ereignissen [HOFM01, 
S. 9]. Die Benachrichtigungen innerhalb des Workflow werden im ARGUS au-
tomatisch und regelbasiert in Abhängigkeit vom Eintreten der Ereignisse gene-
riert und in Form von E-Mails an die entsprechenden Empfänger versandt. 

Als Ereignisse werden Termine und Ereignisse i. e. S. verstanden. Termine stel-
len konkrete Ausführungszeitpunkte dar. Sie können dynamisch regelbasiert  
oder ausgehend von festen vordefinierten Abständen abgeleitet werden. Ereig-
nisse i. e. S. konkretisieren sich durch einzelne Merkmalsausprägungen oder de-
ren Kombination bezogen auf eine konkrete Verwaltungsleistung. In Abhängig-
keit davon, ob diese Merkmalsausprägungen im BDEV-System oder in externen 
Datenquellen, z. B. ERP-Systemen, dokumentiert sind, werden interne und ex-
terne Ereignisse i. e. S. unterschieden (vgl. Abbildung 7-19). Diese Differenzie-
rung ist erforderlich, damit Vorarbeiten für die Initialisierung des Workflow 
durchgeführt werden können. 

Ereignisse

Ereignisse i. e. S. Termine

InternExtern

Ereignisse

Ereignisse i. e. S. Termine

InternExtern
 

Abbildung 7-19: Klassifikation der Ereignisse im ARGUS-Verfahren 

Da die Übermittlung von Nachrichten im ARGUS-Verfahren mit Hilfe von  
E-Mails erfolgt, können externe Ereignisse i. e. S. auf zweifache Art und Weise 
in die aktive Steuerung der aktionsorientierten Datenverarbeitung einbezogen 
werden. Im ersten Fall erfolgt die Auslösung der Benachrichtigung direkt aus 
dem Quellsystem heraus. Dies setzt allerdings voraus, dass im Quellsystem Me-
chanismen vorhanden sind, welche eine regelbasierte Generierung von Nach-
richten mit einem frei definierbaren Inhalt (z. B. klassifizierende oder identifi-
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zierende Merkmale einer Verwaltungsleistung) und deren Übergabe an das Be-
nachrichtigungssystem ermöglichen. Der Adressat der E-Mails der externen 
Systeme ist das Workflow-Managementsystem im BDEV-System. Auf Basis des 
empfangenen Inhalts erfolgt die Ermittlung des Adressaten bzw. der Rolle und 
die Generierung der Arbeitslisten unter Einbeziehung der im ARGUS hinter-
legten Workflow-Intelligenz.  

Im zweiten Fall erfolgt die Einbeziehung der externen Ereignisse i. e. S. in die 
aktionsorientierte Datenverarbeitung, indem Daten der Quellsysteme, welche 
diese Ereignisse dokumentieren, im BDEV-System im Rahmen der Dateninte-
gration bereitgestellt werden. Darauf können dann die ARGUS-internen Work-
flow-Mechanismen angewendet werden, die auch für Termine und interne Er-
eignisse i. e. S. zum Einsatz kommen. Für die Datenintegration gelten die in Ka-
pitel 7.1.1.7 vorgestellten Grundsätze. Die soeben beschriebene Vorgehensweise 
sollte zwecks Vermeidung einer redundanten Datenhaltung vor allem dann ein-
gesetzt werden, wenn Quellsysteme keine automatisierte Erzeugung von E-Mails 
mit frei definierbarem Inhalt ermöglichen. In beiden Fällen werden Statusanzei-
ge- und Protokollierungsmechanismen des BDEV-Systems angewendet, um eine 
passive Kontrolle über die Ausführung von Erfassungsvorgängen vornehmen zu 
können. 

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil des Workflow ist die automatisierte Erzeu-
gung der Arbeitslisten. Der Inhalt der Arbeitslisten definiert sich im ARGUS-
Verfahren aus dem Datenerfassungsobjekt (Verwaltungsleistung) und aus den 
aufgrund der eingetretenen Ereignisse relevanten Masken des generischen For-
mulars. Die Generierung von Arbeitslisten greift auf die Regeln des generischen 
Formulars zurück.  

Wie in Kapitel 7.1.2.1 gezeigt, werden die einzelnen Masken oder Maskengrup-
pen unterschiedlichen Rollen zugeordnet. Die Aktivierung der einzelnen Masken 
für eine konkrete Instanz der Verwaltungsleistung erfolgt regelbasiert unter Ein-
beziehung bereits getätigter Angaben (interne oder externe Ereignisse i. e. S.) 
oder bei Eintreten von vordefinierten Terminen. Die Identifikationsmerkmale 
der instanzenbezogen aktivierten Masken bzw. Maskengruppen werden rollen-
bezogen in die Arbeitsliste geschrieben. Die Rollenermittlung erfolgt über die 
Zuordnung der Masken zu Rollen. Anschließend werden die Arbeitslisten den 
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Verantwortlichen über das Benachrichtigungssystems zugestellt. Parallel dazu 
kann der Erfassungsvorgang mit Hilfe der Maskenstatus (in Bearbeitung, abge-
schlossen, genehmigt) verfolgt werden.  

7.2 Technische Umsetzung 

Die technische Umsetzung des ARGUS-Verfahrens kann grundsätzlich in Form 
einer Neuprogrammierung oder in Form einer programm- und datentechnischen 
Modifikation von bereits vorhandenen generischen Werkzeugen realisiert wer-
den. Die Entscheidung für eine der beiden Umsetzungsformen hängt von den 
technischen Möglichkeiten bestehender Werkzeuge und deren Änderbarkeit ab. 
Da die Neuentwicklung einer Software generell ein langwieriges, risikoreiches 
und teures Unterfangen ist, wird aus ökonomischen Gründen die Möglichkeit 
der Modifikation bestehender Standardsoftware durch Erweiterung des bereits 
vorhandenen Funktionsumfangs und der Funktionstiefe als technische Verwirk-
lichung des ARGUS-Verfahrens favorisiert. Damit ein auf dem Markt vorhande-
nes Werkzeug die geeignete Ausgangsbasis für die technische Plattform des 
ARGUS-Verfahren bilden kann, muss es im Wesentlichen dem aus den Umset-
zungsprinzipien (vgl. Kapitel 6.2) derivativ aufgestellten Anforderungsprofil ent-
sprechen. Bei Erfüllung dieser Anforderungen können durch die ergänzenden 
programm- und datentechnischen Änderungen der verfügbaren Software öko-
nomische Vorteile im Vergleich zu einer kompletten Neuentwicklung erzielt 
werden, da bereits bestehende Funktionen und Algorithmen verwendet werden 
können. Nachstehen wird das geforderte Anforderungsprofil vorgestellt. 

ANFORDERUNGSPROFIL 

1. Es muss ein benutzerfreundlicher Editor vorhanden sein, mit welchem 
die Komposition von internetfähigen Formularen und die Definition 
von Regeln ohne Programmierkenntnisse möglich ist. 

2. Es muss ein flexibles relationales Datenmodell vorliegen, das es erlaubt, 
die generischen Formulare jederzeit restriktionsfrei um weitere Einga-
befelder zu ergänzen und obsolete Eingabefelder zu löschen. Darüber 
hinaus müssen die im Zuge der Umsetzung des ARGUS-Verfahrens er-
forderlichen Änderungen am Datenmodell realisierbar sein. 
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3. Es muss dem potenziellen Werkzeug ein relationales Datenbankmana-
gementsystem (RDBMS) zu Grunde liegen, welches die Anbindung von 
externen Anwendungen in Form der Datenintegration (vgl. Kapitel 
6.2.2.1) unterstützt. 

4. Das RDBMS muss die Replikation von gespeicherten Daten in ver-
schiedene Datenbanken, d. h. die Unterstützung von verteilten Daten-
banksystemen, leisten, um die dynamische und spezifische Weitergabe 
von erfassten Daten zu ermöglichen. 

In folgenden Kapiteln wird das gewählte Werkzeug anhand der vorgestellten An-
forderungen untersucht. Im Anschluss daran werden die Modifikationen des 
dem Werkzeug zu Grunde liegenden relationalen Datenmodells beschrieben, die 
erforderlich sind, um die in den Kapiteln 7.1.1 und 7.1.2 vorgestellten Funktio-
nen zu verwirklichen. Diese Änderungen betreffen hauptsächlich vier Bereiche: 

• Tabellen für die Ablage der Elemente und der Struktur der generischen 
Formulare, 

• Tabellen für die Batch-Input-Datenintegration, 

• Tabellen für die Ablage der Regeln der generischen Formulare und 

• Tabellen für die Speicherung der Einträge des spezifischen Formulars. 

7.2.1 Auswahl des Werkzeugs 

Nach eingehender Prüfung wurde das Werkzeug für die Abwicklung des inter-
netbasierten Consulting (IBC) als technische Plattform für das ARGUS-Verfah-
ren ausgewählt, da es alle im vorangegangenen Kapitel aufgestellten Anforde-
rungen erfüllt. Das Werkzeug wurde vom Lizenzinhaber für die prototypische 
Umsetzung überlassen. Eine im Vorfeld durchgeführte Marktanalyse hat erge-
ben, dass es keine vergleichbare open source Software zur strukturierten und 
internetbasierten Sammlung von heterogenen Inhalten gibt. Das IBC-Tool bildet 
somit eine geeignete Ausgangsbasis für die ökonomische Umsetzung des AR-
GUS-Verfahrens. Für die ausführliche Beschreibung des IBC-Tools wird der 
interessierte Leser auf die Arbeit von BÄTZ [BÄTZ01] verwiesen.  

Das dem IBC-Werkzeug zu Grunde liegende IANUS-Verfahren wurde von 
BÄTZ entwickelt [BÄTZ01]. Es unterstützt das Durchführen von Consulting-
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Projekten und Analysen im Umfeld betriebswirtschaftlicher Softwarebibliothe-
ken unter Einbeziehung des Mediums Internet. Das Verfahren baut auf der Be-
reitstellung von kollaborativ nutzbaren, zielgerichteten und inhaltlich flexibel 
definierbaren Analysestrukturen in Form von statischen Checklisten im Internet 
auf. Mittels dieser Checklisten erfolgt eine strukturierte Sammlung von Inhalten 
für ausgewählte Sachverhalte. Je nach Beratungs- oder Analyseschwerpunkt sind 
die Checklisten unterschiedlichen Themen, z. B. E-Procurement, Reverse Busi-
ness Engineering, Supply Chain Management etc., gewidmet (vgl. Abbildung 
7-20). Durch zahlreiche Praxiseinsätze hat sich das IBC-Tool als ein internetba-
siertes Datenerfassungs- und Analysewerkzeug bewährt [BÄTZ01, S. 243-250]. 

 
Abbildung 7-20: Analysestruktur für das Reverse Business Engineering im 

IANUS-Verfahren [BÄTZ01, S. 273] 

Der Ausgangspunkt für die Analyse ist die internetbasierte Beantwortung der in 
den Checklisten zu spezifischen Themen enthaltenen Fragen. Die Beantwortung 
erfolgt entweder durch Bestimmung der vordefinierten Merkmalsausprägungen 
(vgl. Abbildung 7-20) oder durch frei formulierbare Angaben. Im Anschluss an 
die dezentrale und kollaborative Sammlung der relevanten Inhalte und deren 
Speicherung in einer zentralen Datenbasis erfolgt eine automatisierte Deduktion 
von Empfehlungen durch das im Werkzeug hinterlegte und in Form von Regeln 
formalisierte Beratungswissen. Im IANUS-Verfahren sind die Analysestrukturen 
regeltechnisch mit den Berichtsstrukturen verknüpft. Darüber hinaus können 
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Instanzen einer ausgefüllten Checkliste, welche beispielsweise unterschiedlichen 
gleichrangigen Projekten entsprechen, automatisiert miteinander verglichen wer-
den, um aufgrund der ermittelten Unterschiede weitere Erkenntnisse zu gewin-
nen. 

Da es sich bei Beratungsprojekten oder verschiedenartigen Analysen generell um 
ex ante, d. h. vor Beginn der Beratung oder Analyse unbekannte Problemstellun-
gen handelt, liefert eine statische Checkliste mit spezifischen Fragestellungen die 
geeignete Grundlage für die Identifikation der Problemdetails und Sonderfälle. 
Die Möglichkeit der restriktionsfreien Kombination von gegebenen Merk-
malsausprägungen in der Analysestruktur erlaubt es, Details für die automatisier-
te und expertenbasierte Deduktion der Ergebnisse offenzulegen. Das ARGUS-
Verfahren propagiert im Gegensatz dazu eine internetbasierte und intelligente, 
d. h. auf bekannte Abhängigkeiten zurückgreifende Datenerfassung. 

Die Eignung des auf dem IANUS-Verfahren basierenden IBC-Werkzeugs für 
die technische Umsetzung des ARGUS-Verfahrens ist nicht zuletzt auf die In-
ternetfähigkeit und die inhaltliche Flexibilität der Formulare zurückzuführen. Mit 
dem IBC-Engineer steht ein bedienerfreundlicher Editor zu Verfügung, mit wel-
chem ohne Programmierkenntnisse Analysestrukturen mit Hilfe der in Tabelle 
7-1 aufgelisteten Formularelemente, Berichtsstrukturen sowie ihre regelbasierte 
Verknüpfung definiert werden können [BÄTZ01, S. 203-211]. Aus der inhaltli-
chen Flexibilität resultiert auch die Flexibilität des vorliegenden relationalen Da-
tenmodells, welches eine restriktionsfreie Definition und Modifikation von stati-
schen Formularen ermöglicht. Für die Verwaltung von Daten wird im IBC-
Werkzeug das RDBMS „SQL Server“ der Firma Microsoft in der Version 7 ein-
gesetzt. Daraus ergibt sich ein großer Gestaltungsraum für die Daten- und Funk-
tionsintegration von externen Systemen sowie die Replikation von gespeicherten 
Daten [MICR99, S. V-VI]. 

7.2.2 Datenmodell 

Trotz der grundsätzlichen Eignung des IBC-Tools für die technische Umsetzung 
des ARGUS-Verfahrens sind Änderungen am vorhandenen Datenmodell not-
wendig, um die in Kapitel 7.1 beschriebene Funktionsweise des BDEV-Systems 
durch ein geeignetes Datenmodell zu unterstützen. Im Folgenden werden aus-
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gewählte Ausschnitte aus dem gesamten Datenmodell des IBC-Werkzeugs be-
trachtet, in welche die wesentlichen Erweiterungen eingearbeitet werden müssen. 
Tabellen oder Attribute, die für die Erklärung der Funktionsweise nicht relevant 
sind, wurden zur besseren Übersichtlichkeit ausgeblendet. Die relevanten Teilda-
tenmodelle für das ARGUS-Verfahren werden als Ausschnitte aus der Bezie-
hungen-Ansicht vorgestellt. Den Schwerpunkt der Erläuterungen bilden Tabel-
len, ihre Bedeutung, Attribute und Aufgaben. Programmtechnische Veränderun-
gen an dem bestehenden Werkzeug werden aufgrund der geringen methodischen 
Relevanz in den folgenden Abschnitten vernachlässigt. 

Die in Abbildung 7-21 abgebildeten Rechtecke symbolisieren Tabellen, die durch 
ihre Bezeichnungen eindeutig identifiziert werden. Einträge in diesen Tabellen 
repräsentieren Attribute (Spalten), die zur Beschreibung einer Entität notwendig 
sind. Die Kombination der Ausprägungen dieser Attribute bildet einen Daten-
satz. Die fettgedruckten Attribute sind Primärschlüssel zur Identifikation von 
Datensätzen. Durch die Beziehungen zwischen den Tabellen wird die Einhal-
tung der referenziellen Integrität veranschaulicht. 

MODIFIKATION DES DATENMODELLS FÜR DAS GENERISCHE FORMULAR 

Das in Abbildung 7-21 dargestellte Datenmodell dient der relationalen Speiche-
rung der Analysestrukturen im IANUS-Verfahren [BÄTZ01, S. 215f.]. Im AR-
GUS-Verfahren wird auf dieses Teildatenmodell zurückgegriffen, um die daten-
technische Abbildung des generischen Formulars zu verwirklichen. 

Die Stammrelation ELEMENT beinhaltet aktive und passive Elemente, die in 
allen generischen Formularen verwendet werden. Die Klassifikation der techni-
schen Eigenschaften von einzelnen Elementen (vgl. Tabelle 7-1) erfolgt durch 
den Elementtyp („ElementTypID“) aus der Tabelle ELEMENTTYP. 

Der Aufbau des generischen Formulars ist in der Strukturrelation ELEMENT-
STRUKTUR abgelegt. Die hierarchische Darstellung wird durch die „Parent-
strukturID“ und die „Ordnungsnummer“ gesteuert. Durch das Attribut „Pa-
rentstrukturID“ wird das übergeordnete Element der Hierarchie aufgezeigt, in 
welches das untergeordnete Element, identifizierbar durch „ElementID“, ein-
geht. Das Attribut „Ordnungsnummer“ bestimmt die Darstellungsreihenfolge 
der untergeordneten Elemente in einem Hierarchieknoten des Formulars. 
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Die Tabelle MASTER enthält Attribute zur Beschreibung von generischen For-
mularen. Über die „StrukturID“ werden generische Formulare bzw. ihre Wur-
zelelemente (vgl. Abbildung 7-4) identifiziert und deren Aufbau unter Einbezie-
hung der Relation ELEMENTSTRUKTUR initiiert. 

 
Abbildung 7-21: Datenmodell der generischen Formulare 

Die Ergänzung des generischen Formulars um weitere Eingabefelder kann re-
striktionsfrei ohne Programmänderungen durch das Hinzufügen eines Datensat-
zes in den Tabellen ELEMENT und ELEMENTSTRUKTUR vollzogen wer-
den. Dies korrespondiert mit der geforderten inhaltlichen Flexibilität.  

Für die Definition der einzelnen Masken des generischen Formulars wurde die 
Relation ELEMENTSTRUKTUR um die Attribute „LayerBody“ und „Klassifi-
kation“ erweitert. Durch die Ausprägungen des Bezeichners „LayerBody“ wer-
den die HTML-Spezifikationen der einzelnen Masken in der Struktur des generi-
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schen Formulars festgelegt. Mittels des Attributs „Klassifikation“ erfolgt die spe-
zifische Steuerung der Screens als Kopf- oder Positionsmasken. 

Die Zuordnungen zwischen den Formularstrukturen und den klassifizierenden 
oder identifizierenden Merkmalen der Kostenträger aus den ERP-Systemen wer-
den in der Tabelle KOSTENTRÄGER abgelegt. Dadurch wird die automatische 
Identifikation der generischen Formulare für die komplementäre Datenerfassung 
verwirklicht. 

Zur Ablage der zulässigen Merkmalsausprägungen für Eingabefelder mit vorge-
gebenen Alternativen wird die Relation MERKMALSAUSPRÄGUNGEN her-
angezogen. Die einzelnen Merkmalsausprägungen werden beim Erfassungsvor-
gang im Auswahlfenster in alphanumerischer Reihenfolge angezeigt. In der Ta-
belle MERKMALSAUSPRÄGUNGEN werden allerdings nur Merkmalswerte 
gespeichert, die direkt im BDEV-System administriert und nicht aus externen 
Systemen durch Batch-Input-Datenintegration übernommen werden. Gründe 
hierfür werden im folgenden Unterkapitel erläutert. 

Für die Umsetzung der personenspezifischen Datenerfassung wurde in das be-
stehende Datenmodell die Relation BENUTZERROLLE aufgenommen. In der 
Tabelle BENUTZERROLLE_DETAIL werden Zuordnungen zwischen den 
Masken bzw. Maskengruppen und Rollen gespeichert. Der Primärschlüssel „Be-
nutzerrolle_DetailID“ ist ein Autowert. Die Zuordnungen zwischen den Masken 
des generischen Formulars und Benutzerrollen wurden in eine eigenständige Ta-
belle ausgelagert, um die Erste Normalform einzuhalten, da einer Maske bei Be-
darf unterschiedliche Rollen zugewiesen werden müssen. Über die Spezifikation 
der Rolle im Stammsatz des Benutzers werden einer Person Masken bzw. Mas-
kengruppen eines oder mehrerer generischer Formulare zugewiesen. Die Identi-
fikation des Benutzers erfolgt über die Benutzerkennung und das Passwort wäh-
rend des Anmeldevorgangs am BDEV-System. Dazu wird auf die bereits vor-
handene Administrationskonsole des IBC-Tools zurückgegriffen [BÄTZ01, 
S. 196f.] 

DATENMODELL FÜR DIE BATCH-INPUT-DATENINTEGRATION 

Für die Umsetzung der Batch-Input-Datenintegration wurde eine asynchrone 
Schnittstelle zum ERP-System R/3 der SAP AG realisiert. In der Relation R/3 
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LOGIN werden Login-Einstellungen gespeichert (vgl. Abbildung 7-22). Durch 
die Einträge in dieser Tabelle werden Zugriffe auf R/3-Systeme gesteuert. Die 
Zugriffe werden beispielsweise im Rahmen der Formulardefinition oder bei der 
durch Fortschreibungsregeln (vgl. Anhang A5) gesteuerten Aktualisierung der 
integrierten Daten ausgeführt. Die Datenintegration von anderen im Einsatz be-
findlichen System kann analog durchgeführt werden. 

 
Abbildung 7-22: Datenmodell für die Batch-Input-Datenintegration 

Bei der Prototypenentwicklung wurden ausgewählte Attribute der Kostenträger 
und Kunden aus dem ERP-System SAP R/3 in das BDEV-System integriert. 
Aus Gründen der automatisch gesteuerten Aktualisierung werden Merkmalswer-
te, die in externen Systemen administriert werden, nicht in der Relation MERK-
MALSAUSPRÄGUNGEN (vgl. Abbildung 7-21) gespeichert, sondern in indivi-
duellen Tabellen. Dies erleichtert die Definition von Fortschreibungsregeln, da 
nur die zu aktualisierenden Tabellen spezifiziert werden müssen. Die Verknüp-
fung zwischen dem Eingabefeld und den zugelassenen Werten erfolgt über eine 
SQL-Query mit dynamischer Spezifikation der Where-Klausel (vgl. Abbildung 
7-16). 

Die Integration der Kostenträgerdaten wurde bereits im Zusammenhang mit 
dem Datenmodell für das generische Formular beschrieben. In der Tabelle SAP 
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KNB1 werden im BDEV-System Kundendaten aus dem SAP R/3-System ver-
waltet. Durch die Integration dieser Stammdaten in das BDEV-System kann 
während des Erfassungsvorgangs Bezug auf die Kundennummer („KUNNR“)  
oder die Zahlungsbedingungen („ZUAWA“) genommen werden (vgl. Abbildung 
7-22). Die Definition von weiteren Relationen für die Speicherung von externen 
Daten im BDEV-System wird im Rahmen der Widmung des ARGUS-Verfah-
rens durch die Definition von generischen Formularen angestoßen. 

MODIFIKATION DES DATENMODELLS FÜR DIE ABLAGE VON REGELN 

Für die Umsetzung der Konsistenzprüfungen, Zuweisungs- und Verzweigungs-
regeln wurden zusätzliche Tabellen in das Datenmodell integriert (vgl. Abbildung 
7-23). Die Tabellen mit der Endung „_1“ stellen zusätzliche Instanzen der glei-
chen Tabelle dar (vgl. Abbildung 7-23). 

 
Abbildung 7-23: Datenmodell für die Ablage von Regeln 

Die Relationen MERKMALSAUSPRÄGUNGEN und MERKMALSAUS-
PRÄGUNGEN_1 sind folglich identisch. In der Abbildung werden diese beiden 
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Relationen benötigt, um die Beziehungen zwischen den Merkmalsausprägungen 
unterschiedlicher Eingabefelder (1 : 1-oder 1 : n-Beziehungen) (vgl. Kapitel 
7.1.1.5) darzustellen. Diese Abhängigkeiten sind in der Tabelle ZUWEI-
SUNGSTABELLE abgelegt. 

Wie in Kapitel 7.1.1.5 gezeigt, basiert der Schlussfolgerungsmechanismus bei den 
Zuweisungsregeln auf dem Prinzip der Rückwärtsverkettung. Dazu werden, aus-
gehend von den möglichen Ausprägungen der Zielelemente in der Spalte „Ziel_-
Elementausprägung_ID“ der ZUWEISUNGSTABELLE, die zugeordneten 
Werte der Quellelemente („Quell_Elementausprägung_ID“) vom Regelinterpre-
ter ausgewertet. Kommt eine Ausprägung in „Quell_Elementausprägung_ID“ 
genau einmal vor, so handelt es sich um eine 1 : 1-Beziehung. Andernfalls liegen 
1 : n-Abhängigkeiten vor. Die Merkmalsausprägungen des Zielfeldes können 
beispielsweise durch eine Kombination von Merkmalsausprägungen mehrerer 
Quellfelder eindeutig oder nur durch eine Werteeinschränkung determiniert 
werden. Die kombinierte Nutzung der Tabellen MERKMALSAUSPRÄGUN-
GEN und ZUWEISUNGSTABELLE erlaubt somit die Abbildung von ver-
schiedenartigen Abhängigkeiten zwischen Quell- und Zielfeldern mit vorgegebe-
nen Auswahlalternativen. Die Definition von Zuweisungsregeln im Rahmen der 
Definition des generischen Formulars beschränkt sich auf die Festlegung der 
Zuordnungen (vgl. Anhang A3). Für alle Zielfelder mit einer Merkmalszuwei-
sungsregel gilt dabei der gleiche auf der Rückwärtsverkettung basierende Algo-
rithmus, der die Einträge in der Relation ZUWEISUNGSTABELLE auswertet 
und den ermittelten Wert zuweist oder das Werteintervall einschränkt. 

Für die Ablage von Verzweigungs- und Konsistenzregeln wurde das bestehende 
Datenmodell des IBC-Tools modifiziert, wie nachfolgend beschrieben. Es wur-
den die Tabellen REGEL, REGELINPUT und REGELOUTPUT definiert. Die 
Relation REGEL enthält Attribute, die den Typ der Regel („Regeltyp“) und den 
Bezug zum generischen Formular („StrukturID“) dokumentieren. Als Regeltyp 
werden Verzweigungs- und Konsistenzregel unterschieden. Mit Hilfe von Ver-
zweigungsregeln wird der Aufbau des spezifischen Formulars gesteuert, indem 
einzelne Masken oder Maskengruppen ein- oder ausgeblendet werden. Verzwei-
gungsregeln werden deswegen hauptsächlich dem Elementtyp „Gliederung“ (vgl. 
Tabelle 7-1) und bei Bedarf dem Elementtyp „Text“ zugewiesen. Die Konsis-
tenzregeln steuern die dynamische Zuweisung von Feldsstatus („Muss“- oder 
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„Gesperrt“-Status). Die Typisierung der Regel ist erforderlich, um die Redukti-
ons- und Additionslogik bei den Konsistenzregeln parallel umsetzen zu können.  

Die Bestandeile einer Regel, die einen funktionalen Zusammenhang zwischen 
einem oder mehreren Quellelementen und einem Zielelement begründen (vgl. 
Kapitel 6.2.5), werden zwecks Erfüllung der Anforderungen der Dritten Nor-
malform [THOM90, D 4.3 S. 8] in zwei unterschiedlichen Tabellen REGELIN-
PUT und REGELOUTPUT gespeichert. Dadurch werden transitive Abhängig-
keiten zwischen den Ziel- und Quellelementen eliminiert, falls das Zielelement 
von mehreren Bedingungen abhängt. 

In der Tabelle REGELINPUT werden Operatoren, Bedingungen und Quellele-
mente abgelegt. Die Relation REGELOUTPUT enthält das Identifikations-
merkmal des Zielelements und Anweisungen durch die Ausprägungen des Attri-
buts „Einblenden“ zum Ein- und Ausblenden im Falle einer Verzweigungsregel. 
Das Attribut „Status“ bestimmt dagegen die Art der Konsistenzprüfung 
(„Muss“- oder „Gesperrt“-Stauts) (vgl. Abbildung 7-23).  

MODIFIKATION DES DATENMODELLS FÜR DIE ERGEBNISSPEICHERUNG 

Im Bereich der Ergebnisspeicherung sind umfangreiche Änderungen am Da-
tenmodell des IBC-Werkzeugs notwendig, da die Ergebniserzeugung durch das 
dynamisch aufgebaute spezifische Formular und nicht durch eine statische 
Checkliste stattfindet. 

Da die Anzahl der für einen Erfassungsvorgang relevanten Positionsmasken ex 
ante nicht absehbar ist, erfolgt die Speicherung der Ergebnisse des spezifischen 
Formulars in zwei getrennten Tabellen, um der gegebenen Dynamik gerecht zu 
werden. 

Ergebnisse bzw. Merkmalsausprägungen der Elemente in den Kopfmasken wer-
den in der Relation ERGEBNIS_KOPF abgelegt (vgl. Abbildung 7-24). Das 
Attribut „ElementID“ spezifiziert dabei Eingabefelder und der Bezeichner  
„Elementausprägung“ ihre während des Erfassungsvorgangs festgelegten Merk-
malsausprägungen. Als Primärschlüssel dient die „SegmentID“. Die Werte der 
„SegmentID“ determinieren eindeutig einen Erfassungsbeleg und symbolisieren 
eine Instanz der Verwaltungsleistung. 
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Die Ergebnisse der Positionsmasken werden in der Tabelle ERGEBNIS_PO-
SITION gespeichert. Hierbei gelten die im vorhergehenden Abschnitt vorge-
stellten Festlegungen. Primärschlüssel ist in dieser Relation eine Kombination 
aus den Attributen „SegmentID“ und „Positionsnummer“. Durch ihre Werte 
werden die Ausprägungen der Elemente in einer Belegposition eindeutig be-
stimmt. Das Zusammenführen der Ergebnisse aus den Tabellen ERGEB-
NIS_KOPF und Tabelle ERGEBNIS_POSITION zu einem vollständigen Be-
leg erfolgt über die Verknüpfung der Datensätze dieser Tabelle über den Be-
zeichner „SegmentID“. 

 
Abbildung 7-24: Datenmodell für die Ergebnisspeicherung 

Das beschriebene Datenmodell für die Speicherung der Ergebnisse eines Erfas-
sungsvorgangs zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität aus, da die Metainfor-
mationen bzw. Bezeichnungen der einzelnen Merkmalsausprägungen als Werte 
des Attributs „ElementID“ im gleichen Datensatz gespeichert werden. Dadurch 
können alle inhaltlichen Änderungen am generischen Formular ohne Modifikati-
on des Datenmodells oder der Programmlogik nachvollzogen werden. 

In den vorangegangenen Kapiteln wurden die Erweiterungen am Datenmodell 
des IBC-Tools erläutert. Die Auswahl des IBC-Werkzeugs wurde ebenfalls im-
plizit begründet, da ein Großteil der Funktionalitäten genutzt werden kann. Dies 
zeigt, dass das IBC-Werkzeug trotz der vorgenommenen Modifikationen für eine 
vergleichbar mit der Neuentwicklung kostengünstigere und schnellere Umset-
zung des ARGUS-Verfahrens gut geeignet ist (vgl. Kapitel 6).  
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8 Evaluierung und Perspektiven 

Ziel dieses Kapitels ist es, die Gesamtbewertung des ARGUS-Verfahrens vorzu-
nehmen und alternative Einsatzmöglichkeiten in der öffentlichen Verwaltung 
und im privatwirtschaftlichen Sektor aufzuzeigen. Die Evaluierung wird dabei 
auf Grundlage der Fragestellung vorgenommen, ob durch das ARGUS-
Verfahren die in Kapitel 1.3 definierten Ziele erreicht wurden. Dabei werden 
sowohl die Zweckmäßigkeit des ARGUS-Verfahrens als Datenlieferant für die in 
Kapitel 3.3.4 vorgestellte Controllingkonzeption sowie die Einhaltung der in 
Kapitel 6 postulierten Umsetzungsprinzipien bei der Werkzeugentwicklung un-
tersucht (Kapitel 8.1).  

In Kapitel 8.2 werden die Einsatzmöglichkeiten als integrierter Bestandteil in 
Internetportalen der öffentlichen Verwaltung und privatwirtschaftlichen Unter-
nehmen aufgezeigt. Durch eine fehlerfreie und gesetzeskonforme Datenerfas-
sung wird die Grundlage für eine automatisierte Abwicklung von Leistungsbe-
ziehungen zwischen Verwaltung und Bürger (Government-to-Citizen) sowie 
zwischen Verwaltung und Unternehmen (Government-to-Business) geschaffen. 

8.1 Gesamtbewertung 

Die Ausgangsbasis für die vorliegende Arbeit bildet das Bestreben der öffentli-
chen Verwaltung, die Neue Verwaltungssteuerung durch betriebswirtschaftliche 
Standardanwendungssoftware umzusetzen. Der begründeten Hoffnung, die Dys-
funktionalität der öffentlichen Verwaltung als Leistungsapparat durch die in der 
privatwirtschaftlichen Praxis bewährten Methoden und Werkzeuge zu beseitigen, 
müssen allerdings die spezifischen Rahmenbedingungen der Verwaltung entge-
gengesetzt werden. Diese erfordern eine Transformation betriebswirtschaftlicher 
Methoden und Werkzeuge, um letztendlich die Ziele der Verwaltungsreform zu 
erreichen. Hierfür gab es bislang keine zusammenhängenden wissenschaftlichen 
Abhandlungen, welche die Eignung von Softwarebibliotheken, die nach den 
Grundsätzen der Betriebswirtschaftslehre konzipiert sind, für die öffentliche 
Verwaltung untersuchten. Die meisten wissenschaftlichen Beiträge befassen sich 
mit partiellen Ansätzen im Bereich der Kostenrechnung, der strategischen Steue-



Evaluierung und Perspektiven 

Seite 202 

rung oder des politischen Controlling. Die integrierte Umsetzung dieser Kon-
zepte durch eine Standardsoftware wurde außer Acht gelassen. 

Diese Situation hat dazu geführt, dass sich in der öffentlichen Verwaltung Ratlo-
sigkeit hinsichtlich der Zweckmäßigkeit von betriebswirtschaftlichen Softwarelö-
sungen für die Verwaltung verbreitete. Es hat sich die Meinung verfestigt, dass 
durch die Abschaffung der Kameralistik und die Einführung des kaufmänni-
schen Rechnungswesens die Ziele der Verwaltungsreform erreicht werden kön-
nen. So wurde beispielsweise in der Literatur oft irreführend behauptet, dass die 
Doppik in der Verwaltung die Wirksamkeit des Mitteleinsatzes belegt [SCHI02b, 
S. 34] oder es wurde die Leistungsrechnung in der Verwaltung pauschal mit der 
Erlösrechnung gleichgesetzt [LASA99, S. 190]. 

Bevor die Eignung der betriebswirtschaftlichen SAS für die Verwaltung beurteilt 
werden konnte, wurden in Kapitel 2 die Ergebnis- und Wirkungsorientierung als 
zentrale Zielsetzungen der Verwaltungsreform diskutiert und die öffentliche 
Verwaltung als Dienstleistungsbetrieb klassifiziert. Davon ausgehend wurden 
ERP-Systeme (Kapitel 4.2) und Werkzeuge zur strategischen Unternehmensfüh-
rung (Kapitel 5) als geeignete SAS zur Erreichung dieser Reformziele analysiert 
und bewertet. Durch die Untersuchung wurden unter der Prämisse eines inte-
grierten Informationsflusses entlang der Wertschöpfungskette im öffentlichen 
Sektor Potenziale und Grenzen der betriebswirtschaftlich konzipierten SAS in 
Bezug auf die Realisierung der Ergebnis- und Wirkungsorientierung aufgezeigt. 
Die Untersuchungsergebnisse sind für die Entscheider in der öffentlichen Ver-
waltung richtungsweisend. Sie ermöglichen es ihnen, die Umsetzung der Verwal-
tungsreform illusionsfrei zu verfolgen und von Beginn an die richtigen Umset-
zungsziele zu definieren. Im Rahmen dieser Analyse wurden auch die in Kapi-
tel 1.2 aufgestellten Thesen belegt.  

Die Funktionsbandbreite von betriebwirtschaftlichen ERP-Systemen unterstützt 
gegenwärtig nicht die gesamte Wertschöpfungskette in der öffentlichen Verwal-
tung, angefangen bei der Definition von Sachzielen über den Input und Output bis hin 
zum Outcome. Die Verwirklichung der angestrebten Ergebnisorientierung beim 
Verwaltungshandeln beschränkt sich somit lediglich auf die verursachungsge-
rechte Dokumentation des Ressourcenverbrauchs und sonstige unterstützende 
Funktionen (Materialwirtschaft, Finanzbuchhaltung, Zahlungsverkehr etc.) (vgl. 
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Kapitel 4.2). Diese Feststellung impliziert, dass durch den ausschließlichen Ein-
satz von ERP-Systemen in der Verwaltung die Ziele der Verwaltungsreform 
nicht erreicht werden können.  

Die aktuell vorhandenen fundamentalen Defizite im Bereich der Leistungs- und 
Wirkungsdokumentation von Verwaltungsleistungen sowohl bei ERP-Systemen 
als auch bei verwaltungsspezifischen Fachverfahren verdeutlichen, dass Werk-
zeuge zur strategischen sachzielorientierten Verwaltungssteuerung aufgrund des 
Datenmangels nicht den erhofften oder von Werkzeuganbietern angepriesenen 
Erfolg bringen. Vielmehr ist der gegenwärtige ökonomisch sinnvolle Einsatz von 
Werkzeugen zur strategischen Steuerung im öffentlichen Sektor nicht möglich 
(vgl. Kapitel 5). Dies erschwert bzw. schließt die Berücksichtigung der Sachziel-
dominanz im Zielsystem der Verwaltungen aus.  

Das mit dem ARGUS-Verfahren angestrebte Ziel ist die Unterstützung der in-
tegrierten Erfassung von Leistungs- und Wirkungsdaten in der öffentlichen 
Verwaltung, um die vorhandenen Defizite betriebswirtschaftlicher ERP-Systeme 
in diesem Funktionsbereich zu beseitigen. Dabei wird durch Kontrollmechanis-
men sichergestellt, dass die Datenerfassung nach gesetzlichen Vorschriften er-
folgt. Dadurch wird eine inhaltlich konsistente Datenbasis aufgebaut, welche den 
sinnvollen Einsatz von Werkzeugen zur strategischen Führung in der öffentli-
chen Verwaltung ermöglicht. Die Folge davon ist eine nachhaltige Steuerung der 
sowohl mit Formal- als auch mit Sachzielen konformen Erfüllung des Staatsauf-
trags. Das in Kapitel 1.4 erwähnte Manko des Berichtswesens in der öffentlichen 
Verwaltung, dass es neben den Finanzdaten zwar wichtige Output- und Out-
comekennzahlen vorsieht, die allerdings hauptsächlich „nach dem Kriterium der 
Verfügbarkeit als nach dem Kriterium der Steuerungsrelevanz zusammengetra-
gen“ werden [VERN00, S. 353], lässt sich somit beseitigen.  

Das ARGUS-Verfahren muss dahingehend beurteilt werden, ob es die in Kapitel 
1.3 formulierten Zielsetzungen erreicht und ob bei seiner Realisierung in Form 
des BDEV-Werkzeugs die postulierten Umsetzungsprinzipien und Methoden 
(Kapitel 6) eingehalten wurden. 
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WISSENSBASIERTE DATENERFASSUNG 

Die wissensbasierte Datenerfassung stellt sicher, dass die Rückmeldung von Da-
ten in der öffentlichen Verwaltung gesetzeskonform und manipulationsfrei statt-
findet. Zur Erreichung dieses Ziels wurden modular aufgebaute generische For-
mulare eingesetzt. Die einzelnen Masken der generischen Formulare sind mit 
Hilfe von Verzweigungsregeln miteinander verknüpft. Hierdurch wird das dedi-
zierte Einblenden von Masken während des Erfassungsvorgangs und somit der 
Aufbau eines spezifischen Formulars gesteuert. 

Durch die Definition von eingabefeldspezifischen statischen und regelbasierten 
Konsistenzprüfungen wird das Format, die Vollständigkeit sowie die inhaltliche 
Integrität der erfassten Daten sichergestellt. Durch Zuweisungsregeln werden 
Abhängigkeiten zwischen unterschiedlichen Eingabefeldern abgebildet, wodurch 
eine situationsspezifische automatisierte Vorbelegung oder Einschränkung der 
möglichen Merkmalswerte ermöglicht wird. Der Erfasser wird somit nur mit re-
levanten Alternativen konfrontiert. Die regelbasierte Deduktion des spezifischen 
Formulars sowie verschiedenartige Konsistenzregeln lassen nur eine geringe 
Fehlertoleranz zu. 

Der modulare Aufbau des generischen Formulars mit Kopf- und Zeilenpositio-
nen erlaubt die flexible Konzeption der Sammel- und der Einzelrückmeldungen. 
Die proaktive Steuerung des Erfassungsworkflow durch Ereignisse, welche au-
ßerhalb und innerhalb des BDEV-Werkzeugs dokumentiert werden, gewährleis-
tet, dass die Erfassungsvorgänge stets von Kompetenzträgern und im gesetzlich 
oder inhaltlich vorgegebenen Zeitraum durchgeführt werden.  

INTEGRATION 

Die Integrationsaspekte umfassen im ARGUS-Verfahren die Daten- und Funk-
tionsintegration sowie die spezifische Weitergabe von Daten. Mittels der Daten-
integration wird bereits zu Beginn des Erfassungsvorgangs die semantische Be-
ziehung zu betriebswirtschaftlichen Objekten der ERP-Systeme wie z. B. Kos-
tenträgern oder Projekten hergestellt. Anschließend werden die kaufmännischen 
Daten dieser Objekte um verwaltungsspezifische Leistungs- und Wirkungsdaten 
ergänzt. Dies schafft die Grundlage für eine integrierte und methodisch fundierte 
Kosten-, Leistungs- und Wirkungsrechnung in der öffentlichen Verwaltung. 
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Während die Methodik der Kostenrechnung durch die Adaption der Funktionen 
von ERP-Systemen determiniert wird, liefert das verwaltungsspezifische Wissen, 
das durch Regeln des BDEV-Systems formalisiert ist, das Fundament für die 
Leistungs- und Wirkungsdokumentation. Durch die Zusammenführung beider 
Datenquellen in einem Data Warehouse kann ein automatisiertes Berichtswesen 
in der öffentlichen Verwaltung aufgebaut werden, das maßgeblich zur Umset-
zung der in Kapitel 3.3.4 vorgestellten Controllingkonzeption beiträgt. Die Ver-
folgung von strategischen Sachzielen in der öffentlichen Verwaltung wird somit 
nicht dem Zufall überlassen, sondern kann nachhaltig und zweckmäßig gesteuert 
werden. 

Die Funktionsintegration stellt sicher, dass die betriebswirtschaftliche Intelligenz 
der ERP-Systeme integriert mit der Verwaltungsintelligenz des BDEV-Systems 
genutzt werden kann. Zugleich wird durch die Unterstützung des anwendungs-
übergreifenden XML-Formats der Datenaustausch zwecks Weiterverarbeitung 
verwirklicht. 

FLEXIBILITÄT 

Die inhaltliche und ablauforientierte Flexibilität sind wesentliche Merkmale des 
ARGUS-Verfahrens. Damit das BDEV-Werkzeug in der Praxis eingesetzt wer-
den kann, müssen diese Voraussetzungen erfüllt werden. Ansonsten wäre der 
Anwendernutzen gleich null, wenn die inhaltlichen und ablauforientierten Ände-
rungen in den Verwaltungsverfahren nicht restriktionsfrei und nicht mit gerin-
gem softwaretechnischem Aufwand umgesetzt werden könnten. 

Durch die Bereitstellung eines benutzerfreundlichen Editors (vgl. Anhang A1) 
können die inhaltlichen Änderungen durch Hinzufügen oder Entfernen von 
Eingabefeldern jederzeit realisiert werden. Die Anpassungen von Verzweigungs-, 
Konsistenz- und Zuweisungsregeln an die geänderten Rahmenbedingungen stel-
len sicher, dass die Datenrückmeldung stets mit den gesetzlichen Vorgaben kon-
form ist. Die Regelmodifikationen können ebenfalls ohne Programmierkenntnis-
se mit dem Editor durchgeführt werden. Diese Modifikationen werden durch ein 
flexibles Datenmodell unterstützt.  

Durch die Internetfähigkeit des Ansatzes sind auf dem Webserver zentral vorge-
nommene Änderungen dezentral verfügbar, was das Rollout und die Kommuni-
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kation der Änderungen erleichtert und verkürzt. Die Internetfähigkeit der gene-
rischen Formulare erlaubt zudem eine flexible orts- und zeitunabhängige dezen-
trale Datenerfassung, die durch einen frei definierbaren Workflow gesteuert 
wird. Zusätzlich ergeben sich aus der Internetfähigkeit des Ansatzes auch geringe 
Implementierungszeiten und -kosten, wodurch die Wirtschaftlichkeit des  
ARGUS-Verfahrens gesichert wird. 

Die Gesamtbewertung zeigt, dass durch eine dezentrale, intelligente und mit den 
ERP-Systemen integrierte Rückmeldung von Leistungs- und Wirkungsdaten, die 
gegenwärtig in der öffentlichen Verwaltung vorhandenen Defizite in der inte-
grierten Kosten-, Leistungs- und Wirkungsrechnung beseitigt werden können. 
Durch die vorhandene Flexibilität bei der Formulardefinition kann allen dedi-
zierten inhaltlichen und ablauforientierten Anforderungen, die sich aus einmali-
gen und wiederkehrenden Aufgabenstellungen der Verwaltung ergeben, entspro-
chen werden. Das ARGUS-Verfahren wird somit eindeutig den formulierten 
Ansprüchen gerecht. 

8.2 Perspektiven 

Die Entwicklung des ARGUS-Verfahrens verlief primär vor dem Hintergrund 
der strukturierten Datensammlung für die strategische Steuerung der öffentli-
chen Verwaltung. Aufgrund seiner Internetfähigkeit, inhaltlichen Flexibilität und 
Regelbasis, die eine konsistente Datenerfassung gewährleisten, ist das entwickelte 
Werkzeug allerdings auch in komplementären Bereichen der öffentlichen Ver-
waltung und der privaten Wirtschaft einsatzfähig. 

Im Rahmen der E-Government-Initiative wird gegenwärtig in zahlreichen Um-
setzungsprojekten versucht, die Abwicklung von Verwaltungsleistungen zu au-
tomatisieren. Die weitgefasste Definition von E-Government schließt dabei „die 
Abwicklung von Geschäftsprozessen im Zusammenhang mit Regieren und 
Verwalten mit Hilfe von Kommunikations- und Informationstechnologie“ ein 
[DAUM02, S. 4]. Die eng gefasste Definition des E-Government fokussiert den 
intensiven Einsatz von Internettechnologien für die Automatisierung der Pro-
zesse im öffentlichen Sektor [DAUM02, S. 4]. Das prominenteste Projekt in die-
sem Umfeld ist die Umsetzung der Online-Bereitstellung von 350 Verwaltungs-
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leistungen auf Bundesebene. Durch die internetbasierte Abwicklung dieser Auf-
gaben sollen ab 2005 jährlich ca. 400 Mil. € eingespart werden [KLEI02, S. 18f.].  

Einer der größten Stolpersteine bei der Umsetzung des E-Government ist die 
hohe Komplexität der Leistungsanbahnung im öffentlichen Sektor. Dies soll an-
hand eines Vergleichs mit den privatwirtschaftlichen Unternehmen verdeutlicht 
werden. Die internetbasierte Anbahnung einer kommerziellen Leistungsbezie-
hung im Business-to-Consumer-Bereich bei Handelsunternehmen kann bei-
spielsweise auf wenige Daten wie Artikelnummer, Kundenummer, Bankverbin-
dung etc. reduziert werden. Die strukturierte Erfassung dieser Daten kann vom 
Nachfrager über das Internet mittels eines einfachen standardisierten, d. h. für 
das gesamte Leistungsportfolio des Anbieters gültigen Formulars umgesetzt 
werden. In der Regel wird diese Funktionalität in einem Internetshop mit Hilfe 
eines Warenkorbs umgesetzt (vgl. Abbildung 8-1).  

 
Abbildung 8-1: Internetbasierte Bestellabwicklung bei Amazon [AMAZ02, o. S.] 

Die internetbasierte Leistungsanbahnung bei Banken erfolgt ebenfalls auf Basis 
von elektronischen Formularen, die allerdings inhaltlich für jede Bankleistung 
wie z. B. Überweisung, Einrichten von Daueraufträgen oder Wertpapierhandel 
maßgeschneidert sind. Da für die operative Abwicklung dieser Aufträge wenige 
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Daten (Kontonummer, Betrag, Wertpapiernummer etc.) mit geringfügigen se-
mantischen Abhängigkeiten erforderlich sind, zeichnen sich diese Formulare 
durch eine einfache Struktur aus (vgl. Abbildung 8-2). Die automatisierte Ab-
wicklung der determinierten Bankleistungen ist nur dann möglich, wenn Daten, 
die vom Auftraggeber erfasst werden, inhaltlich konsistent und vollständig sind. 
Zur Sicherstellung dieser Prämissen werden Konsistenzprüfungen der bereitge-
stellten Daten durchgeführt. 

 
Abbildung 8-2: Internetbasierte Erfassung von Überweisungsdaten 

[DRES02, o. S.] 

Anhand des Beispiels aus dem E-Banking-Bereich werden die Herausforderun-
gen an die Online-Bereitstellung von Verwaltungsleistungen nur ansatzweise 
deutlich. Denn die Anbahnung einer Vertragsbeziehung im öffentlichen Sektor 
ist durch zahlreiche gesetzliche Vorgaben des öffentlichen Rechts und eine breite 
Diversität von leistungsbegründenden Daten gekennzeichnet. Zudem bestehen 
zwischen diesen Daten viele semantische Abhängigkeiten. So müssen beispiels-
weise bei Beantragung des Meister-BAFÖGs bis zu acht unterschiedliche Anträ-
ge ausgefüllt werden [BUND02, o. S.]. Die Komplexität der Anträge wird durch 
die ergänzende Bereitstellung von „Ausfüllhinweisen“ unterstrichen (vgl. 
Abbildung 8-3).  

Zusätzlich wird die Problematik der Geschäftsbeziehungen im öffentlichen Sek-
tor dadurch verschärft, dass nahezu jeder Verwaltungsakt einer maßgeschneider-
ten Leistungsanbahnungsplattform bedarf. Das bedeutet, dass der Aufwand für 
die Online-Bereitstellung von Verwaltungsleistungen beträchtlich größer ist als 
bei privatwirtschaftlichen Unternehmen. 
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Abbildung 8-3: Ausschnitt aus dem Leistungsportfolio der Bundesverwaltung 

[BUND02, o. S.] 

Ein weiteres Problem, welches auf die vergleichsweise hohe inhaltliche Komple-
xität der Leistungsbeziehungen im öffentlichen Bereich zurückzuführen ist, ist 
die in praxi zu verzeichnende hohe Fehlerquote und die Unvollständigkeit der 
ausgefüllten Anträge. Die Weiterverarbeitung der fehlerhaften und unvollständi-
gen Anträge, welche die Grundlage einer Leistungsbeziehung im öffentlichen 
Sektor bilden, kann in diesem Fall nur mit Hilfe von manuellen Eingriffen erfol-
gen. Die integrierte Abwicklung des Grundablaufs der Datenverarbeitung, be-
stehend aus Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe (EVA-Prinzip der Datenverar-
beitung) [STAH99, S. 17], kann nicht stattfinden, da die Eingabefunktion in die-
sem Fall nicht vollständig valide Daten liefert. Die vollständige oder partielle Au-
tomatisierung der Leistungserbringung ist somit nur dann möglich, wenn die im 
Rahmen der Leistungsanbahnung erforderliche Datenbereitstellung in einer in-
haltlich konsistenten und gesicherten Form erfolgt. 

Die Internetfähigkeit, Flexibilität und individuell konfigurierbare Wissensbasis 
des auf dem ARGUS-Verfahren basierenden BDEV-Werkzeugs ermöglichen es, 
die im vorherigen Abschnitt skizzierten Probleme wirtschaftlich zu lösen. Mit 
dem gegebenen Instrumentarium können individuelle internetfähige Leistungs-
anbahnungsplattformen definiert und flexibel an die geänderten Rahmenbedin-
gungen angepasst werden. Dazu muss das entwickelte BDEV-Werkzeug aller-
dings um die Funktionalitäten der digitalen Signatur ergänzt werden, damit die 
Identität und Authentizität der Leistungsnachfrager eindeutig festgestellt werden 



Evaluierung und Perspektiven 

Seite 210 

können. Erst dann kann eine rechtssichere Leistungsbeziehung über das Internet 
begründet werden. Da das ARGUS-Verfahren primär für den Backend-Bereich 
entwickelt wurde, sind die Funktionalitäten der digitalen Signatur nicht berück-
sichtigt worden. Im Backend-Bereich erfolgt die Feststellung der Identität und 
die Ableitung von zugewiesenen Berechtigungen über die Benutzerverwaltung.  

Durch die mit dem ARGUS-Verfahren mögliche konsistente, internetbasierte 
flexible Datenerfassung sind die Voraussetzungen geschaffen worden, die On-
line-Bereitstellung des breiten und spezifischen Leistungsportfolios der öffentli-
chen Verwaltung schnell und kostengünstig zu verwirklichen. Aufgrund ihrer 
inhaltlichen Konsistenz können die erfassten Daten weiterverarbeitet werden, 
mit dem Ergebnis, dass die determinierten Verwaltungsleistungen vollständig 
automatisiert werden können. 

Parallel zum öffentlichen Sektor kann das um die digitale Signatur erweiterte 
ARGUS-Verfahren auch in der Versicherungsbranche eingesetzt werden, die 
sich ebenfalls durch inhaltlich komplexe Geschäftsbeziehungen auszeichnet. 
Hier können beispielsweise internetbasierte Leistungsanbahnungsplattformen für 
diverse Versicherungsleistungen wie z. B. initialer Vertragsabschluss oder Daten-
bereitstellung für die Schadensabwicklung wirtschaftlich umgesetzt werden. Da-
zu werden ARGUS-Formulare in die Internetportale der Versicherungsunter-
nehmen eingebunden und bei Bedarf dem Versicherungsnehmer zur Verfügung 
gestellt. 

Durch die inhaltliche und ablauforientierte Flexibilität, dynamisch anpassbare 
Regelbasis sowie die Integration von unterschiedlichen Datenquellen in den Er-
fassungsvorgang eröffnen sich für das ARGUS-Verfahren viele Einsatzmöglich-
keiten, die über den öffentlichen Sektor hinaus gehen. Die Sicherstellung der 
inhaltlich validen Dateneingabe schafft nicht nur eine gute Datenbasis für die 
Unterstützung von strategischen Entscheidungen, sondern trägt auch entschei-
dend zur Integrität der nachgelagerten Datenverarbeitung und -ausgabe bei, mit 
der Konsequenz, dass der Automatisierungsgrad bei Dienstleistungen erhöht 
werden kann. 
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Anhang 

Die folgenden Abbildungen zeigen den im Rahmen dieser Arbeit entwickelten 
Prototyp für die intelligente und integrierte Erfassung von Leistungs- und 
Wirkungsdaten in der öffentlichen Verwaltung. Zur Veranschaulichung der 
Funktionsweise werden folgende Komponenten des ARGUS-Verfahrens prä-
sentiert: 

A1 Komposition der generischen Formulare, 

A2 Definition der Eingabefelder,  

A3 Definition der Zuweisungsregeln, 

A4 Definition der Verzweigungsregeln, 

A5 Definition der Fortschreibungsregeln für die Batch-Input-
Datenintegration und 

A6 Erfassungskomponente. 
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A1 KOMPOSITION VON GENERISCHEN FORMULAREN 

In der Abbildung ist die Engineering-Komponente dargestellt. Im Rahmen 
der Prototypenentwicklung wurde ein generisches Formular für die Erfassung 
von Leistungs- und Wirkungsdaten zur Arbeitslosenunterstützung umgesetzt. 
Aus der Abbildung wird die Architektur des Formulars ersichtlich, die in Ka-
pitel 7.1.1.2 beschrieben wurde. 

 

ARGUS-Architektur des generischen Formulars 
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A2 DEFINITION VON EINGABEFELDERN 

Bei der Definition von Eingabefeldern werden mit Hilfe des Elementtyps die 
technischen Eigenschaften festgelegt. Elementtypen, die im Rahmen des AR-
GUS-Verfahrens verwendet werden, wurden in Kapitel 7.1.1.1 erläutert. Be-
zeichnungen der Eingabefelder können in Deutsch und Englisch vorgenom-
men werden. Über den Button „R/3 Suche“ kann bei Feldern des Typs 
„Combobox“ die Datenintegration zum ERP-System SAP R/3 realisiert wer-
den, indem das System und die zu integrierenden Daten in einer Query spezi-
fiziert werden. Der Button „Where-Klausel“ steuert die Definition von Zu-
weisungsregeln. 

 

ARGUS-Eingabefelder 
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A3 DEFINITION VON ZUWEISUNGSREGELN 

Die Definition von Zuweisungsregeln erfolgt durch die Zuordnung von 
Merkmalsausprägungen der Quellelemente zu den Merkmalswerten der Ziel-
elemente. 

 

ARGUS-Zuweisungsregel 
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A4 DEFINITION VON VERZWEIGUNGSREGELN  

Die Bestimmung der Zielelemente erfolgt im Fenster „Verzweigung zu“. Die 
Quellelemente bzw. ihre Ausprägungen werden im Fenster „Prüfelement“ 
ausgewählt. Das Fenster „Regel für Quellelement“ erfolgt die Bestimmung 
von Operatoren und Argumenten. 

ARGUS-Verzweigungsregel  
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A5 DEFINITION VON FORTSCHREIBUNGSREGELN 

Die Steuerung der Aktualisierungen von extern administrierten Daten erfolgt 
auf Basis von Fortschreibungsregeln. Durch die Spezifikation der Aktualisie-
rungszeiträume erfolgen die Updates automatisch. 

 

ARGUS-Fortschreibungsregel 
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A6 DATENERFASSUNGSKOMPONENTE 

Die Masken des spezifischen Formulars werden im Internet-Browser sequen-
ziell angezeigt und ermöglichen eine dezentrale Datenerfassung auf Basis der 
im generischen Formular hinterlegten Regeln. 

 

ARGUS-Erfassungskomponente 
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